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Vor dem Hintergrund des Jubi-
läums „200 Jahre Salzburg bei 
Österreich“ im Jahre 2016 war 
mir das Zustandekommen ge-
rade dieser Publikation über 
die Salzburger „Schicksalszei-
ten“ nach 1816 persönlich ein 
ganz besonderes Anliegen.

Ich bedanke mich daher sehr 
herzlich bei all jenen, die bei 
der erfolgreichen Umsetzung 
dieses wichtigen weiteren Teils 
der Sonderpublikationen aus 
der Schriftenreihe des Landes-
Medienzentrums zum Jubilä-
umsjahr 2016 so engagiert be-
teiligt waren. Vor allem geht 
dieser Dank natürlich an die 
verdienten wissenschaftlichen 
Autorinnen und Autoren dieses 
Bandes. Zugleich danke ich allen, die an der organi-
satorisch-technischen Realisierung dieses anspruchs-
vollen Projektes mit hoher Professionalität mitgewirkt 
haben, insbesondere den damit befassten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Landesarchivs, des Landes- 
Medienzentrums und der Landesgrafik.

Der vorliegende Band „Salzburg nach 1816. Schick-
salszeiten auf dem Weg zur Demokratie“ führt uns 
zum Ausgangspunkt jener Epoche zurück, die wir − 
grob gesprochen − als die „Moderne“ bezeichnen. 
Dieses Zeitalter umfasst einen komplexen Moder-
nisierungsprozess, der sich über zahlreiche Brüche, 
Krisen und Rückschläge, aber auch große, hoffnungs-
volle Neuanfänge und nachhaltig wirksame Errungen-
schaften entfaltet hat. Im Licht dieser größeren Per-
spektive legt diese Publikation das Hauptaugenmerk 
auf die Geschichte von Verfolgung, staatlicher Re-
pression und politischer Justiz in Salzburg.

Schon früher wurden wertvolle und richtungweisen-
de wissenschaftliche Arbeiten über diesen wichtigen 
Teilaspekt der Salzburger Regionalgeschichte veröf-
fentlicht. Die vorliegende, auf den Forschungsstand 
gebrachte Publikation ist in dieser Form der Zusam-
menschau für Salzburg jedoch bislang einzigartig. 
Sie bietet der historisch interessierten Leserschaft 
einen aufschlussreichen Überblick über den steini-
gen Weg Salzburgs hin zu Rechtsstaatlichkeit und De-
mokratie. Im Rahmen der hier zusammengefassten 
Beiträge wurde darüber hinaus wertvolle Dokumen-
tationsarbeit über den jeweiligen Forschungsstand 
zu den einzelnen Zeitabschnitten und Themenberei-
chen geleistet. Es ist mehr als nur zu wünschen, dass 
dieser spannend zu lesende „Zwischenbericht“ zum 
wirksamen Appell an junge Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler zu weiteren 
Forschungen auf dem hier ab-
gesteckten weiten Themen-
feld wird.

Die Geschichte jeglichen 
Fortschritts war immer eine 
Geschichte des mutigen 
Aufbruches, der radikalen Er-
neuerung und damit unwei-
gerlich auch des Ungehorsams 
gegenüber dem Vorgegebe-
nen und Überkommenen. Die 
Reaktion darauf war in aller 
Regel die Unterdrückung die-
ses − aus obrigkeitlicher Sicht 
− „Ungehorsams“ durch jene, 
deren Machtposition durch den 
Fortschritt in Frage gestellt 
wurde − ob diese Macht nun 
religiös bzw. ideologisch, wis-

senschaftlich oder auch durch politische Herrschaft 
begründet war. Kritisches Hinterfragen und Aufleh-
nung („Ungehorsam“) und die Repression dagegen 
scheinen geradezu Pol und Gegenpol jedes histori-
schen Fortschritts zu bilden.

Was bedeutet das in dem hier gegebenen historischen 
Kontext? Richten wir exemplarisch unseren Blick auf 
die Bürger Salzburgs im Revolutionsjahr 1848: Damals 
machte man eine erste, wenn auch zunächst kurze 
und eher zaghafte Erfahrung mit bürgerlicher Frei-
heit und Autonomie. Dieser damals obrigkeitlich hef-
tig unterdrückte Hauch von revolutionärem Aufbruch 
machte über viele weitere, wechselhafte Stationen 
schließlich den Weg frei für die Bildung einer eige-
nen Salzburger Landesidentität und für die politisch–
organisatorische Selbstständigkeit zunächst als Kron-
land, später als Bundesland. Der Weg führte Salzburg 
− um Gegenstand und Titel dieses Bandes nochmals 
aufzugreifen − über manche „Schicksalszeiten“ hin-
weg zu jener Selbstverständlichkeit von Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit, derer wir uns heute − oftmals 
ebenso gedankenlos wie unreflektiert − erfreuen.

Der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich 
Fromm betrachtete in seinem Essay „Über den Un-
gehorsam“ auch dessen bekannte Alternative, den 
Gehorsam. Der autonome Gehorsam, so Fromm, sei 
ein auf Überzeugung beruhender und im Zustand der 
Freiheit gesetzter Akt der Bejahung, nicht etwa der 
Unterwerfung! Er beruhe also nicht auf dem schon 
von Sigmund Freud beschriebenen „autoritären Ge-
wissen“ verinnerlichter Gebote, die letztlich aus 
Angst vor Bestrafung eingehalten werden. Ein sol-
cher Gehorsam könne, in die Enge getrieben, leicht 
in archaische Leidenschaft, Wut, Ressentiment, Hass 

„Salzburg nach 1816. Schicksalszeiten auf 
dem Weg zur Demokratie“
Landeshauptmann Wilfried Haslauer
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und Gewalt kippen. Demgegenüber beruhe auto-
nomer Gehorsam auf dem „humanistischen Gewis-
sen“, das von Bestrafung oder auch von Belohnung 
und äußerer Anerkennung unabhängig ist. Es ist dies 
die „Stimme“, die, wie Fromm schreibt, „uns zu uns 
selbst, zu unserer Menschlichkeit zurückruft.“ Ein 
Ideal, gewiss. Aber woran, wenn nicht an solchen 
Idealen wollten wir uns orientieren? 

Gerade in unserer Gegenwart, in der das Vertrauen 
in die Demokratie und ihre Problemlösungsfähigkeit 
vor manche Herausforderung gestellt ist, erscheint 
es an der Zeit, die Geschichte unseres Bundeslandes 
einmal bewusst anders zu erzählen. Und zwar - ab-
seits aller Klischees - entlang der nicht selten blutrot 
geschriebenen historischen Entwicklungslinien obrig-
keitlicher Repression gegen den „Ungehorsam“, auch 
wenn dieser oftmals dem Ziel der Entfaltung persön-
licher Freiheit und Selbstbestimmung und damit dem 
humanitären Fortschritt geschuldet war.

Die Geschichte von Verfolgung, staatlicher Repres-
sion und politischer Justiz in den vergangenen 200 

Jahren in Salzburg ist ein denkbar heftiges Kontrast-
programm zur offenen Gesellschaft und zur entwi-
ckelten Demokratie, wie wir sie heute bei uns vorfin-
den dürfen. Wir sind mehr als nur dankbar gegenüber 
jenen, die all das gegen den Widerstand der Kräf-
te der Beharrung und trotz Verfolgung Schritt für 
Schritt aufgebaut haben. Und wir wissen als über-
zeugte Demokraten um unsere persönliche Verant-
wortung zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft 
im humanitären Geist.

Dieses wichtige Buch wird manche historische Fragen 
beantworten. Vielleicht sogar solche, die bislang zu 
wenig oder gar nicht gestellt wurden. Mit den Metho-
den der Wissenschaft, auch der Geschichtswissen-
schaft, gegebene Antworten haben immer Vorläufig-
keitscharakter. Sie selbst sind es, die viele weitere 
Fragen − und weitere Antworten darauf − auslösen. 
In diesem Sinne dürfen wir mit großem Interesse die 
Ergebnisse möglichst zahlreicher weiterführender 
regionalhistorischer Untersuchungen und Publikati-
onen erwarten, für die dieser Band Impulse setzen 
möchte.

Dr. Wilfried Haslauer  
Landeshauptmann
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Vorwort der Herausgeber

Das Erinnerungsjahr „Salzburg 20.16“ war Anlass zu 
vielfältiger Rückschau auf die Entwicklung des Lan-
des in den vergangenen 200 Jahren. Nicht als Selbst-
zweck, sondern aus der Überlegung heraus, gleich-
sam eine geistige Selbstreflexion vorzunehmen und 
die grundsätzliche Frage nach dem „Woher und Wo-
hin“ des Landes und den hier hier lebenden Men-
schen zu stellen. In einer Zeit spürbaren Wandels ist 
es wichtig, die Entwicklungen und historischen Wur-
zeln, die unsere heutige Gegenwart formten, zu ver-
stehen. 

Der angesprochene Wandel ist kein neues Phänomen, 
und die Geschichte Salzburgs auf dem Weg zur parla-
mentarischen Demokratie war weder so linear noch 
so geradlinig, wie es manchmal vereinfacht darge-
stellt wird. Er war ein Prozess mit Fortschritten, aber 
auch mit dramatischen und tragischen Rückschlägen, 
begleitet von Überwachung, Repression und staat-
licher Gewalt. Salzburg konnte hier aber zumeist 
nicht eigenständig agieren, denn gesamtstaatliche, 
oftmals weltpolitische Ereignisse waren prägend und 
hatten ihre Auswirkungen bis in den Alltag und die 
individuellen Lebenswirklichkeiten. Dies zeigt sich 
nicht zuletzt im Verhältnis zwischen dem Staat und 
den Bürgerinnen und Bürgern, wobei dieser Staat in 
Form des „Obrigkeitsstaates“ seine gesellschaftli-
che Prägewirkung bis weit in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts hinein entfaltete, die der Histori-
ker Ernst Hanisch als den „langen Schatten des Staa-
tes“1 beschrieb. 

Die vorliegende Publikation unternimmt den Ver-
such, Licht in diesen „Schatten“ des Staates in Salz-
burg zu bringen. Von den Emanzipationsbestrebun-
gen der „Untertanen“ im 19. Jahrhundert und der 
oft repressiven Verteidigung des staatlichen Herr-
schaftsanspruches dagegen, dem Entstehen erster 
parlamentarisch-demokratischer Vertretungen, bis 
hin zu den Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs und 
den „Verlockungen“ der Diktatur in der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts spannt sich dabei der Bogen. 
Für die Jahre des Nationalsozialismus zeigt sich eine 
völlig neue Dimension staatlicher Gewaltanwendung 
und Verfolgung: Ein verbrecherisches Regime per-
fektionierte seine Unterdrückungsmaßnahmen und 
betrieb aktiv die physische Vernichtung ganzer Be-
völkerungsgruppen. Bei allen persönlichen Verstri-
ckungen von Salzburgerinnen und Salzburgern in die 
Verbrechen des NS-Staats dürfen die Verhältnisse in 

diesem Bundesland, damals Reichsgau, nicht isoliert 
betrachtet werden. Dies gilt auch für die juristische 
und noch mehr für die gesellschaftliche Aufarbeitung 
des Nationalsozialismus in den Jahren nach 1945.

Die nachfolgenden Darstellungen einzelner Zeit-
abschnitte können keine minutiöse Nachzeichnung 
sämtlicher Aspekte staatlicher Repression in ih-
rer jeweiligen Ausgestaltung oder gar eine lücken-
lose Aufzählung aller davon betroffenen Personen 
und Gruppen bieten. Dies soll und muss künftigen 
Forschungsleistungen vorbehalten bleiben. Die vor-
liegende Publikation hat eine andere Zielrichtung. 
Sie soll auf Grundlage des bereits vorhandenen Wis-
sensstandes und von Fachhistorikern erarbeitet, ei-
ner breiten, interessierten Öffentlichkeit, weit über 
den Kreis der wissenschaftlichen Forschung hinaus, 
die Hintergründe zu einem besseren Verständnis 
der „Schicksalszeiten“ auf dem Weg zur modernen 
Demokratie vermitteln. Sie möchte darüber hinaus 
einen Überblick zum jeweiligen Forschungsstand 
bieten und damit zu weiteren und vertiefenden For-
schungen zu dieser Thematik anregen. Dem versucht 
auch die inhaltliche Gliederung Rechnung zu tragen. 
Jeder Beitrag gliedert sich in zwei Abschnitte, wobei 
der Hauptteil die behandelte Zeit überblicksartig be-
schreibt. An diesen fügen sich eine Beschreibung des 
jeweiligen Forschungsstandes und sich daraus ablei-
tende Forschungsdesiderate. Bewusst wurde zuguns-
ten einer besseren Lesbarkeit auf den in Fachpubli-
kationen sonst üblichen wissenschaftlichen Apparat 
weitgehend verzichtet. 

Wenn „Salzburg nach 1816. Schicksalszeiten auf dem 
Weg zur Demokratie“ zum Nachdenken und vielleicht 
auch zum kritischen Verständnis dieses „Weges“ bei-
tragen kann, dann ist dieses Buch mehr als nur die 
Beschreibung historischer Abläufe und der damit 
verbundenen Forschung, dann kann es einen Beitrag 
dazu leisten, Leben und Lebenswelten in unserem 
Bundesland besser zu verstehen, weit über „Salzburg 
20.16“ hinaus! 

Die Herausgeber

Oskar Dohle
Landesarchiv

Alfred Höck
Landesarchiv

Franz Wieser
Landes-Medienzentrum

1 Ernst Hanisch, Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. In: Herwig Wolfram (Hrsg.), Österreichische 
Geschichte 1890-1990. Wien 1994.
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Repression, Verfolgung und Widerstand in 
der Ära von Vormärz und Neoabsolutismus, 
1816–1859
Robert Hoffmann

Epochenüberblick

Die endgültige Besitzergreifung durch Österreich im 
Jahr 1816 setzte den Schlusspunkt unter das beweg-
teste Kapitel von Salzburgs tausendjähriger Geschich-
te. Auf eine erstmalige Besetzung des Landes durch 
französische Truppen im Dezember 1801 waren noch 
zwei weitere militärische Okkupationen sowie ein 
fünfmaliger Regierungswechsel gefolgt. Auch nach 
der endgültigen Niederlage Napoleons in der Schlacht 
von Waterloo befand sich Salzburg zunächst noch im 
Besitz von dessen früherem Verbündeten Bayern. Erst 
unter dem militärischen Druck Österreichs stimmte 
die bayerische Regierung im Münchner Staatsvertrag 
vom 14. April 1816 einer Rückgabe der 1809 im Frieden 
von Schönbrunn 1809 gewonnenen Gebiete, darunter 
auch Salzburg, an Österreich zu.

Die formelle Übergabe des Landes erfolgte zwei Wo-
chen darauf am 1. Mai. Graf Sedlnitzky, der Präsi-
dent der Polizeihofstelle, bemühte sich, Kaiser 
Franz  I. den Eindruck zu vermitteln, dass die Salz-
burger „herzlich erfreut“ seien, dass sie nun „unter 

den mächtigen Schutz des gerechtesten Monarchen 

zurückgekehrt“ seien, musste zugleich aber einge-
stehen, „daß es einzelne geben mag, die dieses Ge-

fühl nicht teilen“.1 Tatsächlich ließen die Salzburger 
die Eingliederung ihres Landes in den habsburgischen 
Staatsverband ohne große Anteilnahme über sich er-
gehen. Angesichts des Länderschachers der Kabinet-
te in Wien und München war die Loyalität in keine 
Richtung gefestigt.2 Besondere Zuneigung zum habs-
burgischen Staat verspürten zu diesem Zeitpunkt we-
der die ländliche Bevölkerung noch die Bewohner der 
Städte und Märkte. 

Zu den ungünstigen Rahmenbedingungen der Integra-
tion in den österreichischen Staatsverband zählte ins-
besondere der Verlust der landwirtschaftlich besten 
Teile des Landes. Salzburg sah sich aber nicht nur um 
den Rupertiwinkel mit den Gerichten Tittmoning, Wa-
ging und Teisendorf und den größeren Teilen der Ge-
richte Laufen und Stauffeneck verkleinert, sondern 
auch um das zuletzt zugehörige Berchtesgaden. Be-

Abb. 1: Kundmachung des Ergebnisses des Münchner Staatsvertrages vom 14. April 1816, Reproduktion aus dem Jahr 1916 anlässlich der 

100-Jahr-Feier. (SLA, HS 538.05.1; Reproduktion: SLA).
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reits 1809 waren Windisch-Matrei und Lengberg ver-
loren gegangen, die damals zu den Illyrischen Pro-
vinzen Frankreichs geschlagen wurden, jetzt aber zu 
Tirol kamen. Auch das Zillertal und Hopfgarten wur-
den nun Tirol als Zeichen der Anerkennung für seine 
dem Kaiserhaus in der napoleonischen Ära bewiese-
ne Treue übergeben. Die Befürchtung, dass das derart 
verstümmelte Land keine eigene Verwaltung bekom-
men würde, bestätigte sich schon bald nach dem Re-
gierungswechsel, da Kaiser Franz I. die Bitte der Salz-
burger um eine eigene Landesregierung − eventuell 
unter Vergrößerung des Landes durch das Innviertel, 
das in der bayerischen Zeit zum Teil von Salzburg aus 
verwaltet worden war − aus Ersparnisgründen ablehn-
te und Salzburg stattdessen als fünften Kreis der Lan-
desregierung von Oberösterreich unterstellte.

Vergeblich versuchte die Salzburger Bürgerschaft in 
einer Petition vom 12. November 1816, Kaiser Franz I. 
von der Notwendigkeit einer erzherzoglichen Resi-
denz, einer eigenen Landesregierung und der Wie-
derherstellung von Landschaft (= Landtag) und Uni-
versität zu überzeugen, um − wie sie es ausdrückten 
− „das zu einem Betteldorf mit leeren Palästen he-

rabgesunkene Salzburg wenigstens einigermaßen“ 

zu retten.3 Obwohl Kaiser Franz I. die Wiederher-
stellung der Stände versprochen hatte, verzögerten 
bürokratische Hemmnisse, vor allem aber der Wi-
derstand der Linzer Landesregierung sowie der ob-
der-ennsischen Landstände, die lieber den Anschluss 

der Salzburger Landschaft an die von Oberösterreich 
gesehen hätten, das Projekt einer Revitalisierung. 
Nur einmal tagte 1827 der Größere Ständeausschuss. 
Doch dann herrschte wieder Funkstille aus Wien, und 
auch in Salzburg erlahmte vorübergehend das Stre-
ben nach einer Wiederbelebung der ständischen Ver-
fassung. Langfristig gesehen war das beharrliche 
Bemühen um die Wiedererrichtung der Landschaft 
aber, wie bereits Herbert Klein feststellte, „der ent-

scheidende Faktor, dem das Land Salzburg seine ver-

fassungsrechtliche Kontinuität“ vom Erzstift bis zum 
heutigen Bundesland verdankt.4 Als einzige Konzes-
sion gegenüber den Salzburger Bemühungen, einer 
gänzlichen Marginalisierung des Landes entgegenzu-
wirken, genehmigte der Kaiser 1823 in Absprache mit 
dem Vatikan die Wiedereinrichtung des seit dem Ab-
leben Fürsterzbischof Hieronymus Colloredos vakan-
ten Erzbistums Salzburg.

Wie schon zuvor die bayerische Herrschaft so bedeu-
tete nun auch die Zugehörigkeit zu Österreich für 
das ehemals selbstständige Territorium eine strikte 
Unterordnung unter landesfremde, gesamtstaatliche 
Zielsetzungen. Schon bald nach der Integration in 
den habsburgischen Staatsverband sollte sich zeigen, 
dass die Übernahme der Verwaltung durch die zen-
tralistisch und absolutistisch organisierten k. k. Be-
hörden schwerwiegende politische, wirtschaftliche 
und soziale Probleme mit sich brachte. Als beson-
ders nachteilig erwies sich das Fehlen von eigenen 

Abb. 2: Erzherzogtum Österreich ob der Enns mit dem verwaltungsmäßig zugehörigen Herzogtum Salzburg, 1838.  

(SLA, Graphik XIV.204.4; Reproduktion: SLA).
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Landesbehörden. Oberste Verwaltungsinstanz war 
das der Landesregierung in Linz unterstellte Kreis-
amt. Als oberste Justizbehörde wurde ein Stadt- und 
Landrecht eingerichtet, dessen Wirkungskreis eben-
falls auf eine untere Instanz beschränkt blieb. Die 
subalterne Behördenstruktur hatte zur Folge, dass in 
Salzburg wesentlich weniger und meist auch weniger 
qualifizierte Beamte als in früheren Zeiten beschäf-
tigt waren. Nach der Herrschaftsübernahme durch 
Österreich verließen allein im Jahr 1816 hundert Be-
amtenfamilien Salzburg.5 Durch die Reduzierung des 
Verwaltungsapparates von ca. 550 Beamten und Hof-
bediensteten im Jahr 1800 auf einen Personalstand 
der k. k. Verwaltung von 162 Personen im Jahr 1819 
verringerte sich somit die Schicht der Beamtenfami-
lien, die in früheren Epochen als Konsumenten im 
städtischen Wirtschaftsleben eine beträchtliche Rol-
le gespielt hatten. Die Salzburger mussten sich also 
notgedrungen damit abfinden, dass das zu einem 
Kreis degradierte Herzogtum von landfremden Be-
amten verwaltet wurde, die ihre Anordnungen aus 
Linz oder Wien erhielten. Subalterne Beamte über-
wachten während der gesamten Ära des Vormärz im 
Auftrag der Wiener Polizei- und Zensurhofstelle miss-
trauisch jede, wenn auch noch so zaghafte Regung 
einer öffentlichen Meinungsbildung in der Salzburger 
Bevölkerung.6

Das gängige Bild einer schwerfälligen und moderni-
sierungsunfähigen habsburgischen Verwaltung in die-
ser Epoche spiegelt aber nur einen Teil der Wirklich-
keit. Als Gegenbeispiel lässt sich die präzise Planung 
und effiziente Durchführung der Vermessung des 
Landes im Rahmen des „Franciszäischen Katasters“ 
anführen, eines Großvorhabens, dessen Ziel es war, 
die Provinzen der Länderunion zu einem einheitli-
chen Rechtsraum im Hinblick auf Bodenbewertung 
und Steuerwesen zusammenzufassen. 

In Österreich ob der Enns und dem dazugehörigen Kreis 
Salzburg erfolgte die Vermessung in den Jahren 1823 
bis 1830. Die Auswertung und Behandlung aller Rekla-
mationen dauerte noch weitere Jahre, ehe mit „aller-

höchster Entschließung“ vom 25. Juni 1844 der stabi-
le Kataster auch in Salzburg eingeführt wurde.7 Auch 
in weiteren Teilbereichen erwies sich die habsburgi-
sche Verwaltung als leistungsfähig. Als durchaus posi-
tiv wurde von der ländlichen Bevölkerung eine Reihe 
von Infrastrukturmaßnahmen bewertet, die schon im 
Vormärz begonnen und nach 1848 intensiv fortgesetzt 
wurde, wie vor allem die Entsumpfung des Terrains 
und die Regulierung der Salzach im Pinzgau.

Die Integration Salzburgs im Kaisertum Österreich er-
folgte im Übrigen auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
unter ungünstigen Rahmenbedingungen. Die Rezes-
sion beim Übergang zur Friedenswirtschaft wurde 
durch die Zerrüttung des Geldwesens und insbeson-
dere durch Missernten im Jahr 1816 noch zusätzlich 
verstärkt, wobei man erst heute weiß, dass das „Jahr 
ohne Sommer“ eine Folge des Ausbruchs des Vulkans 
Tambora in Indonesien im April des Vorjahres gewe-
sen war. Schon im Herbst 1816 litt die Salzburger Be-
völkerung unter einer Verknappung und Verteuerung 
der Lebensmittel. So heißt es in einem Polizeibericht 
vom 28. Oktober 1816: „Mit jeder Woche steigt das 

Brot im Preise und mit selbem die übrigen Artikel. 

Man seufzt und klagt hier laut über die traurigen 

Zeitverhältnisse. Handel und Wandel liegen auf die-

se Art darnieder, die Erwerbs- und Verdienstmög-

lichkeit der arbeitenden Klassen nehmen mit jedem 

Tage ab, und so steigen Not und Elend immer mehr 

unter diesen Menschen. Die Erdäpfel, welche sonst 

die größte Nahrung der armen Leute waren, sind für 

diese jetzt unerschwinglich, denn der Metzen kommt 

schon über 2 Gulden zu stehen.“ 8 Abgeschnitten von 
der traditionellen Getreidezufuhr aus den benach-

barten bayerischen Agrar-
gebieten, wuchs die Not 
hier sogar über den öster-
reichischen Durchschnitt. 
Wie sehr die Abtrennung 
der reichen Landgerich-
te des Rupertiwinkels ge-
rade zu diesem Zeitpunkt 
schmerzte, lässt sich da-
raus ermessen, dass die 
Getreidezufuhr nun zu 
weitaus höheren Trans-
portkosten aus weit ent-
fernten Gebieten Öster-
reichs erfolgen musste.9

Vor allem das städtische 
Bürgertum konnte der ös-
terreichischen Herrschaft im 
Vormärz kaum positive Sei-
ten abgewinnen. Als beson-
ders bedrückend wurde der 
Abstieg in die Provinzialität 
empfunden, von dem die 
Stadt Salzburg mehr betrof-
fen war als etwa die immer 
schon peripheren Gerichts-

Abb. 3: Beispiel für den hohen Detaillierungsgrad des Franciszäischen Katasters; Blatt IV der 

Urmappe für die KG St. Michael im Lungau, 1830. (SLA, Urmappen des Franciszäischen Katasters; 

Reproduktion: SLA).
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bezirke „innergebirg“. Das „Gras auf Salzburgs Plätzen“, 
von dem der Wiener Franz Schubert berichtet,10 wurde in 
der Folge zur gebräuchlichsten Metapher für die provinzi-
elle Verschlafenheit der Stadt im Biedermeier. 

Zahlreiche zeitgenössische Zustandsschilderungen 
vermitteln das Bild einer „Siechzeit“, gekennzeich-
net von politischer Kirchhofsruhe und wirtschaftli-
chem Niedergang.11 Kaiser Franz I. stattete dem Land 
zwar einige Besuche ab, die ehemalige fürsterzbi-
schöfliche und nunmehr kaiserliche Residenz blieb 
jedoch über Jahrzehnte verwaist, ehe Franzens Wit-
we Caroline Auguste besonderes Interesse an der 
Stadt entwickelte, in der sie ab 1848 regelmäßig die 
Sommermonate verbrachte. 

Das biedermeierliche Salzburg präsentierte sich sei-
nen Besuchern als Spiegelbild der politischen, wirt-
schaftlichen und geistigen Verödung dieser Zeit. 
Matthias Koch, der die Stadt 1846 besuchte, schilder-
te sie zwar als „eine der schönsten Städte Deutsch-

lands, einzig in Betreff der Lage und reizenden Um-

gebung“, hinsichtlich städtischer Infrastruktur und 
Wohnkultur bezeichnete er sie zugleich jedoch als 
den „unleidlichsten Ort“: „Die Mehrzahl der Häuser 

ist von alter schlechter Bauart, die Stiegen von grob 

zugehauenem Sandstein, die Stiegengänge schwarz 

und unrein, das Mauerwerk häufig verfallen, Thü-

ren und Fenster in schlechtem Zustande, und die 

Höfe schmutzig und voll Kehricht, oder beiläufig 

besudelt. An Reparaturen oder an Reinigung der 

Häuser denkt man nur im äußersten Notfall.“ Zum 
Teil trügt das vielfach überlieferte Bild einer Peri-
ode gänzlichen Stillstands jedoch. Nach dem kata-
strophalen Stadtbrand vom 30. April 1818, dem im 
rechtsseitigen Stadtteil 74 Wohngebäude, vier Kir-
chen und dreizehn Wirtschaftsgebäude zum Opfer 
fielen, erfolgte immerhin ein Wiederaufbau der zer-
störten Bausubstanz.

Abb. 4: Die Stadt Salzburg im Biedermeier, Dreifaltigkeitsgasse 

in Salzburg, rechts im Vordergrund ist eine Bettlerin mit einem 

Säugling am Arm erkennbar, Gemälde von Johann Michael Satt-

ler, 1828. (Salzburg Museum, Inv.-Nr. 51-25).

Abb. 5: Der Stadtbrand von 30. April bis 4. Mai 1818, Gouache von Johann Michael Sattler, 1819/20. (Salzburg Museum, Inv.-Nr. 2065−49).
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Gerade in dieser Zeit relativer wirtschaftlicher, sozi-
aler und kultureller Stagnation vollzog sich die künst-
lerische Entdeckung Salzburgs im Geist der Roman-
tik. Zahlreiche Maler und Zeichner suchten die stille 
Stadt und ihre Umgebung auf und trugen mit ihren 
Gemälden, Zeichnungen und Lithographien dazu bei, 
dass sich die Kunde von der Schönheit der Gegend 
von Salzburg rasch verbreitete.12

Um 1830 war die künstlerische Entdeckung von Land 
und Stadt Salzburg abgeschlossen. Scharen von bie-
dermeierlichen Touristen begaben sich bereits in den 
1830er- und 1840er-Jahren zur Sommerzeit auf die 
Suche nach jener Symbiose von Schönheit und Natur, 
welche die romantischen Landschaftsdarstellungen 
so eindrucksvoll abgebildet hatten.

Unter dem Einfluss des bürgerlichen Massenphäno-
mens Tourismus verwandelten sich die elitären Vi-
sionen der romantischen Künstler alsbald in brei-
tenwirksame Klischees, wobei der touristische Blick 
nur die schöne Kulisse wahrnahm, während die wirt-
schaftliche Stagnation außer Acht blieb.

Während die Entdeckung der landschaftlichen Schön-
heiten Salzburgs von Wien ausging, setzte die Einver-
nahme Mozarts durch seine Geburtsstadt 1835 auf-
grund einer regionalen Initiative der bürgerlichen 
„Museums-Gesellschaft“ ein.13 Gegen den Willen der 
Wiener Behörden, welche die Einwilligung zur Errich-
tung des Denkmals nach Möglichkeit verzögerten,14 
solidarisierte sich das deutsche Ausland mit dem 
Salzburger Vorhaben und ermöglichte durch großzü-
gige Spenden die Ausführung des Denkmals.15

Im Vergleich dazu sei − so der Wiener Schriftsteller 
Ludwig August Frankl − die Summe, die „Altöster-

reich, das damals völlig ‚vermusizierte‘ Wien, für 

die Errichtung der Bildsäule Mozarts beigesteuert 

habe“, beschämend gering gewesen.16 Mit der Er-

richtung des Denkmals hat-
te Salzburg der Reichshaupt-
stadt Wien den Rang als 
„Mozartstadt“ abgelaufen.17

Die Initiative zur Errichtung 
des Mozartdenkmals war 
Ausdruck eines politischen 
und kulturellen Selbstfin-
dungsprozesses des städti-
schen Bürgertums. „Nach-

dem sich Salzburg lange 

ziemlich passiv und unthä-

tig verhalten hatte“, so der 
Historiograph Georg Abdon 
Pichler, „fing es mit den 

Jahren 1842 bis 1848 end-

lich durch Errichtung und 

Constituirung von Anstalten 

sich zu regen an“.18 Mit eini-
ger Verspätung im Vergleich 
zu Wien brach die zeitty-
pische Vereinsleidenschaft 
nun auch in Salzburg aus. 
Schon 1841 war der „Dom-

Musik-Verein“ ins Leben gerufen worden, aus dem 
die Musikschule Mozarteum herauswachsen sollte. 
Als weitere bürgerliche Vereinsgründungen folgten 
in diesem Jahrzehnt der „Salzburger Kunstverein“ 
(1844), die „Salzburger Liedertafel“ (1847) sowie die 

Abb. 6: Heiterer Blick auf den einsetzenden Tourismus im Biedermeier, Druck mit einer Ansicht 

von St. Gilgen und einer Besuchergruppe. (SLA, Graphik I.46; Reproduktion: SLA).

Abb. 7: Mozartdenkmal in der Stadt Salzburg. Ansicht aus dem 

„Album von Salzburg und seinen Umgebungen in 24 Ansichten“, 

um 1845. (SLA, Graphik I.55, Nr. 4; Reproduktion: SLA).
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Landwirtschaftsgesellschaft (1848) und der Gewer-
beverein (1846). Im Fall des Dom-Musik-Vereins und 
auch des Kunstvereins wirkte der junge Erzbischof 
Kardinal Friedrich Fürst Schwarzenberg, der in der 
Tradition des aufgeklärten josephinischen Staatskir-
chentums stand, anregend und finanziell unterstüt-
zend als Geburtshelfer mit.19

Weniger exklusiv, dafür aber auch von den gewerb-
lichen Schichten des Bürgertums getragen, war die 
Salzburger Liedertafel, deren Mitglieder sich im Re-
volutionsjahr 1848 aktiv am politischen und geselli-
gen Leben beteiligten. Auch das Bemühen des städti-
schen Leihhausverwalters Vinzenz Maria Süß um den 
Aufbau eines städtischen Museums war Ausdruck ei-
nes neuen bürgerlichen Selbstbewusstseins.

Sein „patriotischer Versuch, die Sitten und Gebräu-

che unserer ruhmbewährten Vorzeit wieder an den 

Tag zu rufen“, zielte nicht zuletzt darauf ab, die 
Existenz einer eigenständigen Salzburger Bürgerkul-
tur zu belegen.20 In diesem Ambiente der Beamten, 
Advokaten und Großhändler entstand das jüngere 
Salzburger Landesbewusstsein als Teil einer libera-
len konstitutionellen Oppositionsbewegung.21

Insgesamt war die Salzburger Bilanz nach einer Ge-
neration österreichischer Herrschaft aber wenig er-
freulich. Der politische Handlungsspielraum des 
Bürgertums blieb im Vormärz eng begrenzt. Offene 
Opposition gegen das absolutistische System gab es 
angesichts der allgegenwärtigen polizeilichen Über-
wachung nicht. Übrig blieb somit einzig und allein 
der Rückzug in die unpolitischen Bereiche von Wirt-

schaft, Kultur und Geselligkeit. Die Herausbildung ei-
ner bürgerlichen Öffentlichkeit erfolgte erst im Ver-
lauf der Wiener Märzrevolution von 1848. Der Sturz 
des Metternich‘schen Systems ermöglichte es den 
gesellschaftlichen Kräften in Stadt und Land zum ers-
ten Mal, ihre Angelegenheiten in die eigene Hand zu 
nehmen. 

In den Deklarationen der bildungsbürgerlichen Elite 
aus diesem Jahr finden sich die Grundzüge der libe-
ralen Ideologie, die das politische Handeln des Salz-
burger Bürgertums in den folgenden Jahrzehnten 
bestimmen sollten, bereits vorgezeichnet: Neben 
einem ausgeprägten gesamtdeutschen Patriotismus 
waren dies ein am Gegensatz zum Ultramontanismus 
orientierter Antiklerikalismus sowie die Betonung des 
Vorrangs von Besitz und Intelligenz im politischen 
Leben. Der gemeinsame Wille zur Selbstbewaffnung 
einte zunächst noch die gesamte Bürgerschaft beim 
Aufbau der Salzburger Nationalgarde. 

Auf kommunaler Ebene konkurrierten bereits im 
Frühjahr 1848 zwei Fraktionen ein und desselben libe-
ralen Lagers um die Macht: Waren die „bürgerlichen 
Patrizier“ aus dem Handelsstand mit den Errungen-
schaften der Wiener Märzrevolution im Wesentlichen 
zufriedengestellt, sahen die „Repräsentanten der 
neuen Zeit“ − meist junge Akademiker und Studen-
ten − die konstitutionelle Entwicklung erst an ihrem 

Abb. 8: Kardinal Erzbischof Friedrich Fürst Schwarzenberg 

(1836−1850 Erzbischof von Salzburg; 1842 Kardinal). 

(SLA, Fotosammlung A 6426).

Abb. 9: Vinzenz Maria Süß (1802−1868), u.a. Gründer und erster 

Direktor des Salzburger Museums Carolino Augusteum, seit 1864 

Ehrenmitglied der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 

Aufnahme aus seinen letzten Lebensjahren. (SLA, Fotosammlung 

Album 36/5).
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Beginn.22 Letztere waren es dann auch sie, welche im 
Oktober 1848 nach Wien zogen, um − wenn auch ver-
geblich − die Errungenschaften der Revolution gegen 
die kaiserlichen Truppen zu verteidigen. 

Der Verlauf der Revolution wurde in Salzburg größ-
tenteils von Wien bestimmt. Die Wellen der Entwick-
lung erreichten die Salzach zwar in abgeschwäch-
ter Form, glichen mit einigen Ausnahmen jedoch 
den Phasen der Wiener Revolution. Die soziale Fra-
ge, andernorts ein bestimmendes Element der Re-
volution, beeinflusste das Salzburger Bürgertum in 
seinen Entscheidungen allerdings nur am Rande. Die 
Zahl der politisch aktiv Handelnden beschränkte sich 
auf einen kleinen Kreis liberaler Intellektueller und 
Beamter. Im ökonomisch-rückständigen Salzburger 
Provinzmilieu kam es 1848/49 zwar zur Ausbildung 
verschiedener Richtungen des Liberalismus, nicht 
aber zur Parteienbildung.23

Auf die Niederschlagung der Revolution folgte die 
Ära des Neoabsolutismus, welche einerseits gekenn-
zeichnet war durch eine neuerliche Unterdrückung 
des politischen Lebens, andererseits aber auch durch 
administrativ-ökonomische Reformen. Unter der Re-
pression des neoabsolutistischen Staates fanden 
Salzburger Besitz- und Bildungsbürgertum zurück zu 
einer partiellen Interessensgemeinschaft, die freilich 
mehr auf einer deutschpatriotischen Grundhaltung 

als auf liberalen Werten basierte und im Übrigen vor 
allem wirtschaftliche Zielsetzungen verfolgte.

Immerhin erfüllte die Revolution den Salzburgern 
1849 ihr vorrangiges Anliegen, die Gewährung einer 
eigenen Landesregierung. Maßgeblichen Anteil daran 
hatte der liberale Salzburger Reichstagsabgeordnete 
Alois Fischer, der im Dezember 1848 zum Statthalter 
von Oberösterreich ernannt wurde. Die neue Stellung 
Fischers erwies sich für Salzburgs Selbstständigkeits-
bestrebungen als unschätzbarer Vorteil, da er gegen-
über der Wiener Regierung die Salzburger Interessen 
vehement unterstützte. Auf Grund der oktroyierten 
Märzverfassung von 1849 wurde daher die Organisati-
on des neuen Kronlandes Salzburg in Angriff genom-
men, welche mit dem 1. Jänner 1850 in Kraft trat.

Damit hatte Salzburg wenigstens seine verwaltungs-
mäßige Selbstständigkeit erlangt, wenn auch die 
neue Landesregierung − anders als heute − kein Or-
gan einer autonomen Selbstverwaltung war, sondern 
eine Dependance der Wiener Zentralverwaltung. 

Von eminenter Bedeutung für Salzburg war die Grund-
ablösung, deren rasche Abwicklung den Interessen 
der Landbevölkerung ebenso entgegenkam wie die 
Regelung der überaus komplizierten Forstverhältnis-
se, die allerdings sehr viel mehr an Zeit beanspruch-
te. Auch auf der Ebene der Gemeinden wagte die 

Abb. 10: Salzburger Nationalgarde, 1848. Darstellung von Friedrich W. Huthwelker. (Salzburg Museum, Inv.-Nr. 307−50).
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wieder erstarkte zentralistische Staatsmacht mit dem 
von Innenminister Franz Graf Stadion entworfenen 
„Provisorischen Gemeindegesetz“ vom 17. März 1849 
eine zukunftsweisende Reform, welche die bis heute 
gültigen Grundkategorien des österreichischen Ge-
meindewesens festlegte. Eine echte Mitbestimmung 
des Handelsstandes in allen wirtschaftspolitischen 
Angelegenheiten brachte das Gesetz von 18. März 
1850 über die Errichtung von Handels- und Gewerbe-
kammern. Nun endlich übertrug der Staat der Wirt-
schaft die Kompetenz zur Selbstorganisation und da-
mit zur Artikulation ihrer Interessen. Mit Einrichtung 
der Handelskammer und mit der zunächst nur admi-
nistrativen Verselbstständigung des Landes unter ei-
ner eigenen Statthalterei verbesserten sich die Arti-
kulationsmöglichkeiten der Salzburger Interessen 
gegenüber Wien beträchtlich.24 Der Forderungskata-
log der Salzburger Handelskammer drückte im Übri-
gen vor allem die spezifischen Interessen des Han-
delsstandes aus. Gewünscht wurde insbesondere der 
Anschluss an die „große Paris-Wiener Schienenstra-
ße“, eine Erschließung der Salzach für die Dampf-
schifffahrt, die Gründung gemeinnütziger Kreditinsti-
tute sowie eine Aufhebung der im Festungsrayon 
geltenden Baubeschränkungen.25 

Auch wenn die Selbstständigkeit Salzburgs durch die 
Gewährung einer Landesregierung 1849 verwirklicht 
worden war, verhinderten die ab 1850 immer deutli-

cher werdenden absolutistischen Tendenzen der Re-
gierung für ein weiteres Jahrzehnt in Salzburg wie 
auch in den anderen Kronländern die Etablierung ei-
ner autonomen Selbstverwaltung. Erst nach dem Wie-
dererwachen des österreichischen Verfassungslebens 
auf Grund des Oktoberdiploms von 1860 und des Fe-
bruarpatents von 1861 erhielt Salzburg einen Landtag 
bewilligt, „nachdem vorher sogar noch einmal die 

verwaltungsmäßige Unabhängigkeit in Frage gestellt 

worden war, da das Land am 1. Jänner 1860, aller-

dings unter Wahrung seines Charakters als Kronland, 

aus Ersparungsrücksichten wieder der Statthalterei 

in Linz unterstellt“ worden war. Mit dem Zusammen-
tritt des Landtags am 6. April 1861 und dem Wieder-
beginn der Amtstätigkeit der politischen Landesbe-
hörde am 15. Mai desselben Jahres hatte − wie es 
Herbert Klein ausdrückte − „unser Land nach dornen-

vollem Wege endlich seine volle und lebendige Un-

abhängigkeit gewonnen“.26

 Widersetzlichkeit gegen die landesfürst-
liche Herrschaft in der frühen Neuzeit

Der moderne Staat ist „weder metaphysische Sub-

stanz noch natürlicher Organismus, sondern ein durch 

Machtprozesse menschlichen Handelns zustande  

gekommenes Gedankengebilde“.27 Diese Machtbil-
dungsprozesse setzten in der frühen Neuzeit ein und 

Abb. 11: Oktroyierte Verfassung, Olmütz (heute: Olomouc), 4. März 1849; Kaiser Franz Josef I. verfügt die Auflösung der Reichstagsver-

sammlung. (SLA, Plakatsammlung 1461/1; Reproduktion: SLA).
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bewirkten ein allmähliches Wachstum der Staatsge-
walt vor allem in monarchisch-dynastisch strukturier-
ten Territorien. Aber auch in dynastielosen Staaten 
wie den geistlichen Wahlmonarchien kam es − wenn 
auch in abgeschwächter Form − zu einer kontinuierli-
chen Ausdehnung der Staatsgewalt, mit dem Ziel ei-
ner Homogenisierung und Disziplinierung der Unterta-
nen.28 Wie das Beispiel des Fürsterzbistums Salzburg 
zeigt, verlief dieser Prozess keineswegs reibungslos, 
sondern wurde gegen den teils heftigen Widerstand 
der städtischen wie auch ländlichen Bevölkerung 
durchgesetzt.

Sitz aller zentralen Gerichts- und Verwaltungsbe-
hörden war die landesfürstliche Haupt- und Resi-
denzstadt. Hier liefen alle Fäden des weltlichen und 
geistlichen Regiments zusammen. War der Dom das 
geistliche Zentrum der weit über die Landesgrenzen 
hinausreichenden geistlichen Macht der Erzbischö-
fe, so verkörperte die Festung Hohensalzburg deren 
weltlichen Herrschaftsanspruch gleichermaßen ge-
genüber den Untertanen wie gegenüber den begehr-
lichen Nachbarn in Bayern und Österreich.29

Ob sich das Verhältnis zwischen geistlichem Landes-
herren und Untertanen jedoch ausschließlich auf den 
Faktor Herrschaft reduzieren lässt, sei in Frage ge-
stellt. Die Verwaltungsgeschichte des Erzstifts zeigt 
deutlich, dass die Intensität der Kontrolle über das 
Land „innergebirg” aufgrund der topographischen 
und verkehrlichen Verhältnisse bis zum Ende des Erz-
stifts stets geringer war als über das Land „außer Ge-
birg”,30 wo etwa die Bestrebungen der Bürgerschaft 
der Landeshauptstadt nach mehr Selbstständigkeit 
bereits 1511 von Erzbischof Leonhard von Keutschach 

mit Waffengewalt ein für alle Mal unterbunden wur-
den.31

Im Gebirgsland bestand hingegen eine latente Wider-
setzlichkeit gegenüber dem Herrschaftsanspruch des 
geistlichen Landesfürsten, die wiederholt in der lan-
gen Geschichte des Erzstiftes in offenen Aufruhr um-
schlug.

Traumatische Auswirkungen auf das Verhältnis von 
landesherrlicher Obrigkeit und Gebirgsbevölkerung 
hatte insbesondere der Salzburger Bauernkrieg von 
1525/26, in dem Scharen bewaffneter Bauern und 
Bergknappen aus den Pfleggerichten „innergebirg“ 
ins flache Land hinauszogen, um dem Landesfürsten 
eine Reduzierung der drückenden Abgaben, religiöse 
Freiheiten sowie ein höheres Maß an Rechtssicher-
heit abzunötigen. Angeführt wurde der Aufstand von 
den Gewerken aus dem Gasteinertal und aus Rauris, 
die bis zum Niedergang des Gold– und Silberbergbaus 
im späten 16. Jahrhundert gleichsam ein frühbürger-
liches Element im Gebirgsland verkörperten.32 Der 
Aufstand der Gebirgsbevölkerung hatte zunächst Er-
folg. Das Heer der Bauern und Knappen zog ungehin-
dert vor die Stadt Salzburg, deren Einwohner in ih-
rer Loyalität gespalten waren. Während die Elite der 
wohlhabenden Kaufleute und Fernhändler für den 
Landesfürsten Partei ergriff und zum Teil gemein-
sam mit Erzbischof Matthäus Lang Zuflucht auf der 
Festung Hohensalzburg suchte, neigte sich der Groß-
teil der Stadtbewohner den Aufständischen zu und 
öffnete diesen die Stadttore. Für einige Wochen be-
herrschten die Aufständischen, die sich als die wah-
ren Träger des salzburgischen Landesbewusstseins 
betrachteten, de facto das gesamte Land.33 Der Erz-

Abb. 12: Festung Hohensalzburg, um 1900. (SLA, Fotosammlung A 516).
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bischof hatte letztlich aber den 
längeren Atem. Die Festung Ho-
hensalzburg hielt dem Ansturm der 
Aufständischen über Wochen stand. 
Mit Hilfe eines von süddeutschen 
Fürsten entsandten Söldnerheeres 
gelang es dem Erzbischof schließ-
lich, den Aufstand der Bauern nie-
derzuschlagen.34

Der offene Aufstand des Gebirgslan-
des gegen den geistlichen Landes-
herrn war ein einmaliges Ereignis in 
der eintausendjährigen Geschich-
te des Erzstiftes. Im Gegensatz zur 
Stadt Salzburg, deren Streben nach 
kommunaler Autonomie Mitte des 
16. Jahrhunderts endgültig erlahmt 
war, blieb Widersetzlichkeit gegen-
über dem landesfürstlichen Macht-
anspruch bis zum Ende des geist-
lichen Staatswesens ein latenter 
Grundzug im Verhalten der Gebirgs-
bevölkerung. Zwei Konfliktbereiche 
blieben letztlich auf Dauer unge-
löst und boten periodisch wieder-
kehrend Anlass zu Streitigkeiten, 
die mehrfach zu offenem Aufruhr 
eskalierten. Zum einen ging es im-
mer wieder um Abgaben und Steu-
ern sowie um Fragen materiellen 
Rechts. Ein Beispiel dafür sind die 
Bauernunruhen des Jahres 1645, in 
denen der Widerstand gegen Steu-
ererhebungen beinahe in einen all-
gemeinen Aufstand des Gebirgslan-
des umgeschlagen wäre. Erzbischof 
Paris Lodron, der das Versagen sei-
nes Vorgängers Matthäus Lang im 
Bauernkrieg von 1525/26 vor Augen 
hatte, ließ sich das Gesetz des Han-
delns jedoch nicht entreißen und unterdrückte die 
Rebellion mittels einer Doppelstrategie von militä-
rischem Druck und außergewöhnlicher Milde gegen-
über den Aufrührern.35

Die andere ungelöste Konfliktebene war die Konfessi-
onsfrage. Während es den Erzbischöfen bereits Ende 
des 16. Jahrhunderts gelungen war, die Gegenrefor-
mation in der Stadt 36 und im Land „außer Gebirg” 
durchzusetzen, erwies sich der Kryptoprotestantis-
mus in weiten Teilen des Gebirgslandes als resistent. 
Als Erzbischof Leopold Anton von Firmian schließlich 
nach dem Scheitern aller Missionsversuche eine of-
fene Rebellion befürchtete und angesichts der Invol-
vierung der protestantischen Reichsstände politische 
Verwicklungen mit unabsehbaren Folgen drohten, er-
folgte die Ausweisung der Protestanten.37

Unter dem Druck des Konfessionsdiktats verließen 
22.000 Salzburger in den Jahren 1731/32 ihre Hei-
mat, wodurch das Gebirgsland ungefähr ein Viertel 
seiner Bevölkerung verlor.38 Die verlassenen Höfe 
wurden vor allem von Zuzüglern aus den Salzburger 
Gerichten „außer Gebirg” übernommen. In langfris-

tiger Perspektive stellt die Auswanderung einen mar-
kanten Einschnitt in der Bevölkerungsgeschichte des 
Landes dar, mit dem eine bis ins frühe 20. Jahrhun-
dert währende Phase einsetzt, in der die Bevölke-
rungsentwicklung Salzburgs hinter der Gesamtheit 
der österreichischen Länder zurückblieb.39

Opfer der Staatsgewalt waren im Übrigen auch die zahl-
reichen Delinquenten, die in den Hexenprozessen des 
späten 17. Jahrhunderts vor Gericht gestellt wurden. 
Allein zwischen 1675 und 1690 sahen sich 232 meist ju-
gendliche Menschen aus dem Bettler- und Landstrei-
chermilieu wegen angeblicher Zauberei und Hexerei 
angeklagt, von denen 167 nach Anwendung der Fol-
ter hingerichtet wurden. Untersuchungen insbesonde-
re über den „Zauberer-Jackl-Prozess“ zeigten auf, dass 
es den Behörden des Erzstifts letztlich weniger um die 
Ahndung von Religionsvergehen als um eine Eindäm-
mung des Vagantentums und damit auch um eine ver-
schärfte Kontrolle der ländlichen Unterschichten ging.40

Die Vertreibung der Protestanten festigte die gefähr-
dete Herrschaft des Landesfürsten über das Land „in-
nergebirg” nur vorübergehend. Langfristig änderte 

Abb. 13: Salzburger Emigranten vor der Ansicht der Stadt Salzburg, darunter beim Bau 

eines Hauses nach ihrer Ankunft in St. Johannesburg oder Neu Saltzburg in Preußen, 

Kupferstich, um 1732. (Protestantenausstellung Goldegg 1981; SLA, Fotosammlung 

C 24173; Reproduktion: SLA).
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sich an der grundsätzlichen Disposition der Gebirgsbe-
völkerung zum Widerstand gegen das erzbischöfliche 
Regime nur wenig. Wie brüchig dessen Legitimations-
basis gegen Ende des 18. Jahrhunderts geworden war, 
zeigen die Forschungen Norbert Schindlers zum Wilde-
reiwesen, in denen er nachweist, dass die erzbischöf-
liche Regierung um 1800 im Gebirgsland die Kontrolle 
nicht nur über ihre Bevölkerung, sondern auch über 
ihr Terrain weitgehend verloren hatte. Schindler weist 
darauf hin, dass sich die Wilderei in den 1790er-Jah-
ren von der individuellen bäuerlichen Widersetzlich-
keit über die kollektive Aktion gegen eine verhasste 
Obrigkeit zur „populären Lernschule“ einer Territori-
albeherrschung „von unten“ entwickelt hatte.41

Gegen Ende der 1790er-Jahre war die staatliche Au-
torität schließlich nicht mehr imstande, die − sonst 
übliche − demonstrative Abführung von Delinquenten 
aus den Pfleggerichten des Gebirges in die Haupt- 
und Residenzstadt durchzuführen. Nachdem im Fe-
bruar 1796 zwei Gefangene aus dem Saalfeldner Ge-
richtshaus gewaltsam befreit worden waren, ließen 
die Aufrührer den Pfleger mit stolzgeschwellter Brust 
wissen, wenn es sein müsse, könnten sie binnen vier 
Stunden 3000 Mann auf die Beine bringen, und über-
haupt sei der Tag nicht mehr fern, „an dem das gan-

ze Gebirgsland aufstehen werde” und sich die Erhe-
bung vom Pinzgau über das Zillertal bis nach Tirol 
ausbreiten und man sich schließlich mit der traditi-
onsbewussten Schweiz verbrüdern werde.42

Als sich der Salzburger Hofrat 1797 darüber beklag-
te, dass „der Empörungs-Geist auch über unser deut-

sches Vaterland sich verbreitet“ habe, waren folg-
lich nicht jakobinische Agitatoren gemeint, sondern 
die Wildschützen des Gebirgslandes und die ländli-
chen Burschenschaften, die sich der Militärrekrutie-
rung verweigerten.43 Wie wenig die aktionistische 
Widersetzlichkeit gegen die verhasste erzbischöfli-
che Obrigkeit durch die Ideen der Französischen Re-
volution beeinflusst war, erwies sich nach dem Sturz 
des Ancien Régimes. Angesichts der Invasion des Ge-
birgslandes durch französische und bayerische Trup-
pen in den Jahren 1805 und 1809 schlossen sich die 
Salzburger Gebirgsgaue dem Kampf der Tiroler an 
und lösten zugleich die ohnehin brüchig geworde-
ne Bindung an das Land Salzburg. So vollzogen der 
Pinzgau und das damals noch salzburgische Zillertal 
1809 den Anschluss an das aufständische Tirol, und 
auch der Pongau und der Lungau tendierten in die-
se Richtung. „Hier zeichnete sich“, wie Hanns Haas 
festgestellt hat, „noch im beginnenden 19. Jahrhun-

dert eine Landesbildung von unten auf der Grund-

lage der ‚Thals-Gemeinden‘ ab.“ 44 Zugleich bestand 
angesichts der Orientierung der Gebirgsgaue an das 
benachbarte Tirol aber auch die Gefahr einer Teilung 
des Landes.

Der Gang der großen Politik blockierte diese Ent-
wicklung jedoch und zwang die Gebirgsgaue zurück 
in ihre alte Position einer von außen dominierten 
Region. In der Beamtenschaft stand man der „rück-
wärtsgewandten“ bäuerlichen Widerstandsbewegung 
ohnehin ablehnend gegenüber. Nach Ansicht des Re-
gierungsrats Joseph Ernst von Koch-Sternfeld, eines 
typischen Vertreters der salzburgischen Spätaufklä-
rung, hätten „nur benachbarte Drohungen und die 

lockendsten Versicherungen der Befreyung von ge-

wissen [...] harten gefühlten Bürden eine kleine An-

zahl unserer Gebirgsbewohner” veranlasst, „sich 

unberufen in den Kampf zu mischen” und „einen 

Terrorismus anzufachen, der den eigenen Boden mit 

Blut bespritzt, und selbst nach rückgekehrtem Frie-

den alten Unterthanspflichten Hohn spricht”.45

Abb. 14: Verordnung der churfürstlichen Landesregierung betref-

fend Verhöre von Wilddieben, 2. Oktober 1804. (SLA, GA XXXV 

Generale 1804-10-02; Reproduktion: SLA).

Abb. 15: Josef Ernst Ritter von Koch-Sternfeld (1778–1866), Histo-

riker, Chronist und Salzburger Staatsbeamter, Ehrenmitglied der 

Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Aufnahme aus seinen 

letzten Lebensjahren. (SLA, Fotosammlung Album 36/4).
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Abb. 16: Aufruf („Verruf“) im Namen des Tiroler Oberkommandanten Andreas Hofer an „alle Schützen, die mit Schießgewehren umgehen

können“, September 1809. (SLA, musakt 566; Reproduktion: SLA).
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Vorsorglich verhaftete die bayerische Verwaltung 1813 
angesichts drohender kriegerischer Auseinanderset-
zungen mit Österreich 36 Personen, welche sich 1809 
am Widerstand gegen die französischen und bayeri-
schen Truppen aktiv beteiligt hatten.46 Wie sehr sich 
die Salzburger Bauern unter bayerischer Herrschaft 
als Objekt staatlicher Zwangsmaßnahmen sahen, zeig-
te sich in den Jahren 1812 und 1813, als Bayern da-
ranging, im Salzachkreis eine Nationalgarde zweiter 
Klasse aufzustellen. Nicht weniger als 3000 von 4000 
Stellungspflichtigen entzogen sich dem Militärdienst 
durch Flucht ins benachbarte Österreich.47

 Der absolutistische Überwachungsstaat 
des Vormärz

Erzwingung der Militärpflicht gegen den Wider-
stand der ländlichen Bevölkerung

Der Wechsel von der bayerischen zur österreichischen 
Herrschaft 1816 bedeutete für weite Teile der Bevölke-
rung zunächst insofern keine Zäsur, als eine nach den 
Prinzipien des aufgeklärten Absolutismus organisier-
te, landfremde Verwaltung durch eine andere ersetzt 
wurde. Während sich das bayerische Staatswesen in 
der Folgezeit allerdings im Geiste eines gemäßigten 
Verfassungsliberalismus entwickeln sollte, befand sich 
der habsburgische Staat in einer Phase der Restaura-
tion, welche letztlich bis 1848 andauern sollte. Nach 
den traumatischen Erfahrungen der Französischen Re-
volution war unter Kaiser Franz I. die rein dynastische 
Staatsauffassung wieder zum Sieg gelangt. Grundlage 
seines Staatsverständnisses war ein vom Volkswillen 
unabhängiger monarchischer Legitimismus, der un-
ter der Devise „Ruhe und Ordnung“ auf eine gänzli-
che Entmündigung aller Bevölkerungsschichten im po-
litischen Entscheidungsprozess hinauslief. Alleiniger 
Träger des kaiserlichen Willens war neben dem Mili-
tär eine ausufernde Bürokratie, die angesichts der sys-
temimmanenten Reformunfähigkeit jedoch nicht zu 
verhindern mochte, „daß der Staat langsam abstarb 

und das öffentliche Leben unter einem Berg nicht er-

ledigter Akten erstickte“.48 Dazu kam ein restriktives 
Polizeisystem, dessen Hauptaufgabe es war, durch 
Überwachung und Zensur die Ausbreitung von auch 
nur andeutungsweise liberalen Ideen zu unterbinden, 
womit der vermeintlichen Gefahr revolutionärer Ab-
sichten möglichst entgegengewirkt werden sollte. In 
den Augen der Polizei war Untertanentreue demnach 
gleichbedeutend mit vollkommener Unterwerfung un-
ter politische und soziale Kontrolle.

Salzburgs Bevölkerung sah sich somit ab 1816 einem 
absolutistischen Staatsapparat ausgeliefert, dessen 
hauptsächliches Ziel die Kontrolle aller Lebensberei-
che war. Neu war auch, dass Staat und Kirche un-
ter dem neuen Regime kooperierten, um Verstößen 
gegen die „Sittlichkeit“ entgegenzuwirken. Nach-
dem vom Pfarrklerus bereits vor 1816 in den Seel-
sorgeberichten ein immer stärker werdender Sitten-
verfall festgestellt worden war, erging in den ersten 
Jahren der österreichischen Herrschaft eine Flut von 
Konsistorialkundmachungen und Vorschriften an die 
Seelsorgegeistlichkeit, in denen es um die „Förde-

rung wahrer Sittlichkeit“ ging. Gemeint damit war 
vor allem eine Eindämmung der hohen Rate an un-
ehelichen Geburten im Salzburger Gebirgsland, wo-
bei einem scharfsichtigen Berichterstatter wie Ignatz 
von Kürsinger, dem Pfleger von Mittersill, die aus 
dem Konnex von extensiver Viehwirtschaft und ho-
her Gesindezahlen resultierenden Ursachen dieses 
Phänomens durchaus bewusst war.49 Erzbischof Au-
gustin Gruber erkannte im Übrigen, dass sich gera-
de das enge Zusammenwirken von Geistlichkeit und 
Polizeigewalt belastend auf das Ansehen des Klerus 
und der Seelsorge in Salzburg auswirkte, weshalb er 
sich bemühte, der Gefahr einer zu engen Verzahnung 
der Kirche mit der Staatsgewalt durch eine Intensi-
vierung seelsorgerischer Maßnahmen entgegenzuwir-
ken. Letztlich mussten aber selbst die studierenden 
Alumnen im Priesterseminar damit rechnen, von der 
Polizei beobachtet zu werden.50

Besonders scharfer Kontrolle unterlagen die Leh-
rer der Trivialschulen, wobei der Staat die Aufsicht 
über das Schulwesen der katholischen Kirche über-
tragen hatte, deren Schulinspektoren nicht nur die 
religiösen Belange oder den Unterricht überwach-
ten, sondern mit Argusaugen liberalen Tendenzen in 
der Lehrerschaft nachspürten. So forderte der geist-
liche Distriktsinspektor von St. Andrä im Lungau 1819 
die sofortige Abberufung des Lehrers von Mariapfarr, 
weil dieser seiner Ansicht nach verantwortlich dafür 
war, „dass sich mehrere untaugliche Lehrer dahin 

vereinigen, ihren liberalen Grundsätzen Luft zu ma-

chen […]“.51 In Eschenau im Pinzgau wiederum er-
regte 1826 ein Büchlein aus dem Besitz des dortigen 
Lehrers Anstoß beim Pfarrvikar, das ihn ob der „libe-

ral herrschenden Sprache“, in der es abgefasst war, 
in Erstaunen und Ärger versetzte. Dieser wolle über-
haupt nichts mehr mit der Geistlichkeit zu tun ha-
ben, und überhaupt würden manche Lehrer − so die 
gegenüber dem fürsterzbischöflichen Konsistorium 
vorgebrachte Anschuldigung − unter dem Vorwand 
pädagogischer Schriften ihr umstürzlerisches Gedan-
kengut verkünden. Bei dem inkriminierten Büchlein 
handelte es sich übrigens um eine harmlose Schrift 
von Joseph Anton Neumayer, dem allseits belieb-
ten Lehrer von Hof, der sich nebenbei als Verfasser 
schlichter pädagogischer Abhandlungen betätigte.52

Am härtesten wurde der Zugriff des habsburgischen 
Staats im Bereich des Militärwesens empfunden. 
Grundlage der Rekrutierung war das „Konskriptions- 
und Werbbezirkssystem“, welches eine jährlich revi-
dierte häuserweise Aufnahme der gesamten Bevölke-
rung und des Viehstandes zum Zweck der Erfassung für 
den Wehrdienst vorsah. Während das Besitz- und Bil-
dungsbürgertum − von Ausnahmen abgesehen 53 − nicht 
von einer Einberufung zum k. k. Militär bedroht war, 
hatte vor allem die ländliche Bevölkerung die volle Last 
der im Vergleich zur erzstiftischen Zeit ungewohnt ho-
hen Militärpflicht zu tragen, gegen welche sie sich al-
lerdings als ebenso renitent erwies wie vormals gegen-
über den jagdherrlichen Ansprüchen des geistlichen 
Landesfürsten. Norbert Schindler schließt im Übrigen 
nicht aus, dass der Widerstand der Untertanen gegen 
die ständig zunehmende Durchstaatlichung erst im frü-
hen 19. Jahrhundert voll zum Tragen kam.54
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Abb. 17: Cirkulare des k. k. Kreisamtes Salzburg Rekrutierungsflüchtlinge betreffend, 18. März 1819. (SLA, Kreisamt Generale 1819-03-18 [3]; 

Reproduktion: SLA).
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1831 hielt sich im Gebirge schließlich „eine ziem-

liche Menge von Rekrutierungs- und Fahnenflüch-

tigen“ auf.55 Angesichts einer drohenden Militär-
dienstzeit von vierzehn Jahren entzogen sich „neun 

von zehn Assentierten des Mittersiller Pflegbezir-

kes […] der Wehrpflicht durch Flucht in die Berge“. 
Dazu gesellten sich auswärtige Fahnenflüchtige, so 
dass insgesamt mehr als 200 Deserteure und Rekru-
tierungsflüchtige „die Rechtssicherheit durch Dieb-

stahl, gelegentlichen Raub, Gewalttätigkeiten und 

Brandlegung kränkten“. Hinzu kam die Sympathie 
eines Großteils der Bevölkerung, die den Burschen 
Unterschlupf und Lebensmittel gewährte. „Beinahe 

wäre“ − so Hanns Haas − „die Mittersiller Fronfes-

te gestürmt worden. Es kam sogar zu blutigen Aus-

einandersetzungen in der Kirche von Niedernsill.“ 56 

Der Mittersiller Pfleger Ignatz von Kürsinger sah sich 
daher zu drastischen Maßnahmen veranlasst, um die 
Widersetzlichkeit der selbstbewussten Gebirgsbevöl-
kerung zu brechen. 

Jede Unterstützung der Fahnenflüchtigen wurde mit 
körperlichen Strafen oder Geldbußen sanktioniert: 
„Es entstand eine allgemeine Einschüchterung; die 

früheren Sympathien hörten auf, die Deserteu-

re wurden nunmehr als die eigentliche Ursache der 

schweren Körper- und Geldstrafen angesehen und 

ihnen von nun an aus Furcht vor gerichtlicher Ahn-

dung kein Aufenthalt mehr gestattet“.57 Kürsinger 
gelang es in weiterer Folge jedoch, die Situation wie-
der zu beruhigen. Nachdem er 1832 beim Kaiser ei-
nen Generalpardon erwirkt hatte, unterwarfen sich 
die meisten Fahnenflüchtigen reumütig der staatli-
chen Ordnung.

„ Ruhe und Ordnung“ als erste Bürger pflicht

Der politische Handlungsspielraum des Bürgertums 
war im Vormärz eng bemessen. Offene Opposition 
gegen das absolutistische System gab es angesichts 
der allgegenwärtigen polizeilichen Überwachung 

nicht. Übrig blieb somit nur der 
Rückzug in die unpolitischen Be-
reiche von Wirtschaft, Kultur und 
Geselligkeit. Doch auch hier waren 
einer freien Betätigung enge Gren-
zen gesetzt. Selbst dem honori-
gen „Museum“, Salzburgs ältestem 
Verein, dessen Zusammensetzung 
die soziale Oberschicht einschließ-
lich der Spitzen der Verwaltung wi-
derspiegelte, traute die staatliche 
Verwaltung nach der Angliederung 
Salzburgs an Österreich 1816 nicht. 
So wurden die Zusammenkünfte 
von Salzburgs bürgerlicher Elite in 
dem im Rathaus situierten Vereins-
lokal des „Museums“ polizeilich 
überwacht. Erst nach Überprüfung 
der im Vereinslokal aufliegenden 
Zeitungen und Journale „nach dem 

Geiste der oesterreichischen Zen-

survorschriften“ und der Mitglie-
derliste erlangte das „Museum“ 
die staatliche Anerkennung.58 Aus-
schlaggebend dafür war die Per-
son Aloys Weißenbachs,59 welcher 
mit der Salzburger Zensurstelle zu-
sammenarbeitete und der Wiener 
Polizei- und Zensurhofstelle folg-
lich als „wohlgesinnter Mann be-

kannt“ war, der „alles Ordnungs-

widrige hindan zu halten bemüht 

sein“ werde.60 Die Wiener Polizei-
hofstelle verlangte allerdings, dass 
der jeweilige Kreishauptmann bei 
den Plenarversammlungen erschei-
nen könne und bei den gewöhnli-
chen Versammlungen dem Vorste-
her der Polizei jederzeit Zutritt 
gewährt werden müsse. Das Kreis-
amt bemängelte insbesondere, 
dass nicht klar ersichtlich war, wer 
aller Zutritt zu den Lokalitäten des 
„Museums“ habe.61

Abb. 18: k. k. Pfleger in Mittersill, Ignatz von Kürsinger, Darstellung um 1841.  

(SLA, Fotosammlung C 20253).
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Ebenso argwöhnisch beobachtet wurden auch alle 
sonstigen − noch so harmlosen − Formen der Gesel-
ligkeit. Wie eine Ballordnung von 1817 dekretier-
te, hatten Ballbesucher bei Aufforderung „vor den 

aufgestellten Herrn Kommissars [...] die Larve von 

dem Gesicht zu nehmen“. Ausgelassenheit war un-
erwünscht, weshalb es auch verboten war, „bey den 

deutschen Tänzen aus dem angefangenen Kreis her-

aus oder in denselben zurückzutanzen“.62

Wie der deutsche Maler Friedrich Baudri 1835 erle-
ben musste, genügte mitunter schon ein Vollbart, 
um in den Verdacht staatsgefährdender Gesinnung 
zu geraten. Baudri, der während seines Aufenthalts 
in Salzburg in zahlreichen Bürgerhäusern verkehrte, 
sah sich schließlich sogar veranlasst, seinen Bart ab-
zurasieren.63 Zermürbt von der Feindseligkeit der Po-
lizei notierte er während seines Aufenthaltes in Salz-
burg ins Tagebuch: „Ich will daher froh sein, wenn 

ich dieses unheimliche Nest einmal verlassen und 

wieder frei atmen kann.“ 64

Die Zensur wurde im grenznahen Salzburg übrigens 
noch strenger als in Linz und Wien gehandhabt, da 
hier die Angst vor dem Import liberaler Schriften aus 
Süddeutschland besonders groß war. Die Leidtragen-
den dieser rigorosen Handhabung der Zensurbestim-
mungen waren die ansässigen Buchhändler und mit 

ihnen alle literarisch Interessierten.65 Von einem ge-
wissen Neid erfüllt blickte das Salzburger Bürgertum 
deshalb schon damals nach Deutschland, insbesonde-
re auf die „fortschrittlichen“ süddeutschen Staaten, 
die zum Teil bereits Konstitutionen besaßen (z.B. 
Bayern seit 1819). „Wer kosmopolitischen Sinn und 

Zeit hatte“, berichtet der Arzt und Historiker Franz 
Valentin Zillner, „las zu Hause die ‚Allgemeine‘ “, 
wie die sehr gemäßigt liberale „Augsburger Allgemei-
ne Zeitung“ kurz genannt wurde.66

Nicht nur der Import von Büchern und Zeitschriften 
wurde streng kontrolliert, sondern auch Reisebewe-
gungen jeglicher Art. Als 1830/31 eine Welle revolu-
tionärer Bewegungen von Frankreich ausgehend bis 
in das russisch besetzte Polen schwappte, reagierten 
die österreichischen Behörden mit einer Verschärfung 
der ohnehin rigiden Reisebeschränkungen. In einem 
Schreiben vom 10. August 1831 forderte das k. k. Poli-
zeioberkommissariat Salzburg das Kreisamt „bey den 

gegenwärtigen Zeitumständen, wo die höheren Be-

hörden auf die Handhabung der das Paßwesen betref-

fenden Vorschriften eine besondere Wichtigkeit legen 

und die Ausfertigung von Reiseurkunden in der That 

eine außergewöhnliche Sorgfalt erheischt“ zu schär-
feren Kontrollen auf. Auf keinen Fall sollte Reisenden 
„der Ausgang nach Pohlen [sic!] und Krakau oder nach 

anderen insurgierten Gegenden“ erlaubt werden.67

Abb. 19: Ballordnung des k. k. Kreisamtes für die Karnevalszeit, „daß Niemand diese allerhöchste Gnade mißbrauchen, sondern Jeder 

sich anständig betragen werde“, 1. Januar 1819. (SLA, KrA Generale 1819-01-01; Reproduktion: SLA).
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Abb. 20: Currenda des Hausruckkreisamtes betreffend das Verbot, Schriften außer Landes drucken zu lassen, bevor sie nicht der inlän-

dischen Zensurstelle vorgelegt wurden, 28. Januar 1824. (SLA, Kreisamt Generale 1824-01-28 [1]; Reproduktion: SLA).
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Da ein politisches Leben in Salzburg vor 1848 nicht 
möglich war, blieb den Bürgern nichts anderes übrig, 
als im privaten Kreis oder am Stammtisch gegen den 
„tief gefühlten Druck der politischen Polizei“ zu rä-
sonieren, der „allen Geist politischer Freiheit tödte-

te und einem nichts anderes übrig ließ als der Schne-

cke es nachzuahmen, die bei rauher Zeit alle ihre 

Fühlhörner einzieht und sich in das innere Gehäus 

verkriecht“.68 In dieser Atmosphäre einer allgemei-
nen Lähmung des gesellschaftlichen Lebens war es 
− wie sich Zillner erinnert − „leicht unter guten Be-

kannten für eine Auctorität in politischen Dingen zu 

gelten; denn bei der kindlichen Unerfahrenheit aller 

genügte es, mit der ganzen Gegenwart seine höchste 

Unzufriedenheit zu äußern, um über den Freundes-

kreis eine Art liberalen Zaubers zu bringen.“ 69 

Im privaten Kreis oder in geselligen Wirtshausrunden 
wurde zwar mit gebotener Vorsicht gegen die Bevor-
mundung durch den Staatsapparat räsoniert und von 
der Freiheit in einem zukünftigen deutschen Einheits-
staat geschwärmt, wie z.B. von den Mitgliedern der 
„Kassuppengesellschaft“, welche sich in einem 1816 
„auf deutscher Erde“ errichteten Sommersalettl in 
Maxglan beim Gasthof „Zur Kassuppen“ (heute Gast-
hof Noisternig) trafen. 

Das Vergnügen währte freilich nicht lange. Der mit der 
bayerischen Erde aufgeschüttete kleine Hügel wurde 
samt dem darauf errichteten Salettl, das jungen Bür-
gern aus bekannten Salzburger Familien als Treffpunkt 
diente, durch die Polizei bereits 1822 demoliert.70 Zu 
den Mitgliedern der „Kassuppengesellschaft“ zähl-
te unter anderen der junge Alois Spängler, in dessen 
Tuchgewölbe am Markt sich im Revolutionsjahr 1848 
die liberale Elite traf 71 und der schließlich auch in der 
Ära des Neoabsolutismus als Salzburger Bürgermeis-
ter seiner liberalen Grundeinstellung treu blieb. Sein 
gleichnamiger Sohn war 1843 als Lycealstudent Mit-
glied einer burschenschaftsähnlichen Vereinigung und 

zählte im Oktober 1848 ebenso wie Bruder Carl zu den 
Verteidigern des revolutionären Wien.72 

Der erzwungenen Apathie in politischen Dingen stand 
seit der Mitte der 1830er-Jahre eine Zunahme der Ak-
tivitäten des Bürgertums im unpolitischen Bereich von 
Musik, Theater und bildender Kunst gegenüber, was 
sich als Indiz dafür interpretieren lässt, dass das Bür-
gertum nun auch in Salzburg bereits die zahlenmäßige 
Stärke und wirtschaftliche Kraft besaß, die Schranken 
der alten ständischen Gesellschaft zu überwinden und 
sich in „allgemein zugänglichen“ Assoziationen vom 
obrigkeitlichen Staat zu emanzipieren.73 

Der allmähliche wirtschaftliche Wieder-
aufstieg und das dadurch gefestigte Selbst-
bewusstsein des Bürgertums manifestier-
ten sich − wie bereits erwähnt − während 
der 1840er-Jahre in einer Reihe von Ver-
einsgründungen. Neben diesen Neugrün-
dungen bestand zu dieser Zeit noch immer 
Salzburgs ältester Verein, die Museums-
gesellschaft, die ein Lesekabinett unter-
hielt und Konzerte sowie andere Gesellig-
keiten veranstaltete.74 Gerade dieser nach 
außen hin völlig unpolitische Verein stell-
te durch seine Mitglieder eine Kontinui-
tät zwischen den Ideen der Aufklärung und 
dem vormärzlichen Liberalismus auf Salz-
burger Boden her. Auch die Initiative zur 
Errichtung des Mozartdenkmals, und da-
mit schließt sich der Kreis hin zu den um 
1840 neu einsetzenden Aktivitäten, ging 
ursprünglich von diesem ältesten Salzbur-
ger Verein aus.75 Der Erfolg, den Salzburgs 
Bürger mit der Enthüllung des Mozart-
denkmals im September 1842 in Anwesen-
heit zahlreicher Festgäste aus dem ganzen 

Abb. 21: Mitglieder der „Kassuppengesellschaft“, Aquarell von Paul Schelhorn, 

um 1820. (Salzburg Museum, Inv.-Nr. 534−50).

Abb. 22: Alois Spängler (1800−1875), Kaufmann und Bankier, 

1853−1861 Bürgermeister von Salzburg, um 1860. (SLA, Fotosamm-

lung A 6361).
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deutschen Sprachraum feiern konnten,76 stärkte das 
Selbstbewusstsein der lokalen Elite gegenüber dem 
Metternich’schen Überwachungsstaat.

Burschenschaftliche Umtriebe − Salzburgs 

Lycealstudenten im Vormärz 77

Echte Konspiration gegen das politische System war im 
Vormärz kaum möglich, da die allgegenwärtige poli-
zeiliche Observation gerade in einer Provinzstadt wie 
Salzburg keine Gelegenheit zur Geheimbündelei bot. 
Organisiertes „abweichendes Verhalten“ wenigstens 
in Ansätzen lässt sich während des Vormärz noch am 
ehesten unter den Studenten des Salzburger Lyceums 
nachweisen.78 Schon 1819/20 befürchteten die Behör-
den ein Übergreifen des deutschen Burschenschaftswe-
sens nach Salzburg. Um die Jahreswende 1819/20, also 
noch unter dem Eindruck der Ermordung des Schrift-
stellers August von Kotzebues durch den Studenten Karl 
Ludwig Sand und wenige Monate nach den von Metter-
nich initiierten Karlsbader Beschlüssen 
zur Überwachung und Bekämpfung libe-
raler und nationaler Tendenzen, häuf-
ten sich die Anzeichen für ein Eindringen 
des „Schwindelgeistes aus Deutschland“

an den österreichischen Hochschulen.79

Anzeichen von Schwärmerei und tie-
fem Mitleid für den hingerichteten At-
tentäter Sand lassen sich auch in Salz-
burg nachweisen. So wurden 1820 auf 
dem Salzburger Fastenmarkt Pfeifen-
köpfe mit dem Bildnis von Sand ver-
kauft. Die Abnehmer kann man nur im 
Kreis der Salzburger Studenten vermu-
ten, die sich damals angeblich in einer 
geheimen Studentengesellschaft na-
mens „Juvavia“ zusammenfanden.80 Die 
Polizei kam dieser Verbindung − wenn 
es sie überhaupt gegeben hat − nicht 
auf die Spur, obwohl auch ihr bestimm-
te äußere Anzeichen im Verhalten der 
Studenten auffielen, die ein Übergrei-
fen des Burschenschaftswesens auf Salz-
burg befürchten ließen. So meldete das 
Kreisamt am 6. Dezember 1819 an das 
Lycealrektorat: „Man bemerkt nur erst 

seit kurzem unter den hiesigen Studie-

renden die Einführung der sogenannten 

deutschen Tracht, bekanntlich in dunk-

len kurzen Gehröcken, Beseitigung der 

Halsbinden, und an deren statt herab-

geschlagene Hemdkrägen, dann schwar-

ze Käpchen [sic!] ohne Schild, vorne mit 

einem metallenen Kreuze versehen, 

bestehend.“ Der Vorstand und die Pro-
fessoren des Lyceums wurden dringend 
aufgefordert, diese „Nachäffung frem-

der Sitten sogleich bei ihrer ersten Er-

scheinung“ zu verhindern.81

Ein halbes Jahr später sah sich das Po-
lizeikommissariat schließlich selbst 
veranlasst, unter den Studenten eine 

strenge Untersuchung durchzuführen. Diese hat-
ten inzwischen wohl die inkriminierte altdeutsche 
Tracht abgelegt, sich stattdessen aber ein anderes 
Kennzeichen der Burschenschaft zugelegt. Zum Ent-
setzen der Polizei trug eine Reihe von Gymnasias-
ten und Lyceisten nun ausgerechnet die berüchtigten 
„Ziegenhainer“-Knotenstöcke, nach deren Herkunft, 
wie Kaiser Franz I. kurz zuvor höchstpersönlich an-
geordnet hatte, aufs Genaueste recherchiert werden 
musste.82 Die sofort eingeleiteten Erhebungen erga-
ben aber nur in einem Fall den Verdacht auf überre-
gionale konspirative Verbindungen. 

Unter den Gymnasiasten, die als Träger eines „Zie-
genhainers“ namentlich angeführt wurden, sei nur 
der spätere Dialektdichter Franz Stelzhamer er-
wähnt, der sowohl seine Gymnasial- als auch seine 
Lycealstudien zwischen 1816 und 1824 in Salzburg ab-
solvierte.83 Stelzhamer kann in seiner Salzburger Zeit 
sogar als der Idealtyp eines nonkonformistischen Stu-
denten eingestuft werden, der durch äußere Anzei-

Abb. 23: Cirkulare des k. k. Kreisamtes Salzburg „die Wachsamkeit auf reisende 

Studenten in deutscher Burschentracht betreffend“, 17. November 1820. 

(SLA, Kreisamt Generale 1820-11-17; Reproduktion: SLA).
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chen in Kleidung und Betragen fast zwangsläufig den 
Verdacht burschenschaftlicher Geheimbündelei auf 
sich lenken musste. 

Da sich die staatliche Obrigkeit bei der Einschätzung 
dieser Erscheinungsformen studentischen Verhaltens 
keineswegs einig war, endete die „Ziegenhainer“-
Affäre für ihn und die anderen Verdächtigen ohne 
schwerwiegende Konsequenzen.

Ähnlich gestaltete sich die Erledigung zweier polizei-
licher Anzeigen von 1823. So kam das Polizeiober-
kommissariat im Mai dieses Jahres dahinter, dass ei-
nige Lyceisten im Kleinmayrnhof zu Liefering „eine 

Art von Rittertournier“, also Mensurübungen, ab-
hielten. Das philosophische Studiendirektorat be-
strafte daraufhin die Betroffenen mit strengem Ar-
rest, äußerte gleichzeitig aber die „vollkommene 

Überzeugung“, dass hier keine politischen Umtriebe 
im Spiel gewesen seien.84 Ähnlich war es dann auch, 
als die Polizei wenige Wochen später entdeckte, dass 
eine Reihe von Gymnasiasten nach Salzburghofen im 
bayerischen Rupertiwinkel gewandert war und dort 
einen Bierkomment abgehalten sowie Burschenlieder 
gesungen hatte. Hier wie auch bei zahlreichen an-
deren Gelegenheiten bemühten sich die Studienbe-
hörden redlich darum, die Studenten gegenüber den 
Anschuldigungen der Polizei in Schutz zu nehmen.85 

Auch der Salzburger Kreishauptmann Karl Graf Wels-
berg-Raitenau stellte sich mehrfach schützend vor 
die Studenten, sodass man vermuten kann, dass in 
Teilen der Beamtenschaft, sofern sie noch in der jo-
sephinischen Tradition stand, gewisse Sympathien 
für die freiheitlichen Regungen in der studierenden 
Jugend vorhanden waren.86

Um unerwünschten Aktivitäten vorzubeugen, grif-
fen die Behörden vorsorglich auch in die Freizeitge-
staltung der Studenten reglementierend ein. So wa-
ren Zusammenkünfte in Privatwohnungen förmlich 
verboten, „weil dies beim Mangel an Aufsicht noch 

viel gefährlicher“ sei als etwa der Besuch im über-
wachten akademischen Kaffeehaus im Studiengebäu-
de. 1833 wurde dann jeder Kaffeehausbesuch verbo-
ten, nachdem vor allem den Medizinstudenten, die im 
Rufe besonderer Disziplinlosigkeit standen, zahlreiche 
Delikte angekreidet worden waren.87 Die seit 1820/23 
rigoros verschärfte polizeiliche Überwachung der Stu-
denten und eine fast völlige Abschnürung der österrei-
chischen Hochschulen von Einflüssen aus dem Ausland 
vermochten alle Ansätze eines studentischen Verbin-
dungswesens auf zwei Jahrzehnte erfolgreich zu un-
terbinden. 

Zum nächsten Versuch einer studentischen Vereins-
bildung sollte es erst 1842/43 kommen. Bezeichnend 
für die veränderten Verhältnisse war aber, dass die-
se neuerliche studentische Initiative ihren Nährbo-
den im Umfeld der ersten großen Manifestation bür-
gerlichen Selbstbewusstseins in Salzburg fand, der 
Enthüllung des Mozartdenkmals im September 1842. 
Vom Wiener Dichter und späteren Freiheitskämpfer 
Ludwig August Frankl stammt der Bericht von der 
Gründung einer Burschenschaft anlässlich der Fest-
lichkeiten der Denkmalsenthüllung. 

So seien unter den zahlreichen Gästen „auch lustige 

Studenten aus München gekommen und tranken und 

sangen auf dem alten St. Peterskirchhofe in der nach 

Michael Haydn benannten Kneipe mit den österrei-

chischen Studenten deutsche, damals in Österreich 

verpönte Lieder. […] Die Münchner Studenten trugen 

schwarz-rot-goldene Quasten an ihren Tabakpfeifen; 

die gleichfarbigen, um die Brust geschlungenen Bän-

der mußten sie bei der Grenze verbergen und als sie 

im Rausche der Freiheit − der Fröhlichkeit wollten 

wir sagen − sie hervorzogen, Stücke davon abschnit-

ten und den neuen österreichischen Brüdern verehr-

ten, waren diese gar sehr erschrocken darüber, und 

sich umsehend, ob kein ,Naderer da!‘, versteckten 

sie sie sorgfältig in ihren Taschen […]. War es falsche 

Scham vor den Münchner Kameraden, war es ein un-

besonnener Jugendmut, der die Zaghaften mitriß: es 

wurde in der bedeutungsvollen Nähe des Untersber-

ges, in welchem der Kaiser Rotbart schläft, die ers-

te deutsche Studenten-Verbindung in Österreich be-

gründet.“ 88

Frankl hebt die politische Tendenz dieser Vereini-
gung ausdrücklich hervor. Während alle früheren 
Studentengesellschaften in Österreich nur gesel-
lig-heiteres Zusammensein oder höchstens eine ge-
meinschaftliche literarische Ausbildung zum Zweck 

Abb. 24: Franz Stelzhamer, Aus meiner Studienzeit. Salzburger 

Erinnerungen. Salzburg 1875, Titelblatt. (SLA, HB B 3798; Repro-

duktion: SLA).
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gehabt hätten, sei man in Salzburg zuerst „auf dem 

Standpunkt der deutschen Studenten aus den Jah-

ren 1814 bis 1817“ gestanden.89 Ein zweiter Gewährs-
mann für die Existenz der von Frankl beschriebenen 
Studentengesellschaft ist der Schriftsteller Karl Emil 
Franzos, der aber nur von einem bitteren Ende dieser 
Verbindung zu berichten weiß. So sei die österrei-
chische Studentenschaft bis zum Jahr 1847 vor einer 
Nachahmung des deutschen Burschenschaftswesens 
zurückgeschreckt, weil sie das „Beispiel jener Salz-

burger Verbindung“ vor Augen gehabt habe, die zu 
Beginn der 40er-Jahre „auf der Kneipe abgefaßt und 

brevi manu in das Fuhrwesen-Corps eingereiht wor-

den“ wäre.90

August Ainser, ein aus München ausgewiesener Por-
zellanmaler, der Schweizer Carl Schneider und Alois 
Spängler, der Sohn des bereits erwähnten gleichna-
migen Handelsmannes und späteren Salzburger Bür-
germeisters, scheinen, da sie in mehreren und vonei-
nander unabhängigen Anzeigen erwähnt wurden, den 
Kern der ungefähr 40 Mitglieder umfassenden „Bur-
schenschaft“ gebildet zu haben. Darüber hinaus er-
gibt sich aber aus den polizeilichen Anzeigen, diver-
sen Stellungnahmen und einigen Verhörsprotokollen 
nur ein höchst unzusammenhängendes 
und von erfolgreichen Verschleierungs-
versuchen gekennzeichnetes Bild von 
der Entstehung, Zielsetzung und Aktivi-
tät dieser kurzlebigen Studentengesell-
schaft.

Einen nachweisbaren Einfluss auf den 
spontanen Aufschwung der studentischen 
Geselligkeit im Winter 1842/43 übte üb-
rigens der mittlerweile zum „vaterlän-
dischen Dichter“ avancierte Franz Stelz-
hamer aus, der sich zwischen Dezember 
1842 und Februar 1843 mit einigen Un-
terbrechungen in seiner früheren Stu-
dienstadt Salzburg aufhielt.91 Konkrete 
schwerwiegende Vergehen gegen das Ge-
setz konnten Stelzhamer und den Salzbur-
ger Studenten allerdings nicht nachgewie-
sen werden. So blieb den Behörden nichts 
anderes übrig, als den Studienerfolg und 
die schulischen Disziplinarvorschriften als 
Instrument der Bestrafung einzusetzen; 
Alois Spängler und Carl Schneider, obwohl 
eindeutig Rädelsführer, waren aber auch 
auf diese Weise nicht zu fassen und konn-
ten ihre Lycealstudien ohne Weiteres be-
enden. Relegiert wurde dagegen eine An-
zahl von trinkfreudigen Repetenten und 
Studenten mit mangelhaftem Studiener-
folg. Sie mussten nicht nur Salzburg um-
gehend verlassen; 92 ohne Abgangszeugnis 
war ihnen außerdem das Weiterstudium 
an anderen österreichischen Hochschu-
len verwehrt.93 Damit erlosch auch ihre 
Befreiung vom Militärdienst, und so mag 
durchaus der eine oder andere, wie K. E. 
Franzos mitteilt (vgl. Anm. 90), „brevi 

manu in das Fuhrwesen-Corps eingereiht 

worden“ sein.

„ Sturm im Wasserglas?“ − Salzburg im 
Revolutionsjahr 1848

Die letzte Phase des Vormärz war auch in Salz-
burg gekennzeichnet durch wirtschaftliche Stagna-
tion, eine Verschlechterung der Lebensbedingun-
gen vor allem der ärmeren Bevölkerungsschichten 
und eine wachsende Unzufriedenheit über das 
Metternich‘sche Regime. Bereits im Herbst 1845 be-
richtete der Kreishauptmann aus Salzburg über eine 
allgemeine Unruhe und Missstimmung „besonders in 

den unteren Schichten der Stadt- und Landbevölke-

rung, wegen der fortgesetzten Brotteuerung und der 

Bierpreiserhöhung“.94

Aber auch in den bürgerlichen Schichten mehrten sich 
die Anzeichen einer vorrevolutionären Stimmung. 
Wie der Linzer Polizeidirektor Haim nach Wien be-
richtete, hielt der liberale Advokat Alois Fischer − er 
sollte 1849 zum Statthalter von Oberösterreich auf-
steigen − beim Bankett zu Ehren des scheidenden 
Bürgermeisters Lergetporer im Oktober 1847 eine von 
„übler Gesinnung“ zeugende und auch durch Trun-
kenheit nicht zu entschuldigende „Exzeßrede“.95 In 
einem anderen Polizeibericht heißt es, „daß in Salz-

Abb. 25: Zensurakt (Aktendeckel), 1825.  

(SLA, Kreisamt-Akten C.03, Fasz. 313; Reproduktion: SLA).
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Abb. 26: Bekanntmachung über die Einführung der Pressefreiheit sowie einer Konstitution, 15. März 1848.

(SLA, Plakatsammlung 1334; Reproduktion: SLA).
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Abb. 27: Kundmachung des „constituirenden Reichstages“ betreffend den Versuch des Kaisers, den Reichstag mit militärischen Mitteln

zu beseitigen, Wien 20. Oktober 1848. (SLA, Plakatsammlung 1447; Reproduktion: SLA).
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burg die Freude über den Sieg der radikalen Schwei-

zerkantone, den man als Sieg der Aufklärung und des 

Fortschritts betrachtete, bis in die untersten Schich-

ten“ gedrungen sei.96 Auch in der habsburgischen Pro-
vinzstadt Salzburg herrschte Ende 1847 somit eine ge-
spannte Erwartung des nahen Endes des 
Metternich‘schen Systems.97

Die Kunde von der Wiener Revolution wurde daher an 
der Salzach, wie die am 18. März 1848 erstmals „cen-

surfreie“ „Salzburger Zeitung“ berichtet, mit allge-
meinem und einhelligem Jubel aufgenommen.98 Der 
Sturz des absolutistischen Regimes ermöglichte es 
den politischen Kräften in Stadt und Land zum ers-
ten Mal, ihre Angelegenheiten in die eigene Hand zu 
nehmen, und binnen Kurzem bildete sich eine libera-
le Politikerelite heraus, welche nach der Beseitigung 
der Zensur den öffentlichen Diskurs bestimmte.

Die Herausbildung einer bürgerlichen Öffentlich-
keit bewirkte zugleich aber eine politische und so-
ziale Fragmentierung des Salzburger Bürgertums.99 
Schon im April 1848 sahen sich die gemäßigt Libera-
len im Salzburger Gemeinderat mit ihrem Alleinver-
tretungsanspruch von der liberalen Intelligenz in Fra-
ge gestellt, die sich im Verein „Iuvavia“ sammelte, 
an dessen Spitze der Professor der medizinisch-chi-
rurgischen Lehranstalt, Alexander Reyer, sowie der 
Redakteur der „Salzburger Zeitung“, Ludwig Mielich-
hofer, standen. Die Masse der wenig bis gar nicht po-
litisierten kleinen Gewerbetreibenden blieb freilich 
durchwegs gemäßigt liberal, abwartend und zu jeder 
Zeit den Vorrang von Ruhe und Ordnung betonend, 
ebenso wie die Bürger der übrigen Salzburger Städte 
sowie der Märkte.100

Politische Bedeutung über die Grenzen Salzburgs hin-
aus erlangte die Unterstützung der Wiener Revoluti-
on. Von Salzburg aus zog zur Unterstützung der Wie-
ner eine kleine Gruppe Freiwilliger in die Hauptstadt. 
Die Salzburger hatten dabei auch die Unterstützung 
der Liberalen. Am 10. Oktober fuhren 40 Studenten 
und zwei Professoren, darunter Reyer, von Salzburg 
nach Wien, wo die Salzburger akademische Freischar 
sich aktiv am Kampf beteiligte.101

Alle jene Salzburger, die − wie etwa der aus Henndorf 
stammende Dichter Sylvester Wagner − auf Seiten der 
Verteidiger Wiens gestanden hatten, sahen sich nach 
der militärischen Niederschlagung der Revolution den 
Nachstellungen der Behörden ausgesetzt oder wurden 
− wie Reyer − aus Salzburg entfernt.

Unter den Opfern der Kämpfe sowie des nach der Er-
oberung der Stadt verhängten rigorosen Standrechts 
befanden sich aber keine Salzburger. Die Behörden gin-
gen mit administrativen Mitteln allerdings auch gegen 
die nicht unmittelbar an den Kämpfen beteiligten Salz-
burger Studenten vor. Am 1. April 1849 löste das Kreis-
amt die eben erst gegründete Studentenverbindung 
„Libertas“ auf, indem man dafür sorgte, dass die füh-
renden Köpfe der Studentenbewegung bei der Rekru-
tierung im Frühjahr „zufällig“ eingezogen wurden.102

 Partielle Rückkehr zum Überwachungs-
staat in der neoabsolutistischen Epoche

Nach dem militärischen Sieg der Gegenrevolution in 
Wien im Oktober 1848 verschärfte sich der Druck der 
wieder erstarkenden Staatsmacht auch auf Salzburgs 

Abb. 28: „Henndorf. − Sylvester Wagners Geburts-, Wohn- und Sterbehaus sowie Grabstelle“, Postkarte 1917. (SLA, Fotosammlung A 15702).
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Abb. 29: Dankadresse des Salzburger Magistrates und Gemeinderates an Kaiser Franz Josef I., „Neue Salzburger Zeitung“, 16. 3. 1849. 

(SLA, HB D 1836/1849; Reproduktion: SLA).
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bürgerliche Elite, welche sich in ihrer Mehrheit nach 
wie vor zu den Idealen des Liberalismus bekannte. 
Unter der Repression des neoabsolutistischen Staates 
fand das Salzburger Besitz- und Bildungsbürgertum 
sogar zurück zu einer partiellen Interessensgemein-
schaft, die freilich mehr auf einer deutschpatrioti-
schen Grundhaltung als auf liberalen Werten basierte. 
Als sich die Bürger im März 1849 mit der Auflösung des 
gewählten Reichstags und dem Erlass einer oktroyier-
ten Verfassung konfrontiert sahen, wurden auf öffent-
lichen Straßen und Plätzen zwar Protestreden gegen 
das Oktroy gehalten. Aus der Perspektive vieler Libe-
raler wurde dieser Schritt hin zur Restauration eines 
absolutistischen Systems immerhin gemildert durch 
die lang ersehnte Erhebung Salzburgs in den Rang ei-
nes eigenständigen Kronlandes, welche mit Beginn 
des Jahres 1850 wirksam wurde. Bürgermeister und 
Gemeinderat übermittelten Kaiser Franz Josef I. eine 
Dankadresse, in der sie ihrer Freude darüber Ausdruck 
verliehen, dass Salzburg nun nicht mehr bloß eine we-
nig beachtete Kreisstadt sei, „sondern Hauptstadt ei-

nes urdeutschen Landes“, mit der Bestimmung, „den 

geistigen und materiellen Verkehr zwischen den jen-

seitigen und diesseitigen Deutschen“ zu vermitteln.103

Auch das „Fahnen- und Gesangs-Fest“ der Salzbur-
ger Liedertafel am 28. Mai 1849 auf dem Mönchsberg 
geriet zur Manifestation des gesamtdeutschen politi-

schen Bewusstseins. Über 5000 Zuhörer lauschten den 
Darbietungen von 31 österreichischen und deutschen 
Gesangsvereinen, während die Staatsmacht die Wa-
chen verdoppelte und die Garnison in Bereitschaft 
hielt.104 Schon zuvor hatte sich der Gemeinderat scharf 
dagegen verwahrt, dass das Militär auf der seit Jahren 
unarmierten Festung Kanonen aufstellte.105

In der Staatsverwaltung vermehrten sich die Anzei-
chen einer restaurativen Wende. Ab dem Frühjahr 
1849 nahmen die Polizeibehörden die berüchtigte 
Überwachungs- und Bespitzelungspraxis des Vormärz 
wieder auf.106 Im Justizwesen erfolgte 1850 nach einer 
kurzen Reformphase die Rückkehr zum 1848 beseitig-
ten Inquisitionsprozess, bei dem der Richter Ankläger, 
Verteidiger und Urteiler in einem war. Allein das Ver-
bot der sogenannten Ungehorsamsstrafen und die Ein-
richtung der Staatsanwaltschaft hatten Bestand.107

Auf kommunaler Ebene waren die nach dem neuen 
Stadion’schen Gemeindegesetz stattfindenden Ge-
meinderats- und Bürgermeisterwahlen von 1850 An-
fang und zugleich auch vorläufiger Endpunkt in der 
Entwicklung des 1848 etablierten konstitutionellen 
Gemeindewesens. 

Die fortschreitende Etablierung des neoabsolutisti-
schen Systems verhinderte bereits 1851 die Abhal-

Abb. 30: Enthüllung einer Fahne auf dem Mozartplatz anlässlich des Fahnen- und Gesangs-Festes der Salzburger Liedertafel am 28. 5. 1849, 

Lithographie, nach einer Zeichnung von Rudolf von Freysauf. (SLA, Graphik XII.164; Reproduktion: SLA).
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tung von Gemeindeergänzungswahlen, wie sie nach 
dem Gemeindegesetz jährlich für ein Drittel der 
Mandate vorgesehen waren. Das Silvesterpatent 1851 
markierte dann den endgültigen Sieg der Reaktion 
über den noch vorhandenen Restbestand an libera-
ler Verfassungswirklichkeit, indem es die Rückkehr 
zu einem System der Abhängigkeit der Gemeinde von 
der Regierung verordnete.108 Die Öffentlichkeit der 
Gemeindeverhandlungen, die seit dem Sommer 1848 
gegeben war, wurde ebenfalls abgestellt, die Bür-
gergarde wurde entwaffnet und die Neuwahl der Ge-
meindevertretungen auch nach Ablauf des dreijähri-
gen Mandats nicht gestattet.

Das Innenministerium verlängerte stattdessen die 
Amtsperioden der Gemeindefunktionäre immer wie-
der aufs Neue und ließ freiwerdende Mandate einfach 
durch die politische Verwaltung nachnominieren.109

Auf diese Weise blieb der 1850 gewählte Salzburger 
Gemeinderat mehr als zehn Jahre im Amt, und auch 
die Nachfolge des 1853 verstorbenen Bürgermeis-
ters Franz Xaver Späth durch Alois Spängler wurde 
durch behördliche Ernennung geregelt. Wie zahlrei-
che Gemeindefunktionäre der „Sistierungs-Epoche“ 
sah auch Spängler sich später durch den Vorwurf der 
Kollaboration diskreditiert.110

Ein Opfer der wieder verschärften Überwachung al-
ler führenden Köpfe der Demokraten und Liberalen 

war der Reichstagsabgeordnete Franz Peitler, Pfleg-
gerichts-Adjunkt in Taxenbach, der die Gebirgsbau-
ern in mehreren Versammlungen über ihre Rechte 
aufgeklärt und ermuntert hatte, alle vom Grundablö-
segesetz eingeräumten Bestimmungen zu nützen. Als 
dieser sich nach Schließung des Reichstages in sei-
ne Heimat begab, wurden die Pfleggerichte „inner-
gebirg“ angewiesen, alle Schritte des Demokraten 
genauestens zu überwachen und etwaige Volksver-
sammlungen sofort zu melden.111 Im Zuge der Neu-
ordnung der Landesverwaltung wurde Peitler 1850 
aus dem Land entfernt und nach Niederösterreich 
versetzt. Schon zuvor war auf Anordnung des vormals 
liberalen oberösterreichischen Landeschefs Fischer 
ein Dutzend Beamte, welche mit der 1848er-Bewe-
gung sympathisiert hatten, strafversetzt worden.112

Die reibungslose Etablierung des neoabsolutistischen 
Systems gelang nur, weil das Grundentlastungspatent 
die Interessen der ländlichen Bevölkerung im We-
sentlichen befriedigt hatte. Zwar kam es Anfang 1849 
anlässlich der Rekrutierung von Stellungspflichtigen 
zu Unruhen, die etwa in Werfen einen Militäreinsatz 
erforderlich machten.113 Auch wurden aus dem gan-
zen Land zahlreiche Wild- und Waldvergehen gemel-
det.114 Die Inangriffnahme der Grundablöse zu Jah-
resbeginn 1849 verwandelte die latente bäuerliche 
Proteststimmung jedoch rasch in Loyalität zu Kaiser 
und Staat. So berichten die wöchentlichen Rapporte 
der Pflegämter bereits im Februar und März 1849 von 
einem stillen Landvolk. Der Kreishauptmann konn-
te daher am 25. Februar 1849 im Bericht nach Linz 

Abb. 31: Kundmachung (Titelblatt) der k. k. Bezirkshauptmann-

schaft Salzburg mit den Resultaten der Wahlen der Gemeindevor-

stände, 10. August 1850.  

(SLA, LRA 1850/60 XIX A 01; Reproduktion: SLA)

Abb. 32: Landtagsabgeordneter Franz Peitler (1808−1877), k. k. 

Landesgerichtsrat, Mitglied des Landesausschusses, Abgeordneter 

von 1861–1867 der Flachgauer Märkte, 1868–1869 der Pongauer 

Landgemeinden und 1870−1876 der Großgrundbesitzer. 

(SLA, Fotosammlung, Album 48/12).
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eine beruhigende Bilanz ziehen: „Der Landmann hat 

eigentlich nur für das Sinn, was ihn zunächst und 

unmittelbar berührt. Gelingt es der Regierung, ihn 

in Bezug auf diese Interessen in der Art zufrieden 

zu stellen, daß er sieht, daß die Regierung ernst-

haft auf die Förderung seines Wohles bedacht ist, 

so kann man immer mit Erfolg den Wühlereien ent-

gegenarbeiten.“ 115 Zu einer modernen Landesidenti-
tät fand die ländliche Bevölkerung letztlich aber erst 
nach der Gewährung der Selbstverwaltung auf Kron-
lands- wie Gemeindeebene in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts.

Forschungsdesiderate

Sinn und Zweck dieses Beitrags war − dem Titel ent-
sprechend − eine Erhebung des aktuellen landesge-
schichtlichen Forschungsstands zum Themenkomplex 
„Repression, Verfolgung und Widerstand in der Ära 
von Vormärz und Neoabsolutismus“ in Salzburg. Da-
bei zeigte sich, dass einige Teilbereiche in der Ver-
gangenheit zwar bereits thematisiert wurden und 
auch neuere zusammenfassende Darstellungen die-
ser Epoche vorliegen.116 Nach wie vor ausständig ist 
aber eine den gesamten Zeitraum umfassende und 
auf archivalischen Quellen beruhende Analyse der 
politischen und gesellschaftlichen Entwicklung Salz-
burgs in diesem Zeitraum. Somit wird die Perspekti-
ve auf diese Epoche im Jubiläumsjahr 2016 letztlich 
nach wie vor durch das unreflektiert von Generation 
zu Generation weitertradierte Bild einer durch po-
litische Marginalisierung und wirtschaftliche Stagna-
tion gekennzeichneten „Siechzeit“ 117 geprägt, ohne 
dass diese wichtige Phase der Salzburger Landesge-
schichte aber bislang einer eingehenden Untersu-
chung unterzogen worden wäre.

Über die Ursachen dieses Defizits können nur Mutma-
ßungen angestellt werden. Möglicherweise trug ge-
rade die oft beklagte verwaltungsmäßige Marginali-
sierung des Landes im Vormärz dazu bei, dass eine 
intensivere Beschäftigung mit dieser Epoche auf der 
Grundlage der „subalternen“ Salzburger Verwaltungs-
akten als wenig lohnend erschien.118 Während im be-
nachbarten Oberösterreich, dem Salzburg damals 
verwaltungsmäßig als Kreis untergeordnet war, die 
Grundzüge der regionalen politischen Entwicklung im 
Vormärz bereits vor längerer Zeit Gegenstand der lan-
desgeschichtlichen Forschung gewesen sind,119 steht 
eine systematische Auswertung der im Salzburger Lan-
desarchiv sowie in weiteren Salzburger und auswärti-
gen Archiven zur Epoche des Vormärz und Neoabsolu-
tismus vorhandenen Archivalien noch aus. 

Im Hinblick auf die Themenstellung dieses Bandes 
bietet sich daher unter Einbeziehung bisher nicht er-
schlossener Quellenbestände vor allem die Untersu-
chung folgender Fragestellungen an:

Wie gestaltete sich die komplexe Wechselbeziehung 
zwischen Staatsgewalt und Bevölkerung unter den 
Bedingungen des vormärzlichen Verwaltungs- und 
Überwachungsstaates? Für den ländlichen Bereich er-
scheint es etwa als sinnvoll, im Anschluss an die For-

schungen von Norbert Schindler 120 jenen Formen von 
Widersetzlichkeit im ländlichen Raum nachzugehen, 
die im Zuge der zunehmenden Durchstaatlichung 
des Raumes aufflammten (Wilderei, Widerstand ge-
gen die Konskription sowie die Katastererstellung,121 
„Sittlichkeitsvergehen“ etc.) und mit teils rigiden 
Maßnahmen unterdrückt wurden.

Für den städtischen Raum wiederum ginge es dar-
um, einer möglichen, wenn auch nur unterschwellig 
vorhandenen Kontinuität frühliberaler Tendenzen im 
Bürgertum von der bayerischen Zeit bis hin zur Ma-
nifestation eines neuen bürgerlichen Selbstbewusst-
seins im Vereinswesen der 1840er-Jahre nachzuge-
hen. Gegenstand der Untersuchung sollten u.a. auch 
die verschiedenen Erscheinungsformen der polizeili-
chen Überwachung sein und hier insbesondere die lo-
kale Ausformung des Zensurwesens.

Eine quellenmäßig zufriedenstellende Analyse der 
regionalen politischen Entwicklung erfolgte bislang 
lediglich für das Revolutionsjahr 1848 durch die Dis-
sertation von Franz Spatenka.122 Die Ära des Neoab-
solutismus blieb bislang beinahe ebenso unterbelich-
tet wie der Vormärz. Hier stellt sich u.a. die Frage, 
in welcher Form nach dem demokratischen Aufbruch 
der Jahre 1848/49 ein liberaler und konstitutionell 
gesinnter bürgerlicher „Untergrund“ im Kronland 
Salzburg existierte. Nach bisherigem Kenntnisstand 
vermochte das städtische Bürgertum unter den Be-
dingungen des wieder erstandenen Überwachungs-
staates immerhin die verbliebenen Möglichkeiten zu 
nutzen, um seine wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Interessen zur Geltung zu bringen.

Zum Abschluss sei auf jene bislang noch nicht oder 
nur zum geringen Teil ausgewerteten Aktenbestän-
de verwiesen, deren Berücksichtigung bei zukünfti-
gen landesgeschichtlichen Forschungsvorhaben zur 
Epoche des Vormärz und Neoabsolutismus als drin-
gend geboten erscheint. Der Großteil davon befin-
det sich im Salzburger Landesarchiv.123 Im Einzelnen 
handelt es sich dabei um die Vorstandsakten (1816–
1866), die Akten des Kreisamts (1816–1849), um den 
Bestand des für die Zensur zuständigen Bücherrevisi-
onsamts (1816–1848) sowie die sogenannten „Linzer 
Akten“, also Akten der dem Kreisamt in Salzburg bis 
1849 übergeordneten oberösterreichischen Landes-
regierung. In sämtlichen hier aufgelisteten Bestän-
den befinden sich u.a. auch Akten zum Polizei- und 
Zensurwesen. Zwar wurden einzelne dieser Bestän-
de bereits in einer Reihe von Hausarbeiten und Dis-
sertationen meist älteren Entstehungsdatums punk-
tuell ausgewertet.124 Eine systematische Auswertung 
im Hinblick auf die oben angeführten Fragestellun-
gen fand bislang aber nicht statt. 

Ein besonderes Desiderat wäre eine systematische Er-
hebung der bislang nur bruchstückhaft ausgewerteten 
Stimmungsberichte des Polizeioberkommissariats in 
Salzburg,125 welche über den gesamten Zeitraum (aus-
genommen das Jahr 1848) im Auftrag der Wiener Po-
lizeihofstelle verfasst wurden. Da diesbezüglich im 
Landesarchiv offenbar kein Sammelbestand existiert, 
wäre zu überprüfen, ob sich die Salzburger Berichte 
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in den Beständen des Oberösterreichischen Landesar-
chivs (Akte der Polizeidirektion Linz) oder im Österrei-
chischen Staatsarchiv (Allgemeines Verwaltungsarchiv, 
Akte der Polizeihofstelle) erhalten haben.126 Inwiefern 
über ein kürzlich fertiggestelltes Repertorium hinaus-
gehende Recherchen nach Salzburger Archivalien in 
den Beständen des Oberösterreichischen Landesarchivs 
zweckdienlich sind, vermag der Verfasser dieses Bei-
trags nicht zu beurteilen.127 Nicht unerwähnt im Kontext 
der politischen Entwicklung des Landes in diesem Zeit-
raum sollen zwei weitere Aktenbestände im Salzburger 
Landesarchiv bleiben, nämlich jener des Lyceums sowie 
jener der Geistlichen Schulaufsicht.

Weitere für diesen Zeitabschnitt relevante Archivali-
en befinden sich im Archiv der Stadt Salzburg sowie 

im Archiv der Erzdiözese Salzburg. Im Erstgenann-
ten sind es besonders die Ratsprotokolle, die soge-
nannten „Pezoltakten“ sowie vor allem die in we-
sentlichen Teilen für diesen Zeitraum noch gar nicht 
erschlossenen Bestände der „Städtischen Akten“, 
welche sich für eine Auswertung anbieten.128 Im 
Zweitgenannten eröffnen sich insbesondere aus den 
Konsistorial- bzw. Visitationsakten sowie den Seel-
sorgeberichten Einblicke in die Stimmungslage und 
in die sozialen Verhältnisse („Sittlichkeit“) im ländli-
chen Raum. Als Letztes sei die Anregung zu einer sys-
tematischen Erhebung aller noch nicht erschlossenen 
Ego-Dokumente (Tagebücher, Autobiographien, Brie-
fe) in den Beständen der Salzburger Archive und Bi-
bliotheken gegeben, welche sich auf Salzburg in der 
Epoche des Vormärz und Neoabsolutismus beziehen.
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Salzburg in der späten 
Habsburgermonarchie, 1860−1914
Hanns Haas 

Modernisierung und beginnende Demokratisierung 

Salzburg ist mit schlechten Karten in die Ära der Mo-
dernisierung eingetreten. Alle Zeichen weisen auf 
Rückstand im interregionalen Vergleich. Als einziges 
Land im ganzen Alpenbogen verzeichnete das Erzstift 
Salzburg in den letzten dreißig Jahren seines Beste-
hens einen Rückgang der Bevölkerung. Der Bergse-
gen an Edelmetall war längst versiegt; die Erzverar-
beitung konnte sich nur auf einem niedrigen Niveau 
und durch auswärtige Konkurrenz existenzgefährdet 
halten. Der wirtschaftliche Nutzen des reichen Hal-
leiner Salzbergbaues lebte von der Ausfuhr nach Bay-
ern und in die Schweiz; das angrenzende Habsburger-
reich versorgte sich selbst mit den Salzvorkommen in 
Hallstatt und Bochnia; dem Halleiner Salz war die-
ser Absatzmarkt verschlossen. Die zeitweise florie-
rende Messingproduktion wurde durch die Zollpoli-
tik der Nachbarn ruiniert. Die Erzeugung von billigen 
Holzwaren in Hallein war eher ein Zeichen von Un-
terbeschäftigung als von Wohlstand. Statt im Land zu 
investieren, legte der aufgeklärte Landesfürst Hie-
ronymus Graf Colloredo die Fonds- und Steuergelder 
auf einer Wiener Bank an, wo sie die Inflation der Na-
poleonischen Zeit gänzlich entwertete. 

Die Stadt Salzburg blieb zwar bis zum Ende des Erz-
stiftes ein nicht unbedeutender Handelsmittelpunkt 
auf der Ost-West-Verbindung zwischen Süddeutsch-
land und Wien sowie an der Nord-Süd-Trasse von Ve-
nedig über die Ostalpenpässe im Reich. Auch die in 
lebensfähigen Hof-Einheiten gut organisierte Land-
wirtschaft konnte sich aus diesem wirtschaftlichen 
Marasmus heraushalten. Der zwar schon flächende-
ckend mit Pflegschaftsbezirken gegliederte Staats-
apparat war jedoch schwerfällig und wenig durch-
setzungsfähig gegen die in ihrer Masse durchaus 
selbstbewusste bäuerliche Bevölkerung, sodass auch 
die Reformen Colloredos zur Verbesserung der Lan-
deskultur nur schwer griffen. Unbeirrt hielten die 
Dienstboten an ihren vielen kirchlichen Feierta-
gen fest. Geradezu spielerisch forderten bäuerliche 
Wildschützen die erzbischöflichen Funktionäre her-
aus. Die schwache Fundierung des Landesbewusst-
seins zeigte sich dramatisch 1809 im Anschluss der 
Gebirgsgaue Pinzgau und Lungau an das gegen die 
bayerische Herrschaft aufständische Tirol. Alle die-
se Defizite hat der fünfmalige Herrschaftswechsel 
der Napoleonischen Ära ein weiteres Mal verstärkt, 
wozu seit 1816 als gravierender Einschnitt der Weg-
fall der Hofhaltung, der Verlust des Rupertiwinkels, 
der Kornkammer des Landes, sowie die Degradierung 
als fünfter Kreis des Kronlandes „Oberösterreich und 
Salzburg“ kam. Ursächlich für die Stagnation waren 
aber nicht eine Peripherisierung Salzburgs im Habs-
burgerstaat, sondern die ererbten strukturellen De-

fizite im interregionalen Vergleich. Aus diesem Still-
stand konnte sich Salzburg erst seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts durch vorsichtige Adaption an die In-
dustriegesellschaft in einer „sanften Moderne“ be-
freien. Hauptfaktoren der wirtschaftlichen Regene-
ration waren die funktionstüchtige Landwirtschaft, 
punktuell die verarbeitende Industrie anstelle der 
zugrunde gehenden Grundstoffindustrie, eine den 
Zeitumständen angepasste gewerbliche Produktion 
und die Serviceleistung des örtlichen, regionalen und 
im deutsch-österreichischen Verkehr wirkenden Han-
dels. Die vermehrten öffentlichen Aufgaben bewirk-
ten eine Vergrößerung der staatlichen und kommu-
nalen Apparate sowie des Militärs. 

Eine gelungene Anpassung: Landwirtschaft

Die Modernisierung der Landwirtschaft war eine 
Hauptvoraussetzung für die Industrielle Revoluti-
on. Einerseits musste sie im Zeichen der National-
wirtschaft eine anwachsende Bevölkerung ernähren, 
andererseits die Arbeitskräfte für Industrie, Beam-
tenschaft und Militär (allgemeine Wehrpflicht) frei-
setzen. Nicht minder wichtig in diesem Kreislauf war 
die Rolle der ländlichen Bevölkerung als Abnehmer 
der Industrieprodukte wie Maschinen, Textilien, Ge-
brauchs- und Luxusartikel. Der Spagat gelang nur 
durch verbesserte Produktionsbedingungen, rationa-
len Einsatz von Arbeitskraft sowie durch sukzessive 
Einbindung in den Markt. Dazu kam die Vergrößerung 
der landwirtschaftlichen Flächen − etwa durch die 
Entsumpfungsaktion in den Gebirgsgauen; wenn nö-
tig auch die Auflassung von Grenzertragsflächen. Ins-
gesamt hat sich in Salzburg im 19. Jahrhundert die 
Verteilung der Kulturflächen von Wald und sonstigem 
Agrarland nur unwesentlich verändert, und auch der 
Landbedarf der Urbanisierung und der Verkehrsein-
richtungen hielt sich in engen Grenzen. 

Dieser Umstellungsprozess auf die neue Zeit vollzog 
sich in mehreren Schritten. Die Salzburger Landwirt-
schaft erlebte in der „kleinen Agrarrevolution“ um 
1800 einen ersten, von oben initiierten Innovations-
schub mit Einführung der Kartoffel und der Ersetzung 
der Brache durch den Hackfruchtbau. 

Bis dahin galt allenthalben die sogenannte Dreifel-
derwirtschaft mit ihrem Rhythmus von Sommerge-
treide-Wintergetreide-Brache. Jetzt erfolgte auf 
der Brachfläche der ziemlich arbeitsaufwendige An-
bau von Rüben und Erdäpfeln, allerdings nur für den 
Hausbedarf, nicht für Futterzwecke bzw. nur im Lun-
gau auch für die Schweinezucht. Alleine mit die-
ser zaghaft angenommenen Neuerung konnte die 
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anwachsende Bevölkerung ernährt und beschäftigt 
werden. Die zweite Neuerung betraf die Intensivie-
rung der sogenannten Egartwirtschaft im Salzachtal 
und in den Gebirgsgauen, soweit es die Bodenver-
hältnisse zuließen. Diese Bewirtschaftung nutzte das 
Land vier bis sechs Jahre als Grasland; sodann wurde 
die Narbe im Flachland mit dem schweren eisernen 
Pflug, im Gebirge mit dem Wendepflug seicht umge-
brochen. Weil die Ackerscholle nur abwärts gewor-
fen werden konnte, musste die letzte Scholle an die 
obere Ackergrenze aufgeführt oder aufgeseilt wer-
den. Danach wurde der Acker gedüngt, mit dem Re-
chen geebnet und ein bis drei Jahre als Getreideland 
benutzt.

Von 1880 bis 1910 vergrößerten sich die Egartflächen 
von 21.000 auf 28.500 ha. Die Egartwirtschaft führ-
te an die moderne Fruchtfolge heran und bedeutete 
eine immense agrartechnische Errungenschaft. Doch 
der entscheidende Schritt zur Feldgraswirtschaft mit 
Klee und Mengenfutter unterblieb im Gebirge, weil 
die bäuerlichen Selbstversorger die Anbauflächen für 
das Getreide trotz geringer Erträge nur sehr zöger-
lich freigaben. Grundsätzlich galt die Regel, den Ei-
genbedarf an Lebensmitteln selbst zu erzeugen. Der 
Feldbau wurde daher unter größten Anstrengungen 
im Lungau und im Pinzgau bis auf 1200 m betrieben. 

Die wegen billiger Importe aus Russland und Ame-
rika sinkende Rentabilität des Getreideanbaues be-
wirkte im langen Zeitraum von 1830 bis 1913 nur eine 

Verminderung des Getreidelandes (Weizen, Roggen, 
Gerste und Hafer) von 5,3% auf 4,2% der agrarischen 
Gesamtnutzfläche Salzburgs. Der Feldbau war unge-
mein arbeitsintensiv. Das Land wurde im Herbst und 
im Frühjahr geackert, die Schollen händisch zerklei-
nert, die Frucht händisch gesät, im Frühjahr das Un-
kraut gejätet, sodann das Getreide mit der Sicheln 
auf halber Höhe geschnitten, um ja einen Körnerver-
lust zu vermeiden; dann wurden die hohen Stoppeln 
mit der Sense gemäht und als Futter verwendet. Die 
Streu entnahm der Gebirgsbauer dem Wald. Spreu 
und Weizen wurden in großen Reitern getrennt; nur 
auf den Höfen des Flachlandes war dafür schon um 
1800 die „Windmühle“ in Verwendung. Diese maschi-
nelle Ausstattung kündigte im Flachland eine nächs-
te Etappe der Agrarrevolution an. Dort fand der Ma-
schinendrusch schon in den 1880er-Jahren stärkere 
Verbreitung. Im Gebirge und bei kleineren Flachland-
bauern zog sich der Drusch bis Neujahr oder länger 
hin. Trotz des Festhaltens am Getreideanbau muss-
te das Kronland Salzburg zwei Drittel seines im Land 
benötigten Getreides vor allem aus Oberösterreich 
einführen. 

Die Viehwirtschaft war der Haupterwerbszweig der 
Landwirtschaft. Ihre ostalpine Variante war aller-
dings nur sehr bedingt entwicklungsfähig. Hier über-
lebten bis weit ins 20. Jahrhundert herkömmliche 
arbeitsintensive Formen der Almwirtschaft mit einer 
Schar von Dienstboten auf den oft weit entfernten 
Zulehen und Schwaigen. Zehn bis zwölf Dienstboten 
waren auf mittleren Höfen die Regel, 20 bis 25 nicht 
selten. Dieser bäuerliche Großgrundbesitz war insbe-
sondere im Pinzgau weit verbreitet. Ein großer Vieh-
bestand war der ganze Stolz des Bauern, und zwar 

Abb. 33: Illustration zum Schreiben von Benedikt Meßner, Hof-

gärtner von Kleßheim, zur „Emporbringung des Kartoffelanbaus“, 

um 1805. (SLA, Graphik XII.122; Reproduktion: SLA).

Abb. 34: Pflügen am Seilsitzberg im Großarltal, undatiert. (SLA, 

Fotosammlung LBS F 69/6119).
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selbst um den Preis niedriger Qualität, weil die Fut-
terbasis für die Stückzahl nicht reichte, Futter teu-
er zugekauft werden musste und das Vieh im Früh-
jahr oft halb verhungert auf die Voralmen, später ein 
paar Wochen auf die Hochalmen bzw. auf das Schaf-
gebirg kam. Langsam setzte in der Viehwirtschaft 
dennoch ein Umdenken ein; die Bestände verminder-
ten sich, die Qualität und Marktgängigkeit der Rinder 
wurde durch die Winterfütterung verbessert.

Wesentliche Anregungen erfolgten durch die Bildung 
der Stammzüchter-Genossenschaft 1898 für das Pinz-
gauer Rind. Seit 1897 gewährte der Landtag Subven-
tionen für Stall- und Alpsverbesserungen. Die vielen 
Almarbeiten aber blieben. Das Putzen und Schwen-
den der Almen sowie die Instandsetzung von We-
gen, Zäunen, Brunnen, Alpenhütten und Unterstän-
den erforderte stets größte Mühe. Dazu kamen die 
Kultivierung der Berg- und Hochmähder sowie die 
gefährliche winterliche Bringung des Bergheues mit 
Schlitten. 

Solche Arbeiten galten in jeder Hinsicht als Passivkul-
turen, welche nur durch den ständig notwendigen ho-
hen Dienstbotenstand zu rechtfertigen waren. Diese 
ganz auf Selbstversorgung ausgerichtete Wirtschafts-
weise entkoppelte die Gebirgslandwirtschaft ten-
denziell vom Markt, im Gegensatz zur hochspeziali-
sierten Schweizer Viehwirtschaft, die ihre Produkte, 
insbesondere Hartkäse, im Austausch gegen Getrei-
de ins Alpenvorland und in die oberdeutschen Ge-
werbezentren lieferte. Nur mit seinem Schlachtvieh 
und seinen Pinzgauer Pferden belieferte das Salz-
burger Gebirgsland die österreichischen und deut-
schen Märkte, um die Steuern und Gemeindeumlagen 

zu begleichen. In der sommerlichen Fremdensaison 
musste ohnehin regelmäßig auswärtiges Schlachtvieh 
eingeführt werden. Im Salzburger Flachland hinge-
gen setzte sich in einer nächsten Etappe der Agrar-
revolution die ganzjährige Stallhaltung auf der Ba-
sis einer verbesserten Wiesenkultur mit vermehrtem 
Kleeanbau und Naturdünger durch, ohne jedoch auch 
hier den Ackerbau zur Selbstversorgung auszuschal-
ten. Der verminderte Stand an Dienstboten und der 
− nur hier usuellen − Taglöhner wurde durch Maschi-
neneinsatz kompensiert. Trotz dieser über einen lan-
gen Zeitraum verteilten Reformen blieb im Kronland 
Salzburg, auch im Flachgau, der lebensfähige land-
wirtschaftliche Besitz im Wesentlichen unverändert. 

Die Liberalisierung des Bodenrechts im Jahr 1868 führte 
nicht zur Zersplitterung der bäuerlichen Anwesen, weil 
die bäuerliche Gesellschaft weiterhin am Anerbenrecht 
festhielt und die „weichenden Erben“ mit geringer Mit-
gift oder Abfindung entweder als Dienstboten am Hof 
blieben oder auf andere Höfe respektive in die Stadt 
abwanderten. Magd und Knecht war man auf Lebens-
zeit, und man vererbte diesen Status an die ledig gebo-
renen Kinder. Die Zahl der Ledigen und der unehelich 
Geborenen war stets außerordentlich hoch. Kein poli-
tischer Bezirk im österreichischen Alpengebiet erreich-
te derartige Spitzenwerte an unehelich Geborenen wie 
der Lungau. Obrigkeitliche Bestimmungen regulierten 
die ländlichen Sozialverhältnisse. Bis in die 1870er-Jah-
re war Eheschließung nur nach dem von der Gemeinde 
ausgestellten „politischen Ehekonsens“ erlaubt. Nach 
Aufhebung des Ehekonsenses überlebte verinnerlichte 
Gewohnheit den Zwang: Wer keine lebensfähige Hof-
stelle erbte, blieb auf dem Land weiterhin ledig. Diese 
bevölkerungspolitischen Maßnahmen hielten beispiels-

Abb. 35: Getreideernte, um 1900. (SLA, Fotosammlung A 31948).
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weise in der Gemeinde Henndorf am Wallersee die Zahl 
der Häuser und Einwohner im Zeitraum von 1812 bis 
1900 ziemlich konstant.

Prozentueller Anteil der land- und forstwirtschaftlich 

Beschäftigten an der Gesamtheit der Berufstätigen 

1868 1880 1890 1900 1910

Salzburg 62,9 57,2 54,8 50,1 43,1

Gesamtösterreich 
(Cisleithanien)

67,2 57,4 62.4 58,2 53,1

Eine Marginalisierung: Urproduktion und  

Industrie

Dramatisch waren die Auswirkungen der Industriel-
len Revolution auf die Montan- und Hüttenindustrie 
sowie die metallverarbeitenden Betriebe. Es fehlten 
die wichtigsten Voraussetzungen: fossile Brennstof-
fe, abbauwürdige Lagerstätten, eine verkehrstüch-
tige Wasserstraße, unternehmerische Initiative und 
ausreichend Kapital. Salzburg war „reich an armen 

Erzlagern“, ihr Abbau lohnte sich nicht mehr ange-
sichts der unerschöpflichen steirischen Eisenvor-
kommen, die nun trotz ihres hohen Phosphorgehalts 
im Thomas-Gilchrist-Verfahren verhüttet werden 
konnten. Die Montanwirtschaft des Habsburgerstaa-
tes verlagerte sich auf die Achse steirisches Eisen − 
mährisch/schlesische Kohle. Die Kärntner und Salz-
burger Eisenindustrie kamen ins Abseits. 

Die ohnehin seit zwei Jahrhunderten schwächelnden, 
zumeist staatlich/ärarischen Salzburger Montanwerke 
gingen eines nach dem anderen zugrunde. Das ganze, 

seinerzeit vom Salzburger Staat und von Österreich 
übernommene Montanwesen bildete einen Kreislauf 
zwischen Abbau, Aufbereitung und Verarbeitung. Da-
her zog die Auflassung der Bergwerke unweigerlich 
den Niedergang der nachgelagerten metallverarbei-
tenden Industrie nach sich. Im Gegensatz dazu flo-
rierte die in einem Land ohne nennenswerte Erzlager 
von jeher auf die Verarbeitung zugelieferter Rohstof-
fe spezialisierte Schweizer Industrie wegen günstiger 
bilateraler Handelsverträge. In Salzburg wurde um 
die Jahrhundertmitte ein letztes Mal in neue Techno-
logien investiert. Die private „Lungauer Eisengewer-
kschaft“ errichtete das Mauterndorfer Hammer- und 
Stabeisenwerk sowie 1866 die vierte Generation ei-
nes Hochofens. Das ärarische Eisenwerk Abtenau er-
hielt in den 1850er-Jahren einen Gaspuddelofen zur 
Verfeuerung der örtlichen Torfmoore. 1854 bis 1862 
wurde in der Saline Hallein ein großes Sudhaus fer-
tiggestellt. 

Die Modernisierung des Ebenauer statt des Oberal-
mer Werkes war jedoch ein grober Planungsfehler, 
da die Eisenflossen von Werfen auf der Achse be-
fördert werden mussten. Der nach zwei verlorenen 
Kriegen (1859 und 1866) hoffnungslos verschuldete 
österreichische Staat schloss ein unrentables Werk 
nach dem anderen. 1865 wurden der Flachauer Hoch-
ofen ausgeblasen und im Folgejahr das Hammerwerk 
gesperrt. Als in Dienten 1864 der Hochofen ausgebla-
sen wurde, versammelte sich „ein großer Teil der 

Gemeinde um den Ofen und jammernd und weinend 

nahmen sie Abschied von ihrem Brotgeber“. Auch die 
Standorte Flachau, Bundschuh und Mauterndorf so-
wie der Hüttauer und Großarler Kupferbergbau wur-
den eingestellt. Der von Ignaz Rojacher unter großer 

Abb. 36: Grundriss des k. k. Eisenhammerwerks in der Blientau bei Werfen, Bauzustand um 1819, kolorierte Federzeichnung.  

(SLA, Fotosammlung I 3406).
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Einsatzbereitschaft fortgeführte Rauriser Goldberg-
bau wurde 1879 unter seinem Nachfolger aufgelas-
sen; 1879 schloss das Arsenikwerk Rothgülden bei St. 
Michael im Lungau. 1875 „hatte alle einigermaßen 

namhaftere bergmännische Tätigkeit mit Ausnah-

me der Mitterberger Kupfergewerkschaft im ganzen 

Lande ihr Ende erreicht“. 

Aus diesem dramatischen Niedergang der verarbei-
tenden Industrie retteten sich nur die Eisengewerk-
schaft Sulzau-Werfen mit ihrem Qualitäts-Eisen, die 
Spaur’schen Werke in Thalgau und Parsch (heute: 
Stadtteil von Salzburg) mit zusammen 30 Arbeitern 
und die Firma Carl Steiner in Grödig mit ebenfalls 30 
Arbeitern. 

Die industrielle Entwicklung brachte auch der Salinen-
stadt Hallein anfangs nur Nachteile. Die Schließung der 
Stecknadelfabrik, die Modernisierung der Saline, die 

Umstellung auf Kohlefeuerung sowie nach dem Eisen-
bahnanschluss das Ende der Salzachschifffahrt raubten 
vielen Salinenarbeitern, Schoppern, Schifferleuten und 
Rechenarbeitern die Arbeit. Zum Ausgleich eröffnete 
der Staat 1869 die Zigarrenfabrik, welche bereits im Jahr 
1880 300, meist weibliche Arbeitskräfte, beschäftigte. 
Die 1890 gegründete „The Kellner-Partington Paper Pulp 
Co. Ltd“ nutzte das von einem großartigen neuen Gries-
rechen aufgefangene Triftholz aus den Gebirgsgauen. 

Anlässlich der Betriebszählung von 1902 wurden im Er-
zeugungsgewerbe − Bergbau, Industrie und Gewerbe 
− lediglich 23 Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten 
registriert, darunter die Halleiner staatlichen Betriebe 
Salzbergwerk, Saline, Rechen und Zigarrenfabrik, das 

Lender Aluminiumwerk, die Bürmooser 
Glasfabrik, der Mitterberger Kupfer-
bergbau samt Außerfeldener Montan-
werk sowie die Adneter und Fürsten-
brunner Marmorwerke. Die Ziegel-, 
Marmor- und Zementindustrie profi-
tierte vom Bauboom der Jahrhundert-
wende. Die Marmorsäulen des Parla-
ments in Wien lieferte die Oberalmer 
Fabrik des Freiherrn von Löwenstern. 
Beinahe die ganze Industrie war in Hän-
den von Zuwanderern, von Deutschen 
und Schweizern, vereinzelt Ostöster-
reichern. Die weitgehende Entindustri-
alisierung des Gebirgslandes entzog 
auch den Bauern den wichtigen Ne-
benerwerb in Fuhrwerk und Holzköhle-
rei sowie den Märkten die Kunden. Die 
im Vergleich zu den sonstigen ostalpi-
nen Alpenbahnen erst 1874 durch das 
Gebirgsland erbaute Giselabahn nach 

Tirol kam zu spät, um die montanistischen Standorte 
zu retten. Nicht zufällig hat sich das verkehrstechnisch 
günstig gelegene Sulzau-Werfen gehalten. 

Abb. 37: Eisenhüttenwerk von Carl Steiner in Grödig, Stich um 1870.  

(SLA, Fotosammlung G 3661).

Abb. 38: Hallein mit Salzach und Griesrechen, um 1880. (SLA, Fotosammlung A 3103).
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Das Salzburger Verkehrssystem wurde generell im 
übergeordneten Staatsinteresse und nicht nach re-
gionalen Bedürfnissen erneuert. Im Vormärz ging es 
dem Staat vor allem darum, aus strategischen Grün-
den eine funktionstüchtige inneralpine Verbindung 
nach Tirol und weiter über das Stilfser Joch in die 
Lombardei zu schaffen. Dafür wurde 1836 die Pinz-
gauer Reichsstraße zur Staatsstraße erklärt, der Pass 
ausgebaut und die Straße von Werfen ins Ennstal be-
gradigt. Der Anschluss an das Eisenbahnnetz erfolgte 
mit erheblicher Verspätung gegenüber dem österrei-
chisch-mährischen Zentralraum (1835 Erbauung der 
Nordbahnlinie!) erst mit der 1860 fertiggestellten 
Westbahn Wien−Linz−Salzburg−München. Doch abge-
sehen von der durch Baron Schwarz erbauten Stich-
bahn nach Hallein blieb das Gebirgsland weiterhin 
ein weißer Fleck in der Eisenbahnlandschaft, bis end-
lich 1874 die Giselabahn über St. Johann im Pongau, 
Schwarzach, Zell am See, Saalfelden am Steinernen 
Meer und Kufstein die Gaue „innergebirg“ erschloss 
sowie die Ennstalbahn die Verbindung in die Steier-
mark herstellte.

Die Nord-Süd-Verbindung als traditionelle Hauptachse 
des Salzburger Handelsverkehrs Richtung Obere Adria 
wurde erst Jahrzehnte später durch die 1908 fertigge-
stellte Tauernbahn und in ihrer südlichen Fortsetzung 
der Wocheinerbahn nach Triest erneuert.

Alle diese Gebirgsbahnen brachten jedoch anfangs 
nicht nur Nutzen, sondern Nachteile, weil sie die Ein-
künfte der Wirte, Fuhrleute, Wagner, Schmiede usw. 
entlang der Straße schmälerten, bis sich endlich im 
Fremdenverkehr eine neue Erwerbsquelle auftat. 

Gewerbe, Handel, Verkehr und öffentliche 

Dienste

Gewerbe und Handel haben in der zweiten Jahrhun-
derthälfte eine tiefgreifende Anpassungsleistung er-
bracht. Auf der einen Seite verdrängte die industrielle 
Produktion viele handwerklich organisierte Gewerbe. 
Traditionelle Professionen wie Schiffsmeister, Schiff- 
und Zillenschopper, Seifensieder, Hafner, Holzgerä-
teerzeuger, Korb- und Flechtenmacher, Zinngießer, 

Berufstätige im Kronland Salzburg

Land- und  
Forstwirtschaft

Industrie und
Gewerbe

Handel und
Verkehr

Öffentlicher Militärdienst,
freie Berufe

zusammen
Berufstätige

1890 61.921 18.045 10.840 22.145 112.980

1900 58.517 20.612 14.508 23.248 116.885

1910 57.533 25.348 17.656 31.304 131.841

Quelle: Berufsstatistik nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in den im Reichsrate vertretenen Königreichen 

und Ländern. Wien 1914 (anno.onb.ac.at).

Abb. 39: Begrüßung von Kaiser Franz Josef I. durch den Bürgermeister von Bad Gastein Carl Straubinger anlässlich der Eröffnung der 

Tauernbahn, 20. 9. 1905. (SLA, Fotosammlung A 26548).
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Feilenmacher und Nagelschmiede verloren durch indus-
trielle Konkurrenz ihren Kundenstock; aber auch Lede-
rer, Färber und Weber litten unter dem Zustrom billiger 
Massenware. Das Handwerk hat dennoch die Industriel-
le Revolution überlebt und sogar seine Kapazität kräf-
tig erhöht, weil das Konsumbedürfnis einer ansteigen-
den Bevölkerung immer noch individuelle Produkte und 
Dienstleistungen verlangte: beispielsweise aufwendige 
Garderoben und Hüte, „Wiener Wäschereien“ für die 
feinen Textilien, besseres Backwerk − in der Stadt Salz-
burg stiegen die Bäckerkonzessionen 1871 bis 1880 von 
182 auf 239 −, Fleischereien, Gasthäuser, Restaurants 
unterschiedlicher Kategorien und Hotels.

Auch die „altdeutschen“ Wohn- und Schlafzimmer 
der mittelbürgerlichen Schichten wurden trotz des 
Angebots von Manufakturware von heimischen Tisch-
lern gefertigt. Die Wohnungseinrichtung der unter-
bürgerlichen Schichten ahmte den Trend in beschei-
denen Varianten von Küchenkredenzen nach. Der 
Salzburger Kunstverein verschönerte durch seine 
Jahresgaben die Wohnungen. Man musste dennoch 
immer am Ball bleiben, um nicht unterzugehen. 
Nach Anbindung an das Eisenbahnnetz stagnierte das 
Stadt-Salzburger Schneiderhandwerk infolge der ein-
geführten Konfektionsware. Mit 55 Meistern war 1882 
der Tiefstand erreicht. Nur sieben größere Schneide-
reien überragten die Masse der Einpersonenbetrie-
be. Erst in den 1880er-Jahren etablierte sich auch 
in Salzburg die Konfektionsproduktion mit Ware „für 
die Stange“ für die örtlichen Kaufleute und Händler. 

Die Zahl der angemeldeten Gewerbe stieg bis 1890 
um das Zweieinhalbfache, wobei allerdings die meis-
ten Betriebe nur noch als Stückmeister (für Ärmel, 

Krägen usw.) für die Konfektionäre tätig waren. Die 
verbliebenen kleinen Kundenschneidereien waren 
auf die weniger zahlungskräftigen Kunden angewie-
sen. Ähnlich hielten sich die kleinen Flickschuster 
trotz importierter Fabrikware. Die Lage anderer Ge-
werbe ist leider nicht ausreichend erforscht.

Abb. 40: Empfangsgebäude des am 12. 8. 1860 eröffneten Salzburger Bahnhofs. (SLA, Fotosammlung F 4732).

Abb. 41: Werbung für Damenkonfektionsmode. (Salzbur-

gischer Geschäfts-, Volks- und Amtskalender für das Jahr 

1886, Werbeteil S. 28; Reproduktion: SLA).
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Vor allem die städtische Baukonjunktur der ersten 
(1867–1873) und zweiten Gründerzeit (1900–1913) 
führte zu einem Anstieg der einschlägigen Konzessi-
onen für Maurermeister, Brettersägen, Zimmerleute, 
Steinmetze, Tischler und Glaser. Nur die besonders 
komplizierten Simse und plastischen Fassadenteile 
wurden industriell erzeugt. So lieferte das Zement-
werk Saulich für die gründerzeitlichen Bauten die 
entsprechenden Zutaten. Lehrausbildung und fach-
liche Qualifikation in Bildungsvereinen sowie die Re-
alschule vermittelten den Professionisten die nötige 
Ausbildung und Fertigkeit. Die großen Bauaufgaben 
musste man allerdings auswärtigen Investoren über-
lassen. Die gründerzeitliche Erweiterung der Landes-
hauptstadt war dem von auswärts kommenden Karl 
Freiherr von Schwarz anvertraut. 

Er übernahm vom Staat die Festungswerke um die 
rechtsseitige Neustadt gegen die Verpflichtung, die 
Salzach in ein neues Bett zu zwingen. Das eingeeb-
nete Bauland erschloss nach Wiener Vorbild das Seg-
ment einer Ringstraße und das gründerzeitliche Än-
dräviertel − sowie parallel dazu die nach Schwarz 
benannte Avenue mit der evangelischen Kirche, der 
Villa Lasser (später Mozarteum) und dem Hotel „Ös-
terreichischer Hof“. 

Der 1860 errichtete Bahnhof erfuhr zur Jahrhundert-
wende eine großartige Erweiterung um eine lichte 
Schalterhalle und eine überdachte Gleisanlage. 

Viel beschäftigte italienische Baumeister, in erster 
Linie die Familie Ceconi, bestimmten mit ihren Zins-
palästen, Hotels, Villen und Kirchen das hohe Niveau 
der gründerzeitlichen Bauten nicht nur in der Lan-
deshauptstadt, sondern auch im Pinzgau. Das Lan-
destheater wurde, wie in ganz Cisleithanien üblich, 
vom Wiener Architektenbüro Fellner und Helmer er-
baut. 

Großbetriebe blieben jedoch die Ausnahme in einer 
kleinteilig organisierten Struktur. Industrie und Ge-
werbe produzierten so gut wie ausschließlich für ei-
nen örtlichen Bedarf und einen regionalen Markt un-
ter Einbeziehung des angrenzenden Innviertels. 

Im Sektor Handel bestand überhaupt mehr als die 
Hälfte der Gewerbeinhaber nur aus dem Betriebsin-
haber. Die wenigen größeren Kaufhäuser und Han-

Abb. 42: Stadterweiterungsplan von Carl Schwarz für die Neustadt rechts der Salzach, 1862; SMCA. (Salzburg Museum, Inv.-Nr. 32-50).

Abb. 43: Carl Frei-

herr von Schwarz 

(1817−1898), 1863 

Ehrenbürger der 

Stadt Salzburg, 1868 

Erhebung in den 

Ritterstand, 1872 

Verleihung des Titels 

Freiherr. (SLA, Foto-

sammlung A 28951).
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delsunternehmen bildeten die Ausnahme unter der 
Masse der Gemischtwaren-, Viktualien-, Kleider-, 
Geschirr- und Altwarenhändler mit ihrem festen Kun-
denstock eines eng umgrenzten Rayons von Stadt-
viertel und Dorf. 

Einige solche kleinbürgerliche Existenzen lassen sich 
anhand ihrer Familienpapiere rekonstruieren. Der 
Gnigler Gemischtwarenhändler Haidenthaller reprä-
sentiert den Typus des örtlichen kleinen Krämers mit 
allen alltäglichen Lebensmitteln und Ge-
brauchsartikeln in einem großen Umfang 
bei geringer Gewinnspanne. Der aus Mat-
tersdorf (Nagy Márton) im damaligen Un-
garn (heute: Mattersburg im Burgenland) 
zugewanderte Albert Pollak konnte sich 
mit seinem Altwarenhandel eine geach-
tete Position als „Bürger“ der Stadt Salz-
burg etablieren. 

Der Großhändler Zollern aus dem Salz-
burger Andräviertel vermittelte Salzbur-
ger und oberösterreichischen Handwer-
kern und Greißlern diverse Fabrikwaren. 
In seinem Nachlass fanden sich Warenka-
taloge für Eisenprodukte, Schneiderzube-
hör, Möbel und feinere Lebensmittel wie 
Kaffee oder Tee. Bei Bedarf gewährte er 
seinen Kunden Kredit gegen hohe Zinsen. 
Geschäftsgewinne und Mieteinkünfte aus 
seinem Zinshaus erlaubten seiner Familie 
einen gehobenen Lebensstil mit Reisen in 

die Alpenbäder. Einen tiefen Einschnitt brachte die 
Liberalisierung des Gewerberechtes 1859, welche die 
bisherigen, an bestimmte Häuser gebundenen „radi-
zierten“ Gewerbeberechtigungen entschädigungslos 
beseitigte. Gewerbe und Handel waren seither lan-
desweit „überbesetzt“, obwohl die Kommunen bei 
Eröffnung neuer Betriebe oder bei ihrem Verlauf und 
Vererbung den Bedarf bestätigen mussten. Im kleinen 
Zentralort Henndorf am Wallersee zählte man 1885 
bei 1000 Einwohnern 14 „Handlungen“. Eine neue und 
zukunftsträchtige Erwerbsquelle war der schon im 
Vormärz mit Einzelreisen einsetzende und im Eisen-
bahnzeitalter kräftig anwachsende Fremdenverkehr 
für Hotels, Gasthäuser, Versorgungsgewerbe, Handel 
und Touristenführer. 

Sukzessive erweiterte die Eisenbahn den touristi-
schen Horizont. Am Beginn stand die Illusion einer 
„Saisonstadt“ Salzburg am Rande der Gebirgswelt 
mit Bad, Großhotel „Österreichischer Hof“ und ge-
pflegten Promenaden. Hotels an den größeren Bahn-
stationen wie St. Johann im Pongau und Zell am See 
bildeten sodann beliebte Sommerstationen und Aus-
gangspunkte in die von den Alpenvereinen durch 
Wege und Schutzhütten erschlossene Gebirgswelt. 
Im neuen Jahrhundert erreichte der Fremdenverkehr 
schließlich auch die Flachgauer Seenregion. Die posi-
tiven Auswirkungen des Fremdenverkehrs lassen sich 
am Wachstum der Bevölkerung der Pinzgauer und 
Pongauer Zentralorte ablesen. 

Einen weiteren Modernisierungsimpuls brachte 
schließlich der öffentliche Dienst durch Verdichtung 
der staatlichen, autonomen und kommunalen Admi-
nistration, ein breit ausgebautes niederes Schulwe-
sen und das, allerdings im Vergleich zu anderen Kron-
ländern etwas stiefmütterlich behandelte, mittlere 
Schulwesen. Die 1811 unter bayerischer Administra-
tion aufgehobene Universität wurde, mit Ausnahme 
der Theologischen Fakultät, trotz vielfältiger Inter-
ventionen in altösterreichischer Zeit nicht wieder 
erneuert. Salzburg konnte mit dem Mozarteum im-
merhin einen anerkannten Platz im Kulturleben be-

Abb. 44: „Erster Salzburger 50 Heller Bazar“ in der Linzer Gasse, 

um 1900. (AStS, Fotosammlung Klehr).

Abb. 45: Sommerfrischler in Ferleiten, Gemeinde Bruck an der 

Großglocknerstraße, um 1890. (SLA, Fotosammlung A 2660).
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haupten, eine Basis für die 1920 ins Leben gerufenen 
Salzburger Festspiele. Ergänzend zu den öffentlichen 
Beamten sind die „Privatbeamten“ in den größeren 
gewerblichen und industriellen Betrieben zu nennen. 
Insgesamt konzentrierten sich die wirtschaftlichen 
und kulturellen Erneuerungen auf die Landeshaupt-
stadt, den Flachgau und den Tennengau. Ein aussa-
gekräftiger Indikator für diese regionale Gewichts-
verlagerung ist die Verteilung der Bevölkerung auf 
die politischen Bezirke. Die Stadt Salzburg, damals 
beispielsweise noch ohne Gnigl-Itzling, Kleingmain 
und Maxglan, steigerte von 1869 bis 1910 ihren An-
teil an der Gesamtbevölkerung des Kronlandes von 
13,4% auf 16,8%; ähnlich der Trend im Flachgau und 
im Tennengau, und zwar auf Kosten der drei Gebirgs-
gaue. Insgesamt wuchs die Bevölkerung des Kronlan-
des von 1851 bis 1910 von 149.000 auf 214.737.

Lebenswelt und Politik

Unter sozialgeschichtlichem Gesichtspunkt bedeu-
tet Modernisierung eine grundlegende Veränderung 
der gesellschaftlichen Hierarchien und Lebenswel-
ten. Die vormoderne ständische Gesellschaft war in 
rechtlich umschriebene Gruppen gegliedert, als ho-
her Klerus, Adel, Bürger, bäuerliche Untertanen, un-
terbürgerliche und unterbäuerliche Schichten sowie 
Arme. Der soziale Status war vererbt oder in Ein-
zelfällen gnadenhalber gewährt; Korporationen wie 
Zünfte und Bruderschaften sicherten den Fortbe-
stand der Ordnung. 

Die Modernisierung hingegen beruhte auf der Vor-
stellung einer mobilen, in Bewegung geratenen So-
zialordnung. Sie gliederte die nun entstehende „bür-
gerliche Gesellschaft“ (Wilhelm Heinrich Riehl) nach 
Erwerbsklassen und Tätigkeiten in Besitz und Bil-
dung, Besitzlose und Arme; nach der Profession in 
ein stark binnendifferenziertes Bürgertum (Unter-
nehmer, kleine und große Gewerbeleute, Bildungs-
bürger), Bauern (Besitzende und besitzloses Gesinde 
sowie Taglöhner) und Arbeiter (Handwerksgesellen, 
Fabrikarbeiter, ungelernte Arbeiter). Eine weite-
re Gliederung erfolgte nach lebensweltlichen Kate-
gorien entsprechend Stadt (urban), Land (rustikal) 
und mobil (nicht sesshaft) mit ihren spezifischen 
Lebensformen und Deutungswelten. Schließlich lie-
ferte die Politik konkurrierende „weltanschauliche“ 
Ordnungskriterien und Organisationen, die vom An-
spruch her zwar für die Gesamtgesellschaft galten, 
konkret aber doch mit den Anliegen bestimmter so-
zialer und lebensweltlicher Gruppen korrespondier-
ten. Langfristig verfolgten alle politischen Bewegun-
gen und Parteien das Ziel, die Deutungshoheit über 
geschlossene soziale Milieus zu erlangen. 

Wir beobachten in der Verfassungsära seit 1860/61 
die Herausbildung jener politischen Gruppierungen, 
deren Erosion nach etwa hundertjährigem Bestand 
wir derzeit erleben. Politische Ordnungskriterien be-
trafen alle wichtigen Zeitfragen wie das Verhältnis 
von Staat und Gesellschaft respektive Bürger, die 
Beteiligung der Bürger an der staatlichen Willensbil-
dung, die Beziehungen zwischen Staat und Kirche, 
den Staatsaufbau nach zentralistischen oder föde-

ralen Gesichtspunkten, die im Habsburgerstaat vi-
rulente nationale Frage innerhalb der österreichi-
schen Länder und im Verhältnis zwischen Österreich 
und Ungarn, die Verteilung der Steuerlast bzw. der 
öffentlichen Leistungen auf die einzelnen Erwerbs-
gruppen und schließlich die Aufteilung des gesell-
schaftlich produzierten Arbeitsertrags auf die Er-
werbsklassen von Besitzenden und Besitzlosen. Die 
großen Linien wurden zwar von der innenpolitischen 
Entwicklung des Habsburgerstaates bzw. seit dem ös-
terreichisch-ungarischen Ausgleich im Jahr 1867 von 
„Cisleithanien“ (den „im Reichsrate vertretenen Kö-
nigreichen und Ländern“) vorgegeben. Auch die po-
litische Landesgeschichte war im Wesentlichen nach 
österreichweiten Trends segmentiert. Doch inner-
halb dieser diskursiven Vorgaben konnten sich auf-
grund spezifischer Problemlagen einer nachholenden 
Modernisierung und der Wahlarithmetik regionalpoli-
tische Sondertrends entwickeln. 

Politische Rahmenbedingungen

Die Demokratie hat in der Habsburgermonarchie mit 
dem „Oktoberdiplom“ 1860 und dem „Februarpa-
tent“ 1861 sowie der Salzburger Landesordnung vom 
26. Februar 1861 Einzug gehalten. 

Am Ende dieser Entwicklung stand die Dezemberver-
fassung von 1867 mit dem bis heute im Kern gelten-
den Grundrechtskatalog. Mit diesen Verfassungen ge-
währte der Monarch die Beteiligung der Bürger an 
der staatlichen Willensbildung im Rahmen der Ge-
setzgebung auf den Ebenen von Staat und Ländern. 
Doch immer noch war der Monarch durch Gegen-
zeichnung der Gesetze an der Legislative des Reichs-
rates und der Kronländer beteiligt. Die vollziehen-
de Gewalt blieb ohnehin in Händen der vom Kaiser 
ernannten Regierung und auf der Ebene der Länder 
des kaiserlichen Statthalters bzw. im Falle des klei-
nen Kronlandes Salzburg des Landespräsidenten. Die 
staatliche Lokalverwaltung schließlich besorgten die 
politischen Bezirksbehörden. Die Landtage hatten 
neben ihrem staatlichen einen autonomen Wirkungs-
kreis zur Besorgung des Landesvermögens, ihrer Lan-
desfonds und Landesanstalten. Vollzugsorgan dieser 
autonomen öffentlichen Verwaltung war der aus der 
Mitte des Landtags gewählte Landesausschuss unter 
dem Vorsitz des vom Kaiser aus den Landtagsmitglie-
dern ernannten Landeshauptmannes. Im autonomen 
Wirkungskreis war der Landtag auch Berufungsins-
tanz der Gemeinden, die in ihrem breit bemessenen 
„eigenen Wirkungskreis“ als eine staatsfreie Einrich-
tung galten. Solche eigenen Gemeindekompetenzen 
bildeten beispielsweise die Verwaltung des eigenen 
Vermögens, die Festlegung und Einforderung der Ge-
meindesteuern, obrigkeitliche „Polizeiaufgaben“ wie 
Sicherheit der Person und des Eigentums, Gesund-
heits- und Sittlichkeitspolizei, Bau- und Feuerpolizei 
sowie das Armenwesen. Die althergebrachte Unter-
scheidung zwischen Städten, Märkten und Landge-
meinden wurde beseitigt. Lediglich die Statutarstäd-
te erhielten die Verwaltungsbefugnisse der sonst den 
Bezirkshauptmannschaften vorbehaltenen Agenden, 
beispielsweise die politisch besonders heikle Geneh-
migung und Überwachung der Vereine. Die gewähl-
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Abb. 46: Kundmachung des „Februarpatentes“, „Salzburger Zeitung“, 27. Februar 1861. (Reproduktion: SLA).
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ten Bürgermeister der Statutarstädte mussten daher 
im Unterschied zu den sonstigen Bürgermeistern vom 
Kaiser bestätigt werden. Die Staatsverwaltung konn-
te sich allerdings nicht entschließen, die Sicherheits-
agenden ganz aus der Hand zu geben, daher wurden 
in den Statutarstädten staatliche Polizeidirektionen 
eingerichtet. Salzburg war seit 1850 Statutarstadt; 
Hallein verzichtete trotz seiner Größe und wirt-
schaftlichen Bedeutung aus Kostengründen auf die 
Aufwertung zur Statutarstadt. 

Die Zusammensetzung der Parlamente beruhte auf 
der Überzeugung von der Durchsetzungskraft des 
besseren Arguments im öffentlichen freien Diskurs 
der politisch Berechtigten. Voraussetzung war die 
Gewährung der bürgerlichen Freiheiten wie Ver-
eins-, Versammlungs- und Pressefreiheit. Jedoch nur 
der wirtschaftlich Unabhängige und intellektuell ge-
bildete Bürger hatte nach herrschender liberaler An-
sicht Zutritt zu den Arenen der Politik. Nur Besitz 
und Bildung kombinierten eine möglichst unabhängi-
ge Stellung in der Gesellschaft mit der nötigen Ein-
sicht, Erfahrung und wachem Bürgersinn sowie re-
gem Interesse am Gemeinwesen. Alle Abhängigen, 
das war weitaus die Mehrheit der Bevölkerung, wa-
ren von der politischen Mitbestimmung ausgeschlos-
sen. Frauen hatten zwar im Falle einer entsprechen-
den Steuerleistung das Wahlrecht, konnten es aber 
nur durch einen von ihnen benannten männlichen 
Vertreter ausüben. Nach Meinung des Salzburger 
Hof- und Gerichtsadvokaten und Landtagsabgeordne-

ten [August] Prinzinger war „das Wahlrecht des frei-

en Mannes Ehre, des freien Mannes, der zugleich die 

Wehr zu führen hat, nicht aber der Frauen“. 

Die Wahl der politischen Vertretungskörper und der 
Gemeinden erfolgte nach unterschiedlichen Krite-
rien, teils plutokratisch nach Steuerleistung, teils 
nach wirtschaftlichen „Interessen“. Die Salzburger 
Landesordnung vom 26. Februar 1861 hat diese Prin-
zipien an die besonderen Verhältnisse des Kronlan-
des angepasst. Der Landtag bestand aus dem Erzbi-
schof als „Virilist“ und aus 25 gewählten Mandataren 
in vier Kurien: die Kurie des Großgrundbesitzes mit 
fünf Abgeordneten, jene der Städte und Märkte mit 
zehn Abgeordneten, der Gewerbe- und Handelskam-
mer mit zwei Abgeordneten und schließlich der Land-
gemeinden mit acht Abgeordneten. 

In der ersten Kurie wahlberechtigt war der Groß-
grundbesitz mit einer Jahresschuldigkeit von we-
nigstens 100 Gulden; weil ein erbgesessener Adel in 
Salzburg beinahe ganz fehlte, stellten Großbauern 
die Mehrheit der Wähler in der Kurie des Großgrund-
besitzes. In der Kurie der Handels- und Gewerbe-
kammer wählten nur die 16 wirklichen Kammermit-
glieder, die ihrerseits aus internen Kammerwahlen 
hervorgegangen waren. Das Wahlrecht der übrigen 
Kurien entsprach wie das Gemeindewahlrecht dem 
plutokratischen Prinzip. Wahlberechtigt waren jene 
sonst in keiner Privilegiertenkurie eingetragenen Ge-
meindemitglieder, die mindestens zehn Gulden an 

Abb. 47: Erster Salzburger Landtag (1861−1866), Aufnahme 1864. (SLA, Fotosammlung C 5819).
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landesfürstlicher Steuer zahlten. Dabei wurden die 
Wähler auf einer Liste nach ihrer Steuerleistung ge-
reiht, und jene wenigen großen Steuerträger, die 
das erste Drittel der gesamten Steuerleistung der 
Gemeinde zahlten, wählten ein Drittel der Mandata-
re, die städtischen Gewerbetreibenden und auf dem 
Land die mittleren Bauern des zweiten Steuerdrit-
tels wieder ein Drittel der Mandate und die Masse 
der kleinen wahlberechtigten Steuerträger ebenso 
nur ein Drittel. Bei kleineren Gemeinden wurde nur 
in zwei Wahlkörper mit entsprechender Aufteilung 
der Mandate gewählt. Das Gemeindestatut der Lan-
deshauptstadt Salzburg erreichte diese Gewichtung 
der Stimmen, indem sie die Wahlberechtigung zu den 
drei Kurien auf mindestens 80, 20 bis 80 respektive 
zehn Gulden Steuerleistung festlegte und jeder Kurie 
zehn Mandatare zuwies. Seit 1867 waren zusätzlich 
zu den Steuerträgern alle Geistlichen, Hof-, Staats- 
und öffentlichen Fondsbeamten wahlberechtigt; sie 
wurden jeweils in die zweite Kurie eingereiht. Die 
Wahl der Abgeordneten der Landgemeinden erfolgte 
indirekt durch Wahlmänner, wobei auf 500 Einwoh-
ner je ein Wahlmann entfiel.

In der „kleinen Wahlrechtsreform“ von 1902 redu-
zierte der Landtag den Wahlzensus von zehn auf acht 
Gulden. Im Prinzip übernahm er nach Jahrzehnten 
unfruchtbarer Wahlrechtsdiskussion die im Reichs-
ratswahlrecht schon 1882 vollzogene Herabsetzung 
des Zensus von zehn auf fünf Gulden, was damals 
die sogenannten „Fünfguldenmänner“ ins Parlament 
brachte. In den Landgemeinden galt nunmehr das di-
rekte Wahlrecht. Das Wahlrecht zum Großgrundbe-
sitz war weiterhin an eine landesfürstliche Realsteu-
er entsprechend der Währungsumstellung von 200 
Kronen gebunden, wovon die Grundsteuer wenigs-
tens 160 Kronen betragen musste.

Die „große Wahlrechtsreform“ von 1909 schließlich 
führte eine vierte, „allgemeine Kurie“ ein, welcher 
in den Städten und Märkten alle sonst nicht wahlbe-
rechtigten männlichen Staatsbürger über 24 Jahre an-
gehörten, in den Landgemeinden aber alle männlichen 
Staatsbürger, auch wenn sie bereits in einer der Pri-
vilegiertenkurien das Wahlrecht besaßen. Dieses Plu-
ralwahlrecht sollte eine Majorisierung der bäuerlichen 
Großgrundbesitzer und Hofinhaber durch Kleinhäusler 
und Gesinde verhindern. Der Landtag bestand nun aus 
39 Mitgliedern: dem Fürsterzbischof, fünf Mandataren 
des Großgrundbesitzes, 16 der Städte und Märkte und 
„Industrialorte“ Gnigl, Maxglan und Bad Gastein sowie 
zwei Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer. 
Elf Abgeordnete wählten die Landgemeinden. Auf die 
allgemeine Kurie, nach sozialdemokratischer Diktion 
die „Bettelkurie“, entfielen sechs Abgeordnete. 

Eine weitere Demokratisierung des Landtagswahl-
rechts entsprechend der Einführung des allgemei-
nen, direkten und geheimen Wahlrechts der Män-
ner auf Reichsratsebene vom 26. Jänner 1907 war 
mit dem für die Landtage weiterhin geltenden In-
teressensprinzip unvereinbar. In den Reichsrat ent-
sandte Salzburg seit 1907 sieben Mandatare in sie-
ben Wahlbezirken: je ein Mandat die Stadt Salzburg, 
sodann Maxglan, Liefering und Itzling sowie Hallein, 

Radstadt und die Märkte; die Landgemeinden wähl-
ten vier Mandatare. Sowohl für den Reichsrat wie für 
den Landtag galt das Mehrheitswahlrecht. Die Par-
teien mussten häufig Wahlabsprachen eingehen, um 
wenigstens im zweiten Wahlgang ihre Kandidaten 
durchzubringen. 

Etappen politischer Entwicklung im Verfas-

sungszeitalter

Die erste Etappe der politischen Entwicklung von 1861 
bis 1878 war vom gemäßigten Liberalismus bestimmt. 
Als Leitlinie galt das Bekenntnis zu einer Verände-
rung der Gesellschaft auf der Basis von Leistung und 
Verantwortungsbereitschaft der Bürger. Die von der 
Verfassung gewährte freie Entfaltung der Kräfte ge-
währte in optimistischer Sichtweise einen linearen 
Fortschritt auf allen wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Gebieten. Idealbild war eine Wirtschafts-
ordnung mittlerer und kleinerer Produzenten. Bil-
dung lautete das Zauberwort der Epoche. 

Das Reichsvolksschulgesetz von 1869 schuf die 
Grundlage für eine flächendeckende und lückenlo-
se Schulorganisation mit dem zur Jahrhundertwende 
erreichten Ziel der beinahe hundertprozentigen Al-
phabetisierung. Die 1875 anstelle der Normalhaupt-
schule errichteten Lehrerbildungsanstalten hoben 
das Niveau der Volksschulen. Der Lehrer wurde der 
Kontrolle von Gemeinde und Klerus entzogen und di-
rekt der Schulverwaltung unterstellt. Dem Schulbau 
widmeten die liberal regierte Landeshauptstadt und 
die Märkte ansehnliche Summen. 

Die Landgemeinden waren zumeist recht knausrig 
beim Bau von „Schulpalästen“. Das Prinzip Bildung 
galt über das Schulwesen hinaus für alle gesellschaft-
lichen Bereiche. Die „Gesellschaft für Salzburger 
Landeskunde“ war für die Erforschung von Natur, 
Geschichte und Gesellschaft zuständig. 

Der „Salzburger Kunstverein“ versorgte die bürger-
lichen Haushalte mit qualitätsvollen Bildern. Die 
„Salzburger Liedertafel“ pflegte das Kunstlied für 
den profanen und sakralen Bereich. Turnvereine kon-
ditionierten die Städter gegen die gefürchteten Zivi-
lisationskrankheiten. Feuerwehren ertüchtigten die 
Jugend in der Bekämpfung der zuletzt in der Landes-
hauptstadt, in Radstadt und St. Johann im Pongau so 
verheerenden Großbrände.

Alpenvereine sammelten das Geld der Städter zur 
touristischen Erschließung des Gebirges. Vereine 
zur Förderung des geselligen Verkehrs ergänzten die 
Stammtischrunden der Gasthöfe. Bildung und Selbst-
hilfe galt auch für den wirtschaftlichen Bereich. An 
die Stelle von Standeseinrichtungen traten Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaften, Vorschussvereine, 
Alters- und Krankenkassen sowie Brandschadensver-
sicherungsvereine. Ein 1865 gegründeter Gewerbe-
verein setzte sich für die Anliegen des bürgerlichen 
Mittelstandes ein. Übrigens befürwortete auch der 
Salzburger „Liberale Verein“ im Gegensatz zum libe-
ralen „Laissez-faire“ staatliche Maßnahmen zur He-
bung der Volkswirtschaft. 
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Vereine sollten nach zeitgenössischem Selbstverständ-
nis der befürchteten Atomisierung der Gesellschaft 
entgegenwirken und die sozialen Schranken überwin-
den. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch eine 
soziale Staffelung in Oberschichtvereine (z.B. Landes-
kunde und Kunstverein) sowie solche für Mittelschicht 
und Gewerbegesellen (Feuerwehr und Turner). Da-
mit nahm die städtische Vereinsbewegung eine in den 
1880er-Jahren politisch relevante Gliederung des städ-
tischen Bürgertums in Liberale und Deutschnationale 
vorweg. Die Vereinsleidenschaft erfasste zuerst die 
Landeshauptstadt und die Stadt Hallein; erst mit zehn-
jähriger Verzögerung erreichte die Bewegung auch 
die ländlichen Zentralorte, nur mit wenigen Typen, 
vor allem mit Feuerwehren und Kriegsveteranen. Zur 
Jahrhundertwende begann schließlich auf dem Land 
die Umwandlung gewohnheitsrechtlicher Zusammen-
schlüsse in Vereine beispielsweise für Weide- und We-
gerechte und Käsereien. 

Die im engeren Sinne politischen Belange waren dem 
1868 in der Landeshauptstadt gebildeten „Liberalen 
Verein“ anvertraut. Hier erlernten die Bürger an-
hand konkreter Fragestellungen die Umgangsformen 
einer politischen Öffentlichkeit nach dem Vorbild 
der Parlamente. Die anfangs sogar im Zwei-Wochen-
Rhythmus abgehaltenen Vereinsversammlungen ent-
sprachen der Legislative, die Sektionen für Juridisch-

Politisches, Finanzen, Kultus und Unterricht sowie 
für Volkswirtschaft der Exekutive. Jedes Mitglied 
musste einer Sektion beitreten, um auch dort die 
Vereinszwecke zu fördern. Der Verein richtete Pe-
titionen und Denkschriften, etwa zum Entwurf eines 
Eisenbahnnetzes für Salzburg, an den Landtag. Seine 
wichtigste Aufgabe war jedoch die „Aufstellung ge-

sinnungstüchtiger Kandidaten“ für die Vertretungs-
körper von Gemeinde und Landtag. Gelegentlich prä-
sentierten sich die Kandidaten selbst im „Liberalen 
Verein“, zumeist jedoch benannte ein vom Verein 
eingesetztes Agitationskomitee die Kandidaten; so-
dann stimmte die Vereinsversammlung über die tat-
sächliche Nominierung ab. Der damit erstellte Wahl-
vorschlag des Vereins wurde durch Flugblätter und 
in der liberalen Presse, beispielsweise dem 1871 ge-
gründeten „Salzburger Volksblatt“, verbreitet. 

Seit 1873 war mit dieser Koordinationsaufgabe ein lan-
desweites Zentralwahlkomitee befasst. Auch andere 
Vereine, etwa der „Ärztliche Verein“ oder spontan 
gebildete Personengruppen, nominierten ihre Kan-
didaten. Als besonderer Vertrauensbeweis galt es, 
wenn die Nominierung eines Kandidaten durchging, 
„ohne dass eine Wählerversammlung sein Erscheinen 

verlangt hätte“. Solche Kandidaten versprachen in 
ihren Flugblättern, nach der Wahl die Wünsche ih-
rer Wähler anzuhören − das freie Mandat nahm man 

Abb. 48: Feuerwehrübung in Radstadt, um 1900. (SLA, Fotosammlung E 23201).



53

noch recht ernst. Besonders kompliziert war die No-
minierung gemeinsamer Kandidaten für die in Wahl-
kreisen zusammengefassten Märkte. Die eigentliche 
Parteibildung vollzog sich erst in den Parlamenten 
durch Beitritt der Abgeordneten zu einzelnen Frakti-
onen. Seit Ende der 1870er-Jahre bemühten sich die 
von liberalen Vereinen beschickten „deutsch-öster-
reichischen Parteitage“ um eine gemeinsame poli-
tische Linie. Streng genommen handelten sie dabei 
illegal, weil ein organisiertes Zusammenwirken libe-
raler Vereine nach dem Vereinsgesetz von 1867 ver-
boten war. Liberale Interessen und Standpunkte ver-
trat das 1871 gegründete „Salzburger Volksblatt“. In 
nationalpolitischer Hinsicht verließ sich die liberale 
Bewegung auf die Sicherung „deutscher“ Interessen 
gegenüber Slawen und Romanen durch eine ohne-
hin dominante Wirtschaft und das auf Steuerleistung 
aufgebaute Wahlrecht. 

Die soziale Reichweite des Liberalen Vereins war mit 
einer Mitgliederzahl von 190 im Jahr 1872/73 und 
wieder 1883 recht eng. Seinen Schwerpunkt hatte 
der Verein stets in der Landeshauptstadt, wo er in 
den 1870er-Jahren gleichermaßen gehobenes Wirt-
schaftsbürgertum und Gewerbeinhaber unter seinen 
Mitgliedern zählte. Das Land erreichte er durch ge-
legentliche Wanderversammlungen und die Einrich-
tung von Volksbibliotheken in Mauterndorf, Saalfel-
den am Steinernen Meer, Radstadt, Straßwalchen 
und Abtenau. 

1880 rekrutierte der Verein bereits mehr als ein Drit-
tel seiner Mitglieder außerhalb der Landeshaupt-
stadt, jedoch beinahe ausschließlich in Städten und 
Märkten wie Hallein, Radstadt, Saalfelden, St. Jo-
hann im Pongau, St. Michael im Lungau und Werfen. 
Nur 23 Mitglieder stammten 1880 aus Landgemein-
den. Die liberale politische Kultur endete vorerst an 
den Stadtgrenzen, das Land verschloss sich dieser 
Botschaft. Im ersten Landtag saßen als Vertreter der 
Landgemeinden Angehörige der agrarisch-urbanen 
Zwischenschicht wie Postmeister, Wirte, Wundärzte 
und größere Grundbesitzer. Die 
Bauern blieben vorerst stumm 
und ohne Vertretung im Land-
tag 1861 und 1867. 

Erst im Kulturkampf fanden das 
Land bzw. die Bauern ihre Stim-
me in der Verbindung mit dem 
konservativen Klerus. Nun, an 
der Wende von den 1860er- zu 
den 1870er-Jahren, ergänzte 
der politische Katholizismus die 
politische Landschaft um eine 
weitere Facette. Den gesell-
schaftspolitischen Hintergrund 
dieser Auffächerung der poli-
tischen Landschaft bildete der 
„Kulturkampf“ zwischen Libe-
ralen und Konservativen um die 
Deutungskompetenz von Staat 
und Kirche. Die vom Reichsrat 
beschlossenen „Maigesetze“ 
von 1868 revidierten in wesent-

lichen Fragen das zwischen der Habsburgermonar-
chie und dem Vatikan abgeschlossene Konkordat von 
1855. Die Ehe war, abgesehen von ihrem sakramenta-
len Charakter, ein bürgerlicher Vertrag und auf die-
sem profanen Bereich die Ehegerichtsbarkeit eine 
Angelegenheit weltlicher Instanzen. Es blieb zwar 
bei der kirchlichen Eheschließung und beim Verbot 
der Scheidung katholisch geschlossener Ehen. Nur in 
jenen Fällen, in denen die Kirchen die Ehe aus Grün-
den, „welche in den Staatsgesetzen nicht enthalten 

sind“,  verweigerten, war die „Notzivilehe“ vor der 
politischen Behörde ermöglicht. 

Mit dem Reichsvolksschulgesetz von 1869 übernahm 
der Staat die Leitung der Schulverwaltung; der Orts-
seelsorger saß als Virilist im Ortsschulrat. Sonst blieb 
der Kirche nur der Religionsunterricht. Die Volks-
schule hatte aber weiterhin die Aufgabe, die Kinder 
„religiös-sittlich zu erziehen“. Im Übrigen wurde 
auch die Kirche von der allgegenwärtigen Kontrol-
le des staatskirchlichen Systems befreit. Gesetzlich 
anerkannte Religionsgemeinschaften waren die Ka-
tholiken, die Griechisch-Orthodoxen, die Altkatho-
liken, die beiden evangelischen Glaubensrichtungen 
Augsburger und Helvetischer Richtung und die Isra-
eliten. Die Salzburger Israelitische Kultusgemeinde 
wurde 1911 gegründet; die Synagoge wurde aber be-
reits 1901 errichtet.

Die katholische Kirche ist im Kulturkampf konserva-
tiv geworden. Vorreiter dieser konservativen Wende 
waren die Bistümer Brixen und Linz, dessen Bischof 
Franz Joseph Rudigier wegen seines Widerstandes 
gegen die Maigesetze verurteilt, aber vom Kaiser so-
fort begnadigt wurde. Salzburg hingegen blieb vor-
erst eine ruhige Insel in den Turbulenzen des Kul-
turkampfes. Anstandslos ging die in Tirol so heftig 
bekämpfte Gleichstellung der Protestanten entspre-
chend dem kaiserlichen Patent vom 8. April 1861 
durch. 1862 erfolgte die Gründung der Evangelischen 
Pfarrgemeinde Salzburg, 1867 die Einweihung der im 
neuromanischen Stil errichteten Pfarrkirche.

Abb. 49: Evangelische Christuskirche in Salzburg, Einweihung 1867.

(SLA, Fotosammlung A 238).
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Erzbischof Maximilian Tarnóczy wies seinen Pfarrkle-
rus an, die staatlichen Maigesetze zu erfüllen, aber 
die Katholiken eindringlich zu ermahnen, auf die 
Notzivilehe zu verzichten. Die Lockerung der Ehe-
moral sollte in aller Stille durch intensive Seelsorge 
kompensiert werden − ein typischer Gedankengang 
des liberalen Reformkatholizismus. Durch Linderung 
der sozialen Not den Glauben zu bestärken, dieser 
liberal-katholischen Sichtweise entsprach der Theo-
logieprofessor Josef Schöpf als Gründer und Präses 
des „Katholischen Gesellenvereins Salzburg“ (1852) 
sowie als Initiator des Gnigler Versorgungshauses. Im 
gemeinsamen Zusammenwirken zwischen dem Erz-
bischof und dem Landespräsidenten wurde die ge-
richtliche Belangung eines Priesters wegen seiner 
kulturkämpferischen Äußerungen vermieden. Doch 
angesichts der innenpolitischen Auseinandersetzun-
gen verstummten alle mäßigenden Stimmen. Die 
neue kämpferische Linie vertrat der im Zuge der 
Landtagswahlen 1870 gebildete „Katholisch-politi-
sche Volksverein von Salzburg“. Im Gegensatz zum 
liberalen Entwicklungsmodell für die ganze Gesell-
schaft konzentrierte er sich auf die Sonderinteressen 
jener sozialen Segmente, die dem Fortschrittsglau-
ben die Gefolgschaft verweigerten und die kulturelle 
Leitfunktion der Kirche anerkannten. Die Verflech-
tung von bäuerlichen Interessen mit den Anliegen ei-
ner von der Säkularisierung bedrängten Kirche bilde-
te für Jahrzehnte die Basis katholisch-konservativer 
Politik. 

Bereitwillig unterstützte die Bewegung beispielsweise 
die verlangte Verkürzung der Schulpflichtdauer, Steu-
ererleichterungen für die Landwirtschaft und den Aus-
bau des ländlichen Straßenwesens im Ausgleich für die 
Forderung nach Rekonfessionalisierung der Volksschu-
le, die Förderung katholischer Privatschulen und die 
Beibehaltung des Mesnerdienstes durch den Lehrer. 
In nationaler Hinsicht orientierte sich der politische 
Katholizismus an einem habsburgtreuen, schwarzgel-
ben, „österreichischen“ Patriotismus im Gegensatz 
zum „deutschen“ Liberalismus. Erwacht aus einer kur-
zen Schutzstarre, bediente sich auch die katholisch-
politische Bewegung der politischen Freiheiten von 
Assoziationswesen und Medienwesen. Mit ihrer Hilfe 
organisierte er eine Teilöffentlichkeit, besser gesagt 
Gegenöffentlichkeit, zur herrschenden Meinung. Der 
„Katholisch-politische Volksverein“ erreichte schon 
im Gründungsjahr 1870 insgesamt 350 und 1879 be-
reits 834 Mitglieder. Als politische Mittel galten dabei 
weniger intellektuelle Überzeugungsarbeit der privi-
legierten Wahlberechtigten als affektive Umwerbung 
des ganzen Volkes durch Massenpetitionen und Ver-
sammlungen. Die Grenze zwischen sakral und profan 
wurde undicht. Vor allem die konservativ gewordenen 
Kooperatoren unterstützten die Bewegung. Die politi-
schen Kämpfe erschienen im biblischen Gewande als 
Wahl zwischen dem ewigen Glanz des Himmels und 
dem schrecklichen Feuer der Hölle. Der Verein scheu-
te auch nicht drastische Mittel. Keine Broschüre kam 
ohne das Feindbild der jüdischen Gottesmörder aus. 
Die Erfolge blieben nicht aus. Bereits 1870 eroberten 
die Katholisch-Konservativen alle Mandate der Land-
gemeinden bis auf eines; zwei konservative Kandida-
ten drangen sogar in die Kurie der Städte und Märkte 
ein. Handels- und Gewerbekammer, Großgrundbesitz 
und beinahe alle städtischen und märktischen Manda-
te blieben liberal. 1870 gehörten sechs Kleriker und 
vier Bauern dem Landtag an. Stadt und Land, Bauern 
und Bürger gehörten unterschiedlichen Lagern an, und 
dabei blieb es bis zum Ende der Monarchie. Das Züng-
lein an der Waage bildeten die fünf Mandatare des 
Großgrundbesitzes. Ihre Abkehr von den Liberalen bei 
den Landtagswahlen 1878 und 1884 verlieh den Ka-
tholisch-Konservativen 1890 die Mehrheit im Landtag. 
Als Landeshauptmann ernannte der Kaiser Carl Graf 
Chorinsky. 

Dieser konservativen Vorherrschaft im Land entsprach 
auf Reichsratsebene ein Bündnis zwischen österrei-
chisch-deutschen und tschechischen konservativ bzw. 
föderalistisch orientierten Parteiengruppierungen, 
welche die Regierung des „Eisernen Rings“ unter Mi-
nisterpräsident Eduard Taaffe stützten.

Die Binnendifferenzierung der Honoratioren-

parteien

Die beiden letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhun-
derts sind von einer Binnendifferenzierung der poli-
tischen Lager gekennzeichnet, auf dem Land durch 
das Nebeneinander von Katholisch-Konservativen und 
deutsch-katholischer Mittelpartei, in der Stadt von 
Liberalen und Deutschnationalen. Die Ursache dieser 
Aufgliederung ist die Intensivierung des politischen 
Lebens durch die, wenn auch schrittweise Demokrati-

Abb. 50: Statuten des katholisch-politischen Volksvereines für 

Maishofen und Umgebung. (SLA, LRA 1900/09 VI D 1918; Reproduk-

tion: SLA).
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sierung des Wahlrechts (z.B. durch die „Fünfgulden-
männer“ für den Reichsrat 1882). Die wesentlichen 
Impulse kamen jedoch nicht aus der Region selbst, 
sondern von der Reichsratsebene. Ein politisches 
Dauerthema lieferte die schwächelnde Wirtschaft in-
folge der Weltwirtschaftskrise von 1873. Einen Vor-
boten der Mobilisierung brachte der 1883 gegründete 
„Salzburger Bauernverein“ als erste direkt standespo-
litische Partei. Der „Salzburger Bauernverein“ kom-
binierte die liberalen Kulturkampfthemen wie das Be-
kenntnis zur Förderung der Volksschule und die Kritik 
am politisierenden Klerus mit bäuerlichen Sonderin-
teressen, die strenge Handhabung der Dienstboten-
ordnung und eine bauernfreundliche Steuerpolitik. 
Ideologisch folgte der Verein dem nicht mehr religiös, 
sondern „rassisch“ unterlegten Antisemitismus seines 
Idols Georg Ritter von Schönerer. Diese deutsche Bau-
ernbewegung konnte die katholisch-politische Bewe-
gung rasch durch die Bildung eines konservativen „Ag-
rarvereins für das Herzogthum Salzburg“ unter dem 
Juristen Georg Lienbacher 1883 ausschalten. Mit Hil-
fe dieser standespolitischen Gruppierung gewannen 
die Katholisch-Konservativen, wie erwähnt, erneut 
die Mehrheit bei den Landtagswahlen von 1884. Graf 
Chorinsky blieb Landeshauptmann.

Doch die katholische Position war kaum stabilisiert, 
da drohte ihr Gefahr aus den eigenen Reihen. Die 
Binnendifferenzierung ging nunmehr von Georg Lien-

bacher aus, bisher ein redegewandter Vertreter kon-
servativer Interessen, doch nun ein scharfer Kritiker 
der Nationalitätenpolitik der Regierung Taaffe, die 
seiner Einschätzung nach den tschechischen Interes-
sen (Zweiteilung der Prager Universität 1882!) zu weit 
entgegenkam. Diese Distanzierung vom „Eisernen 
Ring“ Taaffes bestimmte zunehmend auch Lienba-
chers Verhältnis zur katholisch-konservativen Bewe-
gung. 1887 trennten sich Lienbacher und drei wei-
tere Landtagsabgeordnete als „Mittelpartei“ bzw. 
Deutsch-Konservative von der konservativen Land-
tagsmehrheit. Die neue Partei kombinierte ideolo-
gisch Katholizismus, Verfassung und Deutschtum. In 
Wirtschaftsfragen stimmten die Deutsch-Konservati-
ven mit den Liberalen, in Kirchen- und Kulturfragen 
(etwa Subventionierung katholischer Privatschulen) 
mit den Konservativen überein. Dieses Konzept war 
auf die Interessen der ländlichen Oberschicht von 
Großbauern und der grundbesitzenden Bräuer, Wir-
te und Krämer abgestimmt. Seine Klientel erreich-
te Lienbacher spielend als Präsident der im ganzen 
Kronland verzweigten Salzburger Landwirtschafts-
gesellschaft. Zu Wahlzeiten präsentierte er sich mit 
populären Kampfschriften und Wahlversammlungen. 
Mit dieser Taktik erreichte seine Mittelpartei bei der 
Landtagswahl 1890 fünf Mandate, zwei in der Ku-
rie des Großgrundbesitzes, zwei in den Städten und 
Märkten und ein Mandat in den Landgemeinden. Da-
mit verlor die katholisch-politische Partei die Land-

Abb. 51: Dr. Carl Graf Chorinsky (1838–1897), k. k. Oberlandesge-

richtspräsident, Landeshauptmann 1880–1890; Abgeordneter der 

Landgemeinden Pongau 1878–1889. (SLA, Fotosammlung Album 

048/008).

Abb. 52: Landtagsabgeordneter Georg Lienbacher (1822–1896), 

Mitglied des Landesausschusses; Landtagsabgeordneter der Ten-

nengauer Märkte 1870–1895. (SLA, Fotosammlung Album 048/051).
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tagsmehrheit. Zum Landeshauptmann ernannte der 
Kaiser den Altliberalen Albert Schumacher als Kom-
promisskandidaten. 

Die politischen Kräfteverhältnisse blieben instabil, 
solange der Großgrundbesitz und einige Wechsel-
wähler der Städte- und Märktekurie den Ausschlag 
gaben. Bei den Landtagswahlen 1896 erreichten wie-
der die Katholisch-Konservativen die Mehrheit und 
mit Prälat Alois Winkler 1897 bis 1902 den Landes-
hauptmann; bei den Landtagswahlen 1902 waren die 
Liberalen und Deutsch-Konservativen in der Mehrheit 
und damit erneut Albert Schumacher 1902 bis 1909 
Landeshauptmann. 

Trotz der kleinen Wahlreform von 1902 blieben die 
Strukturen einer Honoratiorenpolitik unverändert. 
Gewiss auch aufgrund der Kurieneinteilung waren 
die Arenen von Stadt und Land weiterhin voneinan-
der separiert. Die rudimentäre Lagerbildung fand das 
Auslangen mit den bewährten Vereinen, dem Katho-
lisch-politischen Volksverein und dem von Lienbacher 
1892 gegründeten „Verein für Recht und Wohlfahrt 
des Bauernstandes“ als Repräsentant der Mittelpar-
tei. Das ziemlich locker liberale bzw. deutschnatio-
nale Lager wurde bei den Landtagswahlen vom 1888 
aus der Konkursmasse des „Liberalen Vereins“ gebil-
deten „Deutschen Verein für Stadt und Land Salz-
burg“ koordiniert. Auf der Reichsratsebene beerbte 
die „Deutsche Volkspartei“ den Liberalismus. 

Zeitgleich mit der Binnendifferenzierung des länd-
lich-bäuerlichen, konservativen Terrains erfolgte 
die Untergliederung des urban-bürgerlichen, libera-
len Terrains in Altliberale und Deutschnationale. Die 

ideologischen Leitideen Deutschnationalismus und 
Antisemitismus wurden auch in diesem Fall von aus-
wärts entlehnt. Der Deutschnationalismus ersetzte 
die Idee einer ohnehin durch Wirtschaft und Verfas-
sung gesicherten strukturellen deutschen Dominanz 
über Slawen und Romanen durch eine intensive Pfle-
ge deutscher Interessen auf politischem, kulturel-
lem und wirtschaftlichem Gebiet. „Schutzvereine“ 
(„Deutscher Schulverein“, „Südmark“, „Verein für 
die Deutschen in Böhmen“) sollten die Deutschen an 
den Sprachgrenzen gegen nationale Überfremdung 
immunisieren oder je nach Umständen, wie in Kärn-
ten, die angrenzenden Slawen assimilieren. 

Um die weitere Emanzipation der nichtdeutschen 
Nationen zu unterbinden, widersetzten sich die 
Deutschnationalen wo immer möglich gegen das 
selbstverständliche Zugeständnis höherer Bildungsein-
richtungen für Tschechen, Slowenen und Italiener. Die 
Auseinandersetzung um die Einführung slowenischer 
Parallelklassen am Gymnasium von Cilli (heute: Celje) 
mitten in der slowenischsprachigen Untersteiermark, 
heute Republik Slowenien, führte 1895 zum Sturz der 
Regierung Windischgraetz. Die Sprachenverordnun-
gen des Ministerpräsidenten Kasimir Felix Badeni von 
1897, welche im Kronland Böhmen den Beamten die 
Kenntnis beider Landessprachen abverlangte, ent-
fachten auch in den alpinen Landeshauptstädten eine 
lautstarke „deutsche“ bürgerliche Solidaritätsbewe-
gung. Mit den „Badeni-Unruhen“ datierten die Zeit-
zeugen auch in Salzburg den Beginn einer neuen Po-
litik. Weiteres politisches Spielmaterial lieferten alle 
zehn Jahre die Ausgleichsverhandlungen zwischen Ös-
terreich und Ungarn sowie die Abwehr einer italieni-
schen Juridischen Fakultät in Innsbruck.

Der Antisemitismus als zweiter Spaltpilz des libera-
len Lagers stellte eine grundlegende Maxime der auf-
geklärt-liberalen Ordnung, die Gleichheit der Men-
schen, in Frage. Er löste die Judenfeindschaft von 
ihren religiösen Wurzeln und fand in Rasse und Blut 
einen Ersatzmythos. Alle zeitgenössischen Proble-
me, die Verdrängung der kleinen Produzenten durch 
die Fabrik, die Billigkonkurrenz von Agrarproduk-
ten, die Auflösung der regionalen Marktbeziehungen 
durch das Kaufhaus, die Überforderung durch die Bil-
dungsrevolution und die ungelöste soziale Frage wur-
den einem Schuldkonto der Juden zugeschrieben. In 
Salzburg wurde der Antisemitismus durch eine klei-
ne Gruppe in Wien politisierter junger deutschnatio-
naler Freiberufler um den Advokaten Julius Sylvester 
importiert. Ihre „amerikanischen“ Werbemethoden 
revolutionierten den politischen Stil. Zu den öffentli-
chen „freien“ Wahlversammlungen zugelassen waren 
alle Interessierten, auch die nicht Wahlberechtigten, 
und diese bestimmten mit ihrem „nationalen India-
nergeheul“ die Gemeinderatskandidaten und mach-
ten sie tags darauf durch Plakatträger publik. Sogar 
ein Spruchband mit dem Namen des Kandidaten Syl-
vester überspannte den Salzachfluss.

Vorrangiges Ziel bildete der Sturz der Liberalen 
in der Landeshauptstadt, und dafür scheuten die 
Deutschnationalen auch nicht das Zweckbündnis mit 
den im städtischen Umfeld gleichermaßen oppositi-

Abb. 53: Dr. Albert Schumacher Ritter von Tännengau, Lan-

deshauptmann 1890–1897 und 1902–1909 (Gemälde von Horazio 

Gaigher; Original: Chiemseehof). (Reproduktion: SLA).
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onellen Katholisch-Konservativen. Diese Geburtswe-
hen der kleinbürgerlichen Massenbewegungen kennt 
man aus dem zeitgleichen Wiener Beispiel mit der 
Wahl Karl Luegers zum Bürgermeister. Als „Verei-
nigte Christen“ stürzten Salzburgs Deutschnationa-
le und − die vorläufig nur kurzfristig unter diesem 
Namen firmierenden städtischen − Christlichsozialen 
in den Gemeinderatsergänzungswahlen von 1893 bis 
1895 die liberale Vorherrschaft. Doch kaum war die-
ses Ziel erreicht, gingen die Bündnispartner trotz an-
tisemitischer Übereinstimmung wieder die getrenn-
ten Wege von Deutschnationalismus und politischem 
Katholizismus. Als dritte Kraft des politischen Spek-
trums entstand in den 1890er-Jahren die Sozialde-
mokratie. Unter den Rahmenbedingungen des demo-
kratisierten Wahlrechts formierten sich diese drei 
Bewegungen zu politischen „Lagern“.

Massenparteien − politische Lager

Den innersten Kern der politischen Lager bildeten 
die politischen Parteien mit ihren weltanschaulichen 
Programmen, dauerhaften Organisationen auch über 
Wahlzeiten hinweg und fixer Parteimitgliedschaft 
teils über formellen Beitritt, teils über das Abonne-
ment von Zeitungen. Ein breites Netz von Vorfeldor-
ganisationen sicherte die Loyalität von Mitgliedern 
und Sympathisanten. Damit wurde die ganze Palette 
zeitgenössischer Anliegen und Interessen abgedeckt 
und weite Bereiche des sozialen Lebens mit politi-
schen Inhalten konnotiert. Tendenziell sollten po-

litische Netzwerke die lebensweltlichen Bindungen 
sozial-kultureller Milieus − wie ländliches Umfeld, 
urbanes Bürgertum und Arbeiterschaft − zu dauer-
haften Lagern verdichten. 

Diese moderne Form der Partei- und Lagerbildung 
schaffte als erste politische Kraft die Sozialdemokra-
tie. Die Salzburger Arbeiterbewegung ist aus mehre-
ren Gruppen hervorgegangen. Ihr Substrat bildeten 
seit den ausgehenden 1860er-Jahren die Gewerbege-
sellen und kleinen Handwerker in der Landeshaupt-
stadt und in Hallein. Der Umschwung im Handwerk 
veränderte die soziale Position der Gesellen. Ihre 
Bindungen an das „ganze Haus“ des Meisters locker-
ten sich, sie wurden von Gesellen zu Lohnarbeitern 
bzw. von Meistern zu Zulieferern größerer Betriebe. 
In rascher Abfolge entstanden die Fachvereine der 
Tischler, später Holzarbeiter, Schuhmacher, Schnei-
der, Bäcker und Müller sowie 1868 noch im bürger-
lich-liberalen Vereinsspektrum ein „Arbeiter-Bil-
dungsverein“ mit der Perspektive, durch Hilfe zur 
Selbsthilfe den sozialen Aufstieg als Meister zu för-
dern. 

Doch die Arbeitervereine lösten sich in den frühen 
1870er-Jahren von der liberalen Patronanz und be-
kannten sich zur Sozialdemokratie mit ihrer von Fer-
dinand Lassalle formulierten zeitgenössischen For-
derung nach „Staatshilfe“ für die Gründung von 
Erwerbsgenossenschaften und nach dem „allgemei-
nen Wahlrecht“. Ein allerdings erfolgloser Streik 

Abb. 54: Wahlwerbung für Dr. Julius Sylvester, 1901. (SLA, Fotosammlung LBS F 69/5299).
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mehrerer Fachvereine verlangte 1871 Lohnverbes-
serungen, „die Abschaffung der sanitätswidrigen 

Schlafstellen“ sowie „die Anrede per Sie“. 1872 
wechselte auch der „Arbeiter-Bildungsverein“ auf 
sozialdemokratische Seite. Die junge Arbeiterbewe-
gung liebte wie die zeitgenössischen bürgerlichen 
Vereine äußere Erkennungszeichen, „blaue Blusen, 

blaue französische Kappen mit stehenden Leder-

schilden, feuerrote Halsschleifen und auch die als 

Stecknadeln beschriebenen Metallplättchen, zwei 

sich vereinigende Hände mit einem aufwärts stehen-

den Hammer“. 

Im Schneiderfachverein nannten sich die Mitglieder 
stets „Bürger“ im Sinne des Anspruchs auf staatsbür-
gerliche Gleichheit. Obwohl die Bewegung nur ein 
paar Dutzend Aktivisten umfasste, löste die Behör-
de 1874 die Fachvereine und den „Arbeiter-Bildungs-
Verein“ auf, um „der größer und größer werdenden 

sozialdemokratischen Hydra ernstlich und mit Erfolg 

beizukommen“. 

Folgevereine wurden streng überwacht und bei je-
der nur erdenklichen Gelegenheit aufgelöst. Der Aus-
schluss aus der bürgerlichen politischen Öffentlich-
keit bewirkte eine Radikalisierung der zunehmend 
in die Illegalität abgedrängten Bewegung. Die Aus-
rufung des Ausnahmezustandes für Wien und Nieder-
österreich infolge einer anarchistischen Gewalttat 
verschärfte die Lage. Zu einem förmlichen Sozialis-
tenverbot wie im Deutschen Reich unter Reichskanz-
ler Bismarck ist es in der Habsburgermonarchie nicht 
gekommen. Diese Spaltung der Arbeiterbewegung in 
Gemäßigte und Radikale wurde bekanntlich auf dem 
Hainfelder Parteitag 1889 unter der Regie Viktor Ad-
lers überwunden. Diese „reformistische Richtung“ 
setzte sich in Salzburg in einem mehrjährigen Über-
gangsprozess 1890 bis 1896 durch. Sie verfolgte nun 
konsequent die Linie, die soziale Lage der Arbeiter-
schaft durch bessere Löhne, Sozialgesetzgebung und 
kommunale Leistungen zu verbessern. Die Demokra-
tisierung des Wahlrechts galt als Basis eines friedli-
chen Übergangs in eine sozial gerechte Ordnung der 
Gesellschaft. In kulturpolitischer Hinsicht korrespon-
dierte die Sozialdemokratie mit dem deutschnatio-
nalen Antiklerikalismus. Eine förmlich religionsfeind-
liche Haltung oder gar eine Abfallsbewegung vom 
katholischen Glauben war damit nicht verbunden. 
Seit den 1890er-Jahren gelang der Sozialdemokratie 
in Salzburg die Anwerbung der bis dahin einem par-
tikularen ständischen Selbstbewusstsein verpflichte-
ten Berg- und Salinenarbeiter. 

Schwierig war die Integration der Eisenbahner ange-
sichts der harten Repressionen der Bahngesellschaf-
ten gegen sozialdemokratische Aktivisten in ihren 
Reihen. Die französisch als „Commis“ aufgewerte-
ten Handlungsgehilfen tendierten in ihrer Annähe-
rung ans Kleinbürgertum zum Deutschnationalismus. 
Unzugänglich blieben im ländlichen Umfeld auch die 
überwiegend christlichsozialen Forstarbeiter und Tag-
löhner. Auf dem Land setzten Pfarrer und Bürger-
meister die örtlichen Wirte unter Druck, den Sozial-
demokraten die Lokale für Parteiveranstaltungen zu 
verweigern. Dennoch wählten in einigen ländlichen 

Zentralorten wie Henndorf am Wallersee die „klei-
nen Leute“ der Taglöhner und Kleinhäusler sozialde-
mokratisch. Die ohnehin so wenig zahlreichen Indus-
triearbeiter und die ungelernten Arbeiter waren bei 
ihrer prekären unsicheren Lage und starken Fluktuati-
on zwischen den Arbeitsplätzen vorerst kaum für die 
Bewegung zu gewinnen. Die große Stunde der Sozial-
demokratie kam mit der von ihr angeleiteten Wahl-
rechtsbewegung, der sogar das deutschliberale Salz-
burger Volksblatt seinen Respekt erwies. Am 28. 
November 1905 demonstrierten 10.000 Menschen in 
Salzburg für die Gewährung des Wahlrechts. Die da-
mals noch organisatorisch eigenständige christlichso-
ziale Arbeiterbewegung unterstützte von Anfang an 
die Wahlrechtsbewegung, während die Katholisch-
Konservativen und die Deutschnationalen erst in aller-
letzter Minute auf den Zug aufsprangen. Endlich ge-
währten Parlament und Kaiser am 26. Jänner 1907 das 
allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht 
− für Männer. Der politische Mobilisierungsschub be-
schleunigte die Integration der Sozialdemokratischen 
Partei. 1899 entstand eine Landesparteiorganisation, 
1901 bildeten sich entsprechend dem neuen Parteista-
tut Orts- und Bezirksorganisationen. Gewerkschaftli-
che Fachvereine, Krankenkassen, Konsumverein, Ar-
beiterschulen, Gesangs-, Alpen- und Abstinenzvereine 
ergänzten die Organisationspalette. Bälle und Kos-
tümfeste, ein Frühlingsfest sowie Christbaum- und Sil-
vesterfeiern verdichteten sich zu einem stabilen all-
jährigen Festrhythmus mit dem 1. Mai als Höhepunkt. 

Die Zahl der Parteimitglieder stieg von 1400 (1904) 
auf 3007 (1913). Das seit 1911 täglich erscheinende 
Parteiblatt „Salzburger Wacht“ erreichte 1913 2263 

Abb. 55: Arbeiter beim Goldbergbau Böckstein, undatiert.  

(SLA, Fotosammlung LBS F 69/7340).
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Abonnenten; die Sonntagsauflage betrug 3100 Stück. 
Die sozialdemokratischen Wahlerfolge hielten sich 
im Mehrheitswahlrecht dennoch in engen Grenzen. 
Die vier christlichsozialen Reichsratsmandate waren 
durch sichere Mehrheiten gepolstert. Der Deutsch-
nationale Julius Sylvester erreichte das Mandat der 
Landeshauptstadt schon im ersten Wahlgang; jenes 
im Wahlkreis Salzburg-Umgebung sicherten sich die 
Deutschnationalen mit christlichsozialer Unterstüt-
zung; jenes der Städte und Märkte erhielt der deutsch-
freisinnige Kandidat mit sozialdemokratischer Hilfe. 

Die Verfestigung des katholisch-politischen Lagers be-
gann schon in den 1870er-Jahren durch verinnerlichte 
und bekenntnisstarke Glaubenspflege wie Maiandach-
ten, die Erneuerung des 40-Stunden-Gebets, Massen-
wallfahrten, Volksmissionen, eine normierte Fröm-
migkeit mit der Konzentration auf den Marienkult, 
Kirchenbau (St. Johann im Pongau, Kaprun, Salzbur-
ger Andräkirche usw.), durch farbenprächtige histo-
ristische Kirchenausstattungen samt Lourdesgrotten, 
durch kirchliche Caritas, durch Unterstützungsvereine 
für Dienstboten, Bruderschaften und Standesbündnis-
se. Gelebte Frömmigkeit sollte die Masse des katho-
lischen Volkes gegen kulturelle Fremdeinflüsse immu-
nisieren. Die schmale Schicht der wahlberechtigten 
Bauern wurde weiterhin durch den „Katholisch-Politi-
schen Volksverein“ unter Leitung des Klerus von der 
Pfarre bis zum bischöflichen Oberhirten erfasst. Die 
Öffentlichkeitsarbeit besorgten die „Salzburger Chro-
nik“ als Parteiblatt und die „Salzburger Kirchenzei-
tung“ für den Klerus. Erst nach der Wende zum 20. 
Jahrhundert wurde das breite katholische Volk durch 
Vereine, Presseorgane, Solidaritätskundgebungen, 
kirchliche Großveranstaltungen, Wahlpropaganda und 
politische Organisationen für politische Belange erzo-
gen. Die Vereine entstanden zumeist nicht aus örtli-
cher Initiative, sondern als Zweigvereine größerer Ver-
einsfamilien; bestehende örtliche Vereine wurden zu 
Verbandsgruppen zusammengefasst. Der „Aufbau der 
Ständeorganisation“ wurde 1908 durch den „Katholi-
schen Frauenbund“ fortgesetzt. 

Dem Frauenbund gehörten folgende Gruppen an: ka-
tholische Arbeiterinnenvereine, Kinderbewahran-
stalten, Mütterverein, Paramentenverein sowie das 
„Werk des hl. Philipp Neri“, welches arme Mädchen 

an Sonntagnachmittagen in Schneidern und Weiß-
nähen übte, „um sie von sündhaften Vergnügungen 

hinwegzubringen“. In den politischen Bereich hinein 
wirkten ein „Katholischer Schulverein“ als Gegenge-
wicht zum liberalen Lehrerverein, die „Leo-Gesell-
schaft“ zur Förderung der Wissenschaft und Kunst 
sowie der „Pius-Verein“ zur Unterstützung des ka-
tholischen Pressewesens. Grandios besuchte Katholi-
kenversammlungen und Großkundgebungen in Maria 
Plain bezeugten das wiedergewonnene Selbstver-
trauen auch im städtischen Umfeld. Aus dieser opti-
mistischen Zuversicht erfolgte die Bündelung der ka-
tholischen Organisationen zur Partei. 

Die Demokratisierung des Wahlrechts 1907 verlangte 
eine politische Mobilisierung aller sozialen Schichten 
in Land und Stadt. Daher wurde der „Katholisch-poli-
tische Volksverein“, eine reine Honoratiorenvereini-
gung, schon im Juli 1906 in den volksnahen „Katho-
lischen Bauernbund“ umgewandelt. Der neue Verein 
entfaltete sofort eine rege Tätigkeit. Sein Präsident 
Franz Schoosleitner bilanzierte vor der Generalver-
sammlung am 13. Oktober 1907: Die Zahl der Mitglie-
der betrug über 10.000, von 155 Salzburger Gemein-
den waren alle bis auf fünf organisiert, während der 
„Katholisch-politische Volksverein“ zuletzt 3500 Mit-
glieder in 78 Gemeinden zählte. 

Der Bauernbund organisierte alle katholischen Par-
teigänger auf dem Land, nicht nur Bauern, sondern 
auch rund 2000 Dienstboten, Gesellen, Knappen und 
Arbeiter, 1000 Gewerbetreibende und 500 Marktbe-
wohner. 1200 Vertrauensleute, unter ihnen 80 Geist-
liche, hatten landesweit 200 Versammlungen organi-
siert. Die Vereinsleitung war jedoch in Laienhände 

Abb. 56: Frauen mit der Fahne des „Katholischen Frauenbunds 

Leogang“, undatiert. (SLA, Fotosammlung LBS F 69/6569).

Abb. 57: Franz Schoosleitner (1856–1917), Gast- und Landwirt, 

Landtagsabgeordneter der Landgemeinden Flachgau 1902–1909, 

Landeshauptmann-Stellvertreter 1909–1917. (SLA, Fotosammlung 

A 10171).
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übergegangen. Für die Stadt Salzburg, die Salzburger 
Umlandgemeinden des Reichsratswahlkreises II so-
wie die Städte und Märkte wurde sodann im Novem-
ber 1909 der „Patriotische Verein“, seit 1909 „Christ-
lichsozialer Verein“, geschaffen. 

Er hat in altösterreichischer Zeit kaum mehr als 1000 Mit-
glieder erreicht, hauptsächlich im Salzburger Zentral-
raum, in Abtenau und Zell am See. Als dritte Kraft des 
katholischen Lagers entstand die katholische Arbeiter-
bewegung. Einen Vorläufer bildete der 1852 vom Theo-
logieprofessor Josef Schöpf gegründete „Katholische 
Gesellenverein Salzburg“ als Ableger der Kolping-Bewe-
gung. Der Gesellenverein orientierte sich in den 1890er-
Jahren an den Leitlinien der päpstlichen Sozialenzyklika 
„Rerum Novarum“ (1891) von Papst Leo XIII. mit ihrer 
Forderung nach „Gleichgewicht“ zwischen Lohnarbeit 
und Kapital. Gleichzeitig erfolgte auf Initiative einiger 
Kleriker (Kanonikus Danner) die Bildung „unpolitischer“ 
katholischer Arbeitervereine überall dort, wo die So-
zialdemokratie Fuß fasste, und zwar bis 1898 in Salz-
burg, Maxglan, Grödig, St. Georgen bei Oberndorf, Bür-
moos, Hallein, und ein katholischer Arbeiterinnenverein 
bildete sich in Golling an der Salzach, Markt Werfen,  
Bischofshofen, Mühlbach am Hochkönig, Taxenbach und 
Saalfelden am Steinernen Meer. 1912 gab es 34 Vereine 
mit 2225 Mitgliedern. Die unpolitischen Arbeiterverei-
ne widmeten sich der katholisch-sittlichen Geselligkeit 
und der Glaubenspflege. Dieses rechtzeitige Eingehen 
auf die „soziale Frage“ hat wesentlich dazu beigetra-
gen, die lagerinterne christlichsoziale Konkurrenz von 
Salzburg fernzuhalten. Erst 1900 ist ein „Katholisch-
politischer Arbeiterverein für das Kronland Salzburg“, 
seit 1903 „Christlichsozialer Arbeiterverein“, entstan-
den. Diese Grundbausteine formierten 1907 die „Christ-
lichsoziale Partei Salzburgs“ aus gleichberechtigten 
Vollzugsausschüssen des Bauernbundes und des „Patri-
otischen Vereins“, in den die christliche Arbeiterbewe-
gung integriert war. Dazu kam im Dezember 1918 die in 
den beiden letzten Kriegsjahren erstarkte „Katholische 
Frauenorganisation“. Von den fulminanten katholisch-
konservativen bzw. christlichsozialen Wahlerfolgen der 
letzten Friedensjahre war schon die Rede. Letzter vom 
Kaiser ernannter Landeshauptmann war Prälat Alois 
Winkler von 1909 bis 1918.

Die Deutschnationalen als drittes politisches Lager ver-
passten die Chance auf Integration zur Massenpartei. 
Im Gegensatz zu Sozialdemokraten und Christlichsozia-
len blieben sie ein Konglomerat von Interessensvereini-
gungen, Standesgruppen und ideologischen Richtungen. 
Die Massenparteien einigten sich auf weltanschauliche 
Programme, während ideologische und noch mehr tak-
tische Fragen im deutschbürgerlichen Lager fraktions-
bildend wurden. In der Geltungshierarchie der Vereine 
ganz oben stand seit 1888 der „Deutsche Verein“ als 
Mutation des „Liberalen Vereins“. Er diente wie bisher 
als Sprachrohr von Besitz und Bildung. Allmählich ge-
lang den Deutschnationalen die Unterwanderung der 
renommierten liberalen Vereine. 

Turnverein, Liedertafel und Alpenverein wechsel-
ten nach langen inneren Auseinandersetzungen zu 
deutschnational-antisemitischen Programmen. 1891 
verwies der Salzburger Turnverein drei Mädchen is-

raelitischen Glaubensbekenntnisses aus seiner Turn-
riege. Als ihm die Stadtgemeinde deshalb den städti-
schen Turnsaal kündigte, errichtete er mit Hilfe einer 
Bausteinaktion eine eigene Vereinshalle. Juden-
feindschaft wurde in diesem Umfeld zum selbstver-
ständlichen, nicht mehr hinterfragten bürgerlichen 
Habitus. Distanziert verhielt sich die „Gesellschaft 
für Salzburger Landeskunde“, die dem Rabbiner der 
Salzburger Israelitischen Kultusgemeinde Adolf Alt-
mann seine Spalten für eine Geschichte der Salzbur-
ger Juden im Mittelalter öffnete. Auch das liberale 
„Salzburger Volksblatt“ widersetzte sich unter dem 
Chefredakteur Rudolf von Freisauff mutig dem Anti-
semitismus.

1913 konnte Rabbiner Altmann im Volksblatt einen 
Artikel gegen die Ritualmordlüge und die russischen 
Pogrome veröffentlichen. Erst 1917 wechselte das 
Volksblatt unter dem Eindruck einer wachsenden ju-
denfeindlichen Stimmung zum Antisemitismus. Initi-
ativen zur „Lebensreform“ und naturwissenschaft-
lich orientierte Vereine ergänzten im Fin de Siècle 
die Vereinspalette. Sogar der gesellschaftskritische 
Karl Kraus fand in Salzburg ein aufmerksames Pub-
likum. 

Die Ideologie der je nach Diktion deutschnationalen 
oder deutschfreiheitlichen Gruppierungen lässt sich 
in die Substanzen „bürgerlich“, „deutsch“ und „fort-
schrittlich“ zerlegen. Jede politische Gruppe formte 
aus diesen Elementen durch Schwerpunktsetzung eine 

Abb. 58: Rudolf von Freisauff (1848–1916), Redakteur des „Salz-

burger Volksblattes“, in Kostümierung, undatiert.  

(SLA, Fotosammlung E 6388).
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Abb. 59: Wahlplakat des „Deutschen Vereins“ für die Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg 1889. (SLA, Plakatsammlung 824; Repro-

duktion: SLA).
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eigene Politik. Das „deutsche“ Lager war in erster Li-
nie „bürgerlich“, bezogen auf die wirtschaftlichen 
und sozialen Interessen der heterogenen bürgerlichen 
Schichten in den gesellschaftspolitischen Verteilungs-
kämpfen. Die Sozialdemokratie wurde im 20. Jahr-
hundert zum Hauptgegner durch Arbeitskämpfe und 
als Konkurrent bei Wahlen. Alle deutschbürgerlichen 
Fraktionen wollten die Sozialdemokratie von den Ver-
tretungskörpern fernhalten. Strittig war nur, ob dafür 
ein Bündnis mit den Konservativen angemessen war. 
Das Lager war sodann „deutsch“ im Sinne der Positi-
on des Deutschtums im „cisleithanischen“, österrei-
chischen Reichsteil bzw. gegenüber Ungarn. Je nach 
dem Stellenwert des „nationalen Hochgedankens“ 
gab es daher unter den Bürgerlichen „Deutsche, 
Deutschere und Deutscheste“. Politische Meinungs-
träger hatten zu entscheiden, ob das Engagement in 
nationalen Fragen nicht allzu sehr von den nahen An-
liegen ablenke. Der zum gemäßigten Deutschtum be-
kehrte Julius Sylvester gab jedenfalls zu bedenken, 
er habe nicht nur das deutsche Volk, sondern auch 
die Interessen der Stadt Salzburg im Reichsrat zu ver-
treten. Die nationalen Fragen verloren allerdings in 
der wirtschaftlichen Konjunktur der „Zweiten Grün-
derzeit“ ohnehin an Brisanz. Außerdem bekannten 
sich nun auch die Katholisch-Konservativen zu einem 
gemäßigten politischen Deutschtum. Aus dieser „Ver-

wässerung des nationalen Hochgedankens“ entstan-
den prompt radikal-deutsche Gegenbewegungen, die 
Schönerianischen „Alldeutschen“ und die von Schö-
nerer abgefallenen „Freialldeutschen“ Karl Hermann 
Wolfs, Letztere in Salzburg nicht mehr als eine Ex-
trazimmergesellschaft. Das „deutsche“ Lager war 
schließlich „fortschrittlich“, verstand sich als Geg-
nerschaft zum „Klerikalismus“, allerdings in mehre-
ren Varianten, sei es lediglich gegen den politischen 
Katholizismus als Mitbewerber auf der politischen 
Bühne, sei es gegen die katholische Kirche und die 
Religion als solche. 

Ein Dauerbrenner war die Universitätsfrage. Der 1884 
gegründete „Katholische Universitätsverein“ sam-
melte eifrig die Mittel für eine freie katholische An-
stalt als „Denkmal der Frömmigkeit“ und als „Burg 
der Wahrheit“, wie es im päpstlichen Breve vom 
8. März 1885 hieß. Der 1901 gegründete laizistische 
„Salzburger Hochschulverein“ hingegen verlangte für 
Salzburg eine staatliche Universität und brachte seit 
1903 durch Ferialkurse für wenige Wochen studen-
tisches Leben samt Chargierten in Galawichs in die 
Stadt. Prompt antwortete die katholische Seite im 
November 1903 mit einem pädagogisch-katecheti-
schen Kurs „als Embryo der zukünftigen katholischen 

Universität“. Kriegsanleihe und Nachkriegsinflati-
on haben die Finanzen dieser Initiativen aufgezehrt. 
Nur politische Randgruppen haben sich im „Zweiten 
Kulturkampf“ des beginnenden 20. Jahrhunderts den 
Luxus direkter Religionskritik erlaubt. Nun ging es 
nicht mehr, wie seinerzeit in den 1870er-Jahren, um 
die Abgrenzung der Sphären Kirche und Staat, son-
dern um Glaube oder Unglaube, in milderer Form um 
den Wechsel zum Protestantismus oder Altkatholizis-
mus. Die von Schönerers Anhang initiierte „Los-von 
-Rom“-Bewegung warb für den Übertritt zum Protes-
tantismus. Die Freidenkerbewegung lieferte eine na-

turwissenschaftlich unterfütterte Weltgläubigkeit, 
die für alle „Welträtsel“ eine Lösung präsentierte. 
Ein Verein „Freie Schule“ plädierte für eine strikte 
Trennung von Schule und Religion. Auf dieser anti-
klerikalen Ebene eröffnete sich sogar mit einem 1908 
gebildeten „Antiklerikalen Kartell“ ein schmales Be-
gegnungsfeld für Deutschbürgerliche und Sozialde-
mokraten. Die Abfallbewegung verzeichnete jedoch 
im Land Salzburg nur bescheidene Erfolge − knapp 
über 1000 Apostaten von 1898 bis 1910. Die Zahl der 
Religionsangehörigen zum Augsburger Bekenntnis ist 
in diesem Zeitraum − auch durch Zuwanderung − von 
879 auf 1391 angewachsen. Die Evangelische Gemein-
de gab sich alle Mühe, sie aus politischen Gründen zu 
missionieren. Doch im Allgemeinen kombinierte das 
Bürgertum seinen Fortschrittsglauben mit einem lau-
en Christentum, und auch die Arbeiterschaft blieb im 
Mutterschoß der ungeliebten Kirche.

Salzburger Landeshauptleute 1861 bis 1918

Joseph Freiherr von Weiß 1861–1892 (liberal)

Hugo Graf Lamberg 1872–1880 (liberal)

Carl Graf Chorinsky 1880–1890 (katholisch-konser-
vativ)

Albert R. von Schumacher 1890–1897 (liberal)

Alois Winkler 1897–1902 (katholisch-konser-
vativ)

Albert R. von Schumacher 1902–1909 (liberal)

Alois Winkler 1909–1918 (konservativ)

Bilanz

Im Rückblick über sechs Jahrzehnte „Verfassungs-
ära“ zeigt sich im Kronland Salzburg, wie generell 
in der politischen Kultur der österreichischen Alpen-
länder, die Genese eines bis weit ins 20. Jahrhundert 
hineinreichenden politischen Dreiparteienspektrums 
katholisch-konservativ/christlichsozial − liberal/
deutschnational/freiheitlich − sozialdemokratisch 
mit seinen hauptsächlichen Rekrutierungsfeldern 
von Bauern und Land − Stadt und Bürgertum − Arbei-
terschaft. Diese politische Fragmentierung kündigte 
sich schon in den Honoratiorengruppierungen einer 
auf Besitz und Bildung eingegrenzten Wählerschaft 
an; sie erneuerte sich in den Massenparteien der zur 
politischen Partizipation berechtigten Staatsbürger, 
seit 1919 auch der Staatsbürgerinnen. 

Dennoch lassen sich bestimmte regionale Abweichun-
gen von diesem Haupttrend feststellen. Auffallend ist 
die gegenüber Tirol und Oberösterreich späte Zerglie-
derung der Honoratioren auf Liberale und Katholisch-
Konservative. Salzburg war kein „klerikales“ Land im 
Sinne des restaurativen Katholizismus. Erzbischof und 
Klerus waren bis in die 1860er-Jahre Vertreter einer 
liberal-katholischen Richtung, welche die religiösen 
Anliegen durch Erziehungsarbeit, Seelsorge und sozi-
ales Engagement bekräftigte. Erst der „Kulturkampf“ 
an der Wende von den 1860er- zu den 1870er-Jahren 
führte zu einer kulturell-politischen Angleichung an 
den normgebenden Tiroler politischen Katholizismus 
mit seiner scharfen Abgrenzung der Lager.1 Ein wei-
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teres Salzburger Spezifikum im Vergleich zu Tirol und 
Oberösterreich war die zeitweise starke Präsenz einer 
liberal/deutschnationalen Orientierung auch jenseits 
des urbanen Bereichs im ländlichen größeren Bau-
erntum und dem Landbürgertum (mit Ausnahme des 
Pinzgaus!), welche sich als „Mittelpartei“ unter ver-
schiedenen Bezeichnungen konstituierte. Diese Grenz-
überschreitung sicherte einer liberal/deutschnationa-
len Kombination über mehrere Legislaturperioden bis 
1909 die Mehrheit im Landtag und den Landeshaupt-
mann (vgl. Tab.: Salzburger Landeshauptleute 1861 
bis 1918, S. 64). Erst die weitere Demokratisierung 
des Wahlrechts auf Reichsratsebene und Landtag ver-
schaffte dem politischen Katholizismus angesichts der 
vorherrschend ländlichen Wählerschaft die Mehrheit 
in den politischen Vertretungskörpern. Ein nächstes 
Spezifikum bildet die marginale Bedeutung des poli-
tischen Katholizismus im städtischen Bereich, was die 
geringe Bedeutung der Christlichsozialen als Partei 
des städtischen Kleinbürgertums erklärt. 

Das Gegenmodell zu Salzburg bildet Niederösterreich, 
wo die in Wien groß gewordenen Christlichsozialen 
sehr rasch auch auf dem Land die katholisch-politi-
schen Honoratioren ersetzten. Einer solchen Aufspal-
tung des katholischen Lagers wirkte in Salzburg auch 
die rechtzeitige Öffnung der katholisch-politischen 
Partei gegenüber der „sozialen Frage“ entgegen. 
Das letzte Spezifikum der regionalen politischen Kul-
tur betrifft die doch ansehnliche sozialdemokratische 
Präsenz in einem Land ohne größere Industrie, sowie 
im Zweiten Kulturkampf des beginnenden 20. Jahr-
hunderts die in Ansätzen erkennbare Kooperation zwi-
schen Sozialdemokratie und städtischem „Freisinn“. 
Die Hauptlinie der politischen Entwicklung war jedoch 
auch in Salzburg vom Gegensatz zwischen „bürgerli-
chen“ Parteien und der Arbeiterbewegung bestimmt. 
Weitgehend isoliert war die Sozialdemokratie auch in 
Bezug auf die Friedensfrage.

 Repression und politische Justiz in Salz-
burg in der Spätphase der Habsburger-
monarchie 

Antisemitismus und Ethnozentrismus

Die österreichische Verfassung von 1867 garantierte 
die Grundrechte aller Staatsbürger, unabhängig von 
religiösem Bekenntnis und nationaler Zugehörigkeit. 
Doch wider alle zeitgenössischen liberalen Erwartun-
gen wurde dieses Postulat bür-
gerlicher Gleichheit erneut 
in Frage gestellt. Die menta-
le Tiefenwirkung der Juden-
feindschaft resultiert gewiss 
aus einem ererbten religiösen 
Kontext. Dann seit den 1870er-
Jahren erfolgte die Übertra-
gung religiöser Vorurteile in den 
Bereich der politischen Kultur − 
mit fließenden Übergängen bei 
den Katholisch-Konservativen 
(Auf den Gottesmördern „ruht 

eben zur Stunde noch der Fluch 

der Väter auf ihnen selbst, und darum sind sie nicht 

im Stande, ihre Mitmenschen zu beglücken und sich 

selbst und andere zu achten. Jud bleibt Jud“, heißt 
es in einer Broschüre des Katholisch-Politischen Preß-
vereins.) 2 − mit einem programmatischen Wechsel hin 
zum pseudo-naturwissenschaftlichen, rassistischen 
Antisemitismus bei den Deutschnationalen. 

Zur Jahrhundertwende verlor sich im politischen All-
tag die Trennschärfe zwischen religiöser und rassisti-
scher Argumentation, und der Antisemitismus erfasste 
alle „bürgerlichen“ Gruppierungen, wenn auch in un-
terschiedlicher Schärfe des Ausdrucks. In dieser Phase 
diente der Antisemitismus auch zur Abgrenzung gegen-
über der Sozialdemokratischen Partei, wenn beispiels-
weise der sozialdemokratische deutschböhmische Kan-
didat für den Reichsrat, Robert Preußler, als böhmischer 
Jude verdächtigt wurde. Diese politische Seite des Anti-
semitismus ist forschungsmäßig gut aufgearbeitet.3 

Schwieriger zu erfassen sind die Alltagskontakte. Der 
Antiquar Albert Pollak wurde 1867 vom Salzburger Bür-
germeister angeblich mit der wenig erfreulichen Aus-
sicht begrüßt: „Sie sind der einzige und auch der letz-

te Jude in Salzburg.“ Belegen lässt sich der vielzitierte 
Ausspruch allerdings nicht. Jedenfalls lehnte der Salz-
burger Gemeinderat am 9. November 1868 Pollaks An-
suchen um Aufnahme in den Heimatverband ab. Diese 
feindselige Stimmung milderte sich in der kurzen hoch-
liberalen Ära. Salzburg demonstrierte Weltoffenheit. 
Die offiziöse „Salzburger Zeitung“ entwarf schon am 7. 
Jänner 1860 das Szenario einer künftigen Stadt, in der 
ein Amerikaner und ein Jude den Ton angaben. Pollak 
wurde 1872 mit Gemeinderatsbeschluss bei 15 zu neun 
Stimmen das Salzburger Heimatrecht gewährt. 1873 er-
hielt der nunmehrige k. k. Hofantiquar Pollak als Er-
gebnis der „Ballotage“ im Gemeinderat mit 13 weißen 
und acht schwarzen Kugeln das Salzburger Bürgerrecht. 
Er war Gründungs-, Vorstands- und Ehrenmitglied des 
1873 gegründeten „F.M. Graf Radetzky Militär-Vetera-
nen und Krieger-Vereins“. Als das vermutlich einzige 
jüdische Mitglied findet er sich im „Liberalen Verein“. 
Doch dann änderte sich die politische Stimmung im Bür-
gertum. Vom faktischen Ausschluss der Juden aus den 
Bildungsvereinen inklusive Turnverein war schon die 
Rede. Einen förmlichen Arierparagraphen in Vereins-
statuten duldete die Behörde nicht. Die Bezirkshaupt-
mannschaft verweigerte 1911 der St. Johanner Lieder-
tafel die beschlossene antisemitische Ergänzung des 
Vereinszweckes: „Mitglied kann jeder Deutsche ari-

scher Abstammung werden, […].“ 

Abb. 60: Auszug aus den beantragten Satzungen der Liedertafel 

St. Johann im Pongau betreffend die Mitgliedschaft. (SLA, LRA 

1910/19 VI D 2; Reproduktion: SLA).
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Nur eine schmale Palette von Oberschichtenvereinen 
blieb für Juden offen und attraktiv, beispielsweise 
der „Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in Salz-
burg“, der „Salzburger Kunstverein“ und der „Öster-
reichische Touristenclub“ als österreichpatriotisches 
Pendent zum antisemitischen „Deutschen Alpenver-
ein“. Für ein speziell jüdisches Vereinswesen, abge-
sehen von Einrichtungen zur Glaubenspflege, war die 
Salzburger Gemeinde zu wenig zahlreich. Denn 1881 
sind in der Stadt Salzburg nur 14 jüdische Familien 
mit 115 Angehörigen in der Landeshauptstadt ver-
zeichnet. Doch selbst die Errichtung des Israelitischen 
Friedhofs in Aigen war 1892 nur gegen den Widerstand 
der dortigen Gemeindeverwaltung zu erreichen. Beim 
Bau der Synagoge in der Salzburger Lasserstraße wie-
derholte sich das Szenario. Der jüdischen Gemein-
schaft als solcher wollte niemand einen Grund ver-
kaufen, so erwarb Gottlieb Winkler, der Obmann des 
Tempelbau-Komitees, den Baugrund. Doch auf seinen 
Namen konnte nur die Bewilligung eines Hinterhauses 
ohne Straßenfront erreicht werden. Der Tempel wur-
de 1901 fertiggestellt und von der 1911 gegründeten 
Salzburger Kultusgemeinde übernommen. 

Schwieriger zu erfassen sind wegen Quellenmangels 
Diskriminierungen im Alltag. Nur die Tagebücher des 
Bürmooser/Salzburger Glasfabrikanten Ignaz Glaser 
und seines Sohnes Hermann erlauben einen Einblick 
in ihre engen wirtschaftlichen Verflechtungen im 
Umfeld. Glaser war der einzige jüdische Großunter-
nehmer im Kronland Salzburg. 

Doch auch die kleinen jüdischen Produktenhändler, 
Tändler und Antiquare standen im ständigen Kontakt 
mit ihren christlichen Lieferanten und Kunden. Eine 
Benachteiligung jüdischer Schüler im Unterricht ist 
trotz deutschnationaler Durchsetzung von Lehrer-
schaft und Schülern nicht überliefert. Hermann Gla-
ser frequentierte den Tanzkurs der gehobenen städ-
tischen Mittel- und Oberschicht. Als im zweiten Kurs 
eine antisemitische Stänkerei begann, ging er „bald 

nicht mehr hinauf“. Sein Selbstbewusstsein als An-
gehöriger der Oberschicht wurde durch solche Erfah-
rungen nicht betrübt. Sonstige außergeschäftliche 
Kontakte mit der christlichen Umgebung erwähnt 
Hermann Glaser nicht. 

Doch auch die Beziehungen der jüdischen Bürger un-
tereinander waren denkbar locker. Vielfach kann-
te man einander gar nicht oder lediglich im Rahmen 
des religiösen Gemeinschaftslebens. Die Familie bil-
dete den engsten Beziehungsrahmen von Vater und 
Sohn Glaser, nicht alleine die Kernfamilie, sondern 
die ganze über Böhmen, Bayern, Österreich und Un-
garn verzweigte Sippe von Glasproduzenten. Im jüdi-
schen Milieu verbrachte die Familie Glaser ihre Som-
merfrische; seiner Nichte galt die erste Zuneigung 
Hermanns. Während seines Wiener Studiums expe-
rimentierte er zwar mit einem interreligiösen Be-
ziehungsleben und dachte sogar an die Heirat mit 
einem christlichen Mädchen kleinbürgerlicher Her-
kunft. Doch als es ernsthaft wurde, ließ er sich eine 
angemessen begüterte jüdische Partie vermitteln. 
Insgesamt dokumentiert sein Tagebuch die Fortdau-
er jüdischer Identität unter den Voraussetzungen der 

Abb. 61: Israelitischer Tempelverein in Salzburg, Statuten. (SLA, 

LRA 1910/19 VI D 2; Reproduktion: SLA).

Abb. 62: Schreiben von Ignaz Glaser an das k. k. Landespräsidium 

über die Gründung einer wohltätigen Stiftung. (SLA, LRA 1910/19 

VI D 2; Reproduktion: SLA).
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industriell-kapitalistischen Ära − gelebtes Judentum 
in der Diaspora, und zwar ohne zionistische Ausrich-
tung. Der Unternehmer Glaser lebte vorbildlich reli-
giöse Koexistenz. Zeitgleich mit der Unterstützung 
des Salzburger Tempelvereins subventionierte er die 
Errichtung der Bürmooser Kapelle für seine doch aus-
schließlich katholischen Arbeiter. Als paternalisti-
scher Unternehmer wirkte er bei der Aufrechterhal-
tung von Moral und Sitte seiner Arbeiterschaft mit 
der Pfarre St. Georgen bei Salzburg eng zusammen. 

Der Erste Weltkrieg veränderte die Rahmenbedin-
gungen jüdischen Lebens nachhaltig negativ. Die Eu-
phorie der ersten Kriegswochen wich rasch einer Er-
nüchterung. Der Krieg zehrte an der Substanz; ein 
Jahrgang nach dem anderen ging an die Front; zu 
Hause prägten Hunger, Elend und Not den Alltag. In 
seiner existenziellen Not suchte und fand das Bür-
gertum erneut in den Juden und in den Sozialdemo-
kraten die Verursacher des Elends.4 Jetzt wechselte 
auch das „Salzburger Volksblatt“ zum Antisemitis-
mus. Nach dem Krieg brachen alle Dämme, weil der 
Staat nicht mehr mäßigend eingriff.

Die staatsbürgerliche Gleichheit gefährdete wei-
ter die ethnozentristische Ausrichtung der Politik. 
Nation und Demokratie sind zwar konzeptuell inei-
nander verschränkt. Im Staatsvolk vereinigen sich 
die Bürger zum Kollektiv. Doch die Defini-
tion der Zugehörigkeit zur Nation über kul-
turelle Faktoren von Sprache, Religion und 
national interpretierter Kultur beeinträch-
tigt den Faktor Selbstbestimmung. Die Na-
tion entsteht in dieser Lesart als Traditions-
gemeinschaft nach „objektiven“ Kriterien, 
nicht aus dem demokratischen Willenspro-
zess. Unter dieser Denkannahme stand der 
altösterreichische Nationalitätenstreit. Im 
habsburgischen Zusammenhang definierte 
sich auch das Salzburger Deutschtum in ei-
nem einsprachigen Land als Gegensatz zu 
Slawen und Romanen. Die Anteilnahme am 
angeblich bedrohten böhmischen, kärntneri-
schen und krainischen Deutschtum erweck-
te die Sorge um die deutsche Identität des 
eigenen Kronlandes − bei 99% Deutschspra-
chigen! Weil es doch „einmal der Fall sein 

könnte, daß sich zahlreiche fremdsprachi-

ge Elemente bei uns ansiedeln − etwa, wenn 

durch den Aufbrauch der Kohlenlager die 

Industrie genötigt wäre, in Gegenden der 

Wasserkräfte zu übersiedeln“ („Deutsch-
freiheitlicher Volksbund“, Wahlpropaganda 
1909). Höchste Vorsicht schien angebracht, 
als Bahnkarten mit der tschechischen Vari-
ante „Solnohrad“ statt Salzburg auftauch-
ten.5 Um allen Eventualitäten vorzubeugen, 
wurde 1909 der ethnisch-sprachliche Status 
quo durch ein von allen Landtagsparteien 
unterstütztes Sprachgesetz zementiert, das 
Deutsch bei allen staatlichen und autono-
men Behörden, im Landtag sowie als Unter-
richtssprache in Realschulen und in den Leh-
rer- und Lehrerinnenbildungsanstalten als 
obligatorisch erklärte.

Doch nur politisch marginale Gruppen wie die Schö-
nerianer kultivierten kaum versteckt einen Anschluss 
Österreichs an das Deutsche Reich, während sonst 
alle Parteien ihr Deutschtum mit einem Bekenntnis 
zum habsburgischen Österreich kombinierten. Dieses 
Amalgam von Deutschtum und Österreichertum hat 
bekanntlich bis in die Zweite Republik fortexistiert. 

Was die interethnischen Alltagsbeziehungen anbe-
langt, fehlen Untersuchungen über die temporäre 
oder dauerhafte Zuwanderung aus nicht deutschspra-
chigen Kronländern und „Reichsitalien“. Nur Moment-
aufnahmen sind vorerst vorhanden; etwa der Bericht 
über jene tschechischen Bauarbeiterinnen beim Abriss 
der Stadtbefestigungen, die wegen ihrer Nationalität 
anschließend trotz Mangels an Arbeitskräften nicht als 
ländliche Dienstboten erwünscht waren. Gefragt und 
als Fachleute gerne gesehen waren die italienischen 
Maurer, beispielsweise bei der Errichtung der Werfe-
ner Eisenhütte oder der Ziegelei in Hüttau. Italieni-
sche Fachleute haben beim Bau der Westbahn 1859/60 
die Viadukte und Brückenpfeiler errichtet und nach 
Fertigstellung der Bahnlinie als Wanderhandwerker 
im Flachgau den volkskundlich interessanten Schla-
ckenputz eingebürgert. Das Salzburger Bauwesen der 
Ersten und Zweiten Gründerzeit ist ohne italienische, 
korrekter furlanische Bauunternehmer wie Ceconi und 
De Menis gar nicht denkbar.6

Abb. 63: Landesgesetz über den Gebrauch der Landessprache. 

(Landesgesetz- und Verordnungsblatt für das Herzogtum Salz-

burg, Jg. 1909, XLV. Stück, Nr. 57; Reproduktion: SLA).



66

Mehrere von ihnen haben sich ins regionale Wirt-
schaftsbürgertum integriert. Die furlanischen Bauar-
beiter blieben als saisonale Migranten in ihren abseits 
der Dörfer gelegenen notdürftigen Unterkünften oder 
in bäuerlichen Nebengebäuden unter sich. Wenn es 
Probleme gab, dann nicht wegen ihrer ethnischen 
Identität, sondern wegen ihrer sozialen Außenseiter-
rolle in einer Gesellschaft von Sesshaften und Stabi-
len. Solche sozialen Existenzen am Rande der eta-
blierten Gesellschaft in Gnigl, Itzling und Bergheim 
finden sich aber auch in anderen Erwerbszweigen, 
beispielsweise unter den niedrigen Graden der Bahn-
arbeiterschaft, einige auch ethnisch gemischt. Ganz 
abgesondert in ihren Elendsunterkünften und auch 
für die Sozialdemokratie erreichbar waren die kroa-
tischen Bauarbeiter bei den Bahnarbeiten. Zur Kon-
trolle der Arbeiter an der Tauernbahn wurde in Zell 
am See eine Expositur der Bezirkshauptmannschaft 
St. Johann eingerichtet. Soziale Aufsteiger wechsel-
ten gelegentlich ihren slawischen Namen gegen ei-
nen deutschen, um ihre Herkunft zu kaschieren. Eine 
Ethnisierung von sozialen oder politischen Konflikten 
ist nicht festzustellen. Im Gegenteil, die deutschbe-
wussten Unternehmer scheuten nicht davor zurück, 
italienische Wanderarbeiter als Streikbrecher gegen 
die sozialdemokratisch und christlichsozial organi-
sierte Arbeiterschaft einzusetzen.7

Die Behörde überwachte aufmerksam die „Auslän-
der“. Die Gastarbeiter aus dem Königreich Italien 
waren seit 1907 auf Weisung des Innsbrucker Korps-
kommandos jeweils Ende Dezember und Ende Juni 
namentlich in Evidenz zu halten, um „die genannten 

Elemente im Mobilisierungsfalle unschädlich zu ma-

chen, ihr Abströmen in die Heimat zu verhindern, 

beziehungsweise sie unter Aufsicht für eigene Zwe-

cke zu verwenden“. Am 30. Juni 1914 waren im Kron-
land Salzburg 1969 Reichsitaliener beschäftigt. Alle 
Ausländer wurden bei Kriegsbeginn, die italienischen 
1915, interniert. 

Politik und Justiz

Die demokratiepolitischen Defizite des Konstitutio-
nalismus liegen auf der Hand. Von den strukturellen 
Mängeln des Wahlrechts war schon die Rede. Son-
derbestimmungen wie das Verbot der überregiona-
len Parteienbildung und die scharfe Überwachung 
der Vereine erschwerten die Entfaltung der politi-
schen Öffentlichkeit. Zu ergänzen sind die materiell 
unterschiedlichen Voraussetzungen der wahlwerben-
den Gruppen und ihres Anhangs im politischen Wett-
streit. Vielfach bestimmten Geltungshierarchien 
die politische Szenerie: in der Stadt reiche Gewer-
betreibende und redegewandte Bildungsbürger, auf 
dem Land Großbauern und Klerus. Die entsprechen-
den liberalen, konservativen und deutschnationalen 
Parteien sind durch Monographien erschlossen.8 Die 
schlechtesten Karten in diesem Ringen um politische 
Präsenz hatten die Sozialdemokraten angesichts der 
subalternen sozialen Position ihrer Anhängerschaft.9 

Wie sich die Justiz in Bezug auf die Freiheitsrechte 
verhielt, lässt sich am Beispiel der pressegerichtli-
chen Verfahren erörtern. Grundsätzlich erfüllten die 

Gesetze die zeitgenössischen Standards der Presse-
freiheit.10 Das Pressegesetz von 1862 beseitigte sämt-
liche Formen von Präventivzensur. Doch an ihre Stel-
le traten administrative repressive Maßnahmen gegen 
bereits publizierte Presseerzeugnisse. Denn die Dru-
cker waren verpflichtet, jede publizierte periodische 
Druckschrift und Broschüre unverzüglich der Behörde 
vorzulegen, um bei Verdacht einer strafbaren Hand-
lung entweder aus eigener Initiative oder auf Veran-
lassung durch den Staatsanwalt sie so rasch wie mög-
lich zu beschlagnahmen. Die Beschlagnahme musste 
aber binnen acht Tagen vom Geschworenengericht 
bestätigt werden, widrigenfalls erlosch sie. Für den 
Inhalt der Druckschriften galt die subjektive straf-
rechtliche Verantwortlichkeit des Druckers, Verle-
gers oder Herausgebers, des Verbreiters und des Re-
dakteurs. 

Das Pressegesetz von 1873 hat jedoch zusätzlich das 
sogenannte „objektive Verfahren“ beschlossen, wel-
ches dem Staatsanwalt die Befugnis einräumte, auch 
wenn er gegen keine bestimmte Person eine Anklage 
erhob, eine Druckschrift „im öffentlichen Interesse“ 
zu beschlagnahmen und vom Gericht zu begehren, in 
einem nicht öffentlichen Verfahren darüber zu befin-
den, ob ihr Inhalt strafbar sei. Gegen die Gerichtsur-
teile konnte der Zeitungsunternehmer berufen, dann 
musste das Gericht erneut, dieses Mal in einer öf-
fentlichen Sitzung, urteilen; auch der weitere Ins-
tanzenweg stand offen. Das „objektive Verfahren“ 
war ursprünglich nur für auswärtige Presseerzeugnis-
se gedacht, wurde aber in einer weiten Auslegung 
auch auf die heimische Presse angewandt. Im Ergeb-
nis erleichterte es den staatlichen Zugriff auf die 
Presse und wirkte „corrumpierend auf den Journa-

lismus“, befand der zeitgenössische Kritiker Gustav 
Kolmer. Im Kronland Salzburg sind im Zeitraum von 
1861 bis 1914 annähernd dreißig „objektive Verfah-
ren“ dokumentiert, hingegen bis 1900 nur zwei straf-
rechtliche Presseverfahren; erst im 20. Jahrhundert 
häuften sich die strafrechtlichen Presseverfahren ge-
gen sozialdemokratische Redakteure. 

Die Beschlagnahme wechselte mit politischen Kon-
junkturen. In der liberalen Ära 1867 bis 1878 wurde 
das „objektive Verfahren“ hauptsächlich gegen die 
katholisch-konservativen Blätter „Salzburger Chro-
nik“ und „Salzburger Kirchenblatt“ angestrengt. Da-
mit unterstützte die Justiz den liberalen Staat in 
der Auseinandersetzung mit dem politisch engagier-
ten Klerus. „Den liberalen Zorn“ − so ein beschlag-
nahmter Titel − erregte 1871 die „Salzburger Chro-
nik“ mit ihrer Kritik am Volksschulgesetz von 1879, 
welches nur „mit Gewalt eingeführt“ werden könne. 
Das Pressegericht klassifizierte diese Äußerung als 
„Vergehen der Aufwiegelung“. Auch Kanzelvorträge 
wurden eifrig überwacht und einige Priester „wegen 

Ruhestörung“ verurteilt. Am härtesten traf es den 
Redakteur der „Salzburger Chronik“ Alphons Hübner, 
der 1870 in einem pressegerichtlichen Strafverfahren 
wegen des Verbrechens der öffentlichen Ruhe, der 
Aufreizung zum Hasse und der Verachtung der Regie-
rung angeklagt wurde, vom Schwurgericht aber doch 
nur wegen Ehrenbeleidigung zu einer Geldstrafe und 
zum Kautionsverlust für das Blatt verurteilt wurde. 
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Hübner kam aber in den Genuss einer Presseamnes-
tie des kurzzeitigen konservativen Ministeriums Ho-
henwarth 1871. Die „Salzburger Chronik“ wurde 1872 
bis 1874 siebenmal konfisziert, davon einmal wegen 
„Schmähung der Zivilehe“. Zufrieden konstatier-
te der Landespräsident, die Konfiskationen mäßige 
die Schreibweise des Blattes − Erziehung durch die 
Justiz. Das liberale „Salzburger Volksblatt“ erweck-
te nur bei groben antikirchlichen Entgleisungen den 
Unmut des Staatsanwaltes. 

Seit der Koalitionsregierung Taaffe 1879 bis 1893 
wurden die renommierten liberalen und konservati-
ven Blätter nur noch bei Majestätsbeleidigung und 
groben Unterstellungen gegen Staatsorgane und Kir-
chen beschlagnahmt. Dafür wurden die importierten 
anarchistischen Broschüren und deutschnationalen 
Druckerzeugnisse hart angefasst. Antisemitische und 
halb irredentistische Äußerungen gingen nicht durch. 
Das Schönerianische Monatsblatt „Der Kyffhäuser“ 
wurde am Beginn der 1890er-Jahre häufiger als bis-
her ein anderes Blatt beschlagnahmt. Preußenvereh-
rung, Bismarckkult und Slawenfeindschaft ließ der 
Staatsanwalt durchgehen, nicht aber „Aufreizung zu 

Feindseligkeiten gegen die Juden“. 

Nach 1900 war die sozialdemokratische Presse das 
Opfer einer extrem willkürlichen Konfiskationspra-
xis. Dem Staatsanwalt missfiel nicht nur der antikle-
rikale Ton der „Salzburger Wacht“, sondern vor al-
lem ihre antimilitaristische Propaganda. Die Zeitung 
wurde am 5. September 1902 beschlagnahmt, „weil 

sie schrieb, daß jeder Schuß, der bei den Manövern 

aus einem Schiffsgeschütz abgefeuert wurde, soviel 

kostet, daß eine vierköpfige Arbeiterfamilie davon 

monatelang leben könnte“. Wegen unerwünschter 
Friedenspropaganda wurde das Blatt vom 1. Juli 1912 
bis 30. Juni 1913 nicht weniger als 23 Mal konfisziert. 

Die zweite Auflage trug dementsprechend weiße Fle-
cken. So ging es ein Jahr lang dahin. Am 25. Juli 1914 
konfiszierte der Staatsanwalt die Warnung vor der 
Kriegsgefahr. Am selben Tag verordnete die Regie-
rung die Vorzensur für Presseorgane. Die Pflichtex-
emplare mussten nunmehr drei Stunden vor Ausgabe 
bei der Behörde hinterlegt werden. 

Besonders streng geahndet wurde das Verbrechen 
Majestätsbeleidigung.11 Damit sollte die „geheiligte 
Person“ des Monarchen gegen alle nur denkbaren In-
jurien geschützt werden. Ein Korrektiv der öffent-
lichen Meinung war damit nur bedingt erreichbar, 
weil die Mehrzahl der Verurteilungen kleine Leute 
betraf, die in gelockerter Wirtshausstimmung ih-
ren Unmut über die Verhältnisse äußerten. Was sich 
im Hinterzimmer der bürgerlichen Vereinsstuben an 
Systemkritik äußerte, wurde dem Gericht nicht zu-
getragen. 

Kritische Stimmungen konzentrierten sich in Krisen-
zeiten, wie in den Kriegsjahren 1859 und 1866, in 
den Vorkriegsdebatten über Krieg und Pazifismus und 
wieder am Beginn des Ersten Weltkriegs. Die bürgerli-
chen Zeitungen wurden nur selten wegen Unartigkei-
ten gegen das Kaiserhaus belangt. Die strenge Verfol-
gung aller Kritik an Kaiser und Dynastie war ohnehin 
schon ein Anachronismus im Zeitalter der bürgerli-
chen Öffentlichkeit; sie stand längst im Widerspruch 
zur konstitutionellen Einschränkung der absoluten 
Macht des Monarchien; sie war aber doch auch be-
zeichnend für ein Staatswesen, das seine Existenz 
und Fortdauer der Dynastie verdankte. Immer noch 
überlebten paternalistische Verhältnisse. Nicht dem 
Staat, sondern dem kaiserlichen Vater kündigte der 
22-jährige Mathias Kaufmann 1914 die Loyalität mit 
dem Ausruf: „Ich rücke überhaupt nicht ein, und ich 

werde ihm was pfeifen!“
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Der Erste Weltkrieg − blutiger Untergang 
der „alten Ordnung“, 1914−1918
Oskar Dohle

Epochenüberblick

Der Erste Weltkrieg markiert das Ende des „langen neun-

zehnten Jahrhunderts“ und damit den Untergang jener 
politischen Ordnung in Europa, die nach den Napoleoni-
schen Kriegen im Wiener Kongress festgelegt wurde und 
sich bis dahin in großen Zügen erhalten hatte. Freilich, 
die Gegensätze zwischen den europäischen Großmäch-
ten, verwiesen sei hier nur auf das Verhältnis zwischen 
dem erstarkten, weil geeinten Deutschland und Frank-
reich, bestanden weiterhin und trugen bereits den Keim 
künftiger kriegerischer Auseinandersetzungen in sich.

Spätestens seit der Besetzung Bosniens durch öster-
reich-ungarische Truppen 1878 zeigte sich aber die 
Brüchigkeit der bestehenden Ordnung auch auf dem 
Balkan. Die Annexionskrise 1908, als die Habsburger-
monarchie nunmehr auch staatsrechtlich Bosnien-
Herzegowina zu einem Teil seines Territoriums er-
klärte, führte Europa an den Rande eines Krieges. 
Nur mühsam konnte dieser in bilateralen Verhandlun-
gen zwischen den beiden Außenministern noch einmal 
abgewendet werden. Die Gegensätze zwischen den 

kontinentalen Großmächten Österreich und Russland, 
das Serbien als seinen natürlichen Verbündeten auf 
dem Balkan betrachtete, traten aber deutlich zu Tage. 
Die militärische Schwäche des krisengeschüttelten Os-
manischen Reiches wirkte sich hier zusätzlich negativ 
aus. Die Regionalmacht Serbien, die sich seit 1906 in ei-
nem wirtschaftlichen Dauerkonflikt, dem sogenannten 
„Schweinekrieg“, mit der Donaumonarchie befand, trat 
zunehmend selbstbewusst auf. Die Balkankriege der 
Jahre 1912 und 1913 verschärften die Situation noch ein-
mal und führten zu einer weiteren Destabilisierung die-
ser Region im Südosten des alten Kontinents. 

Es war daher sicher kein Zufall, dass es ein Attentat auf 
dem Balkan gegen ein führendes Mitglied des österrei-
chischen Kaiserhauses war, das den Funken darstellte, 
der das Pulverfass Europa zur Explosion brachte. Auf 
die wirtschaftlichen Konfliktfelder, Stichwort interna-
tionale Rüstungskonzerne, oder auf die Grundsatzde-
batte zu den Ursachen des Ersten Weltkrieges kann und 
soll hier aber nicht näher eingegangen werden. 

Abb. 64: Die k. u. k. Monarchie, politische Karte, 1895. (Karl Adrian, Salzburger Heimatsatlas. Wien 1895, Kartenblatt Nr. 7;  

Reproduktion: SLA).
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Auch Österreich-Ungarn beteiligte sich am Wettrüs-
ten der Großmächte. Sichtbares Zeichen dafür waren 
die Großkampfschiffe der Kriegsmarine, die für das 
sehr begrenzte Operationsgebiet Adria militärisch 
nicht wirklich geeignet waren, oder die wenigen mo-
dernen großkalibrigen Geschütze, die letztlich der in 
den militärischen Planungsstäben vorherrschenden 
Vorstellung eines schnellen, kurzen Bewegungskrie-
ges widersprachen, waren sie doch für den Transport 

über größere Distanzen auf das bestehende Eisen-
bahnnetz bzw. auf das in weiten Teilen unzureichen-
de europäische Straßennetz angewiesen. 

Der größte Teil der bewaffneten Macht der Habsbur-
germonarchie war von ihrer Ausrüstung her veraltet 
und auf die Gegebenheiten eines modernen „techni-
schen“ Krieges nicht oder nur unzureichend vorberei-
tet. Darüber konnten auch die prächtigen Uniformen 
und die glanzvollen Paraden nicht hinwegtäuschen. 
Auch wirtschaftlich und industriell war die k. u. k. 
Monarchie auf einen längeren Krieg, womöglich an 
mehreren Fronten, nicht gewappnet. Zudem war 
das Habsburgerreich des greisen Kaiser Franz Josef I. 
durch immer radikaler auftretende nationalistische 
Bewegungen schon seit Jahrzenten in seinem Bestand 
gefährdet. Der „Ausgleich“ mit Ungarn 1867 brachte 
nur eine kurze Atempause und vergrämte zudem in 
erster Linie die slawischen Völker, die ebenfalls auf 
mehr Rechte in einem gemeinsamen Reich pochten.

Die wirtschaftlichen Gegensätze erleichterten in Kom-
bination mit dem recht komplexen und nicht auf fried-
liche Koexistenz ausgerichteten kontinentalen Bünd-
nissystem den Ausbruch eines gesamteuropäischen 
Krieges, der rasch globale Dimensionen annahm. Zu-
dem existierte damals keine allgemein anerkannte su-
pranationale Organisation als Plattform für mögliche 
friedenssichernde Verhandlungen. Nicht zuletzt ent-
stand aus dieser Erfahrung der jedoch weitgehend in-
effiziente „Völkerbund“ der Zwischenkriegszeit. Erst 

Abb. 66: Abmarsch eines Rainer-Marsch-Bataillons an die Front, Propagandapostkarte sign. A. Roth, Postkartenzentrale Ferd. Mora-

wetz, Salzburg 1916. (SLA, Fotosammlung A 24791).

Abb. 65: Ein Linienschiff der Tegetthoff-Klasse bzw. Viribus-

Unitis-Klasse. (Heldenwerk. Ein literarisches Monumentalwerk 

zum ewigen Gedenken an die ruhmvollen Waffentaten der 

österreichisch-ungarischen Armee und ihrer Heldentaten. Bd. 2: 

1914−1917, hrsg. zu Gunsten der Kriegsfürsorgezwecke d. Kriegs-

hilfsbüros d. k. k. Ministeriums des Innern. Wien 1917, S. 228; 

Reproduktion: SLA).
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mit der Gründung der UNO und ihrer Teilorganisati-
onen nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine welt-
umspannende Organisation zur Friedenssicherung ge-
schaffen. Auch sie stößt jedoch, wie gerade jüngste 
Entwicklungen, wieder am Balkan und wieder in Ost-
europa, beispielsweise der Bürgerkrieg in Ex-Jugosla-
wien oder der Ukraine-Russland-Konflikt, zeigen, im-
mer wieder an die Grenzen ihres Einflusses.

Salzburg blieb auf Grund seiner einheitlich deutsch-
sprachigen Bevölkerung von nationalen Spannungen 
oder gar Gewaltausbrüchen unberührt. Selbst die 
verstärkt agierenden deutschnationalen Organisatio-
nen stellten zu diesem Zeitpunkt weder die Donau-
monarchie an sich noch die Zugehörigkeit des Kron-
landes zu Österreich ernsthaft in Frage. Nach der 
endgültigen Anbindung an das internationale Eisen-
bahnnetz spätestens mit der Fertigstellung der Tau-
ernbahn 1909 ergaben sich für Salzburg neue wirt-
schaftliche Möglichkeiten. Auch der aufkommende 
Tourismus, zu dieser Zeit fast ausschließlich im Som-
mer, profitierte von dieser Entwicklung. Ohne Ei-
senbahn hätte Bad Gastein nie jenen Stellenwert als 
mondäner Kurort von internationalem Rang erreicht, 
der ihn bereits in den Jahren vor dem Ersten Welt-
krieg zu einem Treffpunkt der internationalen Pro-
minenz machte. 

Die klassische Sommerfrische an den Salz-
burger Seen wie beispielsweise in Matt-
see oder Zell am See wäre ohne die zu-
mindest relative Nähe zur Eisenbahn nicht 
möglich gewesen. Andere Gegenden pro-
fitierten von den zumeist schmalspurigen 
Lokalbahnen, die vor dem Aufkommen des 
Automobils auch relativ dezentrale inner-
alpine Regionen verkehrsmäßig erschlos-
sen und die ersten Sommergäste ins Land 
lockten. Die zunehmende Erschließung der 
Alpen durch Schutzhütten und ein markier-
tes Wegenetz für Bergsteiger waren eine 
weitere Voraussetzung.

Auch die Bedeutung der Verehrung der Mu-
sik von Wolfgang Amadeus Mozart für den 
Fremdenverkehr begann sich in den ersten 
Jahren des 20. Jahrhunderts abzuzeich-
nen. Alle diese positiven zukunftsorien-
tierten Entwicklungen fanden durch den 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges ein jä-
hes Ende. Geradezu ein Symbol dafür ist 
das Mozarteum; konnte doch die feierli-
che Eröffnung des Baues in der Schwarz-
straße Ende September 1914 auf Grund der 
Kriegsereignisse nicht mehr in der geplan-
ten Form stattfinden. 

Es war ein ganz normaler Sommer-Sonn-
tag, dieser 28. Juni 1914, an dem Thron-
folger Erzherzog Franz Ferdinand und sei-
ne Gattin Sophie durch bosnisch-serbische 
Nationalisten in Sarajevo ermordet wur-
den. Die beiden hatten sich anlässlich un-
mittelbar zuvor beendeter Manöver des 
XV. und XVI. Korps in der Hauptstadt von 
Bosnien-Herzegowina befunden. Berich-

te über das Attentat verbreiteten sich relativ rasch, 
insbesondere die Orte entlang der Eisenbahn erreich-
ten die vorerst noch widersprüchlichen Meldungen 
als Erstes. Spätestens am frühen Abend des 28. Juni 
war aber allgemein bekannt, dass das Thronfolger-
paar ermordet worden war. Auch in Stadt und Land 
Salzburg ahnte wohl niemand, dass an diesem Tag 
eine Entwicklung beginnen sollte, an deren Ende die 
bislang bekannte und vertraute staatliche Ordnung, 
das Kaiserreich, zu bestehen aufgehört haben würde. 

Von einem allgemeinen europäischen Krieg oder gar 
einem bis dato unvorstellbaren globalen Konflikt gin-
gen im Sommer 1914 weder die Verantwortlichen in 
den Staatskanzleien und Generalstäben noch die Be-
völkerung in den einzelnen Ländern aus. Vor allem in 
Österreich-Ungarn plante man ursprünglich eine be-
grenzte militärische Strafexpedition gegen Serbien, 
wo man die Hintermänner für das Attentat vermute-
te. Dass es zu einem Krieg kommen würde, war jedoch 
auch der Öffentlichkeit bald klar. Bemerkenswert ist 
in diesem Zusammenhang, dass schon etwas mehr als 
eine Woche nach dem Attentat in einer Salzburger 
Zeitung erstmals das Wort „Krieg“ im Zusammenhang 
mit den Ereignissen in Sarajevo verwendet wurde. Un-
ter der unauffälligen Überschrift „Eine bezeichnende 

Äußerung des Königs Nikita“ (Nikolaus I. Petrowitsch 

Abb. 67: Plakat zur Eröffnung der Pinzgauer Lokalbahn, 2. Jänner 1898. (SLA, 

Plakatsammlung 1287; Reproduktion: SLA).
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Abb. 68: Titelblatt der „Salzburger Zeitung“ mit der amtlichen Meldung über das Attentat in Sarajevo, 30. Juni 1914. (Reproduktion: SLA).
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Rjegosch, König von Montenegro) war im liberal-
deutschnationalen „Salzburger Volksblatt“ vom 7. Juli 
1914 (Seite 4) ein kurzer Artikel zu lesen: „München, 

2. Juli. Eine medizinische Kapazität in München wur-

de vor einigen Tagen in einem Hotel von einem Frem-

den, der unter gräflichem Namen abgestiegen war, 

konsultiert. Der Arzt riet dem Patienten wiederholt 

dringend, in Gastein eine Kur zu gebrauchen. Nach 

mehrfacher Ablehnung äußerte der Fremde schließ-

lich: ‚Das kann ich nicht. Ich bin der König von Mon-

tenegro. Es gibt Krieg! Ich kann nicht nach Österreich 

gehen.‘ Bekanntlich hat der König von Montenegro 

vor einigen Tagen mit seinem Sohn, dem Kronprinzen, 

in München geweilt.“ In den folgenden Wochen radi-
kalisierte sich die Berichterstattung in der Tagespres-
se zunehmend, und die Forderungen nach einer mili-
tärischen Bestrafung Serbiens wurden immer lauter. 
Beispielsweise betitelte die katholisch-christlichsozia-
le „Salzburger Chronik“ ihren Leitartikel vom 14. Juli 
1914 mit „Wo bleibt die Eisenfaust?“. Die Bevölkerung 
sollte auch auf diese Weise auf einen bevorstehenden 
Krieg vorbereitet werden. 

Nicht zuletzt durch diese gezielte mediale Bericht-
erstattung wandelte sich die Stimmung von einer 
anfänglichen Gleichgültigkeit zu einer allgemeinen 
Kriegsbegeisterung. Heute, mehr als hundert Jahre 
später, ist dieser Meinungsumschwung nicht mehr 
nachzuvollziehen, und auch die Zeitzeugen jener Er-
eignisse hatten dafür letztlich keine Erklärung. Stell-
vertretend für die Stimmung, die damals ganz Europa 
erfasste, sei der deutsche Schriftsteller Carl Zuck-

mayer, der in der Zwischenkriegszeit eng mit Salz-
burg verbunden war, zitiert. Er schrieb in seiner 1969 
erschienenen Autobiografie „Als wär’s ein Stück von 
mir“ über die Ereignisse in jenen Wochen. „Histori-

ker werden darüber befinden, sich streiten und ver-

mutlich nie einig werden. Die Problematik der Ereig-

nisse [Sommer 1914; Anm. d. Vf.] bleibt ungeklärt. 

Es ist leicht und billig, das Wort Schicksal zu gebrau-

chen. Es ist leichtfertig und bedenklich, einseiti-

ge Schuld zu konstatieren. Wir aber waren, persön-

lich, als menschliche Existenzen, nun wirklich einem 

Schicksal konfrontiert, dem sich zu entziehen fast 

unmenschlich gewesen wäre.“ 

Niemand, auch nicht die militärischen Entschei-
dungsträger, konnten sich in diesem Sommer und 
Frühherbst 1914 die grausame Realität eines mo-
dernen, hochtechnisierten Krieges vorstellen. Die 
Kriegsfreiwilligen hatten eher die Befürchtung, nicht 
mehr rechtzeitig an die Front zu kommen, denn man 
erwartete einen kurzen, höchstens ein paar Wochen 
dauernden Waffengang. 

Am späten Vormittag des 28. Juli 1914, also genau 
ein Monat nach dem verhängnisvollen Attentat auf 
den Thronfolger und seine Gemahlin, unterzeich-
nete Kaiser Franz Josef in seinem Arbeitszimmer in 
Bad Ischl die Kriegserklärung der Habsburgermonar-
chie an das Königreich Serbien, die per Telegramm 
am selben Nachmittag in Niš, wohin sich das serbi-
sche Außenministerium vorübergehend zurückgezo-
gen hatte, eintraf. 

Abb. 69: Manifest zur Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien, Propagandapostkarte M.M.S-Verlag, Wien 1914. (SLA, Fotosamm-

lung A 8895).
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Die Kriegserklärung und der Beginn der Feindselig-
keiten mit Serbien und anderen europäischen Mäch-
ten dominierten naturgemäß Anfang August die 
Berichterstattung in allen Salzburger Zeitungen. An-
fänglich wurde noch die Möglichkeit einer Begren-
zung des Konflikts diskutiert. So meldete das „Salz-
burger Volksblatt“ auf seiner Titelseite vom 29. Juli 
1914 in großen Lettern die „Kriegserklärung an Ser-
bien“, stellte aber in einem weiteren Artikel noch 
auf derselben Seite „Die Frage der Lokalisierung“ 
des Krieges und charakterisierte die „augenblickli-

che internationale Situation“ folgendermaßen: „Alle 

Mächte sind darauf bedacht, den Konflikt zu lokali-

sieren. Rußland und Frankreich glauben dies errei-

chen zu können, indem sie sich bemühen, den Kon-

flikt zwischen Österreich-Ungarn und Serbien auf 

einen diplomatischen zu beschränken, was erreicht 

werden könnte, wenn Österreich-Ungarn etwas von 

seinen Forderungen nachließe. Rußland glaubt, Ös-

terreich-Ungarn hiezu bringen zu können, wenn sich 

auch England einer solchen Aktion anschlösse. Eng-

land ist nicht der Ansicht, daß Österreich-Ungarn zu 

einer Mäßigung zu veranlassen ist. Es meint, Serbi-

en müßte sich in zwölfter Stunde unterwerfen oder 

die Mächte müßten bemüht sein, den Krieg zu lo-

kalisieren.“ Berichte über Kampfhandlungen nah-
men in dieser Anfangsphase nur eine untergeordnete 
Rolle ein. Als Beginn der kriegerischen Feindselig-
keiten mit Serbien wurde ein Grenzzwischenfall bei 
Temeskubin (heute: Kovin, ca. 50 km östlich von 
Belgrad) bezeichnet. Am nächsten Tag warnte der 
Leitartikel „Ruhig Blut!“ vor dem überstürzten Ab-

heben der Guthaben von den einzelnen Banken und 
mahnte angesichts des Krieges zur Besonnenheit in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten: „Ruhig Blut auch 

den wirtschaftlichen Bedrängnissen gegenüber ist 

jetzt erstes Gebot und die patriotische Pflicht al-

ler, die nicht als Soldaten dem Vaterlande ihren Tri-

but zollen.“ Die Hoffnungen auf eine Lokalisierung 
des Konflikts wurden durch die nunmehr fast täglich 
eintreffenden beunruhigenden Nachrichten über die 
gesamteuropäische Lage obsolet. 

Die nachstehende unvollständige Auflistung von 
Kriegserklärungen zeigt deutlich, wie rasch sich die-
ser Konflikt auf den gesamten Kontinent ausdehnte. 
Am 30. Juli verkündete Russland die Generalmobil-
machung seiner Truppen. Deutschland, Frankreich 
und Österreich-Ungarn folgten am 1. August. Am sel-
ben Tag erklärte das Deutsche Reich Russland den 
Krieg. Nachdem Deutschland am 3. August Frankreich 
den Krieg erklärt hatte, begann es einen Tag später 
mit dem Einmarsch in das neutrale Belgien. Die Fol-
ge war die Kriegserklärung von Großbritannien. Seit 
5. August befanden sich Montenegro und Österreich-
Ungarn im Kriegszustand, ab 6. August Serbien und 
das Deutsche Reich. Seit 6. August herrschte auch 
zwischen Österreich-Ungarn und Russland Krieg. Am 
11. August erklärte Frankreich und am darauffolgen-
den Tag Großbritannien der Habsburgermonarchie 
den Krieg. 

Österreich-Ungarn sah sich also vorerst mit einem 
Zweifrontenkrieg konfrontiert, denn das Zarenreich 

Abb. 70: Bündnisse vor dem Ersten Weltkrieg. (Druck aus der Zwischenkriegszeit, Verfasser: unbekannt; SLA, Atlas IX.23; Reproduktion: SLA).
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trat an der Seite seines Verbündeten Serbien in den 
Krieg ein. Spätestens ab diesem Zeitpunkt offenbar-
te sich schon bei der langsamen und unkoordinierten 
Verlegung der Truppen an die Front nach Osten und 
Südosten, wie schlecht die Donaumonarchie auf ei-
nen Krieg, der über einen regionalen Konflikt hinaus-
ging, vorbereitet war. 

Auch in Salzburg gingen die Menschen auf die Stra-
ßen, und viele meldeten sich freiwillig, um in den 
Krieg ziehen zu können. Umjubelt von der Bevölke-
rung und von den zurückbleibenden Freunden und 
Verwandten marschierten die Salzburger Soldaten 
in Richtung Bahnhof, um an die verschiedenen Fron-
ten transportiert zu werden. In ländlichen Gebieten 
hielt sich diese Kriegsbegeisterung jedoch häufig in 
Grenzen, denn die bäuerliche Bevölkerung befürch-
tete einen massiven Arbeitskräftemangel bei der be-
vorstehenden Ernte. Dies erwies sich als zutreffend, 
die Einberufungen der wehrfähigen Jahrgänge gingen 
weiter. Die Androhung drakonischer Strafen tat hier 
ihr Übriges. Auch die schon früh einsetzenden Requi-
rierungen durch die Militärbehörden, beispielswei-
se von Fuhrwerken, Zug- und Tragtieren sowie von 
Kraftfahrzeugen, aber auch die Bereitstellung von 
Lebensmitteln und Schlachtvieh waren nicht gerade 
dazu angetan, in den ländlichen Gebieten eine wirkli-
che Kriegsbegeisterung aufkommen zu lassen. 

Einen Blick auf die herrschende Verunsicherung in-
nerhalb der Bevölkerung abseits des aus der Propa-
ganda bekannten Bildes erlaubt eine Mitteilung im 
nichtamtlichen Teil der „Salzburger Zeitung“ vom 14. 
August 1914 über die Veröffentlichung der von den 

Abb. 71: Gottesdienst anlässlich der Verabschiedung für die an die Front abgehenden Rainer (k. u. k. Inf.-Reg. Nr. 59) vor dem Salzburger 

Dom, „Truppen-Aussegnung“, 1914. (SLA, Fotosammlung A 13278).

Abb. 72: Abmarsch des k. u. k. Feldkanonenregiments Nr. 41 an 

die Ostfront in der Lasserstraße, Salzburg-Schallmoos, August 

1914. (SLA, Fotosammlung A 23623; Autor: Würthle & Sohn Nachf. 

Salzburg).
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„Truppen einlangenden Meldungen über Gefechts-

verluste (Verlustlisten) […].“ Hierin wurde unter 
anderem vom k. u. k. Kriegsministerium festgelegt: 
„Um Beunruhigungen, die sich infolge von Druck-

fehlern ergeben können, möglichst auszuschließen, 

wird der Nachdruck dieser Publikationen nicht ge-

stattet.“ An Mitteilungen über Verwundete oder Ge-
fallene in bislang unvorstellbarem Ausmaß mussten 
sich die Menschen im Hinterland in den folgenden 
Jahren aber gewöhnen. 

Schon bald musste die k. (u.) k. Armee nach anfängli-
chen Erfolgen verlustreiche Niederlagen einstecken. 
Zehntausende Soldaten fielen, wurden verwundet 
oder gerieten in Kriegsgefangenschaft, aus der sie 
häufig nicht mehr zurückkehren sollten. Gegen Russ-
land gingen weite Teile Galiziens und der Bukowi-
na verloren, und in Serbien mussten die Truppen des 
Kaisers noch in den Wintermonaten 1914 den Rück-
zug antreten. 

Auf den Titelseiten berichteten auch in Salzburg die 
Zeitungen vorerst aber noch weit bis in den Herbst 
in großen Lettern und mit viel patriotischem Pa-
thos über militärische Erfolge der kaiserlichen Trup-
pen. Im Blattinneren zeichneten Berichte aber schon 
sehr früh ein anderes Bild und ließen die Schatten-
seite des Krieges erahnen. Ein Beispiel dafür ist der 
im „Salzburger Volksblatt“ am 6. August 1914 veröf-
fentlichte Aufruf der Gemeinde Morzg: „Durch die 

allgemeine Mobilisierung ist für die zurückgeblie-

benen Angehörigen der Mobilisierten in unserer Ge-

meinde, insbesonders im Gemeindeteile Kleingmain, 

der zum großen Teil von Arbeitern bewohnt ist, eine 

fürchterliche Notlage eingetreten. Helfe jeder nach 

Kräften das Elend mildern! Beiträge nimmt entge-

gen die Gemeindevorstehung.“ Auch die am gleichen 

Abb. 73: Schlachtfeld von Limanowa-Lapanów (Ostfront). Gefallene am sogenannten „Zuckerhütl“. (Max Ritter von Hoen, Geschich-

te des salzburgisch-oberösterreichischen K. u. k. Infanterie-Regiments Erzherzog Rainer Nr. 59 für den Zeitraum des Weltkrieges 

1914−1918. Salzburg 1931, S. 255; Reproduktion: SLA).

Abb. 74: Denkmal für die Gefallenen der Kämpfe am „Zucker-

hütl“ in unmittelbarer Nähe von Friedhof Nr. 368 in Limanowa-

Jabłoniec. (Foto: Gregor Dohle, November 2016).
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Tag veröffentlichte „Kundmachung betreffend die 
Organisation des landwirtschaftlichen Hilfsdienstes 
für die zur Kriegsleistung Einberufenen“ ist ein Indiz 
für die überstürzten Einberufungen und die fehlende 
langfristige Planung für den Kriegsfall − Arbeitskräf-
temangel sollte für die nächsten Jahre ein gesamt-
wirtschaftliches Problem werden, das durch den Ein-
satz von Kriegsgefangenen, aber auch von Frauen in 
bislang traditionellen Männerberufen nur sehr unzu-
reichend gelöst werden konnte.

Alle Tageszeitungen unterlagen damals der Presse-
zensur, die mit Unterstützung der Polizei von den 
Bezirks- und Sicherheitsbehörden ausgeübt wurde. In 
den Landeshauptstädten und in Orten mit einer „be-
langreichen Pressetätigkeit“ oblag die Pressekontrol-
le der zuständigen Staatsanwaltschaft. Schon in den 
Wochen vor dem Kriegsausbruch verschärften die zu-
ständigen Behörden die an sich schon bestehenden 
und recht rigide gehandhabten Zensurmaßnahmen. 

Die Konfiszierung der ersten Ausgabe der „Salzbur-
ger Wacht“ vom 25. Juli 1914 ist ein deutliches Indiz 
für die intensivierte Überwachung der Presse. Nach 
Kriegsausbruch waren Zeitungsberichte einer ver-
schärften Kontrolle unterworfen. Neben der Kont-
rolle der dadurch verbreiteten Stimmungsbilder zum 
Kriegsgeschehen sollte auch verhindert werden, dass 
militärisch sensible Daten an die Öffentlichkeit ge-
langen konnten. In erster Linie betraf dies die Nen-
nung von Orten oder detaillierte Informationen über 
einzelne Gefechte. Auch der Telegrammverkehr, 
vornehmlich mit dem Ausland, wurde verstärkt über-
wacht bzw. mit den Kriegsgegnern gänzlich unter-
sagt. Am 28. Juli 1914 war in der amtlichen „Salz-
burger Zeitung“ die Verordnung über das „Verbot 

der Einfuhr von Waffen, Munition, Sprengstoff und 

Tauben“ abgedruckt. Da bei den erwähnten Tauben 
zweifellos Brieftauben als Kommunikationsmittel mit 
einem möglichen Feind gemeint sind, sollte auch die-
se Maßnahme dazu beitragen, jegliche Kommunika-
tion mit dem (feindlichen) Ausland zu unterbinden. 
Dies passt auch zu der weit verbreiteten und von der 
Obrigkeit zumindest nicht aktiv bekämpften allge-
meinen Furcht vor angeblichen ausländischen Spio-
nen, die in den Wochen und Monaten vor und nach 
Kriegsausbruch grassierte. Wichtige Straßenverbin-
dungen wurden aus diesem Grund Tag und Nacht von 
Soldaten, zumeist Landsturm, bewacht. Diese Maß-
nahme erwies sich bald als unbegründet und wurde 
daher spätestens mit Jahresende 1914 eingestellt. 
Die Spionagefurcht hatte auch immer wieder Über-
griffe und Misshandlungen von „verdächtigen auslän-

dischen Elementen“ zur Folge. An der Front wurden 
hunderte, angebliche feindliche Spione, sogar Kin-
der und Jugendliche, nach einem feldgerichtlichen 
Schnellverfahren hingerichtet. Auch die zwangswei-
sen Massendeportationen von Bewohnern ganzer Dör-

Abb. 75: Titelblatt der 

sozialdemokratischen 

„Salzburger Wacht“, 25. 

Juli 1914, 2. Auflage mit 

den Folgen der Pressezen-

sur. (Reproduktion: SLA).

Abb. 76: Propagandapostkarte „Flüchtlingsfürsorge“, Absender datiert 31. 8. 1916. (SLA, Fotosammlung A 9126).
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fer aus dem Nahbereich der Ostfront in das Landes-
innere der Donaumonarchie sind nicht nur mit dem 
Vordringen der russischen Armee zu begründen. Es 
sollte dadurch auch die Zusammenarbeit dieser als 
„unzuverlässig“ eingestuften, zumeist bäuerlichen 
Bevölkerung mit dem Feind verhindert werden. Auch 
antisemitische Tendenzen sind bei diesen Zwangsab-
siedlungen zu konstatieren.

Die Donaumonarchie, so wie letztlich alle anderen 
kriegsführenden Mächte, war auf einen längeren 
Krieg nicht vorbereitet und ging von einem nur we-
nige Monate dauernden Waffengang aus. Die noch 
in Friedenszeiten getroffenen Vorkehrungen für ei-
nen längeren Krieg erwiesen sich als völlig unzu-
reichend. Nicht einmal die Kapazitäten der Kran-
kenhäuser waren den Tausenden von Verwundeten 
gewachsen, die in nunmehr immer größerer Zahl im 
Hinterland, auch in Salzburg, zu versorgen waren. In 
Schulen und selbst in Klöstern wurden Notlazarette 
eingerichtet. Beispiele in der Stadt Salzburg sind das 
„k. u. k. Reserve-Spital“ in der damaligen Volks-Bür-
ger-Realschule an der Salzach (heute: „AVA-Haus“ 
am Ferdinand-Hanusch-Patz) mit 570 Betten oder 
das „Not-Reserve-Spital“ im Kloster St. Peter.

Schon nach wenigen Wochen, bis längstens Weih-
nachten 1914, sollte alles entschieden sein. Spä-
testens als der Vormarsch der Mittelmächte in den 
Einleitungsfeldzügen, sowohl Deutschlands an der 
Westfront als auch Österreich-Ungarns im Osten und 
Südosten, zum Stillstand kam, platzten die Träume 
der Verantwortlichen von einem schnellen Sieg, der 
in einem kurzen Bewegungskrieg errungen werden 

sollte. Die Fronten erstarrten zum Stellungskrieg, die 
Gegner gruben sich ein, und der „Schützengraben“ 
wurde gleichsam zum Symbol für den Ersten Welt-
krieg. Zehntausende Soldaten wurden für den Ge-
winn von wenigen hundert Meter Boden oder für die 
Eroberung einer letztlich unbedeutenden feindlichen 
Stellung, ja eines einzelnen Grabenabschnittes, ge-
opfert. 

Maschinengewehre, Stacheldraht, aber auch Gift-
gas und das tagelange Trommelfeuer tausender Ge-
schütze charakterisierten das Massensterben in ei-
nem Krieg, der gleichsam industriell geworden war. 
Die „Blutpumpe“ vor Verdun an der Westfront oder 
die insgesamt zwölf Schlachten am Isonzo (Soča) ge-
gen Italien sind bis heute mahnende Beispiele für 
den Wahnsinn des Krieges allgemein. 

Abb. 77: Not-Reserve-Spital St. Peter. (Salzburg Museum, Foto-

sammlung 22327).

Abb. 78: Angreifende österreichische Soldaten an der Südfront, um 1917. (SLA, Fotosammlung H 599).
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Kriegstote in Salzburg bis Ende 1917

Politischer Bezirk Kriegstote
je Bezirk
bis 31. Dez. 1917 *

Gefallene auf je 
1000
der männlichen
Zivilbevölkerung

Hallein 776 63,1

Salzburg-Umgebung 1733 53,1

Salzburg-Stadt 307 20,0

St. Johann im Pongau 1053 54,7

Tamsweg 555 78,7

Zell am See 1111 58,4

Salzburg gesamt 5535 52,4

* (Aus: Wilhelm Winkler, Die Totenverluste der österreichisch-

ungarischen Monarchie nach Nationalitäten. Wien 1919, S. 20).

Eine gewisse Ausnahme bildete der hochalpine Kriegs-
schauplatz an der Südfront. Im Hochgebirgskrieg konn-
ten auf Grund der geografischen Gegebenheiten Trup-
pen nicht in jenen Massen eingesetzt werden, wie es 
bei den Materialschlachten im Flachland möglich war. 
Im Gebirge kämpften oftmals kleine Patrouillen von 
Soldaten mit hochalpiner Spezialausbildung gegenein-
ander. Um einzelne Gipfel wurde selbst im Winter er-
bittert gekämpft. Konnten gegnerische Stellungen auch 
nach monatelangen Angriffen nicht erobert werden, so 
wurden diese unterminiert und gesprengt. Berühmtes-
tes Beispiel dafür ist der Col di Lana, wo in der Nacht 
vom 17. auf den 18. April 1916 die österreichische Gip-
felstellung mitsamt ihrer Besatzung durch eine italie-
nische Sprengung vernichtet wurde. Größter Feind der 

Soldaten auf beiden Seiten der Front waren jedoch die 
Gefahren und die Unbilden der Witterung im Hochge-
birge, die in erster Linie im Winter mehr Menschenle-
ben forderten als die Kampfhandlungen selbst. 

Immer häufiger trafen auch in Salzburg ab Herbst 1914 
die Benachrichtigungen über den „Heldentod“ eingezo-
gener Väter, Brüder, Söhne oder anderer ihnen nahe-
stehender Personen bei den Familien im Hinterland ein.

Ungeachtet aller Propaganda vom Tod auf dem „Feld 
der Ehre“ für „Gott, Kaiser und Vaterland“ wich 
die anfängliche Kriegsbegeisterung recht schnell ei-
ner immer stärkeren Resignation. Das Leben wur-
de zunehmend geprägt von den Sorgen eines immer 
schwierigeren Alltags. Entgegen der verbreiteten 
staatlich kontrollierten und reglementierten Bericht-
erstattung spielten der einzelne Soldat als Individu-
um oder die persönliche Tapferkeit immer weniger 
Rolle in diesem Kampf der Maschinen.

Das offizielle Bild des Krieges freilich war ein ganz ande-
res. Wichtigstes Mittel zu dessen Verbreitung waren ne-
ben Berichten in Tageszeitungen die Propagandapost-
karten. Insgesamt entstanden während des Ersten 
Weltkrieges in Deutschland und in der Donaumonarchie 
rund 50.000 verschiedene Kriegspostkarten. Die Karten 
dienten der Wirkung nach innen. Auslandspropaganda 
wäre damit wegen der überall herrschenden strengen 
Zensurbestimmungen sinnlos gewesen. Die Kampfhand-
lungen wurden in der Tradition der Schlachten vergan-
gener Jahrhunderte dargestellt. Deutlich wird dies bei 
Soldaten zu Pferd, die durch die moderne Waffentech-
nik nicht mehr der Realität entsprachen.

Abb. 79: Postenstand am Mt. Cimone (Südfront), Winter 1916/17. 

(Hoen, Geschichte des salzburgisch-oberösterreichischen K. u. k. 

Infanterie-Regiments, S. 537; Reproduktion: SLA).

Abb. 80: Österreichischer und deutscher Soldat zu Pferd, Post-

stempel 4. 8. 1915. Künstler-Kriegspostkarte, M. Schulz, Prag 1914. 

(SLA, Fotosammlung A 9089).



80

Abb. 81: Salzburgs Helden, Todesanzeige von Gefallenen. In: „Die Heimat“, Sonntagsbeilage der „Salzburger Chronik“, 5. 8. 1917. 

(Reproduktion: SLA).
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Bei den abgebildeten Toten handelt es sich in der Regel 
um Feinde, die dem Feuer der eigenen Soldaten zum 
Opfer fallen. Dies zeigt sich in drastischer Weise bei der 
Darstellung eines Gefechts am Oberlauf der Soča (Ison-
zo), das so überhaupt nichts mit der Realität der zwölf 
Isonzo-Schlachten mit ihren hunderttausenden To-
ten gemeinsam hat. Diese Korrespondenzkarten zeig-
ten keine Massengräber mit verstümmelten Leichen, 
sondern stimmungsvolle „Heldengräber“ in idyllischer 
Landschaft. Dieses Bild sollte den Angehörigen die Ge-
wissheit geben, dass an der Front auch mit den Gefal-
lenen respektvoll und den damaligen religiösen Gepflo-
genheiten folgend umgegangen wurde. Verwundete 
tragen weiße, saubere Verbände, oft am Kopf, sind 
aber sonst guten Mutes und scheinen keine Schmerzen 
zu verspüren. Häufig werden sie von hübschen, jungen 
Rotkreuzschwestern betreut, deren Tracht jener der 
Spitäler des Hinterlandes entspricht. Allen Darstellun-
gen gemeinsam ist die Verharmlosung der grausamen 
Tatsachen. Diese Botschaften richteten sich an die Fa-
milien und Freunde der Soldaten in der Heimat, denn 
an den Fronten kannte man die ganz andere Realität 
nur zu gut. Für Frontsoldaten waren die mittels Feld-
post zu hunderttausenden übermittelten Karten in ers-
ter Linie ein Lebenszeichen für daheim.

Im Hinterland traten auch in Salzburg im Herbst 1914 
erste Versorgungsprobleme auf, da die wirtschaftlich 
in vielen Bereichen von Importen abhängigen Mittel-

mächte zunehmend von den überseeischen Märkten 
abgeschnitten waren. Nach den ersten Engpässen bei 
Lebensmitteln im Winter 1914/15 versuchte die staat-
liche Obrigkeit im Frühjahr 1915 durch die Einführung 
von Lebensmittelkarten die Versorgung zu sichern. 
Trotzdem konnte der Staat mit zunehmender Dau-
er des Krieges nicht einmal mehr die Versorgung mit 
den ohnehin nur noch gegen Bezugskarten erhältli-
chen Gütern des täglichen Bedarfs gewährleisten. 

Vor den Geschäften bildeten sich immer länge-
re Schlangen von Frauen und Kindern, die hofften, 
ihre gesetzlich versprochenen Nahrungsmittel zu 
erhalten. Wenn der Ladeninhaber den oftmals seit 
Stunden Wartenden erklärte, er habe nichts mehr, 
setzten lautstarke Proteste ein. Am 3. 12. 1916 bei-
spielsweise hatten sich zahlreiche Personen für die 
Verteilung einer seltenen Zuckerlieferung angestellt. 
Die Hälfte davon ging leer aus. Die erregte Menge re-
agierte mit Pfeifen, Schreien, Weinen − gewalttätige 
Proteste blieben (vorerst) noch aus.

1916 verschlechterte sich die Versorgungslage zu-
nehmend. Um dem entgegenzuwirken, sollte nun, 
viel zu spät, der Ernährungsbereich durch die Ein-
richtung einer interministeriellen Approvisionie-
rungskommission vereinheitlicht werden, in der das 
Ackerbauministerium (zuständig für die Viehzucht), 
das Handelsministerium (zuständig für Fett- und Zu-
ckerwirtschaft) und das Innenministerium (zuständig 
für alle weiteren Approvisionierungsangelegenhei-
ten) ihre Aktivitäten koordinieren sollten. Im Okto-
ber 1916 wurde im Innenministerium ein Ernährungs-
amt eingerichtet. Erst im November 1916 gelang 
mit der Gründung des Amts für Volksernährung eine 
weitgehende Zentralisierung der Nahrungsmittelver-
sorgung. Im März erfolgte auf Landes- und Bezirks-
ebene die Errichtung von Wirtschaftsämtern. Auf 
Gemeindeebene wurden sie vom Amt für Volksernäh-
rung lediglich empfohlen. Alle diese Bemühungen er-
wiesen sich auf Grund unklarer Zuständigkeiten und 
sich überschneidender Kompetenzen als ineffizient.

Eine Maßnahme gegen den Hunger waren Kriegskü-
chen. 1916 wurde die erste im Sternbräu eröffnet. 
Dort wurde ein „nahrhaftes Mittagessen“ angeboten. 

Abb. 82: Gedenkstätte Redipuglia südlich von Gorizia (Görz) 

mit den sterblichen Überresten von rund 100.000 Gefallenen der 

Isonzo-Front. (Foto: Gregor Dohle, Juli 2016).

Abb. 83: „Heldengräber in den Dolomiten“, nach einem Gemälde 

von Karl Ludwig Prinz, undatiert (1915–1918). Offizielle Karte für: 

Rotes Kreuz, Kriegsfürsorgeamt, Kriegshilfsbüro. (SLA, Foto-

sammlung A 9136).

Abb. 84: „Stilles Heldentum“. Verwundeter und eine Rotkreuz-

schwester in Wien (?), sign. A. Reckziegel, Absender datiert 

15. 5. 1917. Offizielle Karte für: Rotes Kreuz, Kriegsfürsorgeamt, 

Kriegshilfsbüro. (SLA, Fotosammlung A 9117).
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Auf dem Speiseplan standen Erbsen-, Knochengrau-
pen-, Brotsuppen, Kartoffelgulasch oder Wrunkenge-
richte (Steckrübengerichte). 1917 gelangten dort 1654 
Portionen pro Tag zur Ausgabe. 

Der Rückgang der Getreideproduktion hatte zur Fol-
ge, dass Salzburg zunehmend von der gesamtstaatli-
chen Mehlversorgung abhängig wurde. In den Städten 
waren Mahlprodukte nur an bestimmten Abgabestel-
len, den sogenannten „Verschleißstellen“, zu erhal-

ten. Aber auch bei anderen Lebensmitteln kam es 
zu Rationierungen. Fleisch war spätestens ab Herbst 
1917 kaum noch verfügbar. Fleischlose Tage waren 
bereits seit 1916 üblich. 1918 wurde eine Wochen-
quote von 50 dag Fleisch pro Person festgelegt. Den-
noch sahen sich die staatlichen Stellen gezwungen, 
ab Mitte Mai 1918 in der Stadt Salzburg eine fleisch-
lose Woche pro Monat einzuführen. Mit dem Rück-
gang der Nutz- bzw. Milchkühe brach auch die Milch-
versorgung zusammen. Anfang 1918 betrug die Ration 
pro Tag ein Viertel Liter, und diese musste ab April 
auf ein Achtel reduziert werden. Auch die Versor-
gung mit Speisefett war im letzten Kriegsjahr nicht 
mehr gegeben. Eine monatliche butterlose Woche 
wurde eingeführt. Besonders katastrophal gestalte-
te sich auch die Versorgung mit Kartoffeln. Die Ein-
führung von Ersatzstoffen und die Einbeziehung der 
Schuljugend bei Sammelaktionen, beispielsweise von 
Kräutern zur Teeerzeugung, war nur der sprichwört-
liche Tropfen auf den heißen Stein, brachte aber kei-
ne nachhaltige Verbesserung der Lage.

Parallel zur staatlich reglementierten Mangelwirt-
schaft entwickelte sich ein Schwarzmarkt, auf dem 
Wohlhabende mit Geld, aber auch mit hochwertigen 
Tauschgegenständen fast alles kaufen konnten. Das 
wertvollste Gut allerdings waren alte Beziehungen 

Abb. 85: Kriegsküche Hallein, 1915. (Stadtarchiv Hallein, 

FO_2013_0791).

Abb. 86: Lebensmittelkarte des Herzogtums Salzburg für den Verbrauch von Brot und Mehl für 2 Wochen (18. 4.−24. 4. 1915).  

(SLA, Graphik XIII.044; Reproduktion: SLA).

Abb. 87: Anstellen um Eier am Grünmarkt, 1916/17. (SLA, Fotosammlung LBS F 69/4844).
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Abb. 88: Verordnung zur Verabreichung von Fleischspeisen. (SLA, „Salzburger Wacht“, 7. 8. 1917, S. 8; Reproduktion: SLA).
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zu einzelnen Bauern − Hamsterfahrten gehörten zur 
Alltagsroutine. Die Landwirte hatten ihrerseits unter 
den rigide gehandhabten Abgabepflichten (Approvi-
sierungen) zu leiden. Kontrollen durch Ernährungsin-
spektoren und Gendarmen standen auf der Tagesord-
nung, und behördliche „Ausmelker“ nahmen sogar 
„Probe-Melkungen“ vor, um zu verhindern, dass 
Milch „schwarz“ verkauft werden konnte. 

Verletzungen der geltenden Vorschriften wurden be-
straft und die Namen der Täter und Täterinnen in 
den Zeitungen veröffentlicht. Trotzdem, auf den 
Bauernhöfen fanden sich immer genügend Stellen, 
um abgabepflichtige Waren zu verstecken. Gegen 
Kriegsende verweigerten die Bauern dann zuneh-
mend die geforderten Ablieferungen − die Obrigkeit 
konnte auch hier keinen Druck mehr aufbauen. Das 

Abb. 89: Aufruf des k. k. Ackerbauministers Franz Zenker an die Landwirte Österreichs über die schweren Anforderungen und die im 

Krieg zu erwartenden Schwierigkeiten und Einschränkungen, 19. 8. 1914. (SLA, Plakatsammlung 838; Reproduktion: SLA).
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weitgehende Zusammenbrechen der Lebensmittel-
versorgung in den Städten war für die Menschen ent-
gegen aller Propaganda ein fühlbares Zeichen dafür, 
wie verzweifelt und aussichtslos die Situation spätes-
tens ab dem Winter 1917/18 geworden war. Militäri-
sche Erfolge, wie der Vormarsch bis an die Piave im 
Zuge der 12. Isonzo-Schlacht, konnten darüber nicht 
hinwegtäuschen − die Monarchie war am Ende. 

Die Seeblockade schnitt die Mittelmächte von über-
seeischen Importen weitgehend ab, und nicht nur bei 
Nahrungsmitteln, sondern auch bei kriegswichtigen 
Rohstoffen traten schon bald Engpässe auf. Insbe-
sondere an Metallen mangelte es zunehmend. Unter 
dem Motto „Gold gab ich für Eisen“ wurde Schmuck 
aus Edelmetallen, ja sogar Eheringe, gegen eiserne 
Erinnerungsringe eingetauscht. Metalle, die wegen 
des Krieges nicht aus dem Ausland importiert werden 
könnten, sollten durch das Sammeln und Einschmel-
zen von Gebrauchsgegenständen aus Kupfer, Zink, 
Messing etc., vom Spucknapf bis zu den Sudkesseln 
der Brauereien, aufgebracht werden. Auch viele Kir-
chenglocken wurden abgenommen und fanden ihren 
Weg in die Rüstungsfabriken der Monarchie. 

Anfänglich lieferten große Teile der Bevölkerung 
noch ohne Widerstand Wert- und Gebrauchsgegen-
stände ab, denn unmittelbar nach Kriegsbeginn war 
der Patriotismus noch allgegenwärtig. In jeder Ge-
meinde gründeten sich „Lokalkomitees“, die „unter 

tätiger Mithilfe der Schuljugend“ Haussammlungen 
durchführten. Die Seelsorger trugen gleichsam von 
der Kanzel herab durch patriotische Predigten zum 
Erfolg bei. 

Abb. 91: Eiserner Wehrmann (Kaiser Karl d. Große), Holzplastik 

von Anton Aicher (li.), von Bürgermeister Max Ott (re.) gestiftet, 

1915. (SLA, Fotosammlung A 8896).

Abb. 90: „Stilles Heldentum“; Kriegsmetallsammlung vor einer Sammelstelle, sign. Richard Moser, Poststempel Tagesdatum unleserlich 

1918. Offizielle Karte für: Rotes Kreuz, Kriegsfürsorgeamt, Kriegshilfsbüro. (SLA, Fotosammlung A 9123).
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Bald wurde aber offenbar, dass diese oftmals an den 
ökonomischen Erfordernissen vorbei durchgeführten 
Sammelaktionen die Anforderungen des Alltags und 
selbst die Rüstungsanstrengungen negativ beeinfluss-
ten, in weiten Kreisen der Bevölkerung Verunsiche-
rung hervorriefen und die Lebensqualität drastisch ver-
schlechterten. Zudem erwiesen sich die „freiwilligen“ 
Sammlungen als nicht ausreichend, und zwangswei-
se Ablieferungen traten an ihre Stelle. Schon im Sep-
tember 1915 wurde verfügt, mit Ausnahme von rüs-
tungswichtigen Fabrikanlagen, alle Metallgeräte bei 
Gewerbebetrieben und Privaten einzuziehen. Auf Lan-
desebene wurde eine „Controllkommission“ eingerich-
tet, in den Gemeinden sollten „Übernahmskommissio-
nen“ für den reibungslosen Ablauf sorgen. Ähnlich wie 
bei der Metallrequirierung verhielt es sich auch bei an-
deren kriegswichtigen Rohstoffen. Ein Beispiel ist die 
von Oktober 1915 bis April 1916 erfolgte „Beschlagnah-
me von Gummibereifung“, die den Bedarf an Autoreifen 
in der Armee decken sollte. Diese Requirierungen und 
strengen Strafbestimmungen, z.B. gegen „unberechtig-

te Zurückhaltung von abgabepflichtigen Metallgegen-

ständen“, schürten Ängste. Resignation und schlussend-
lich Widerstand traten an die Stelle der anfänglichen 
Kriegsbegeisterung. Ab 1916 führte dieser „Kriegsabso-
lutismus“ zu offenen Protesten in der Habsburgermo-
narchie. In Salzburg blieb vorerst noch alles ruhig.

Um dem kriegsbedingten Arbeitskräftemangel entge-
genzuwirken, mussten im Laufe des Krieges immer 
mehr Frauen die eingerückten Männer ersetzen. Wa-
ren dies anfänglich noch „typisch weibliche Tätig-

keiten“, etwa in der Krankenpflege, so waren dies 
in späteren Jahren auch sogenannte Männerberufe in 
der Industrie oder im Verkehrswesen, beispielsweise 
als Straßenbahnschaffnerinnen. Neben der körperli-
chen Anstrengung schuf dieses bislang in diesem Aus-
maß noch nicht dagewesene Nebeneinander von Fa-
milie und Arbeitswelt eine Mehrfachbelastung für die 
betroffenen Frauen, die neben gesundheitlichen Pro-
blemen auch die familiären Realitäten im Alltag mas-
siv beeinträchtigte. Unfälle auf Grund unzureichen-

der Sicherheitsvorkehrungen, 
die oftmalige Übermüdung der 
Arbeiterinnen und die gesund-
heitsgefährdenden Produkti-
onsbedingungen forderten auch 
in Salzburg zahlreiche Opfer. 

Unbestritten ist jedoch auch 
der aus heutiger Sicht positive 
Einfluss auf das emanzipatori-
sche Selbstverständnis und das 
sich wandelnde weibliche Rol-
lenbild. Nach Kriegsende kehr-
te zwar ein Großteil der Männer 
wieder an ihre Arbeitsstätten 
zurück und verdrängte die dort 
beschäftigten Frauen. Dennoch 
hatte sich, trotz aller gegen-
teiligen Propaganda, nicht zu-
letzt auch von Seiten der katho-
lischen Kirche, das Rollenbild 
der Frauen, auch in ihrem ei-
genen Selbstverständnis, geän-

dert, oder es waren zumindest die Voraussetzungen 
für langsam, aber sicher einsetzende Veränderungen 
gegeben − das Rad der Zeit ließ sich auch hier nicht 
mehr zurückdrehen. 

Entscheidend war im Ersten Weltkrieg also letztlich, 
ob es den einzelnen Volkswirtschaften gelang, die 
Verluste an Menschen und Material möglichst auszu-
gleichen und somit sicherzustellen, dass der Krieg 
fortgesetzt werden konnte. In letzter Konsequenz 
wurde der Krieg in den Fabriken im Hinterland und 
nicht im Schützengraben an der Front entschieden − 
dort blieb über Jahre alles gleich, sowohl das tägliche 
Sterben als auch die Entbehrungen der Soldaten, die 
dort ohne konkrete Aussicht auf eine Änderung ihrer 
Lage ausharren mussten. 

Ein besonderes Problem stellte die Finanzierung der 
Kriegsanstrengungen dar, die über die laufenden Staats-
budgets nicht zu bewältigen war. In allen Ländern soll-

Abb. 93: Frauen werden auch in typischen Männerberufen einge-

setzt. (SLA, Fotosammlung H 629).

Abb. 92: Ablieferung der requirierten Autoreifen in der Vorhalle des Wiener Rathauses. 

(SLA, HS 2364: „Das interessante Blatt“, 21. 10. 1915, S. 12; Reproduktion: SLA).
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ten Anleihen die enormen Kriegskosten decken. Negativ 
wirkte sich aus, dass die Staatseinnahmen in Österreich-
Ungarn durch den Wegfall von Zöllen, indirekten Steu-
ern und durch die zunehmende Inflation sukzessive zu-
rückgingen (1917/18 nur 16% des Friedensstandes). 

Da die Verantwortlichen von einem siegreichen Ende 
des Krieges und umfangreichen Reparationszahlungen 
der besiegten Gegner ausgingen, erfolgte die Finan-
zierung der Rüstungsanstrengungen zu drei Fünftel  
über diese Anleihen. Der Rest wurde über die Noten-
presse aufgebracht, was einen weiteren Anstieg der 
Inflation zur Folge hatte. Bemerkenswert ist, dass nie 
der ernsthafte Versuch unternommen wurde, einen 
nennenswerten Teil der Kriegskosten durch die Ein-
führung neuer, ertragreicher Steuern aufzubringen. 

Die Emission österreichischer Kriegsanleihen erfolg-
te anfänglich als kurzfristige Schatzscheine mit ei-
ner Rendite von 5½ %. Ab der im Frühjahr 1916 auf-

gelegten vierten Kriegsanleihe 
bestand zusätzlich die Möglich-
keit zum Kauf einer mit ebenfalls 
5½ % verzinsten Anleihe, die eine 
Laufzeit von 40 Jahren haben soll-
te. Als gering erwies sich der Geld-
abschöpfungseffekt, da eine Lom-
bardierung des Wertpapiers bis zu 
75 % des Nominale zum Kauf späte-
rer Kriegsanleihen möglich war.

Die Werbung für die ersten bei-
den Kriegsanleihen beschränkte 
sich fast ausschließlich auf patri-
otische Berichte und Werbung in 
der Tagespresse sowie auf Plakate. 
Ab der dritten Kriegsanleihe setz-
te eine Professionalisierung der 
Propagandaaktivitäten ein. In den 
Zeitungen erschienen nun während 
der Subskriptionsfristen umfang-
reiche Werbeartikel, die den Le-
sern versichern sollten, wie sicher 

ihr Geld in den Staatspapieren angelegt wäre. Zahl-
reiche Plakate wurden auf Plätzen, Litfasssäulen, 
Anschlagtafeln und Schaufenstern angebracht. 

Die Geldentwertung führte bereits während des Krie-
ges zu dramatischen Einkommensverlusten in der Be-
völkerung. Erwähnenswert ist, dass neben der geho-
benen Schicht des Bürgertums vor allem die Zeichner 
von kleinen Beträgen dominierten − mehr als die 
Hälfte der Subskribenten investierten in die acht 
Kriegsanleihen in Summe weniger als 1000 Kronen. 

Nach Kriegsende stürzten die Kurse der Kriegsanlei-
hen ins Bodenlose und die Hyperinflation in den ers-
ten Jahren nach Kriegsende führten dazu, dass sie 
so gut wie wertlos wurden − für viele Anleger be-
deutete dies den Verlust ihrer Ersparnisse. Ende der 
1920er-Jahre kaufte die Republik Österreich die von 
ihr 1920 übernommenen, de facto wertlosen Anlei-
hen zurück.

Die österreichischen Kriegsanleihen 1914−1918

Zeitraum Zinssatz Laufzeit

1. Kriegsanleihe 16.−24.11.1914 5½ % bis 1.4.1920

2. Kriegsanleihe 8.−29.5.1915 5½ % bis 1925

3. Kriegsanleihe 7.10.−6.11.1915 5½ % bis 1930

4. Kriegsanleihe 17.4.−15.5.1916 5½ % Schatzscheine
5½ % Anleihe

 7 Jahre
40 Jahre

5. Kriegsanleihe 20.11.−16.12.1916 5½ % Schatzscheine
5½ % Anleihe

 7 Jahre
40 Jahre

6. Kriegsanleihe 10.5.−8.6.1917 5½ % Schatzscheine
5½ % Anleihe

 7 Jahre
40 Jahre

7. Kriegsanleihe 5.11.−3.12.1917 5½ % Schatzscheine
5½ % Anleihe

 7 Jahre
40 Jahre

8. Kriegsanleihe 28.5.−2.7.1918 5½ % Schatzscheine
5½ % Anleihe

7 Jahre
40 Jahre

(Quelle: SLA, Geheime Präsidialakten des k. k. Landespräsidiums 1914−1918, Kt. 64−68, 1.−8. Kriegsanleihe).

Abb. 94: Produktion schwerer Mörsergeschütze im 1. Weltkrieg. (SLA, Fotosammlung 

H 621).
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Der Krieg hatte nicht nur in Österreich-Ungarn, sondern 
in allen beteiligten Staaten eine massive Einschränkung 
der persönlichen Freiheitsrechte und ein Zurückfah-
ren der ohnehin noch nicht vollständig ausgebildeten 
demokratischen Strukturen zu Gunsten weitreichen-
der Befugnisse für die verantwortlichen Politiker und 
Militärs zur Folge. In der österreichischen Reichshälf-
te der Habsburgermonarchie war zudem der Reichs-
rat seit März 1914 „vertagt“ und seit dem 25. Juli 1914 
offiziell geschlossen. Die Regierung unter Ministerprä-
sident Karl Graf Stürgkh dachte nicht daran, ihn wie-
der einzuberufen. Ganz im Gegenteil, alle verfügbaren 
verfassungsmäßigen Not- und Ausnahmeinstrumentari-
en gelangten zur Anwendung, um die auf dem Verord-
nungsweg kriegsbedingten Maßnahmen einzuführen. 
Die sogenannten Kriegsgesetze aus dem Jahr 1912 und 
die verschiedenen kaiserlichen Verordnungen, die ab 
Ende Juli 1914 erlassen wurden, ermöglichten es der 
Regierung, in das gesamte Wirtschaftsleben einzugrei-
fen und es den Kriegserfordernissen unterzuordnen. So 
wurden mit der Verordnung des Gesamtministeriums 
vom 25. Juli 1914 diejenigen Artikel des „Staatsgrund-
gesetzes“ von 1867 außer Wirksamkeit gesetzt, wel-
che den Schutz der persönlichen Freiheit, den Schutz 
des Hausrechtes, des Briefgeheimnisses, das Versamm-
lungs- und Vereinsrecht und das Presserecht garantier-
ten. Auf politischer Ebene erfolgte im Krieg eine Sus-
pendierung des politischen Lebens auf der Ebene des 
Zentralstaates und der Länder. Die politischen Partei-
en blieben bestehen und ihre Organisationsstrukturen 
weitgehend intakt. Auch im Kronland Salzburg trat der 
Landtag während des gesamten Krieges nicht zusam-

men. Erst unmittelbar nach Kriegsende wurde er für 
den 7. November 1918 als „provisorische Landesver-
sammlung“ wieder einberufen. Damit wurde im Ein-
verständnis mit Kaiser Franz Josef I. von der Regierung 
ein System des „Kriegsabsolutismus“ etabliert und nur 
noch im Verordnungsweg regiert.

In Salzburg wurden noch vor Kriegsausbruch öffent-
liche Versammlungen generell untersagt. Die Ge-
schworenengerichtsbarkeit über „politische“ Ver-
gehen und Verbrechen wurde an Militärgerichte 
übertragen und die Presse der Zensur dem Kriegs-
überwachungsamt unterworfen. In „kriegswichtigen“ 
Betrieben wurden, unter Anwendung des „Kriegsleis-
tungsgesetzes“, die Arbeiter unter militärische Auf-
sicht gestellt. Männer konnten als Landwehrmänner 
vereidigt und damit der militärischen Disziplin un-
terworfen werden. Die Folge davon waren eine weit-
gehende Aufhebung der bestehenden Rechte der Ar-
beiterschaft und in letzter Konsequenz vor allem bei 
den Heereslieferungsbetrieben eine Militarisierung 
der Verhältnisse in den Fabriken allgemein.

Von insgesamt rund 60 Millionen mobilisierten Solda-
ten gerieten zwischen acht und neun Millionen Sol-
daten im Ersten Weltkrieg in Kriegsgefangenschaft. 
Mit etwa 1,27 Millionen Mann bildeten Soldaten der 
Zarenarmee die größte Gruppe der in österreichisch-
ungarischem Gewahrsam befindlichen gegnerischen 
Soldaten, gefolgt von rund 369.000 Italienern, knapp 
155.000 Serben und rund 53.000 Rumänen. Die Zahl der 
Gefangenen aus Frankreich, Montenegro, Albanien,  

Abb. 95: Aufruf zur Zeichnung der 3. Kriegsanleihe. (Salzburg 

Museum, Inv.-Nr. BIB PLA 05960).

Abb. 96: Werbetransparent zur 4. Kriegsanleihe in der Schlacht-

hofgasse (heute: Hans-Prodinger-Straße), Stadt Salzburg. (SLA, 

Geheime Präsidialakten des k. k. Landespräsidiums 1914–1918, 

Kt. 65, Fasz. 26/2, 1916/XVI-3879 Kriegspropaganda-Aktion; 

Reproduktion: SLA).



89

England oder den USA blieb gering. Alle Vorkehrun-
gen der kriegsführenden Mächte erwiesen sich ange-
sichts dieser Menschenmassen schon nach kürzester 
Zeit als unzureichend. Diese mangelnde Vorbereitung 
auf eine bislang unbekannte Anzahl gegnerischer Sol-
daten, die adäquat verpflegt und untergebracht wer-
den mussten, war letztlich die Hauptursache dafür, 
dass hunderttausende Kriegsgefangene an Krankhei-
ten starben. Die sanitären und hygienischen Bedin-
gungen waren besonders im ersten Kriegsjahr völlig 
unzureichend, was die Ausbreitung von ansteckenden 
Krankheiten begünstigte. Dieses Versäumnis führte 

im Winter 1914/15 in verschiedenen Lagern zum Aus-
bruch einer verheerenden Flecktyphusepidemie. Die 
auch für die einheimische Bevölkerung immer prekä-
rer werdende Versorgungslage verschärfte die Situ-
ation zusätzlich, auch wenn die administrativen und 
organisatorischen Strukturen für die Bewältigung der 
Massen an Kriegsgefangenen mit zunehmender Dauer 
des Krieges den sich geänderten Gegebenheiten an-
gepasst wurden. Im Unterschied zu den Zuständen in 
den Lagern unter Kontrolle des nationalsozialistischen 
Unrechtsregimes kam es im Ersten Weltkrieg aber zu 
keinem beabsichtigten oder gar rassisch-ideologisch 

Abb. 97: Plan des Kriegsgefangenenlagers Grödig. (SLA, k. k. Fortifikationsdirektion, Pläne I Nr. 1−8; Reproduktion: SLA).
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begründeten Massensterben von Kriegsgefangenen in-
folge der Mangelernährung oder der mörderischen Le-
bensbedingungen. 

Die als nur vorübergehend gedachten Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für Kriegsgefangene in Truppen-
übungsplätzen, Kasernen oder Festungen waren 1914 
schon nach wenigen Kriegswochen überfüllt. Zeltla-
ger erwiesen sich angesichts des nahenden Winters 
als ungeeignet. Um dem Abhilfe zu verschaffen, wur-
de mit dem Bau von großen Lagern begonnen. Bis 

Kriegsende entstanden auf dem Gebiet der Habsbur-
germonarchie rund 50 derartige Massenquartiere. 

Im Kronland Salzburg entstand südlich der Landes-
hauptstadt, in Grödig, auf knapp 53 ha ein derarti-
ges Lager für rund 45.000 Mann. Die Lagerkapazität 
überstieg somit sogar die Einwohnerzahl der Stadt 
Salzburg, in der 1910 knapp 36.200 Menschen lebten. 
Es bestand aus drei Teillagern, nämlich dem Lager I 
(Grödig), dem Lager II (St. Leonhard) und dem Lager 
III (Niederalm). Mit Jahresbeginn 1915 begannen die 
Bauarbeiten, und am 28. April 1915 trafen die ersten 
Kriegsgefangenen, rund 2000 Russen, ein. 

Stacheldraht und Wachtürme sicherten das Lager 
Grödig, und zudem waren Teillager mit einem zwei-
einhalb Meter hohen Stacheldrahtzaun umgeben. 
Gesonderte Baracken standen für gefangene Offizie-
re zur Verfügung. Für die Bewachung des Lagers wa-
ren bis zu mehr als 2000 österreichisch-ungarische 
Soldaten zuständig. 

Das Lager verfügte auch über eine Feuerwehr, die 
regelmäßig Übungen abhielt. Doch auch diese konn-
te nicht verhindern, dass 1916 einige der fast aus-
schließlich aus Holz errichteten Baracken einem 
Großbrand zum Opfer fielen. 

Für die verstorbenen Kriegsgefangenen, für die zwei 
Leichenhäuser im Lager I und II zur Verfügung stan-
den, wurde unweit des Lagerareals ein eigener Fried-
hof angelegt. Dieser Friedhof, auf dem während des 
Zweiten Weltkrieges auch russische Kriegsgefangene 
und Zwangsarbeiter bestattet wurden, besteht bis 
heute. 

Abb. 98: Das Kriegsgefangenenlager Grödig. (SLA, Fotosammlung A 2888).

Abb. 99: Lagerfriedhof Grödig, Gedenktafel. (Foto: Gregor Dohle, 

Oktober 2016).



91

Die drei Teillager dienten aber nicht durchgehend 
und ausschließlich der Unterbringung von feindlichen 
Armeeangehörigen. Nachdem in den Lagern durch 
die verstärkte Heranziehung der Kriegsgefangenen 
zur Zwangsarbeit ab 1915 Unterkünfte frei gewor-
den waren und Privatunterkünfte für die große Zahl 
an Flüchtlingen und zwangsweise Evakuierten nicht 
mehr ausreichten, wurden Teile des Lagers dahin-
gehend adaptiert, nunmehr auch Familien mit Kin-
dern aufnehmen zu können. Sie stammten zumeist 
aus den vom Krieg bedrohten oder von der russischen 
Armee eroberten östlichen Landesteilen Österreich-
Ungarns. Ab Mitte 1916 stand das Lager III für die 
Aufnahme von Flüchtlingen aus Galizien (Kronland in 
der heutigen Westukraine) bereit und wurde dem Zu-
ständigkeitsbereich des für die Unterbringung dieser 
Zivilisten verantwortlichen k. k. Ministeriums des In-
nern übergeben.

Nicht nur beim Bau der sogenannten „Russenstraße“ in 
Thalgau, sondern auch bei anderen Großprojekten ka-
men Kriegsgefangene zum Einsatz. Ein Beispiel dafür ist 
Uttendorf, wo zwischen 1916 und 1918 gefangene rus-
sische Soldaten dafür eingesetzt wurden, den Weg ins 
Stubachtal zu verbessern oder an bestimmten Stellen 
neu anzulegen. Dies war eine wichtige Voraussetzung 
dafür, dass schon 1921 die eigentlichen Kraftwerksbau-
arbeiten in Angriff genommen werden konnten. 

Ebenau, eine kleine, in einem Talkessel rund 20 km nord-
östlich von Salzburg gelegene Gemeinde mit nicht einmal 
500 Einwohnern, zeigt sehr deutlich, wie sehr die welt-
politischen Ereignisse im Gefolge des Ersten Weltkrieges 
den Alltag veränderten. Werfen wir nun im Folgenden 
einen Blick auf diese Jahre in einem Gemeinwesen ab-
seits der Hauptverkehrsrouten und der wirtschaftlichen 
Zentren im damaligen Kronland Salzburg. 

Die ersten Gefallenen waren in dieser Gemeinde be-
reits Anfang September 1914 zu beklagen, und ihre 
Zahl sollte bis Kriegsende auf 40 steigen. Bald schon 
hatten die Einberufungen einen massiven Arbeits-
kräftemangel in der noch kaum mechanisierten Land-
wirtschaft zur Folge. So musste schon ab dem Früh-
jahr 1915 der Ortsschulleiter die Schüler der 7. und 8. 
Klasse anstatt in die Schule zur Feld- und Stallarbeit 
schicken. In den ersten Kriegsmonaten herrschte 
eine allgemeine Angst vor Spionen und ausländischen 
Saboteuren. Zu diesem Zweck wurden wichtige Stra-
ßenverbindungen Tag und Nacht durch Militär gesi-
chert. Im Bereich von Ebenau erfolgte dies durch ge-
meinsame Streifen von Angehörigen des Landsturms 
und der Feuerwehr, die von einem Gendarmen be-
fehligt wurden. Dieser Sicherungsdienst wurde mit 
Jahresende 1914 wieder eingestellt. 

Schon im Laufe des ersten Kriegsjahres wurden 
auch in Ebenau Sammlungen von mehr oder weniger 
kriegswirtschaftlichen Gütern durchgeführt. 1915 er-
brachte eine Metallsammlung 35 kg Kupfer, 8 kg Zink, 

Abb. 100: Russische Kriegsgefangene beim Bau der sogenannten 

„Russenstraße“ in Thalgau. (Foto: Archiv Bernhard Iglhauser).

Abb. 101: Ebenau um 1900. (Privatbesitz; Reproduktion: Gemeinde Ebenau).
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22 kg Zinn, 44 kg Blei und 73 kg Messing. Das gesam-
melte Altmetall wurde an das Artillerie-Zeugsde-
pot in Salzburg abgeliefert. Im weiteren Verlauf des 
Krieges wurden auch die letzten Metallreserven für 
Kriegszwecke herangezogen, und so fielen auch die 
Glocken der Pfarrkirche von Ebenau den Rüstungsan-
strengungen zum Opfer − wie die meisten Kirchenglo-
cken in Österreich wurden sie eingeschmolzen. 

Bald kam die örtliche Schuljugend bei Sammlungen zum 
Einsatz oder musste ab dem ersten Kriegswinter Strick-
waren für die Soldaten herstellen. Im Zuge derartiger 
„Sammel-Arbeiten“ konnten die Schülerinnen und Schü-
ler 1915 1 kg Brombeerblätter und 2 kg gereinigte (!) 
Taschentücher für die Kriegsfürsorgeämter in Linz und 
Wien aufbringen. Die in den folgenden Jahren regelmä-
ßig durchgeführten Material- und Rohstoffsammlungen 
erzielten ebenfalls durchaus beachtliche Ergebnisse. 
Neben dem materiellen Erfolg hatte die Einbeziehung 
der Schulkinder auch propagandistische Zwecke, denn 
damit kam deutlich zum Ausdruck, dass auch die Be-
völkerung im Hinterland und nicht nur die Soldaten an 
der Front in die Kriegsanstrengungen eingebunden wa-
ren. Dazu dienten auch Siegesfeiern anlässlich militä-
rischer Erfolge wie die Einnahme von Bukarest Anfang 
Dezember 1916 oder die Eroberung von Görz im Zuge 
der zwölften Isonzoschlacht im Oktober 1917. Auch die 
100-jährige Zugehörigkeit Salzburgs zu Österreich am 
1. Mai 1916 war Anlass für eine patriotische Feier. 

Durch die anhaltenden Meldungen von Gefallenen 
und die immer schlechter werdende Versorgungssi-
tuation wurde die Bevölkerung zunehmend kriegsmü-
de. Im Frühjahr 1915 gelang es für kurze Zeit, noch 
einmal eine gewisse Kriegsbegeisterung zu wecken, 
denn das bislang mit den Mittelmächten verbünde-
te Italien erklärte am 23. Mai 1915 Österreich-Un-
garn den Krieg. Dieser „Verrat“ wurde von nun an 
zu einem Hauptthema der Kriegspropaganda in Ös-
terreich, und Italien wurde fortan anstelle von Ser-
bien und Russland als militärischer Hauptgegner be-
zeichnet. 

Die folgende Eintragung in der Schulchronik von Ebe-
nau zeigt die Stimmung nach dem Kriegseintritt Itali-
ens: „Das Jahr 1915 hat mit der Kriegserklärung Ita-

liens an Österreich, dem einstigen Bundesgenossen, 

am 23. Mai erst recht die Fackel des Zornes gegen den 

welschen Verräter entfacht.“ Indiz dafür, dass die 
schwindende Akzeptanz des Krieges in weiten Kreisen 
der Bevölkerung auch vor Eben au nicht Halt mach-
te, ist der Umstand, dass laut Schulchronik ab 1917 
die Ergebnisse bei verschiedenen Geldsammlungen, 
beispielsweise für Kriegsgräberfürsorge, Kriegspaten-
schaften, aber auch für die Kriegsanleihen, deutlich 
nachließen: „Die 6. und 7. Kriegsanleihe hatte hier-

orts infolge der ärmlichen Bewohnerschaft und der 

gänzlichen Abneigung der Vermögenden keinen Er-

folg. Ebenso ließ die Sammlung von Knochen, Wild-

heu, Wildfrüchten usw. die Bewohnerschaft gänzlich 

kalt.“ 

Im August 1915 trafen 300 durch die „Landesarbeits-
nachweisstelle“ (LANS) abgegebene russische Kriegs-
gefangene samt 30 Mann Bewachungspersonal in 
Ebenau ein. In Ebenau hatte die Gemeinde eigens 
zur Beherbergung der Russen adaptierte Massenun-
terkünfte im Wasenstadel, dem Gemeindehaus, dem 
Fürstenstöckl und dem Schaberhaus zur Verfügung zu 
stellen. Von den Gefangenen ging eine gewisse Fas-
zination auf die Bevölkerung aus, insbesondere wenn 
die Soldaten täglich abends zur Dämmerung Aufstel-
lung beim Heustadel nahmen und ihre orthodoxen 
geistlichen Gesänge sowie das Gebet für den Zaren 
anstimmten. Auch die von den Russen angefertig-
ten Korbwaren, die sie zum Verkauf anboten, fanden 
zahlreiche Abnehmer im Ort. 

Kriegsgefangene wurden ab Frühjahr 1916 beim Bau 
der Straße Ebenau−Nesselgraben, aber auch bei ande-
ren Infrastrukturprojekten in der Umgebung, etwa in 
Hof, eingesetzt. Von März bis Juni 1916 arbeiteten zwi-
schen 80 und 230 Mann am Straßenbau in Ebenau, wo-
bei durch das zuständige k. u. k. Kriegsgefangenenlager 
Grödig pro Gefangenem täglich eine Krone als „Ver-
pflegsbeitrag“ erstattet wurde. Dies war angesichts der 
fortschreitenden Verteuerung ein sehr bescheidener 
Betrag. Ihre Versorgung, Unterbringung und Behand-
lung gemäß den geltenden Vorschriften des Völkerrech-
tes wurden durch Mitarbeiter des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz vor Ort kontrolliert. Dennoch 
kam es im Jahr 1917 auf mehreren Baustellen im Land 
Salzburg, ausgelöst durch unzureichende Nahrungsmit-
telzuteilungen, zu Beschwerden und Arbeitsverweige-
rungen von russischen Kriegsgefangenen.

Abb. 102: Aufzug der neuen Kirchenglocken auf den Turm der 

Pfarrkirche Ebenau als Ersatz für das während des Ersten Welt-

krieges abgenommene Geläut, Mai 1923. (Museum im Fürsten-

stöckl; Reproduktion: Gemeinde Ebenau).
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Neben den Straßenbauarbeiten wurden die Kriegs-
gefangenen in der Erntezeit zu landwirtschaftlichen 
Arbeiten herangezogen, weshalb die Zahl dieser Ar-
beitskräfte an den Baustellen, wie oben beschrieben, 
stark schwankte. Zentrale Stelle für die Verteilung 
und den Einsatz der Gefangenen war für Salzburg 
und weite Teile des westlichen Oberösterreich das 
Kriegsgefangenenlager in Grödig. 

Eine weitere Verschlechterung der Versorgungssituation 
bewirkte in Ebenau 1916 die Ankunft von 13 jüdischen 
Flüchtlingsfamilien mit insgesamt 67 Personen aus der 
Dnjestr-Region. Sie hatten als Folge militärischer Erfol-
ge des Zarenreichs ihre Heimat verlassen müssen und 
waren der Gemeinde zugeteilt worden. Diese Flüchtlin-
ge stießen auf nur geringe Akzeptanz. Sie wurden vor 
allem aber auf Grund der Bevorzugung bei der Lebens-
mittelzuteilung von den Einheimischen angefeindet. Die 
Abneigung der Bevölkerung hatte sich zuletzt derart ge-
steigert, dass sogar die Milchabgabe an die Flüchtlinge 
verweigert wurde. Die Eintragung in der Schulchronik 
des für die Versorgung und Betreuung der Flüchtlinge 
zuständigen Oberlehrers Oskar Siber zeigt es auch, wie 
sehr antisemitische Strömungen bereits damals im weit-
gehend katholisch dominierten Ebenau verbreitet wa-
ren: „Wer Israeliten kennt, weiß, dass es ungeheuere 

Mühe, Geduld und viel Zeit beansprucht, diesen Her-

ren gerecht zu werden und darf auch den Umgang mit 

dieser Rasse und deren Folgen nicht scheuen.“ Nach 

Abb. 103: Russische Kriegsgefangene beziehen in Ebenau Quartier, hier beim Befüllen der Strohsäcke für ihre Betten, 1915. (Museum im 

Fürstenstöckl; Reproduktion: Gemeinde Ebenau).

Abb. 104: Karl Reisenbichler, Auszug eines Regiments, aus dem 

Zyklus „Kriegs-Totentanz“, Radierung, 1918. (Salzburg Museum 

Inv.-Nr. 9942 d-49).
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dem Frieden von Brest-Litowsk verließen die jüdischen 
Flüchtlinge im Frühjahr 1918 Ebenau, um in ihre Heimat 
zurückzukehren. 

Nach mehr als vier Jahren Weltkrieg war die öster-
reichisch-ungarische Monarchie im Herbst 1918 wirt-
schaftlich und militärisch weitgehend am Ende. Die 
gescheiterte Offensive der k. (u.) k. Truppen an der 
Piave im Juni 1918 hatte zudem die letzten Hoffnun-
gen auf ein siegreiches Ende des Kriegs zerstört. Die 
Lebensmittelversorgung war praktisch zusammen-
gebrochen, obwohl man seit Jahren die wichtigsten 
Güter des täglichen Bedarfs nur noch gegen Bezugs-
scheine erhielt. Hunger, die Sehnsucht nach Frie-
den und die Unzufriedenheit mit den herrschenden 
politischen Verhältnissen entluden sich in der Stadt 
Salzburg am 19. September 1918 in Form von De-
monstrationen, gewalttätigen Ausschreitungen und 
umfangreichen Plünderungen. 

Auf die „Affäre Rambousek“ im Herbst 1918 und die 
Unterschlagung von insgesamt mehr als sieben Millio-
nen Kronen, zumeist aus der Flüchtlingsfürsorge, und 
andere illegale Machenschaften soll an dieser Stel-
le nicht näher eingegangenen werden, da sie Gegen-
stand der Darstellungen im nächsten Großkapitel sind.

Bereits ab Herbst 1916 hatte es im Land Salzburg wie-
derholt kleinere, lokal begrenzte Streiks und Demons-
trationen wegen der sich immer mehr verschlech-
ternden Versorgungslage gegeben, die durch den 
kurzfristigen Zuschub von Nahrungsmitteln rasch been-
det werden konnten. Nachdem der Jännerstreik 1918, 

der große Teile der Monarchie erfasst hatte, in Salz-
burg wenig Folgen gezeigt hatte und auch die Streikbe-
wegungen im Frühjahr dieses Jahres rasch unter Kont-
rolle gebracht werden konnten, kam es am 21. Juni zur 
ersten großen Hungerdemonstration, bei der die aufge-
brachte Menge den Hof der Landesregierung stürmte. 

Nach mehreren aufeinanderfolgenden „fettlosen Wo-

chen“ und nachdem die Fleischausgabe bereits zum 
zweiten Mal entfallen war, sollten am 19. September 
1918 ein halbtägiger Streik und eine Protestdemons-
tration stattfinden. An diesem Tag versammelten sich 
um 10:00 Uhr Vormittag rund 4000 Menschen auf dem 
Mozartplatz, und eine Delegation überreichte dem 
Landespräsidenten eine Resolution mit den Zielset-
zungen des „Hungerstreiks“. Bald kam es jedoch zu 
Ausschreitungen. Alle Fenster im ersten und zweiten 
Stock der Landesregierung wurden mit Steinen einge-
schlagen, und die Menge drang gewaltsam in den Hof 
des Gebäudes ein. Die folgenden Auseinandersetzun-
gen mit der Gendarmerie forderten einige Verletzte. 
Militär wurde zur Verstärkung der Sicherheitskräfte 
angefordert, doch ging dieses nur zögernd gegen die 
Menschenmenge vor. Gegen Mittag zogen die Demons-
tranten in Richtung „Hotel de l’Europe“ gegenüber 
dem Hauptbahnhof, wo gerade eine Wirtschaftskon-
ferenz tagte. Die Menge stürmte das Hotel und plün-
derte es. Das zu Hilfe gerufene Militär traf zu spät ein, 
denn zu diesem Zeitpunkt waren bereits in der Bahn-
hofsgegend umfangreiche Plünderungen im Gange. 
Die dort stationierten Soldaten unternahmen nichts 
zum Schutz der gelagerten Vorräte, sondern beteilig-
ten sich teilweise selbst an den Ausschreitungen. 

Abb. 105: „Hungerdemonstration“ vor der Neuen Residenz, Sitz des Landespräsidenten, 19. September 1918. (SLA, Fotosammlung LBS F 

69/5024).
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Abb. 106: „Hotel de l’Europe“, undatiert, vermutlich um 1910. (AStS, Fotosammlung Foto Würthle und Sohn Nachfolger).

Abb. 107: Stift St. Peter, „Großer Saal“ im Peterskeller nach den Ausschreitungen am 19. 9. 1918. (ASP, Foto B 553-1; Foto: Carl Hintner).
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Den ganzen Nachmittag über gingen die Plünde-
rungen weiter, denen einige Hotels in der Innen-
stadt, diverse Lebensmittellager sowie der Weinkel-
ler des Stifts St. Peter zum Opfer fielen. Auch im 
„Peterskeller“ entstand teilweise erheblicher Sach-
schaden am Mobiliar. Die Plünderung der städtischen 
Schranne, in der umfangreiche Mehlvorräte lagerten, 
konnte gerade noch verhindert werden, weil der Ge-
meinderat Ignaz Eder darauf hinwies, diese seien das 
Eigentum aller. Die Verwüstung des jüdischen Kauf-
hauses S. L. Schwarz am Ludwig-Viktor-Platz (heu-
te: Alter Markt) zeigt bereits deutliche antisemiti-
sche Tendenzen und hat mit Nahrungsmittelmangel 
nichts mehr zu tun. Das Kaufhaus stand quasi im Ge-
gensatz zum von Mangel und Not dominierten Alltag, 
stellvertretend für eine Welt von Reichtum und Lu-
xus, in der man sich mit genügend Geld alles leis-
ten konnte. Erst als ein heftiger Platzregen einsetz-
te, verlief sich die aufgebrachte Menge, und gegen 
Abend herrschte wieder Ruhe in der Stadt. Die aus 
anderen Städten eilig herbeigerufenen Militäreinhei-
ten kamen nicht mehr zum Einsatz. Sie verstärkten 
jedoch in den folgenden Tagen die Sicherheitskräfte 
bei einer Welle von Hausdurchsuchungen und Verhaf-
tungen gegen die Anführer der Unruhen.

Blicken wir noch einmal nach Ebenau und auf die Er-
eignisse rund um das Kriegsende im November 1918. 
Da die Hauptverkehrsverbindungen durch die Landes-
hauptstadt Salzburg auf Grund der von der Südfront 
in ihre nunmehr selbstständigen Heimatländer zurück-
flutenden Soldaten vollkommen überlastet waren, 
wälzte sich ein gewaltiger Strom von Truppenkörpern 
der sich auflösenden k. (u.) k. Armee auf motorisier-
ten Fahrzeugen und Pferdegespannen durch Ebenau in 
Richtung Norden. Dass es sich dabei neben ganzen Ein-
heiten in bestehender militärischer Ordnung auch um 

versprengte, marodierende Soldaten ohne organisa-
torischen Zusammenhalt handelte, zeigt aus nachfol-
gender Eintragung in der Schulchronik deutlich: „Ohne 

Unterlass gings, Fahrzeug an Fahrzeug vorwärts und 

fremde Drohungen, wenn sich irgendetwas in den 

Weg stellte (selbst Schüsse fielen), waren nichts Sel-

tenes. Aus der Luft hörte man die Luftzeuge rattern 

und sah man Flugzetteln anlässlich der Gründung der 

Republik fliegen.“ Als sichtbares Zeichen der geän-
derten politischen Situation waren in der Nacht zum 
9. November 1918 durch Unbekannte die Schilder der 
k. k. Postablage an der Schulhaustür, aber auch der 
k. k. Trafik und der k. k. Stempelverschleißstelle als 
äußere Herrschaftszeichen des untergegangenen Ös-
terreich-Ungarn abmontiert worden.

In den Monaten rund um das Kriegsende im Win-
ter 1918/19 blieb es in Stadt und Land Salzburg trotz 
der Schwäche staatlicher Institutionen und der durch 
die von den Fronten zurückflutenden Truppenmas-
sen mehr als instabilen Sicherheitslage vergleichswei-
se friedlich. Dies ist auch dem besonnenen und um-
sichtigen Verhalten von Landeshauptmann Prälat Alois 
Winkler zu verdanken. Nicht zuletzt durch sein hohes 
Ansehen bei allen politischen Fraktionen konnten die 
dramatischen Monate rund um das Kriegsende 1918 in 
Salzburg ohne größere gewalttätige Unruhen ablaufen 
und die Versorgung der Bevölkerung zumindest halb-
wegs gesichert werden. Hungerunruhen, wie jene am 
19. September 1918 in der Stadt Salzburg, blieben die 
Ausnahme und führten nicht, wie in anderen Städten 
der sich auflösenden Habsburgermonarchie, zu bluti-
gen Ausschreitungen mit Toten und vielen Verletzten. 
In der „Provisorischen Landesversammlung“ trug Lan-
deshauptmann Winkler von November 1918 bis zu sei-
nem Ausscheiden im April 1919 wesentlich zum geord-
neten Übergang von der Monarchie zur Republik bei.

Abb. 108: Chaotische Zustände am Bahnhof Bozen, Soldaten versuchen in überfüllten Zügen in ihre Heimat zurückzukehren. (Hoen, 

Geschichte des salzburgisch-oberösterreichischen K. u. k. Infanterie-Regiments, S. 734; Reproduktion: SLA).
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Abb. 109: Aufruf des Präsidiums des deutschösterreichischen Nationalrates „An das freie deutsche Volk Salzburgs!“ (SLA, „Salzburger 

Chronik“, 12. 12. 1918, S. 1; Reproduktion: SLA).
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Ab 3./4. November 1918 war der Erste Weltkrieg für 
die sich in Auflösung befindliche Habsburgermonarchie 
zu Ende. Auf Grund seiner geografischen Lage blieben 
dem Land Salzburg territoriale Veränderungen erspart. 
Trotzdem, als am 7. November 1918 die „provisorische 
Landesversammlung“ im Chiemseehof erstmals zusam-
mentrat, war die politische Realität eine andere. 

Max Ott, Der Bürgermeister der Stadt Salzburg, dem 
es oblag, als „Alters-Präsident“ die Eröffnung der 
Versammlung vorzunehmen, fasste dies in wenigen 
Sätzen recht treffend zusammen: „Wie Ihnen al-

len bekannt ist, existiert der österreichische Staat 

nicht mehr. Die ganze Verfassung wird auf eine neue 

Grundlage gestellt, die slawischen Völker haben sich 

von dem alten Österreich abgetrennt und es hat 

sich ein ‚Deutschösterreich‘ gebildet.“ Das nunmehr 
„ehemalige Kronland (Herzogtum) Salzburg“ trat un-
ter dem Namen „Land Salzburg“ als „eine gesonder-

te eigenberechtigte Provinz des Staates Deutschös-

terreich“ diesem neuen Staatsgebilde bei. 

Die Folgen des Krieges und seine sozialen und poli-
tischen Verwerfungen sollten das Land Salzburg und 
die gesamte am 11. November 1918 ausgerufene Re-
publik noch lange beschäftigen und letztlich knapp 
zwanzig Jahre später zu deren Scheitern beitragen. 

Abb. 110: Bundesstempelmarke aus dem 

Jahr 1920. (SLA, Graphik XI.285; Repro-

duktion: SLA).
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Forschungsstand − Forschungslücken

Wissenschaftliche Darstellungen zu staatlichen Repres-
sionen während des Ersten Weltkrieges im heutigen 
Bundesland fehlen bislang weitgehend. Dies ist damit 
zu begründen, dass die Geschichtsschreibung in den 
letzten hundert Jahren nach Ende des Krieges lange 
Zeit ihr Hauptaugenmerk auf die Darstellung der mi-
litärischen Abläufe legte. Der nachfolgende Überblick 
soll lediglich die Strömungen in der Historiographie 
zum Ersten Weltkrieg beleuchten, ohne auf Details ein-
zugehen oder einen repräsentativen bibliographischen 
Überblick zu bieten. Dies soll die Einschätzung der Salz-
burger Forschungslage erleichtern. 

Erste Versuche militärhistorischer Darstellungen der 
Kampfhandlungen wurden noch von österreichisch-un-
garischen Institutionen veröffentlicht und dienten auch 
der Propaganda und der Rechtfertigung des innerhalb 
der Bevölkerung immer unpopulärer werdenden Krieges. 

In der Zwischenkriegszeit dominierte dann die reine 
Militärgeschichte. Neben publizierten persönlichen 
Kriegserinnerungen, die häufig schon im Zusammen-
hang mit dem aufkommenden Nationalsozialismus 
zu sehen sind,2 waren es vor allem die in der Regel 
minutiös verfassten Schilderungen der Kämpfe an 
den verschiedensten Fronten. Angesichts der Tatsa-
che des verlorenen Weltkrieges und des Auseinan-
derbrechens der alten Habsburgermonarchie sollten 
die Leistungen, im Verständnis der damaligen Zeit, 
die „Heldentaten“ der Soldaten bzw. militärischer 
Formationen, gewürdigt werden. Eine Vorbildfunkti-

on hatte das in den Jahren 1931 bis 1935 von Edmund 
Glaise-Horstenau 3 in seiner Funktion als Direktor des 
Kriegsarchivs herausgegebene, siebenbändige Monu-
mentalwerk „Österreich-Ungarns letzter Krieg“. Die 
Tatsache, dass in den ersten Jahren und Jahrzehnten 
nach 1918 die Mehrzahl der Kriegsteilnehmer noch am 
Leben war, gab diesen Publikationen eine gewisse Ak-
tualität und verschaffte ihnen, ein Umstand, der nicht 
außer Acht gelassen werden sollte, auch die nötigen 
Abnehmer bei den ehemaligen Soldaten. Bei den Ver-
öffentlichungen bekannter Militärs dominiert zudem 
die wissenschaftlich-strategische Analyse der Kampf-
handlungen, auch unter dem Blickwinkel, Lehren für 
einen künftigen Krieg daraus ziehen zu können.4

Salzburg stellt keine Ausnahme dar. Hier ist das wohl 
bekannteste Werk die 1931 vom Rainerbund heraus-
gegebene und vom vormaligen Kriegsarchivdirektor 
Feldmarschallleutnant a. D. Maximilian Ritter von 
Hoen (1867–1940) verfasste „Geschichte des salzbur-

gisch-oberösterreichischen K. u. k. Infanterie-Re-

giments Erzherzog Rainer Nr. 59 für den Zeitraum 

des Weltkrieges 1914−1918“. Auch im angrenzenden 
Bayern erschien Anfang der 1930er-Jahre ein ähnlich 
umfassendes Standardwerk.5 Allen diesen Publikati-
onen gemeinsam ist, dass eine kritische Darstellung 
der Folgen des Krieges auf den Alltag der Menschen 
im Hinterland fehlt. Dementsprechend werden die 
staatlichen Repressionen und die zunehmenden Ein-
schränkungen der persönlichen Freiheiten und der 
politischen Rechte nicht thematisiert. 

Abb. 111: Titelseite und erste Seite der Beilage von „Max Ritter von Hoen, Geschichte des salzburgisch-oberösterreichischen K. u. k. 

Infanterie-Regiments Erzherzog Rainer Nr. 59 für den Zeitraum des Weltkrieges 1914−1918. Salzburg 1931. (Reproduktion: SLA).
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Während der NS-Zeit wurden die Ereignisse des Ers-
ten Weltkrieges und ihre Protagonisten für die eige-
ne Propaganda instrumentalisiert und missbraucht.
Die Leistungen deutscher Soldaten in diesem Krieg 
wurden den häufig jüngeren Lesern, die die Ereignis-
se selbst nicht mehr erlebt hatten, als Vorbild darge-
stellt. Zudem dienten Parolen wie „Schandfriede von 

Versailles“ oder die oft zitierte „Dolchstoßlegende“ 
auch zur Begründung der militärischen Aufrüstung 
und in letzter Konsequenz der Rechtfertigung eines 
vom Dritten Reich begonnenen verbrecherischen An-
griffskrieges, der Millionen von Toten forderte. 

Die Jahre nach 1945 dominierten nicht nur in der 
historischen Forschung die Geschehnisse des Zwei-
ten Weltkrieges. Ab den frühen 1960er-Jahren präg-
te die Frage der deutschen Verantwortung für den 
Kriegsausbruch 1914 den wissenschaftlichen Diskurs 
zum Ersten Weltkrieg. Auslöser für die „Fischer-
Kontroverse“ dafür war das 1961 erschienene Buch 
„Griff nach der Weltmacht“ von Fritz Fischer.6 Die-
se Diskussion um die deutsche Kriegsschuld fand je-
doch weitgehend in der Historiker-Zunft selbst statt 
und erreichte nie jenes öffentliche Interesse wie die 
Aufarbeitung der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges 
mit den damit verbundenen bis dato unvorstellbaren 
Gräuel und Kriegsverbrechen. Der Erste Weltkrieg 
gelangte erst allmählich wieder in das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit, freilich ohne jemals wieder jene 
Bedeutung zu erlangen, die er in der Zwischenkriegs-
zeit hatte. „Runde Jubiläen“ wie zum Kriegsaus-
bruch 1914 oder zum Kriegsende 1918 verhalfen den 
Geschehnissen jener Jahre nur kurzzeitig zu erhöhter 
Aufmerksamkeit.

Der allgemeine Paradigmenwechsel ab den 1970er-
Jahren in der Geschichtswissenschaft hin zu einer 
verstärkten Hinwendung zu sozialwissenschaftlichen 
und alltagsgeschichtlichen Fragestellungen verän-
derte auch die Sichtweise auf den Ersten Weltkrieg. 
Erstmals wurden das Hinterland und die Folgen des 
Krieges für die Zivilbevölkerung auch unter den Ge-
sichtspunkten der regional- und lokalgeschichtlichen 
Forschung zum Thema. Auch in Salzburg fand dies sei-
nen Niederschlag in vielen Orts- und Gemeindechroni-
ken. Begünstigt wurde dies auch durch den Umstand, 
dass es für lokale Forscher leichter war, über den ver-
gleichsweise lange zurückliegenden Ersten Weltkrieg 
zu schreiben als über die NS-Zeit, deren örtliche Pro-
tagonisten häufig noch am Leben waren. Ab der Mitte 
der 1990er-Jahre wurden wieder vermehrt persönliche 
Kriegserinnerungen veröffentlich − teilweise Neuauf-
lagen von Büchern aus der Zwischenkriegszeit. Der in 
Salzburg beheimatete militärwissenschaftliche Verlag 
des Österreichischen Bundesheeres, der „Österreichi-
sche Milizverlag“, hatte eine gewisse Vorreiterrolle. 
Zu nennen sind hier als Beispiele die Neuauflagen von 
Rommels „Infanterie greift an“ 7 oder das 1934 erst-
mals erschienene „Berge wurden Burgen“ von Josef 
Pölzleitner 8. Auch Neufunde von Aufzeichnungen per-
sönlicher Kriegserlebnisse gelangten zur Veröffentli-
chung wie „Die Kriegserinnerungen 1914−1919“ 9 des 
Salzburger Artillerieoffiziers und späteren renom-
mierten Musikwissenschaftlers Constantin Schneider 
oder das „Kriegstagebuch“ 10 von Josef Robert Werner.

Einen bislang letzten Höhepunkt in der öffentlichen 
Wahrnehmung erhielt der Erste Weltkrieg rund um 
das Jahr 2014, als sich der Kriegsausbruch zum hun-
dertsten Mal jährte. In allen beteiligten Staaten er-
schienen oftmals aufwendig gestaltete Bücher, und 
auch die Kriegsschuldfrage wurde teilweise kontro-
versiell zur rund ein halbes Jahrhundert zurücklie-
genden „Fischer-Kontroverse“ einer Neubewertung 
unterzogen. Zweifellos am bekanntesten ist in diesem 
Zusammenhang das 2013 erstmals in deutscher Spra-
che erschienene Werk „Die Schlafwandler“ 11 des in 
Australien geborenen Historikers Christopher Clark. 
Für Österreich-Ungarn gelang dem ehemaligen Di-
rektor des Heeresgeschichtlichen Museums Manfried 
Rauchensteiner mit seinem „Der Erste Weltkrieg und 

das Ende der Habsburgermonarchie 1914−1918“ 12 in 
einem monumentalen Standardwerk die Zusammen-
fassung des neueren Forschungsstandes.

Auch in den österreichischen Bundesländern wurde 
der Erste Weltkrieg mit dem Fokus auf die jeweili-
ge Region dargestellt. Militärhistorische Fragestel-
lungen traten hier zugunsten von Detailstudien zur 
Alltagsgeschichte abseits des Frontgeschehens in den 
Hintergrund. Auch die Unterbringung und Behand-
lung der Kriegsgefangenen und ihr Arbeitseinsatz 
wurden thematisiert.

In Salzburg entstand das knapp 500 Seiten umfassende 
Buch „Salzburg im Ersten Weltkrieg. Fernab der Front 

− dennoch im Krieg“.13 Dieser illustrierte Sammelband 
mit Aufsätzen von insgesamt 20 Wissenschaftlerinnen 

Abb. 112: Oskar Dohle/Thomas Mitterecker (Hrsg.), Salzburg im 

Ersten Weltkrieg. Fernab der Front − dennoch im Krieg. Wien-

Köln-Weimar 2014. (Reproduktion: SLA).
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und Wissenschaftlern untersucht die Auswirkungen 
des Krieges im Hinterland Salzburgs abseits einer mi-
litärischen „Formationsgeschichte“. Zentrale Themen 
sind der Alltag, die Rolle der katholischen Kirche, die 
Veränderungen, die der Krieg für Frauen brachte, ver-
schiedene Aspekte der Kriegspropaganda, aber auch 
die lokale Presse im Sommer 1914. Weitere Themen 
wie darstellende Kunst, Medizin, Lebensmittelversor-
gung oder Kriegsfinanzierung runden den Band ab. In 
einzelnen Gemeinden entstanden darüber hinaus oft-
mals im Zusammenhang mit örtlichen Museen Spezial-
publikationen zur Orts- und Gemeindegeschichte des 
Ersten Weltkrieges.

Aber, wie bereits eingangs erwähnt, eine umfassen-
de wissenschaftliche Darstellung zur staatlichen Re-
pression während des Ersten Weltkrieges im heutigen 
Bundesland Salzburg existiert bislang nicht, obwohl 
die Quellenlage in den Archiven dies durchaus zulie-
ße. Verwiesen sei hier auf einen 2014 erschienenen 
Überblick der historischen Überlieferung zum Ersten 
Weltkrieg in den Beständen des Salzburger Landesar-
chivs.14 Damit offenbart sich ein Desiderat für künf-
tige Forschungen, denn die überwiegende Mehrheit 
der einschlägigen Archivalien ist nur, wenn über-
haupt, durch zeitgenössische, nicht für den Archiv-
gebrauch erstellter Findbehelfe erschlossen. Abgese-
hen von Zeitungen, Foto- und Plakatsammlung sowie 

von einem Teil des Verwaltungsschriftgutes der Zen-
tralbehörde (Landesregierung, Landesausschuss) ste-
hen nur die aus dem damaligen Verwaltungsablauf 
stammenden Indices und Protokollbücher zur Verfü-
gung. Moderne Findmittel, beispielsweise von Daten-
banken, fehlen größtenteils. 

Für die Justizverwaltung und die Bezirkshauptmann-
schaften ist die Erschließungslage eine noch unbefriedi-
gendere. Dies ist umso bedauerlicher, würde doch die 
Analyse des Schriftgutes auf der Ebene der Bezirke ei-
nen Blick auf die niederschwelligen, alltäglichen staat-
lichen Zwangsmaßnahmen, die den Alltag entscheidend 
prägten, erlauben. Als Beispiele sei hier auf die Ablie-
ferungspflicht für die Landwirtschaft, auf Strafen für 
„Schwarzschlachten“ oder auf den Umgang mit Kriegs-
gefangenen und Flüchtlingen verwiesen. 

Es ist also noch ein weiter Weg, bis daran gegan-
gen werden kann, eine umfassende Geschichte der 
staatlichen Repression während des Ersten Weltkrie-
ges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit im Land 
Salzburg zu schreiben. Ohne die Erschließung der 
einschlägigen historischen Quellen in den Archiven 
können immer nur Einzelaspekte der Thematik dar-
gestellt werden, aber schon Detailstudien wären ein 
wünschenswertes Ziel, denn auch diese fehlen bis-
lang weitgehend.
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Salzburg in der Zwischenkriegszeit.
Demokratie und autoritärer Ständestaat, 
1918−1938
Robert Kriechbaumer

I

Es war wohl Zufall oder eine Ironie der Geschichte, 
dass 1914 das Gebäude des Mozarteums fertiggestellt 
wurde. 

Im selben Jahr brach der Erste Weltkrieg aus, in dem 
am 3. November 1914 der Salzburger Dichter Georg 
Trakl in einem Lazarett in Krakau starb.

Er war damit einer von rund 6000 Salzburgern, die 
auf den Schlachtfeldern Europas Opfer des Krieges 
wurden. Während dieses Krieges erfolgten in der fer-
nen Haupt- und Residenzstadt zwei von der Öffent-
lichkeit weitgehend unbemerkte Ereignisse, die für 
die Geschichte des Landes von entscheidender Be-
deutung werden sollten: die Gründung der Salzbur-
ger Festspielgemeinde 1916 und die der Salzburger 
Festspielhausgemeinde im Jahr 1917. Erheblich mehr 
Aufmerksamkeit erhielt eine Huldigungsdelegation, 
die am 26. April 1916 nach Wien reiste, um anläss-
lich der hundertjährigen Zugehörigkeit des Landes 
zur Habsburgermonarchie dem Kaiser die Huldigung 
des Kronlandes in Form einer teleologischen politi-
schen Prosa darzubringen. Salzburgs historische Sen-
dung sei es, so die kühne Geschichtserzählung, im 
Habsburgerreich aufzugehen. 

Abb. 113: Das Salzburger Mozarteum nach seiner Fertigstellung. (SLA, Fotosammlung Jurischek 8782).

Abb. 114: Georg Trakl (1887–1914) als Medikamenten-

akzessist. (Archiv der Georg-Trakl-Forschungs- und 

Gedenkstätte Salzburg).
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Der mit so viel patriotischem Jubel und beschwore-
ner Treue zum Kaiserhaus begrüßte Kriegsausbruch 
sowie die demonstrative Opferbereitschaft für die 
gerechte und gute Sache, deren Waffen schließlich 
den allerhöchsten Segen erhalten hatten, sollten 
bald mit der bisher nicht vorstellbaren Realität des 
ersten industriell geführten Krieges und seiner Zer-
störungskraft traumatisch konfrontiert werden. Die 
unerwartete Länge des Krieges erschöpfte, verstärkt 
durch die Blockadepolitik der Alliierten, die Ressour-
cen der Habsburgermonarchie und auch Salzburgs. 
Das agrarisch dominierte Kronland litt zunehmend 
Hunger, der Mirabellgarten war ein Krautacker ge-
worden, um die hungernde Stadtbevölkerung zu er-
nähren.

Es war jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Knapp vor Kriegsende, am 19. September 1918, kam 
es zu Hungerkrawallen und Plünderungen in der Stadt 
Salzburg. Gegen rund 900 Personen wurde ein Verfah-
ren eingeleitet, 70 % davon Frauen. Die ökonomische 
Krise war dramatisch: die Getreideproduktion fiel 1919 
auf 36 % der Vorkriegsproduktion, die Viehaufbringung 
gegenüber dem Jahr 1917 von rund 8700 auf weniger 
als die Hälfte, die Kartoffelernte erreichte nicht die 
Hälfte der Vorkriegszeit und die Milchproduktion gar 
nur ein Viertel. Es fehlte als eine Folge der Kriegswirt-
schaft der Landwirtschaft an Dünger, Zugtieren und 
Arbeitskräften. Die bäuerliche Bevölkerung, ein tradi-
tioneller Hort der Kaisertreue und Stütze des Throns, 
begann von ihren traditionellen Positionen abzurü-
cken. Otto Bauer hat in seiner 1923 verfassten „Ös-
terreichischen Revolution“ eine treffende und meis-
terhafte Schilderung dieses folgenschweren Wandels 
gegeben. „Mit furchtbarer Gewalt hatte während des 

Krieges der ungeheure militärische Requisitionsap-

parat der Kriegswirtschaft auf der Bauernschaft ge-

lastet. Er hatte den wertvollen Besitz der alpenlän-

dischen Bauernschaft, ihren Viehbestand, zerstört. 

[…] In einem Erntejahr wurden dreimal nacheinander 

Heu requiriert; der Bauer war nie sicher, wie viel Heu 

ihm blieb, wie viel Vieh er werde überwintern kön-

nen. Der Bauer hatte kein Heu, aber sein Vieh war 

der staatlichen Aufbringung vorbehalten, er durfte es 

nicht nach seinem Gutdünken schlachten und verkau-

fen. […] Der Haß gegen dieses Requisitionssystem hat-

te die Bauern revolutioniert.“ 

Der dramatische Mangel hatte ein rapides Ansteigen 
des Schleichhandels, der Kriminalität und der Kor-
ruption, deren bekanntester Fall jener des Präsidial-
vorstandes der Salzburger Landesregierung, Eduard 
Rambousek, wurde, zur Folge. Die Not und in deren 
Folge die gesellschaftlichen Zerfallserscheinungen 
waren allgegenwärtig. Stefan Zweig, der während 
der Kriegszeit in Salzburg ein Schlösschen gekauft 
hatte, kehrte nach Kriegsende aus der Schweiz in ein 
darbendes, von bisher als unvorstellbar gehaltenen 
Gegensätzen und gesellschaftlichen Auflösungser-
scheinungen gekennzeichnetes Salzburg zurück.

„Jeder Gang in die Stadt hinab war damals erschüt-

terndes Erlebnis“, schreibt er in seiner „Welt von ges-
tern“. „Zum ersten Mal sah ich einer Hungersnot in 

die gelben und gefährlichen Augen. Das Brot krümel-

te sich schwarz und schmeckte nach Pech und Leim, 

Kaffee war ein Absud von gebrannter Gerste, Bier 

ein gelbes Wasser, Schokolade gefärbter Sand, die 

Kartoffeln erfroren […]. Was an Stoffen angeboten 

wurde, war in Wahrheit präpariertes Papier, Ersatz 

Abb. 115: Paschinger Schlössl auf dem Kapuzinerberg, Salzburg, vor dem Ersten Weltkrieg; war 1917−1937 im Besitz des Schriftstellers 

Stefan Zweig. (SLA, Fotosammlung A 665).
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eines Ersatzes; die Männer schlichen fast ausschließ-

lich in alten, sogar russischen Uniformen herum, die 

sie aus einem Depot oder einem Krankenhaus geholt 

hatten und in denen schon mehrere Menschen ge-

storben waren. […] Jeder Schritt durch die Straßen, 

wo die Auslagen wie ausgeraubt standen, der Mör-

tel wie Grind von den verfallenen Häusern herab-

krümelte und die Menschen, sichtlich unterernährt, 

sich nur mühsam zur Arbeit schleppten, machte ei-

nem die Seele verstört.“ In dieser grassierenden all-
gemeinen Kultur der Armut und des Elends ging es 
der bäuerlichen Bevölkerung noch besser. Aus dem 
auf der Verfügbarkeit über die raren Lebensmittel 
resultierenden Stadt-Land-Gefälle erwuchs der neue 
Typus des Hamsterers. Durch die sich beschleunigen-
de und schließlich galoppierende Inflation mit ihrer 
massenhaften Vernichtung von bürgerlichen Existen-
zen erfolgte die Abkehr von der Geldwirtschaft und 
die Rückkehr zum Tauschhandel. Es war die Stunde 
der Besitzer von Devisen, der Schieber, Spekulanten 
und Kriegsgewinnler. Stefan Zweig bemerkte ankla-
gend, „daß während im Wettersturz der Werte die 

Menschen in Österreich jedes Maß verloren, manche 

Ausländer erkannt hatten, daß bei uns im Trüben 

gut fischen war. […] stattliche Massen von Auslän-

dern nützten die Konjunktur aus, um sich an dem 

zuckenden Kadaver der österreichischen Krone anzu-

fressen. Österreich wurde entdeckt und erlebte eine 

verhängnisvolle ‚Fremdensaison’. […] So unglaublich 

das Faktum erscheint, ich kann es als Zeuge bekräf-

tigen, daß das berühmte Luxushotel de l’Europe in 

Salzburg für längere Zeit ganz an englische Arbeits-

lose vermietet war, die dank der reichlichen engli-

schen Arbeitslosenunterstützung hier billiger lebten 

als in ihren Slums zu Hause.“ 

Zum Bild der allgemeinen Armut kontrastierte 
auch jenes der Kriegsgewinnler, Spekulanten und 
Schwarzhändler, der von Otto Bauer sogenannten 
„Neuen Bourgeoisie“, oft jüdischer Herkunft. „Aus 

Valutenspekulationen und Schiebertum entstan-

den neue große Vermögen.“ Nur besonders geris-
sene und bedenkenlose Händler konnten die staat-
lichen Verbote umgehen. Dabei bedienten sie sich 
Methoden, die den an die normalen Formen kapita-
listischer Betätigung in hochindustrialisierten Län-
dern gewöhnten Kapitalisten fremd waren. „Des-

to besser vertraut waren sie dem Händlertum aus 

den agrarischen Ländern des Ostens, wo das Kapi-

tal, noch gleichsam in den Poren einer noch vorka-

pitalistischen Gesellschaft lebend, noch die bruta-

leren und korrupteren Methoden der ursprünglichen 

Akkumulation anzuwenden gewohnt war. Die galizi-

schen Juden, die der Krieg in großen Massen nach 

Wien geworfen hatte, die ungarischen Händler, die 

vor der Revolution in Österreich Zuflucht gesucht 

hatten, stellten ein starkes Kontingent der Nutznie-

ßer der Geldentwertungskonjunktur. Und zu ihnen 

gesellten sich zahlreich die ‚Goldsucher’ aus den va-

lutastarken Ländern. […] So entwickelte sich aus der 

Geldentwertungskonjunktur eine neue Bourgeoisie, 

die zum großen Teil aus landfremden, kulturell tief 

stehenden Elementen zusammengesetzt ist. […] Es 

ist wahr geworden, was Friedrich Engels im Jahre 

1848 […] vorausgesagt hatte, ‚daß es recht gemeine, 

recht schmutzige, recht jüdische Bourgeois sein wer-

den, die dies altehrwürdige Reich aufkaufen’.“ Ste-
fan Zweig schrieb im Sommer 1919 aus Salzburg an ei-
nen Freund: „Es gibt keinen Juden, der jetzt nicht in 

Salzburg ist, und seit Reinhardt da ist, sammelt sich 

das Volk wie schwarze Fliegen.“ 

Abb. 116: Provisorische Landesversammlung 1918/1919. (SLA, Fotosammlung LBS F 69/6575).
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Der in Hotels, Cafés oder Clubs offen zur Schau ge-
stellte Reichtum der Neureichen provozierte eine Ge-
mengelage aus Empörung und Ablehnung. Otto Bauer 
konstatierte 1923 im Rückblick: „Der kulturlose Luxus 

der an der Not des Landes bereicherten neuen Bour-

geoisie erbittert die Volksmasse.“ Wenngleich nur 
rund ein Drittel der sich im Sommer 1919 in Salzburg 

aufhaltenden Fremden Juden waren, so verfestigten 
sich zwei klassenübergreifende Einstellungen: das 
Misstrauen und die Ablehnung gegenüber Wien, das 
nicht nur als „Wasserkopf“, sondern auch als „verju-
det“ wahrgenommen wurde und damit die Grundlage 
eines den politischen und ökonomischen Konjunkturen 
unterliegenden Antisemitismus bildete. 

II

Der Zerfall der Habsburgermonarchie war, trotz aller 
Bemühungen Kaiser Karls in letzter Minute, nicht mehr 
aufzuhalten. Es galt, in dem Auflösungsprozess Chaos zu 
verhindern und Ruhe und Ordnung zu bewahren, mög-
lichst konfliktfrei von der alten zu einer neuen politi-
schen Ordnung überzugehen. Die Tage der Mo narchie 
waren gezählt. Die Konstituierung der Provisorischen 
Nationalversammlung am 21. Oktober und die Bildung 
einer Provisorischen Regierung unter dem Sozialdemo-
kraten Karl Renner zehn Tage später bildeten die ersten 
Signaturen des politischen Wandels, der am 12. Novem-
ber mit der Proklamation der Republik seinen ersten 
Höhepunkt erreichen sollte. Die Ereignisse in Wien war-
fen auch ihre Schatten nach Salzburg. Anfang Novem-
ber 1918 übernahmen die politischen Parteien im Auf-
trag der Provisorischen Nationalversammlung durch die 
Bildung einer Provisorischen Landesversammlung die 
Macht. Klassenübergreifende Zusammenarbeit war das 
Gebot der Stunde, um ein drohendes Chaos und Bürger-
krieg zu vermeiden. 

Am 29. November wählte die Provisorische Landes-
versammlung den betagten Prälaten Alois Winkler 

zum Landeshauptmann, den Großdeutschen Max Ott 
und den Sozialdemokraten Robert Preußler zu seinen 
Stellvertretern.

Damit wurden die Grundstrukturen des politischen 
Systems deutlich: eine − trotz aller Gegensätze und 
die politische Kultur des Landes prägenden Fragmen-
tierung der politischen Lager − dominante Konsens-
demokratie, die sich auch in der im Februar 1921 
beschlossenen Landesverfassung mit ihrem Proporz-
system manifestierte.

Das sich etablierende System der Konsensdemokratie 
war vor allem ein Projekt der politischen Eliten aller 
drei politischen Lager. Deren Kontrolle über die je-
weilige Basis manifestierte sich, trotz des Weiterbe-
stehens der ideologischen, politischen und ökonomi-
schen Differenzen, in der geringen Anzahl von Streiks 
und dem geringen Ausmaß an politischer Gewalt. 
Dieses Spezifikum des politischen Systems und die 
politische Kultur Salzburgs bis 1932/34 war auch das 
Ergebnis der ökonomischen und sozialen Rahmenbe-
dingungen. In dem zum Großteil gebirgigen Land war 
der Anteil der in der Land- und Forstwirtschaft Be-
schäftigten mit 41,1 % um 8,5 % höher als im gesamt-
österreichischen Durchschnitt. 

Kleinere und mittlere Betriebe dominierten, Groß-
grundbesitz war die Ausnahme und nicht die Regel, 
die Einkommen der Landwirtschaft waren beschei-
den. Gewerbe und Industrie rangierten mit 26,7 % 
der Berufstätigen vor dem Burgenland an vorletzter 
Stelle der österreichischen Bundesländer, Industria-
lisierung und damit das Entstehen einer breiten In-
dustriearbeiterklasse war nur in Spurenelementen 
vorhanden. Die Klassengegensätze waren geringe  
und die Salzburger Sozialdemokratie gehörte mit ih-
rer sozialpartnerschaftlichen Ideologie dem rech-
ten Flügel der Partei an. Die dominante Kultur des 
Mangels und der ökonomischen Unterentwicklung, so 
ihre Überzeugung, erforderten Zusammenarbeit und 
nicht Konflikt. 

Der Zerfall der Habsburgermonarchie und das Ent-
stehen der Republik verschoben die Gewichte inner-
halb des neuen Staates erheblich. Die Stellung der 
Bundesländer, auch der kleineren, wurde bedeuten-
der. Hatte Salzburg innerhalb der Habsburgermon-
archie lediglich 0,7 % der cisleithanischen Bevölke-
rung beherbergt, so waren es nun 3,4 %. Durch das 
Zusammenfallen der Funktionen des bisherigen Lan-
deshauptmanns und des Statthalters bzw. Landes-
präsidenten in der neuen Funktion des jeweiligen 

Abb. 117: Prälat Alois Winkler (1838−1925), Landeshauptmann 

17. 1. 1897−29. 12. 1902 und 21. 7. 1909−23. 4. 1919, 1918 Präsident 

der Provisorischen Landesversammlung. (Gemälde von Horazio  

Gaigher; Original: Chiemseehof).
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Landeshauptmanns wurde diese nicht nur zur zen-
tralen landespolitischen Institution, sondern auch zu 
einem bundespolitischen Schwergewicht. Dies vor al-
lem auch deshalb, weil die im Bund zwischen 1920 
und 1933 regierenden Christlichsozialen ihre Basis 
zumeist in den Ländern hatten. 

Die unter den − wenn auch geglätteten − Wogen der 
revolutionären Erregung stattfindende Demokratisie-
rung des politischen Systems 1918/19 trug wesentlich 
zur Stabilisierung der Lage bei. Am 6. April 1919 erfolg-
ten die ersten Landtagswahlen nach dem Allgemeinen 
Wahlrecht. Erstmals waren nach der Einführung des 

Abb. 118: Kundmachung der Landesverfassung, 1921 (Gesetz vom 16. Februar 1921 über die Verfassung des Landes Salzburg − Landes-Verfas-

sungsgesetz, LGBl. Nr. 58/1921; hinsichtlich der Unterzeichnung richtiggestellte Kundmachung vom 18. Mai 1921). (Reproduktion: SLA).
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Frauenwahlrechts in Österreich am 18. Dezember 1918 
auch die Frauen wahlberechtigt. 

In dem katholisch geprägten und überwiegend ag-
rarisch strukturierten Land dominierten die Christ-
lichsozialen, die sich in erster Linie auf die Bau-
ernschaft, die Frauen und, zumindest in den ersten 
Jahren der Ersten Republik, auf die Katholische Kir-
che als wesentliches Rekrutierungsreservoir der Par-
teielite stützen konnten. Wenngleich vom Anspruch 
her eine Massenpartei, entsprach die Christlichso-
ziale Partei eher dem Typus der Wahlpartei, deren 
Parteileben auf Grund der äußerst fragmentarischen 
Parteiorganisation vor allem in den katholischen Vor-
feldorganisationen stattfand. Die kirchliche 
Vereinsstruktur ersetzte hier weitgehend die 
Parteiorganisation. In deutlichem Gegensatz 
dazu war die Sozialdemokratie eine Mitglie-
derpartei, die rund zwei Drittel ihrer Wähler 
in ihren Organisationen vereinte und damit 
die höchste regionale Organisationsdichte in 
Österreich besaß. Zudem verfügte sie neben 
der Gewerkschaft über ein dichtes Netz an 
ökonomischen Institutionen wie die Konsum-
genossenschaft, das Lebensmittelwerk Union 
oder die Volkskreditbank. Ihre Stärke lag ins-
besondere in den wenigen Industrie- und Ei-
senbahnzentren. 

Den Typus der Honoratiorenpartei mit einer 
kaum existierenden Organisation repräsen-
tierte die Großdeutsche Volkspartei, die auf 
Grund dieses Mankos über die Anzahl ihrer 
Mitglieder keine genauen Angaben machen 
konnte. Die de facto kaum vorhandene Orga-

nisationsstruktur wurde durch das Netz von nationa-
len Vereinen und Organisationen ersetzt, wobei der 
Schwerpunkt in der Stadt Salzburg lag. Durch ihren 
hohen Anteil in der Gruppe der Selbstständigen und 
freien Berufe sowie der Funktionseliten verfügte sie 
jedoch vor allem in den Bereichen Verwaltung, Schule 
und Wirtschaft über erheblichen Einfluss. Einen Son-
derfall bildeten in der Anfangsphase der Ersten Repub-
lik die Nationalsozialisten, die bei der ersten National-
ratswahl 1919 in der Stadt Salzburg 14 % der Stimmen 
erreichten und 1922 bis 1927 mit dem Rechtsanwalt 
Otto Troyer ein Mitglied der Landesregierung sowie in 
Zell am See den Bürgermeister stellten. Es war da-
her wohl kein Zufall, dass der Obmann der österrei-

Abb. 120: Adolf Hitler (mit Kreis markiert) bei der zwischenstaatlichen 

Tagung der Nationalsozialisten in Salzburg, 8. und 9. August 1920. (Otto Reich 

von Rohrwig, Der Freiheitskampf der Ostmark-Deutschen, Graz-Wien-Leipzig 

1942; Reproduktion: SLA).

Abb. 119: Konstituierender Landtag von 1919 bis 1922 mit den ersten weiblichen Landtagsabgeordneten. 

(SLA, Fotosammlung LBS F 69/6575).
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Abb. 121: Aufruf der nationalsozialistischen Ordnertruppe Salzburg zu einer Fahnen-Enthüllung auf dem Residenzplatz, 12. August 1923. 

(DÖW, P 941).
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III

Stefan Zweig schrieb in seiner „Welt von gestern“ über 
seine Heimkehr nach Österreich nach dem Ende des 
Ersten Weltkriegs, das Land sei nach der Auflösung der 
Habsburgermonarchie „nur noch (als) […] ein ungewis-

ser, grauer und lebloser Schatten der früheren kaiser-

lichen Monarchie auf der Karte Europas“ dahingedäm-
mert. Vom einstigen Vielvölkerreich sei nur mehr „ein 

verstümmelter Rumpf, aus allen Adern blutend“, üb-
rig geblieben. „Nach aller irdischen Voraussicht konn-

te dieses von den Siegermächten künstlich geschaffene 

Land nicht unabhängig leben und − alle Parteien, die 

sozialistische, die klerikalen, die nationalen schrien es 

aus einem Munde − wollten gar nicht selbständig le-

ben. Zum ersten Mal meines Wissens im Lauf der Ge-

schichte ergab sich der paradoxe Fall, daß man ein 

Land zu einer Selbständigkeit zwang, die es selber er-

bittert ablehnte. Österreich wünschte entweder mit 

den alten Nachbarstaaten wieder vereinigt zu werden 

oder mit dem stammesverwandten Deutschland, kei-

nesfalls aber in dieser verstümmelten Form ein ernied-

rigtes Bettlerdasein zu führen.“ Beide Optionen seien 
ihm aber verwehrt worden. Die Nachfolgestaaten woll-
ten nicht mit Österreich ökonomisch verbunden blei-
ben, weil sie eine Habsburgerrestauration fürchteten, 
und die Alliierten verboten den Anschluss an Deutsch-
land, das sie durch einen solchen Schritt nicht stärken 
wollten. Es war ein „‚Unikum‘ der Geschichte“, dass 
„einem Lande, das nicht existieren wollte […] anbe-

fohlen“ wurde zu existieren. 

Zweigs Schilderung entsprach auf Grund der sich stän-
dig verschlechternden ökonomischen Lage, die durch 
die sich beschleunigende Inflation noch verstärkt wur-
de, der Stimmung in Österreich und in Salzburg. Wenn-
gleich Artikel 88 des Vertrags von St. Germain ein An-
schlussverbot enthielt, so relativierte er dieses mit dem 
Hinweis, dass der Völkerbund eine Revision dieser Be-
stimmung vornehmen konnte. Das selbst in einer Kultur 

chischen Nationalsozialisten, Walter Riehl, die zwei-
te Konferenz der verbündeten nationalsozialistischen 
Parteien Österreichs, Deutschlands und des Sudeten-
landes 1920 in Salzburg abhielt, bei der aus München 
auch Anton Drexler und Adolf Hitler anreisten.

Riehl vereinbarte bei dieser Gelegenheit einen Red-
neraustausch, in dessen Folge Hitler 1920 in Salzburg 
sprach. Drei Jahre später erfolgte in Salzburg die 
fünfte und letzte gemeinsame Tagung der national-
sozialistischen Parteien, an der Hitler bereits unter 
geänderten Vorzeichen teilnahm. War er 1920 noch 
nicht an der Spitze der Münchner Partei gestanden, 
so hatte er 1921 Drexler von der Parteispitze ver-
drängt und wurde erstmals als „Führer“ bezeichnet. 
Als solcher erhob er nun einen absoluten Führungs-
anspruch über alle nationalsozialistischen Parteien. 

Dies führte zu einer Spaltung der NSDAP in eine soge-
nannte Hitler- und in eine Schulz-Richtung. In Salz-
burg erfolgte 1926 die Gründung der Ortsgruppe der 
Hitlerbewegung im „Gasthaus zur Sonne“, die jedoch 
auf Grund der inzwischen erfolgten ökonomischen 
Stabilisierung und der anhaltenden Rivalitäten mit 
der Schulz-Richtung bedeutungslos blieb und wegen 
ihrer Schwäche organisatorisch mit Tirol und Vorarl-
berg im „Westgau“ vereinigt wurde. 

Erst der Ausbruch der Weltwirtschaftskrise und der 
Aufstieg der NSDAP zur Massenpartei in der Weimarer 
Republik sollten im Streit der Richtungen die Waag-
schale endgültig zu Gunsten der Hitlerbewegung nei-
gen und zu Beginn der Dreißigerjahre deren raschen 
Aufstieg zu einer nennenswerten politischen Kraft 
bewirken. 

Abb. 123: Schaukästen in der ersten Geschäftsstelle der NSDAP in 

Salzburg, Pfeifergasse 5, 1927. (Rohrwig, Freiheitskampf, 1942; 

Reproduktion: SLA).

Abb. 122: „Weihe“ der Salzburger SA-Fahne durch Hermann 

Göring am Residenzplatz, 12. August 1923. (Rohrwig, Freiheits-

kampf, 1942; Reproduktion: SLA).
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der Not noch signifikant vorhandene Gefälle zwischen 
Wien und den westlichen Bundesländern im Bereich der 
Lebensmittelversorgung, die vergeblichen Bemühungen 
Karl Renners und Michael Mayrs um Hilfslieferungen und 
Kredite der Alliierten ließen in den westlichen Bundes-
ländern den Entschluss reifen, durch regionale Volksab-
stimmungen eindrucksvoll den Volkswillen zu demonst-
rieren und damit beim Völkerbund mit dem Argument 
des in den 14 Punkten des amerikanischen Präsidenten 
Woodrow Wilson enthaltenen Selbstbestimmungsrechts 
der Völker eine Revision des Anschlussverbots zu errei-
chen. Die Repräsentanten der drei Salzburger Landtags-
parteien, Franz Rehrl, Robert Preußler und Max Ott, 
reisten im April 1920 nach Wien, um den Repräsentanten 
der Entente die Motive für den Beschluss des Salzburger 
Landtags zu erklären, wenigstens ein einheitliches Wirt-
schaftsgebiet mit Bayern zu schaffen und sich von Wien 
zu lösen, um der grassierenden Not Herr zu werden. Im 
Landtag hatte der christlichsoziale Abgeordnete Bartho-
lomäus Hasenauer erklärt, die Länder seien keineswegs 
provinzielle Toren, die staatspolitisch verantwortungs-
los handelten. Aber „dem Hungrigen ist damit nicht ge-

dient, daß man einen anderen Hungrigen mit ihm zu-

sammenhängt“. Und Landeshauptmann Oskar Meyer sah 
im Anschluss an Bayern die Rettung aus den nachgerade 
unerträglichen Nöten der Gegenwart. 

Der aus Tirol, wo am 24. April 1921 eine Volksab-
stimmung als Demonstration des Volkswillens statt-
gefunden hatte, stammende Bundeskanzler Micha-
el Mayr erreichte schließlich mit dem Hinweis auf 
die drohende Haltung der Entente, vor allem Frank-
reichs, eine Modifikation des Beschlusses des Salz-
burger Landtags, die für 29. Mai angesetzte Volks-
abstimmung der Landesregierung zur Volksbefragung 

der politischen Parteien zu erklären und damit deren 
privaten Charakter zu betonen.

Die am 29. Mai erhobene Stimmungslage der Salzbur-
ger Bevölkerung war eindeutig: 98.986 Ja-Stimmen 
standen lediglich 889 Nein-Stimmen und 386 ungültige 
Stimmen gegenüber. 

Die Not und die daraus resultierenden Ängste der Be-
völkerung hatten jedoch Ende Mai 1921 noch nicht ihren 
Höhepunkt erreicht. Dieser wurde mit der zur Jahres-
wende 1921/22 einsetzenden Hyperinflation erreicht, 
der erst durch die Genfer Sanierung im September 1922 
und der ihr folgenden Stilllegung der Notenpresse zwei 
Monate später ein Ende bereitet werden sollte. 

In Genf verwendete Ignaz Seipel in seiner Erklärung 
vor dem Völkerbund mit dem Satz „Ehe das Volk Ös-

terreichs in seiner Absperrung zugrunde geht, wird 

es alles tun, um die Schranken und Ketten, die es be-

engen und drücken, zu sprengen“ eine Formulierung, 
die auch im Salzburger Landtag hätte fallen können. 
Zu diesem Zeitpunkt war die eigentlich dominieren-
de Persönlichkeit der Christlichsozialen Partei und 
der Landesregierung, Franz Rehrl, seit einem halben 
Jahr Landeshauptmann von Salzburg. Abb. 124: Dipl.-Ing. Oskar Meyer (1858–1943), Landeshauptmann 

1919–1922. (Gemälde von Anton Faistauer; die Katasterkarte mit 

der Salzach bei Gamp/Hallein im Vordergrund spielt auf die Rolle 

von Landeshauptmann Meyer bei Flussverbauungen an, haupt-

sächlich an Salzach und Saalach; Original: Chiemseehof).

Abb. 125: Offizielle Abstimmungskarte über den Anschluss an 

Deutschland, 29. Mai 1921, hrsg. v. Abstimmungsausschuss des 

Landes Salzburg, Lithographie von Karl Reisenbichler.  

(SLA, Fotosammlung A 7053).



112

IV

Rehrl, der 1915 in den Landesdienst eingetreten war, 
hatte auf Grund seiner Kenntnisse und Tatkraft einen 
rapiden Aufstieg hinter sich: als Sekretär von Landes-
hauptmann Alois Winkler, Landeskommissär, Mitglied 
der im November 1918 gebildeten Landesversamm-
lung und Landesrat, Kronjurist der Christlichsozia-
len, Bundesrat und 2. Landeshauptmann-Stellvertre-
ter. Der amtierende Landeshauptmann Oskar Meyer 
galt als Verlegenheitslösung ohne politische Durch-
schlagskraft. In Zeiten anhaltender Not wurde eine 
starke Führungspersönlichkeit an der Spitze der Lan-
desregierung benötigt, die man nunmehr in dem erst 
32-jährigen Franz Rehrl (zu Recht) gefunden zu ha-
ben glaubte. Rehrl hatte bereits politischen Weitblick 

und Durchsetzungsfähigkeit bewiesen. Da nach dem 
Zerfall der Monarchie in Österreich Kohleknappheit 
herrschte, bot sich verstärkt die Nutzung der Wasser-
kraft an, über die das Land Salzburg reichlich verfüg-
te. Als Anfang 1919 Wilhelm Ellenbogen in Wien das 
Staatsamt für Wasser- und Elektrizitätswirtschaft ins 
Leben rief, um die Nutzung der heimischen Wasser-
kraft durch eine Bundesbehörde zu regeln, formulier-
te Rehrl den Widerstand gegen dieses Vorhaben, in-
dem er sich mit dem Hinweis auf die eigenständige 
Nutzung der heimischen Wasserkraft um die Gründung 
einer Landesgesellschaft für die Elektrizitätswirt-
schaft bemühte. Am 25. September 1920 erfolgte die 
Gründung der „Salzburger Aktiengesellschaft für Elek-
trizitätswirtschaft“, deren erster Präsident er wurde. 

Die Wasserkraft bildete eine der wenigen natürli-
chen Ressourcen des Landes, weshalb deren Ausbau 
ein zentraler Punkt der Wirtschaftspolitik der nun-
mehr einsetzenden Ära Rehrl wurde, wobei die Kapi-
talknappheit des Landes ein nicht unerhebliches Hin-
dernis bildete, das nur durch in- und ausländische 
Partner überwunden werden konnte. Dabei ergaben 
sich jedoch zwei weitere Schwierigkeiten: die Suche 
nach entsprechenden Kapitalgebern und die Bewah-
rung der Kontrolle des Landes durch das Halten eines 
50-Prozent-Anteils. Dies wurde bei der Finanzierung 
des Bauvorhabens des Fuscher Bärenwerks deutlich, 
dessen 1924 feierlich erfolgter Stollendurchschlag 
nach mühsamen und von Rückschlägen gekennzeich-
neten Finanzierungsverhandlungen erfolgte. 

Noch während der Finanzierungsverhandlungen über 
das Fuscher Bärenwerk entwickelte Rehrl das Projekt 
einer Nutzung der Wasserkräfte der Hohen Tauern. 
Auch hier war er sich des Umstandes bewusst, dass 
zur Realisierung des sogenannten „Tauernwerk-Pro-
jekts“ Kooperationspartner und Kapitalgeber vonnö-
ten waren.

Dieser schien in der Berliner AEG gefunden, deren Stu-
die zur Realisierung des Projekts einen Ausstoß des 
Dreifachen der österreichischen Gesamtproduktion 
errechnete, womit für das Land ein enormer wirt-
schaftlicher Nutzen gegeben schien. Das von Rehrl mit 
großer Energie betriebene Projekt scheiterte jedoch 
Anfang der Dreißigerjahre letztlich an Einsprüchen 
der Nachbarländer gegen die Gigantomanie des Pro-
jekts und an technischen Problemen, die schließlich 
zu einer ablehnenden Haltung der Bundesregierung 
und bei Rehrl zu heftigen Verstimmungen führten. 

Erheblich erfolgreicher war der Salzburger Landes-
hauptmann bei drei anderen Projekten, die vor al-
lem dem Ausbau der touristischen Infrastruktur und 
damit den so dringend benötigten Deviseneinnahmen 
dienten. 

Neben der Sommersaison mit ihrer zeitlich einge-
schränkten Wirksamkeit wurde das besondere Au-
genmerk dem Ausbau der Wintersaison gewidmet, 
die vor allem den wirtschaftlich weniger entwickel-
ten Gebirgsregionen einen Wachstumsimpuls geben 

Abb. 126: Dr. Franz Rehrl 

(1890–1947), Landesbeam-

ter und christlichsozialer 

Politiker, 1918 Mitglied der 

Provisorischen Landes-

versammlung, 1919–1922 

Landeshauptmann-Stellver-

treter, 1922–1938 Landes-

hauptmann. (SLA, Foto-

sammlung A 5982).

Abb. 127: Bärenwerk in der Gemeinde Fusch an der Großglock-

nerstraße, das älteste Kraftwerk des Landesversorgers SAFE, das 

einen wesentlichen Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung 

des Landes in der Zwischenkriegszeit leistete. (SLA, Fotosamm-

lung LBS N 690/1384).
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sollte. Dabei konnten beachtliche Erfolge erzielt 
werden. Betrug die Zahl der Übernachtungen wäh-
rend der Wintersaison 1924/25 167.000, so stieg sie 
bis 1936/37 auf 307.000. Dem Ausbau der touristi-
schen Infrastruktur besonders im Bereich des an At-
traktivität gewinnenden Wintersports diente der Bau 
der Schmittenhöhe-Seilbahn, die zum Jahreswechsel 
1927/28 ihren Betrieb aufnahm und deren Winterfre-
quenz zehn Jahre später erstmals jene der Sommer-
frequenz übertraf.

1927 wurde vom Salzburger Bürgermeis-
ter Max Ott und von Reinhold Sutter, dem 
Vertreter des Mitglieds des Verwaltungs-
rates der Gaisbergbahn, Landeshaupt-
mann Rehrl der Plan unterbreitet, sich 
im Interesse des Fremdenverkehrs mit 
der Erschließung des Gaisberges durch 
den Bau einer Höhenstraße zu befassen. 

Rehrl griff die Anregung auf und unter-
breitete zu Jahresbeginn 1928 dem Salz-
burger Landtag den Plan des Baus einer 
Gaisbergstraße als wichtiges Mittel zur 
Förderung des Fremdenverkehrs und 
des Wirtschaftslebens von Stadt und 
Land Salzburg. Dabei konnte er sich der 
Unterstützung der Sozialdemokraten si-
cher sein, die, wie bei allen in Angriff 
genommenen Großprojekten, nicht nur 
den Modernisierungsaspekt, sondern vor 
allem jenen der Schaffung von Arbeits-
plätzen im Auge hatten. Die Eröffnung 
der Straße erfolgte bereits 1929. 

In 212 Arbeitstagen hatten 660 Arbeiter die 5,7 km lan-
ge Landesstraße und in 150 Arbeitstagen 300 Arbeiter 
die Spitzenstraße mit einer Länge von 3,2 km erbaut. 
Bemerkenswert war die Rede Rehrls bei der Eröffnung, 
in der er nicht nur allen Fraktionen im Landtag für ihre 
Unterstützung dankte, sondern auf die besondere po-
litische Kultur Salzburgs hinwies. Salzburg werde sich 
zur Erhaltung des inneren Friedens in Zukunft nicht je-
ner Mittel bedienen, die veraltet seien, auch wenn sich 
ihrer noch andere Bundesländer bedienten. 

Abb. 128: Geplanter Stausee auf dem Moserboden mit Talsperren gegen Norden. (Fotomontage aus dem „Salzburger Volksblatt“, Jubi-

läumsausgabe 1930, S. 97; Reproduktion: SLA).

Abb. 129: Werbepostkarte der Schmittenhöhe-Drahtseilbahn bei 

Zell am See, 1920er-Jahre. (SLA, Fotosammlung A 27015).
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Ein Schulterschluss mit der Sozialdemokratie charak-
terisierte auch den Bau der Großglockner Hochalpen-
straße, für deren Errichtung Rehrl nicht nur in Franz 
Wallack über einen genialen Ingenieur verfügte, son-
dern auch das Einvernehmen mit den Ländern Kärn-
ten und Tirol sowie dem Bund suchte. 

Es war Rehrls unermüdliche Energie, die das oftmals ge-
fährdete Projekt schließlich doch einer Realisierung zu-
führte. Am 22. September 1934 konnte der begeisterte 
Autofahrer in einem umgebauten Kraftwagen die ers-
te Überquerung der noch nicht fertigen Straße vorneh-
men, deren offizielle Eröffnung ein Jahr später erfolgte.

Der Bau der Straße war nicht nur eine technische 
Meisterleistung, sondern ein sozialpolitisches und po-
litisches Symbol von besonderem Rang. Es diente in 
der Zeit der Weltwirtschaftskrise und der hohen Ar-
beitslosigkeit als Arbeitsbeschaffungsprogramm so-
wie gegenüber dem seit 1933 nationalsozialistischen 
Deutschland und seiner u.a. über den Autobahnbau 
entwickelten Propaganda als Symbol österreichischer 
Ingenieurskunst und Selbstbehauptungswillens. 

Abb. 130: „Rauchenbichlkurve“ auf der Gaisbergstraße. Die Straße erwies sich von Beginn an als sehr populär für den mobilisierten 

Nahtourismus. (SLA, Fotosammlung Jurischek 20202).

Abb. 131: Großglockner Hochalpenstraße mit Franz Rehrl im Steyr 

100 (am 22. September 1934 überquerte Franz Rehrl noch auf dem 

Unterbau in einem umgebauten Steyr 100 als Erster mit einem Auto 

die Hohen Tauern). (SLA, NL Franz Wallack, Fotoalbum 1935/XIIa). 

Abb. 132: Landeshauptmann Rehrl und Bundeskanzler Dollfuß (bei-

de im Vordergrund) beim Besuch der Baustelle der Großglockner 

Hochalpenstraße, 15. Juli 1934. (SLA, Fotosammlung A 30954).
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Abb. 133: Plakat des 1. Internationalen Großglocknerrennens, 4. August 1935. (SLA, Plakatsammlung 1307; Reproduktion: SLA).
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Die Zeiten hatten sich inzwischen 
geändert. Nach einer Phase der re-
lativen wirtschaftlichen Stabilität 
1924 bis 1929/30 löste die Welt-
wirtschaftskrise ein politisches 
Erdbeben von welthistorischer Be-
deutung aus, dessen Wellen Salz-
burg auf Grund seiner speziel-
len geografischen Lage mit voller 
Wucht trafen. Das Land wurde von 
den wirtschaftlichen und sozialen 
Schockwellen erfasst. 

Es wurde aber auch wegen der 
1920 erstmals durchgeführten 
Festspiele und der Bemühungen 
um eine Rekonstruktion der in den 
Napoleonischen Kriegen verloren 
gegangenen geistig/wissenschaft-
lichen Bedeutung zum Zentrum 
des Kampfes um die österreichi-
sche Identität und Selbständigkeit.

V

Der Anfang war keineswegs rosig. Die von Festspiel-
gemeinde und Festspielhausgemeinde entwickel-
te Idee eines Festspielhauses auf der grünen Wiese 
nach dem Muster von Bayreuth erwies sich nach der 
im Sommer 1922 erfolgten symbolischen Grundstein-
legung in Hellbrunn hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Gegebenheiten als nicht realisierbar. Max Reinhardts 
Idee der Stadt als Bühne gewann wiederum an Zug-
kraft, wobei allerdings allen Enthusiasten klar war, 
dass man auf Grund der geografischen Lage auch 
wetterunabhängige Spielstätten benötigte. Die Idee 
des Festspielbezirkes verlagerte sich von Hellbrunn in 
die Stadt, wobei Reinhardt die Adaption der ehema-
ligen fürsterzbischöflichen Hofstallungen vorschlug. 

Der Salzburger Architekt Eduard Hütter wurde beauf-
tragt, in Konsultation mit Alfred Roller die notwen-
digen Arbeiten durchzuführen. Die Arbeiten waren 
1925 vorläufig abgeschlossen, doch waren die durch 
die Inflation geronnenen Gelder der Festspielhausge-
meinde nicht in der Lage, die entstandenen Kosten, 
die die Mittel der Festspielhausgemeinde schließlich 
um das Vierfache überstiegen, zu decken. Die medi-
ale und öffentliche Erregung war groß, und die Idee 
der Salzburger Festspiele schien ernsthaft gefährdet.

Franz Rehrl hatte bereits vor seiner Wahl zum Lan-
deshauptmann die Bedeutung der Festspiele er-
kannt, wobei zunächst vor allem volkswirtschaftli-
che Überlegungen eine Rolle gespielt haben dürften. 
Nunmehr gesellten sich zu diesen kulturpolitische, 
sah er in ihnen doch die Möglichkeit, die 1816 einge-
tretene geistige und kulturelle Verprovinzialisierung 
aufzuheben und an die glanzvollen Zeiten des selbst-
ständigen Fürsterzbistums anzuknüpfen. Rehrl be-
trachtete die Rettung der Festspiele durch die Ver-
abschiedung eines Festspielhaus-Sanierungsgesetzes 
im Salzburger Landtag als eine seiner vordringlichen 
Aufgaben. Dabei bewies er neuerlich seine unkon-
ventionellen Lösungsansätze, indem er die Rettung 
durch einen Kredit, für den Land und Stadt bürgten, 
bewirkte und damit zu Ostern 1926 die Zustimmung 
aller Landtagsfraktionen erreichte. 

Der von Hütter vorgenommene Umbau der Hofstal-
lungen erwies sich als unbefriedigend, weshalb im In-
teresse der Entwicklung der Festspiele ein neuerli-
cher Umbau notwendig wurde, mit dem Rehrl 1926 
Clemens Holzmeister beauftragte, wobei die neuer-
lichen Umbauarbeiten mit geringen Mitteln und un-
ter erheblichem Zeitdruck stattfinden mussten, um 
die Festspiele im August planmäßig durchführen zu 

Abb. 134: Arbeiter des Staatlichen Arbeitsdienstes bei Aushubarbei-

ten im Zuge der Glanregulierung im Frühjahr 1934. (SLA, Fotosamm-

lung Album 009, Nr. 14).

Abb. 135: Entwurf für ein Festspielhaus im Park des Schlosses 

Hellbrunn von dem Berliner Architekten Hans Poelzig, 1920.  

(Archiv der Salzburger Festspiele; Autor: Karl Ellinger).
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können. Um die Festspiele organisatorisch und finan-
ziell abzusichern, betrat Rehrl gleichzeitig Neuland, 
indem er in zahlreichen Gesprächen die Schaffung ei-
nes „Fonds zur Förderung des Fremdenverkehrs im 
Lande Salzburg“ vorantrieb, die mit der Beschluss-
fassung über ein entsprechendes Gesetz im Salzbur-
ger Landtag am 27. Dezember 1926 ihren erfolgrei-
chen Abschluss fand. Die Festspiele waren zu diesem 
Zeitpunkt bereits − und wurden es in den folgenden 
Jahren noch stärker − ein wesentliches Element re-
gionaler und nationaler Identität. 1930 feierten sie 
während der sich verschärfenden Weltwirtschafts-
krise ihr zehnjähriges Bestehen. Doch die Schatten 
der Weltwirtschaftskrise beendeten jäh die Phase 
der wirtschaftlichen Erholung und lagen ab nun auf 
dem um eine ökonomische Stabilisierung ringenden 
Land und den Festspielen. Durch den hohen Anteil 
des Fremdenverkehrs sowie die starke Exportorien-

tiertheit des Landes wurden die Auswirkungen der 
Weltwirtschaftskrise schon bald sicht- und spürbar. 
Der Fremdenverkehr brach ab 1929/30 deutlich ein 
− mit beträchtlichen Folgen für den Dienstleistungs-
bereich, vor allem die um ihre Existenz ringenden 
Fremdenverkehrsbetriebe. Die Bauwirtschaft wurde 
vom Konjunktureinbruch frühzeitig getroffen und lös-
te damit erhebliche, regionalpolitisch negative Fol-
gewirkungen aus. Die ohnedies schwach entwickel-
te Salzburger Industrie musste schwere Rückschläge 
hinnehmen. 1931 erfolgte die Einstellung des Mitter-
berger Kupferwerkes auf Grund des massiven Verfalls 
des Kupferpreises auf den Weltmärkten, die Eisen-
hütte in Tenneck-Werfen kam im folgenden Jahr in 
erhebliche Schwierigkeiten und musste die Produkti-
on um 60 % reduzieren.

Ähnlich dramatisch gestaltete sich die Situation in 
der Papierproduktion. Die Folge war ein massives An-
steigen der Arbeitslosigkeit. Hatte diese 1928 noch 
4757 Personen betroffen, so verzeichnete man 1933 
13.116 Arbeitslose. Zu diesem Zeitpunkt waren 41,2 % 
der Arbeiter und 12,3 % der Angestellten arbeitslos. 

VI

Wenngleich man auf Landesebene der hohen Arbeits-
losigkeit durch Großbaustellen wie die Großglockner 
Hochalpenstraße und den 1937 erfolgten neuerlichen 
Umbau des Festspielhauses zu begegnen suchte, so 
veränderte sie die politische Kultur des Landes und 
gefährdete die Stabilität des politischen Systems. Der 
Aufstieg der NSDAP zur Massenpartei in der Weimarer 
Republik übte seine Sogwirkung auf Österreich aus. 
Die bisher bedeutungslose NSDAP verzeichnete zu 
Beginn der Dreißigerjahre erhebliche Zuwächse, die 
sich erstmals spektakulär in den Ergebnissen der am 
24. April 1932 in Wien, Niederösterreich und Salzburg 
durchgeführten Landtagswahlen manifestierten. Ge-
genüber den für sie in diesen drei Bundesländern bei 
der Nationalratswahl 1930 abgegebenen rund 66.000 

Stimmen erzielte sie nunmehr rund 336.000. In Salz-
burg zog sie mit sechs Mandaten in den Landtag ein 
und stellte damit ein Regierungsmitglied. Während 
Christlichsoziale und Sozialdemokraten gegenüber der 
Landtagswahl vom 3. April 1927 jeweils ein Mandat 
verloren, verfehlten die bisher zusammen über vier 
Mandate verfügenden Großdeutschen und der Land-
bund ihren Wiedereinzug in den Landtag. 

Der Aufstieg des Nationalsozialismus in Salzburg voll-
zog sich zu Beginn der Dreißigerjahre rasch, wobei es 
ihm gelang, besonders die jüngeren Alterskohorten 
anzusprechen. 1932 wurde bereits ein eigener NSDAP-
Gau mit 32 Ortgruppen errichtet, im Frühjahr 1933 
waren es bereits 123. 

Abb. 136: Theaterzettel der Erstaufführung des 

„Jeder mann“, Festspiele 1920. (SLA, Graphik XIII.138; 

Reproduktion: SLA).

Abb. 137: Stillgelegtes Werksgelände der Mitterberger Kupfer 

AG, Bischofshofen (Ortsteil Mitterberghütten), nach ihrer gänzli-

chen Einstellung 1931. (SLA, Fotosammlung C 26777).
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Theo Habicht, der Landesleiter der österreichischen 
NSDAP, machte aus seinem politischen Herzen keine 
Mördergrube und erklärte zum Ergebnis der Landtags-
wahlen vom 24. April 1932: „Da jedoch nach den Er-

fahrungen im Reich eine einmal in Fluß gekommene 

Massenbewegung von Wahl zu Wahl mehr lawinenar-

tig anschwillt, so kann nach dem unge-

heuren Erfolg des 24. April kein Zweifel 

bestehen, dass die nächste Wahl einen 

noch größeren Erfolg […] bringen wird.“

Dabei gehe es keineswegs um eine Teil-
nahme am parlamentarisch-demokra-
tischen System, sondern um dessen 
Überwindung. „Dort also, wo National-

sozialisten in ein Parlament einziehen, 

besteht ihre Aufgabe nicht darin, sich 

anzupassen, der fragwürdigen Würde 

des ‚hohen Hauses‘ Rechnung zu tragen, 

[…] sondern dort, wo Nationalsozialis-

ten einziehen, hat sofort alles anders 

zu werden. Die NSDAP ist eine Kampfbe-

wegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, 

die Macht im Staat zu erobern. Eroberer 

aber treten nicht in Pelzpantoffeln auf, 

sondern in Kürassierstiefeln.“ Im Salz-
burger Landtag konnte man dies bestä-
tigen und ein Lied davon singen. 

Die Situation spitzte sich nach der Er-
nennung Hitlers zum Reichskanzler am 
30. Jänner 1933 deutlich zu. 

Das aggressive Auftreten der NSDAP, 
ihre zunehmende Inbesitznahme des öf-
fentlichen Raums durch uniformierte 
Anhänger, die von der Regierung Doll-
fuß abgelehnte Forderung nach einer 
Regierungsbeteiligung veranlassten die 
österreichische NSDAP, mit deutscher 
Unterstützung den Druck auf die Regie-
rung Dollfuß durch verstärkte Propagan-

da und Gewaltanwendung zu erhöhen. 

Diese reagierte am 10. Mai 1933 mit dem Argument der 
Rücksichtnahme auf den Fremdenverkehr mit einem 
befristeten Verbot von Landtags- und Gemeinderats-
wahlen und wies fünf Tage später den als nationalsozi-

alistischen Propagandaredner nach Öster-
reich gereisten Reichsjustizkommissar und 
bayerischen Justizminister Hans Frank als 
unerwünschte Person aus. Hitler reagierte 
auf diese Maßnahme sowie auf die Weige-
rung der Regierung Dollfuß, eine Koalition 
mit der NSDAP zu bilden, in einer Reichs-
tagsrede am 27. Mai, in der er mit Wirk-
samkeit vom 1. Juni die sogenannte „Tau-
sendmarksperre“ verkündete. Ziel dieser 
Maßnahme war eine massive Schwächung 
der ohnedies schwer angeschlagenen ös-
terreichischen Wirtschaft und dadurch her-
vorgerufene Unruhen, die die Bundesregie-
rung doch noch zum Einlenken veranlassen 
sollten. 

Die von Berlin erhofften Auswirkungen wa-
ren besonders in Salzburg zu spüren, des-
sen Fremdenverkehr sowie Besucher der 
Festspiele zum überwiegenden Teil von 
Deutschen bestimmt wurden. Die Situation 
verschärfte sich nochmals, als am 19. Juni 

Abb. 138: Versammlungsplakat der NSDAP, 1932. (SLA, Plakatsammlung 1615; 

Repro duktion: SLA).

Abb. 139: Posten des Bundesheeres am Makartsteg in der Stadt Salz-

burg anlässlich des Christlichsozialen Bundesparteitages in Salzburg 

am 7. Mai 1933. (Rohrwig, Freiheitskampf, 1942; Reproduktion: SLA).
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auf christlich-deutsche Turner bei Krems von National-
sozialisten ein Handgranatenanschlag erfolgte, bei dem 
13 Turner schwer verletzt und einer getötet wurden. 
Noch am selben Tag verbot die Regierung Dollfuß die 
NSDAP inklusive aller ihrer Unterorganisationen sowie 
die mit der NSDAP liierte Steirische Heimwehr. Folglich 
wurden am 30. Juni durch ein Verfassungsgesetz die 
Landtagsmandate der NSDAP für ruhend erklärt. Theo 
Habicht und eine Reihe von Gauleitern verließen Ös-
terreich und agitierten ab nun von München aus, wobei 
an die in Österreich verbliebenen Mitglieder die Devi-
se ausgegeben wurde, durch Terrorakte eine Stimmung 
der Unsicherheit zu erzeugen und damit den noch ver-
bliebenen Fremdenverkehr zum Erliegen zu bringen. 
Hatte es schon bisher Tumulte und Gewaltakte gege-
ben, so waren diese nur ein schwaches Vorspiel zu den 
nun einsetzenden Terroranschlägen, die vor allem von 
jugendlichen Aktivisten verübt wurden. 

Die Durchführung der Festspiele, die zum Ziel zahlrei-
cher NSDAP-Propagandaaktionen wurden, schien un-
ter diesen Umständen sowohl 1933 wie auch 1934 ge-
fährdet. Sie mussten jedoch unter allen Umständen, 
so die Devise aus Wien und die Überzeugung von Lan-
deshauptmann Franz Rehrl, durchgeführt werden. 

Unmittelbar vor der Festspieleröffnung 1933 dran-
gen mehrmals aus Bayern kommende deutsche Flug-
zeuge in den Salzburger Luftraum ein, um Propa-

gandamaterial abzuwerfen, gefolgt von 
Hakenkreuzschmierereien der nunmehr 
illegalen NSDAP-Mitglieder. Deutschen 
Künstlern wurde nahegelegt, nicht mehr 
in Salzburg aufzutreten, und am 21. Ap-
ril 1934 detonierte eine Bombe vor dem 
Festspielhaus. Der Schaden für die Salz-
burger Tourismuswirtschaft und der Ein-
nahmenrückgang der Festspiele 1933/34 
waren beträchtlich. 

Salzburg erhielt durch die eingetretene 
Situation einen hohen nationalen und in-
ternationalen Stellenwert und wurde als 
Symbol der vom autoritären Ständestaat 
geschaffenen „Österreich-Ideologie“ zur 
umkämpften „Frontstadt“ gegen den Nati-
onalsozialismus. Durch die 1933/34 massiv 
einsetzende Werbung im nicht deutsch-
sprachigen Ausland und das Engagement 
Arturo Toscaninis wurde die Internationa-
lisierung der Festspiele eingeleitet. 

Ein vor allem auch jüdisches internatio-
nales Publikum tummelte sich nunmehr 
in den Salzburger Hotels, die begehrten 
Festspielkarten erreichten Rekordprei-
se. Viele amerikanische, französische und 
englische Juden kamen nunmehr aus an-
tifaschistischer Solidarität nach Salzburg, 
galt doch Salzburg, das in Sichtweite des 
Obersalzbergs lag, als dessen Widerpart, 
den es zu stärken galt. Max Reinhardts le-
gendäre Feste in Schloss Leopoldskron er-
hielten auch eine politische Bedeutung, 
waren sie doch sichtbare Antipoden zum 

für die Nationalsozialisten bereits zur Pilgerstätte 
gewordenen Obersalzberg.

Stefan Zweig unternahm in jenen Jahren vor dem Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs, die er als „letzte Wind-
stille“ bezeichnete, ausgedehnte Reisen. So sehr er 
das Reisen genoss, so schön war es auch, heimzukeh-
ren in sein Salzburger Domizil. „Etwas Merkwürdiges 

hatte sich in aller Stille ereignet. Die kleine Stadt 

Salzburg mit ihren 40.000 Einwohnern, die ich mir 

gerade um ihrer romantischen Abgeschiedenheit wil-

len gewählt, hatte sich erstaunlich verwandelt: sie 

war im Sommer zur künstlerischen Hauptstadt nicht 

nur Europas, sondern der ganzen Welt geworden. […] 

Die besten Dirigenten, Sänger, Schauspieler dräng-

ten sich ehrgeizig heran, der Gelegenheit froh, statt 

bloß vor ihrem engen heimischen auch vor einem in-

ternationalen Publikum ihre Künste zeigen zu kön-

nen. Mit einem Mal wurden die Salzburger Festspiele 

eine Weltattraktion […] Könige und Fürsten, ameri-

kanische Millionäre und Filmdivas, die Musikfreunde, 

die Künstler, die Dichter und Snobs gaben sich in den 

letzten Jahren in Salzburg Rendezvous; nie war in Eu-

ropa eine ähnliche Konzentration der schauspieleri-

schen und musikalischen Vollendung gelungen wie in 

dieser kleinen Stadt […].“ 

Auch die Bestrebungen Franz Rehrls, die geistige 
Provinzialisierung Salzburgs durch die Wiederbegrün-

Abb. 140: Eine von der Gemeinde Lofer angedachte Lösung zur Errichtung 

eines Zollausschlussgebietes, die allerdings nicht verwirklicht wurde, 30. 

Oktober 1934. (SLA, RehrlBr 1934/3076; Reproduktion: SLA).
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Abb. 142: Leopoldskroner Weiher, das barocke Schloss Leopoldskron und die Festung Hohensalzburg im Hintergrund; das Schloss war von 

1918 bis zu seiner Enteignung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1938 im Besitz von Max Reinhardt. (SLA, Fotosammlung A 25843).

Abb. 141: Am 21. Juli 1933 von einem Flugzeug über der Salzburger Innenstadt abgeworfenes Flugblatt (Vorder- und Rückseite) der 

illegalen Gauleitung der NSDAP-Salzburg. (SLA, Präs. Akt 1933/15a/6930; Reproduktion: SLA).
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dung einer Katholischen Universität − auch als geis-
tiges Zentrum des süddeutschen Katholizismus gegen 
den Nationalsozialismus − schienen in Erfüllung zu 
gehen. 1934 erreichte den Salzburger Erzbischof Ig-
naz Rieder ein Schreiben von Kardinal Eugenio Pacel-
li, in dem ihm dieser mitteilte, dass der Heilige Vater 
den Plan zur Gründung einer Katholischen Universi-

tät mit seinen herzlichsten Glück- und Segenswün-
schen begleite. Anfang 1937 nahm dieser Plan kon-
krete Gestalt an, als Einigung darüber erzielt wurde, 
dass die Gründung der Katholischen Universität nicht 
nur durch den Salzburger Erzbischof, sondern durch 
den gesamten österreichischen Episkopat erfolgen 
und den Namen „Albertus Magnus“ tragen sollte. 

VII

Über dem hohen Symbolwert Salzburgs 1933 bis 1938 
lag allerdings auch der Schatten der bundespolitischen 
Tragödie, die mit den Ereignissen des 4. März 1933, der 
sogenannten „Selbstausschaltung des Parlaments“, ih-
ren verhängnisvollen Anfang nahm und in der Tragödie 
des 12. Februar 1934 ihren Höhepunkt erreichte.

Wenngleich Dollfuß von Anfang an keineswegs an 
eine Beseitigung der Verfassungsordnung der Jah-
re 1920/29 dachte, sondern an eine Verfassungsre-
form, die die Position der Regierung stärken und die 
von der Sozialdemokratie exzessiv angewandte Obs-
truktionspolitik verhindern sollte, so reifte in ihm im 
Laufe der Zeit der Entschluss zu einer grundlegenden 
politischen Neuordnung auf ständischer Grundlage. 

Zur Überwindung der innenpolitischen Gegensätze 
und zur Stärkung der Abwehr gegen den Nationalso-
zialismus erfolgte am 20. Mai 1933 die Gründung der 
„Vaterländischen Front“ als politische Sammelbewe-

gung und am 11. September kündigte in einer Kund-
gebung der Vaterländischen Front auf dem Wiener 
Trabrennplatz Engelbert Dollfuß in einer programma-
tischen Rede die Schaffung eines christlichen (auto-
ritären) Ständestaates als Gegenentwurf zu Kapita-
lismus, Liberalismus, Marxismus, Nationalsozialismus 
und Parteienherrschaft an. Landeshauptmann Rehrl 
befand sich in einer schwierigen Lage, da er einer-
seits die Maßnahmen der Regierung verteidigte, an-
dererseits jedoch der immer deutlicher werdenden 
Tendenz zum Autoritarismus hinhaltenden Wider-
stand entgegensetzte. Dies löste zu Jahresbeginn 
1934 den zunehmenden Druck der Heimwehr aus, die 
wenige Tage vor den tragischen Ereignissen des 12. 
Februar einen autoritären Kurs forderte. Doch nicht 
nur Rehrl war dem zunehmenden Druck der Heim-
wehr ausgesetzt, auch die sozialdemokratische Par-
teiführung geriet unter den Druck der linken − vor 
allem jüngeren − Basis, die nach der Auflösung des 
Republikanischen Schutzbundes am 25.  März 1933, 

Abb. 143: Aufruf zur Verteidigung der Rechte der Volksvertretung 

in der sozialdemokratischen „Salzburger Wacht“, 16. März 1933, 

anlässlich der Verhinderung des Zusammentretens des Parlaments 

durch von der Bundesregierung entsandte Kriminalbeamte. (SLA, 

„Salzburger Wacht“, 16. März 1933, S. 1; Reproduktion: SLA).

Abb. 144: Propagandaaufruf der Vaterländischen Front an die 

Arbeiter Österreichs nach der Niederschlagung des Februarauf-

standes 1934. (SLA, Plakatsammlung 1220; Reproduktion: SLA).
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Abb. 145: Öffentlicher Aufruf von Landeshauptmann Franz Rehrl anlässlich des Aufstands von Teilen der organisierten Arbeiterschaft 

vom 12.–15. Februar 1934 in Wien und anderen Industriegebieten. (DÖW, P 983).
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Waffensuchen, dem Verbot der 1.-Mai-Feier und 
der Einführung der Vorzensur über die Parteizei-
tung „Salzburger Wacht“ immer vehementer auf ei-
nen bewaffneten Widerstand drängte. Zu diesem wa-
ren jedoch weder die Parteiführung in Wien um Otto 
Bauer noch die Salzburger um Robert Preußler, die 
nach wie vor auf den allerdings bereits weitgehend 
machtlos gewordenen demokratischen Flügel in der 
Christlichsozialen Partei setzten, bereit. Der 12. Fe-
bruar 1934, ausgelöst von einem Aufstand der radika-
lisierten linken Linzer Schutzbundführung gegen die 
Parteiführung in Wien, verlief in Salzburg, im Gegen-
satz zu Wien und Oberösterreich, weitgehend ruhig. 
Die Verhaftung der überraschten Parteiführung so-
wie der lokalen Spitzenfunktionäre verlief reibungs-
los. 

Doch nicht nur die sozialdemokratische Parteifüh-
rung wurde von den Ereignissen überrascht, sondern 
auch Franz Rehrl, der nur widerwillig und distanziert 
den Regierungskurs unterstützte. Indem er demons-
trativ in einem Aufruf nicht, wie in jenem der Re-
gierung, von „Verbrechen“, sondern einem „furcht-

baren Unglück“ sprach, sowie seine Intervention 
für eine baldige Haftentlassung der sozialdemokra-
tischen Parteiführung, die bereits im März erfolgte, 
erregte er den Zorn der Heimwehr, die seine Abbe-
rufung forderte.

Rehrl, der die Rückendeckung der Katholischen Kir-
che besaß, war jedoch in einem Gespräch mit Dollfuß 
am 21. Februar zu Zugeständnissen bereit. Da nach 
dem Verbot von KPÖ und NSDAP nunmehr auch die 
Sozialdemokratische Partei verboten und deren Man-
date erloschen waren, nahm Rehrl eine Umbildung 
der Landesregierung vor, in der Alois Wagen bichler 
als Exponent der Heimwehr die Funktion des Landes-
hauptmann-Stellvertreters einnahm. Die am 1. Mai 
1934 erfolgte Verkündung der neuen Verfassung des 
Christlichen Ständestaates hatte auch für Salzburg 
die Übertragung des ständischen Prinzips auf die 
Wahl des Landtags zur Folge, der sich nunmehr aus 
Ständevertretern zusammensetzte und seine legisti-
schen Kompetenzen weitgehend verlor. 

Den politischen Alltag 1934 bis 1938 bestimmten vor 
allem zwei Faktoren: der Kampf gegen die Wirt-
schaftskrise und deren Folgeerscheinungen, den Rehrl 
vor allem durch eine forcierte regionale Wirtschafts- 
und Konjunkturpolitik unter Einbeziehung der Salz-
burger Banken und des Bundes führte, sowie die 
Auseinandersetzung mit der illegalen NSDAP. Diese 
erfreute sich durch die nationalsozialistische Macht-
ergreifung in Deutschland nur der Unterstützung des 
Braunen Hauses in München und der Reichskanzlei in 
Berlin, sondern auch der nach Bayern geflohenen ös-
terreichischen Parteiführung. Salzburg bot sich dabei 
aus drei Gründen als bevorzugter „Kampfplatz“ an: 
1. Die gemeinsame Grenze mit Bayern, die Grenz-
provokationen in den unterschiedlichsten Formen − 
Lautsprecherübertragungen, Luftraumverletzungen 
durch Flugzeuge, die Propagandamaterial abwarfen, 
Waffen- und Sprengstoffschmuggel inklusive Schie-
ßereien − ermöglichte; 2. Die Störung der Salzburger 

Festspiele durch das Erzeugen einer Atmosphäre der 
Unsicherheit (Bombenattentate, Abwurf von Propa-
gandamaterial, Schmieraktionen, Provokationen der 
Exekutive) und deren ab 1935 erfolgte Diffamierung 
als jüdische Festspiele, als Treffpunkt des jüdischen 
Kapitalismus, wobei man sich geschickt der antise-
mitischen Ressentiments der unmittelbaren Nach-
kriegszeit bediente, die in der Not der Weltwirt-
schaftskrise neue Nahrung erhielten; 3. Der Kampf 
gegen die in Salzburg praktizierte Österreich-Ideo-
logie des Ständestaates, die als reines − typisch ka-
tholisches − Kunstprodukt und Hirngespinst, das den 
historischen Tatsachen und dem Empfinden der Be-
völkerung widerspreche, bezeichnet wurde.

Wenngleich der Juliputsch der NSDAP auch in Salz-
burg auf Grund interner Streitigkeiten und Rivalitä-
ten in der Führung nicht effektiv durchgeführt wur-
de, so forderten die Kämpfe am Mandlingpass, in 
Seekirchen, Lamprechtshausen und Liefering mehre-
re Tote.

Landeshauptmann Franz Rehrl erkannte die Gefah-
ren des Juliabkommens 1936, mit dem Bundeskanzler 
Kurt Schuschnigg den Nationalsozialisten weitgehend 
entgegengekommen war. Nicht der Ausgleich mit 
den Nationalsozialisten könne die Selbstständigkeit 
Österreichs sichern, sondern nur ein Ausgleich mit 
der Sozialdemokratie. Nicht der Kampf gegen die So-
zialdemokratie und den Nationalsozialismus, sondern 
nur der Brückenschlag zur Arbeiterschaft, so Rehrl 
1937 gegenüber Schuschnigg bei dessen Salzburg-Be-
such, bilde ein stabiles Fundament für Österreichs 
Selbstständigkeit und einen wirkungsvollen Kampf 
gegen den Nationalsozialismus. 

Abb. 146: Gedächtnisfeier für den von Nationalsozialisten ermor-

deten Bundeskanzler Engelbert Dollfuß in St. Johann im Pongau 

mit Angehörigen von Exekutive und Wehrverbänden, Juli 1934. 

(SLA, Fotosammlung C 30917).
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Schuschnigg hörte Rehrl höflich zu, reagierte jedoch 
nicht. Im Gegenteil: Er verharrte in der irrigen Mei-
nung, mit dem Nationalsozialismus zu einem Ausgleich 
kommen zu können, indem er das persönliche Gespräch 
mit Hitler suchte. Es entsprach wohl der historischen 
Ironie, dass dieses für Schuschnigg ernüchternde und 
demütigende Treffen auf dem Obersalzberg vier Jahre 
nach der Tragödie des Bürgerkriegs stattfand. Nunmehr 
war er bereit, dem Rat Rehrls zu folgen und den Aus-
gleich mit den Sozialdemokraten zu suchen. 

Im nun folgenden Monat wurde die Ambivalenz der po-
litischen Kultur zwischen Anschlussbegeisterung und 
Eintreten für die Selbstständigkeit des Landes deutlich. 

Am 21. Februar demonstrierten die Nationalsozialis-
ten ihre Stärke, indem sie rund 19.000 Teilnehmer 
für einen Fackelzug aufboten, bei dem „Heil Hitler!“- 

und „Sieg Heil“-Plakate mitgetra-
gen und der Ruf „Schuschnigg ver-

recke“ skandiert wurden. 

Vier Tage später folgte die Reakti-
on der Vaterländischen Front, indem 
sie rund 24.000 Teilnehmer aus dem 
ganzen Land mit dem von Schusch-
nigg am selben Tag in seiner mit Be-
geisterung aufgenommenen Rede vor 
dem Bundesrat geprägten Schwur 
„Rot-Weiß-Rot bis in den Tod“ für 
ein Bekenntnis zu Österreich mobi-
lisierte. Die überraschende Erklä-
rung von Bundeskanzler Schuschnigg 
in Innsbruck, am 13. März eine Volks-
abstimmung über die Selbstständig-
keit Österreichs durchzuführen, und 
die bereits zuvor erfolgte Unterstüt-
zung der illegalen sozialdemokrati-
schen Gewerkschafter schienen auch 
in Salzburg die Gewichte zu Gunsten 
der Regierung zu verteilen. 

Die dramatischen Ereignisse im Bundeskanzleramt 
und in der Präsidentschaftskanzlei in Wien sollten 
jedoch auch den Gang der Ereignisse in Salzburg be-
stimmen. Die unter massivem deutschen Druck er-
folgte Absage der für 13. März angekündigten Volks-
abstimmung, die Demission Schuschniggs am 11. März 
und die kurz vor Mitternacht durch Bundespräsident 
Wilhelm Miklas erfolgte Ernennung von Arthur Seyß-
Inquart zu dessen Nachfolger ließen in den Abend-
stunden des 11. März auch in Salzburg die Dämme 
brechen. 

Um 19.00 Uhr rissen Demonstranten auf dem Resi-
denzplatz Abstimmungsplakate herunter, um 20.30 
Uhr erhielt der Salzburger Gauleiter Anton Winter-
steiger den Befehl, mit Hilfe von SA und SS die Macht 
zu übernehmen.

Abb. 147: Bundeskanzler Kurt Schuschnigg und Landeshauptmann Franz Rehrl beim 

Abschreiten einer Ehrenkompanie in Oberndorf am 15. August 1937. (AStS, Fotoarchiv 

Franz Krieger 101_A6_F86-2).

Abb. 148: Propagandatransparent der illegalen Hitlerjugend beim 

Fackelzug in Salzburg, 21. Februar 1938. (Rohrwig, Freiheits-

kampf, 1942; Reproduktion: SLA). 

Abb. 149: Propagandafackelzug in der Griesgasse und auf der 

Staatsbrücke − von den Salzburger Nationalsozialisten organi-

siert, 21. Februar 1938. (SLA, Fotosammlung A 6060). 
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Abb. 150: „Kundmachung des Landeshauptmannes von Salzburg über die Durchführung einer Volksbefragung am Sonntag, den 13. März 1938, 

im Lande Salzburg.“ (SLA, Plakatsammlung 61; Reproduktion: SLA).
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Wintersteiger begab sich daraufhin 
mit SA-Männern in den Chiemseehof, 
ging in das Arbeitszimmer des Lan-
deshauptmanns, ließ sich die Tele-
fonanlage erklären und meldete ge-
gen 21.00 Uhr nach Wien, er habe die 
Macht übernommen. Die Nationalso-
zialisten hatten damit in Salzburg be-
reits die Macht ergriffen, bevor die 
Lage in Wien endgültig geklärt war. 
Erst um 23.15 Uhr gab Bundespräsi-
dent Miklas dem Druck nach und er-
nannte Arthur Seyß-Inquart zum Bun-
deskanzler. 

Abb. 151: Gauleiter Anton Winter-

steiger, um 1938.  

(SLA, Fotosammlung A 5850).

Abb. 152: Bewaffneter SA-Posten auf der Staatsbrücke am Morgen des 12. März 1938. 

(Rohrwig, Freiheitskampf, 1942; Reproduktion: SLA).
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Widerstand, politische Verfolgung und Justiz. Grundlagen, Probleme und 
Stand der Forschung

I

Im modernen Rechtsverständnis basiert das Wider-
standsrecht (ius resistendi) auf einer natur- und ver-
tragsrechtlichen Begründung von staatlicher Macht 
und staatlichem Recht, das von den Regierenden nicht 
verletzt werden darf. Dies impliziert seinen ambiva-
lenten − konservativen und revolutionären − Charak-
ter. Konservativ insofern, als sich seine Legitimation 
auf die Wiederherstellung eines ursprünglich gegebe-
nen Zustandes, der von der Obrigkeit verletzt wurde, 
stützt; revolutionär insofern, als es im Fall der Ab-
wesenheit oder Unterdrückung von Menschenrechten 
auf die Herstellung einer neuen Rechtsordnung auf 
der Basis der Menschenrechte zielt. Nur im Fall des 
gewaltenteiligen Verfassungsstaates mit seinen um-
fassenden Rechtsschutzmöglichkeiten erlischt das Wi-
derstandsrecht. Die seit der Aufklärung erfolgte Ent-
wicklung der Verfassungsdiskussion wurde von der 
Grundidee dominiert, die Organisation der Staatsge-
walt so zu gestalten, dass ein Missbrauch, der einen 
berechtigten Widerstand auslösen könnte, entweder 
vermieden oder durch Mechanismen der Machtkont-
rolle in Form der Gewaltenteilung innerhalb der beste-
henden Verfassungsordnung korrigiert werden kann. 
Der moderne demokratische, gewaltenteilige Staat 
und seine verfassungsrechtlichen Institutionen wur-
den zum Ersatz des Widerstandsrechts, das damit sei-
ne Berechtigung verlor. Würde das Widerstandsrecht 
trotzdem in Anspruch genommen, so Immanuel Kant, 
begebe es sich außerhalb des durch Rechtssicherheit 
charakterisierten Verfassungsstaates und bewirke ei-
nen Zustand der Despotie oder der Anarchie. 

Die mit dem Widerstand und dem Widerstandsrecht 
eng verknüpfte zweite Frage betrifft jene der Legiti-
mität der Gewalt. In diesen skizzenhaften Hinweisen 
sei nur auf das Phänomen der rationalen Gewalt kurz 
eingegangen. Das der irrationalen Gewalt, d.h. der 
Aggression als psychischer Entladung mit variablen 
Objekten, ist nicht Gegenstand der Darstellung. Rati-
onale Gewalt ist die Domäne der staatlichen Ordnung, 
kann Mittel zum Zweck und kann sich unterschiedli-
cher Mittel bedienen, die sich in unterschiedlichen 
Ausdrucksformen manifestieren. Symbolische oder 

kommunikative Gewalt zielt auf Prävention durch An-
drohung von Sanktionen im Falle der Störung oder 
Gefährdung der öffentlichen Ordnung. Instrumentel-
le Gewalt zielt hingegen tiefer. Als ultima ratio des 
Verfassungsstaates dient sie dem Kampf gegen die die 
Rechtsordnung prinzipiell in Frage stellenden Bewe-
gungen wie z.B. totalitäre (Kommunismus, Faschis-
mus) und/oder terroristisch-fundamentalistische. Die 
Rechtfertigung der Gewalt als Reaktion auf schwer-
wiegende Normverletzungen basiert auf der Begrün-
dung der Legitimation der Herrschaft. Gewalt als Mit-
tel der (Staats-)Politik ist prinzipiell neutral, d.h. 
dient allen Herrschaftsformen, von der grausamsten 
Diktatur bis zur Demokratie. Ihre Anwendung ist stets 
im Willen des Normsetzers und der Verteidigung die-
ser Normen begründet. Gründet diese im modernen 
Verfassungsstaat, so ist vor dem Hintergrund der Er-
fahrung der totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts 
staatliche Gewalt im Sinne der wehrhaften Demokra-
tie nicht nur legitim, sondern geboten. Die Bewah-
rung der demokratisch-naturrechtlichen Ordnung und 
ihrer institutionellen Ausformung im durch Gewalten-
teilung geprägten Verfassungsstaat legitimiert die An-
wendung institutioneller Gewalt. Die Rechtfertigung 
staatlicher Gewalt erfolgt hier nach dem Prinzip der 
Güterabwägung auf der Basis einer klar definierten 
Normenhierarchie. 

Spiegelbildlich ist im Fall des gewaltsamen Wider-
standes die Legitimität der in Frage gestellten Herr-
schaft von entscheidender Bedeutung. Ist diese 
demokratisch und rechtsstaatlich, (gemäßigt) auto-
ritär oder diktatorisch/totalitär? Dabei gewinnt die 
im Mittelalter (Johannes von Salisbury, Thomas von 
Aquin) entwickelte Theorie des legitimen, d.h. mo-
ralisch geforderten und damit gerechtfertigten, Ty-
rannenmordes an Bedeutung. Die Legitimation des 
Widerstandes ist somit variabel und schwankt zwi-
schen einer konservativen im Sinne der Wiederher-
stellung einer demokratisch-rechtsstaatlichen und 
einer revolutionären im Sinne einer neuen, diese 
negierenden Ordnung (Faschismus, Nationalsozialis-
mus, Kommunismus). 

II

Bei der Darstellung des Widerstandes und dessen 
Verfolgung in Form von politischen Prozessen oder 
staatlichen Willkürakten im autoritären Ständestaat 
1934 bis 1938 ist eine Gemengelage von konträren 
wissenschaftlichen Positionen ebenso zu berücksich-
tigen wie die von unterschiedlichen ideologischen 
und politischen Begründungen und Selbstbeschrei-
bungen geprägten Positionen der individuellen und 
kollektiven Akteure. 

1. Bereits die Definition des politischen Systems der 
Jahre 1934 bis 1938 ist keineswegs einheitlich und 
schwankt nach wie vor zwischen den Begriffen 
„faschistisch“, „austrofaschistisch“, „autoritär 
mit halbfaschistischen Zügen“ und „autoritär“. 
Zweifellos handelt es sich um den Versuch der 
Etablierung eines christlich fundierten politischen 
Absolutismus und damit um die Beseitigung des 
von Max Weber und Hans Kelsen geforderten poli-



128

tischen Wertrelativismus als Charakteristikum des 
demokratischen Staates. So bemerkte Hans Kel-
sen 1920 in seiner Abhandlung über „Sozialismus 
und Staat“, dass „die Relativität des Wertes, den 

ein bestimmtes politisches Glaubensbekenntnis 

aufrichtet, die Unmöglichkeit, für ein politisches 

Programm, für ein politisches Ideal bei aller sub-

jektiven Hingebung, bei aller persönlichen Über-

zeugung absolute Gültigkeit zu beanspruchen, 

[…] gebieterisch zu einer Negation auch des po-

litischen Absolutismus (zwingt), mag das nun der 

Absolutismus eines Monarchen, einer Priester-, 

Adels- oder Kriegerkaste, einer Klasse oder sonst 

einer privilegierten, jede andere ausschließenden 

Gruppe sein.“ Die Legitimation des politischen 
Systems beruhe daher auf der zwischen unter-
schiedlichen politischen Zielsetzungen gefunde-
nen allgemeinen Übereinkunft, die sich in ratio-
nal gesetzten und allgemein verbindlichen Regeln 
niederschlägt. Nur ein politisches System und eine 
Regierung auf dieser Basis verfügen über Legalität 
und Legitimation. In diesem Sinne trug der mit der 
Verfassung vom 1. Mai 1934 proklamierte „Stände-
staat auf christlicher Grundlage“ die Züge einer 
(moderaten) Form eines politischen Absolutismus. 

2. Widerstand ist die aktive oder passive Gegner-
schaft zu einem solchen System. Dies bedeutet, 
dass ein weit gefasster Widerstandsbegriff auch 
jene Gruppen inkludieren muss, welche im Sin-
ne einer revolutionären Legitimation ihres Wider-
standes nicht auf die Wiederherstellung der de-
mokratischen Ordnung, sondern die Errichtung 
eines totalitären Systems abzielen. Es bildet eine 
der Sonderbarkeiten der österreichischen For-
schung, dass das Dokumentationsarchiv des Ös-
terreichischen Widerstandes in der Einleitung der 
von ihr herausgegebenen zweibändigen Dokumen-
tation über „Widerstand und Verfolgung in Salz-
burg 1934−1945“ den Widerstand der illegalen 
Nationalsozialisten mit dem Argument nicht be-
rücksichtigte, dass es deren Ziel gewesen sei, die 
Selbstständigkeit Österreichs zu vernichten und es 
in die totalitäre Diktatur Hitler-Deutschlands ein-
zugliedern. Ernst Hanisch hat darauf hingewiesen, 
dass es sich dabei primär um ein politisch-morali-
sches Argument handle, nicht jedoch um ein for-
schungsrelevantes. Wirft man einen Blick auf die 
dokumentierten Widerstandshandlungen sowie die 
damit verbundenen Gerichtsakten zwischen 1934 
und 1938, so wird die dominante Stellung der ille-
galen Nationalsozialisten deutlich.

Zudem wird die Berufung auf die konservative Le-
gitimation des Widerstandes im Sinne der Wie-
derherstellung eines demokratischen Österreichs 
nicht konsequent eingehalten, da sie die Kommu-
nisten sehr wohl in die Widerstandsgruppen und 
damit -forschung einbezieht. Doch für die Kom-
munisten trifft das Argument des demokratischen 
Widerstandes nicht zu, kämpften sie doch keines-
wegs für die Wiederherstellung der demokrati-
schen Ordnung, sondern für ein totalitäres System 
nach sowjetischem Muster. Bei der 1935 ausge-
gebenen Devise der Komintern zur Bildung von 

Volksfrontregierungen und Klassenbündnissen zum 
Kampf gegen den Faschismus handelte es sich le-
diglich um eine der aktuellen Situation angepass-
te Erklärung. Hinter der Fassade der nunmehrigen 
Bereitschaft zur Verteidigung der bürgerlich-de-
mokratischen Ordnung wurde vom Vorsitzenden 
der Komintern, Georgi Dimitrow, die Devise aus-
gegeben, überall dort, wo sich die Möglichkeiten 
ergaben, die Bildung der Volksfront als Vorstufe 
zur „Diktatur des Proletariats“ zu sehen. Auch 
1945 war das Bekenntnis der KPÖ zur demokrati-
schen Republik nur eine taktische Anpassung, die 
man in dem Moment aufgab, als sich die Schwä-
che der Partei bei demokratischen Wahlen erwies. 
1947 drängte die KPÖ-Führung bei der sowjeti-
schen Besatzungsmacht auf eine Teilung Öster-
reichs, um wenigstens in der sowjetischen Besat-
zungszone eine Volksrepublik errichten zu können. 
Und schließlich ist auch der Widerstand von Tei-
len des vor allem aus jungen Aktivisten bestehen-
den linken Parteiflügels der Sozialdemokraten und 
des Republikanischen Schutzbundes zwischen dem 
März 1933 und dem Februar 1934 zu problemati-
sieren, kämpften doch zahlreiche ihrer Mitglie-
der, wie sie selber erklärten, nicht mehr für die 
Wiedererrichtung des demokratischen Systems, 
sondern für die Diktatur des Proletariats nach so-
wjetischem Vorbild. Die in Linz ausgelösten ver-
hängnisvollen Ereignisse waren insbesondere auch 
ein Aufstand der radikalisierten jüngeren Schutz-
bündler gegen die eigene Parteiführung, der man 
ein inzwischen obsolet gewordenes konservatives 
Widerstandsverständnis im Sinne des Kampfes um 
die Wiederherstellung der parlamentarisch-demo-
kratischen Ordnung vorwarf. Es war daher auch 
kein Zufall, dass ein Teil dieser Aktivisten nach 
den Februarereignissen 1934 zur KPÖ wechselte. 

3. Wirft man einen nicht von moralischen und (par-
tei-)politischen Positionen geprägten Blick auf das 
Phänomen Widerstand gegen den Ständestaat, so ist 
die ganze Bandbreite möglicher Äußerungen in den 
Blick zu nehmen, der in vielen Bereichen erheblich 
weniger dramatisch ist und auch soziale Formen des 
Protestes oder abweichenden Verhaltens berück-
sichtigt. Dabei ist stets zu beachten, dass Wider-
stand gegen den Ständestaat mit erheblich milde-
ren und geringeren Konsequenzen rechnen musste 
als Widerstand gegen die NS-Herrschaft. 

4. Vor allem nach dem Februar 1934 wuchs in Salz-
burg auch das bis dahin völlig unbedeutende kom-
munistische Milieu durch den Wechsel enttäusch-
ter linker Sozialdemokraten. In einem Großteil 
des sozialdemokratisch-kommunistischen Mili-
eus herrschte ein Hass gegenüber den „Schwar-
zen“, den „Vaterländischen“. Dieser entlud sich 
nicht nur in Verbalinjurien, sondern bewirkte auch 
durch die gemeinsame Verfolgung und auch Haft 
eine „Schicksalsgemeinschaft“, die zu Kooperati-
onen führte. Die Märzereignisse des Jahres 1938 
wurden von vielen Sozialdemokraten durchaus mit 
Sympathie betrachtet, sahen sie in ihnen doch 
eine nunmehr erfolgende Abrechnung mit dem 
verhassten politischen Gegner. 
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In der Propaganda gegen den Ständestaat bedien-
ten sich sowohl Nationalsozialisten wie Sozialde-
mokraten und Kommunisten ähnlicher Methoden 
wie das Abbrennen von Höhenfeuern in Form von 
Hakenkreuzen oder Sowjetsternen, das Hissen der 
Hakenkreuzfahne oder der roten Fahne auf Fab-
rikschloten usw. Die Tätigkeit der illegalen Sozi-
aldemokratie (Revolutionäre Sozialisten) erreich-
te 1935/36 ihren Höhepunkt, wobei die Aktionen 
wie das Verstreuen von Flugzetteln oder das Be-

schmieren von Straßen und Straßenschildern dem 
sozialistischen Festkalender (12. Februar, 1. Mai, 
12. November) folgten. Während die Nationalsozi-
alisten im benachbarten Deutschen Reich und des-
sen Wirtschaftswunder einen attraktiven Anschau-
ungsunterricht des angestrebten Volksstaates 
hatten, verfügten die Kommunisten und Teile der 
Sozialdemokraten über völlig irreale Vorstellun-
gen von der Sowjetunion als dem Land der Werk-
tätigen und des real existierenden Sozialismus. 

III

Wenngleich von Gerhard Botz eine aus dem Jahr 1977 
stammende Untersuchung über das „Verhältnis von 
Politik und Rechtswesen in der Ersten Republik“ in 
dem von Erika Weinzierl und Karl R. Stadler herausge-
gebenen Band „Justiz und Zeitgeschichte“ vorliegt, 
so fehlt eine entsprechende Untersuchung für Salz-
burg. Dies mag auch daran liegen, dass das Bundes-
land nur eine geringe Anzahl von Streiks und politisch 
motivierter Gewalt aufwies, die keinerlei Gerichts-
verfahren nach sich zogen. Auch die von Wolfgang 
Neugebauer im selben Band vorgelegte Darstellung 
der „Politischen Justiz in Österreich 1934−1945“ be-
handelt in ihrem ersten Teil, der sich mit der Zeit 
zwischen 1934 und 1938 befasst, ausschließlich Ver-
fahren auf Bundesebene. Der 1980 erschienene Auf-
satz von Everhard Holtmann über „Autoritätsprinzip 
und Maßnahmengesetz“ zur verfassungsrechtlichen 
Stellung der Justiz im österreichischen „Stände-
staat“ bietet zwar eine ausgezeichnete Darstellung 
der neuen Rechtsordnung und der daraus folgenden 
Reform des Gerichtswesens, enthält jedoch keiner-
lei Hinweise zu Salzburg. Die 2013 erschienene um-
fangreiche Studie vom Emmerich Tálos über „Das 
austrofaschistische Herrschaftssystem“ behandelt 
in Kapitel IV.1. (Repressionspolitik: Disziplinierung, 
Unterdrückung und Sanktionierung politisch opposi-
tionellen Verhaltens) die von den Regierungen Doll-
fuß und Schuschnigg getroffenen Neuregelungen der 
rechtlichen Bestimmungen und deren Auswirkung auf 
die Justiz und den Sicherheitsapparat, erwähnt je-
doch exemplarisch nur Salzburg nicht betreffende 
Fälle, die Gesamtzahl der in Österreich Inhaftier-
ten und eröffneten Verfahren. Ebenfalls 2013 fass-
te Ilse Reiter-Zatloukal die „verwaltungs- und jus-
tizgeschichtlichen Forschungsdesiderate 1933−1938“ 
in einem informativen Aufsatz in dem von Florian 
Wenninger und Lucile Dreidemy herausgegebenen 
Band „Das Dollfuß/Schuschnigg-Regime 1933−1938“ 
zusammen, wobei sie auf die seit 1933 erfolgte er-
hebliche Ausweitung des Verwaltungsstrafrechts 
und die Vervielfachung der Tatbestände des Polizei-
strafrechts hinwies. All diesen Maßnahmen gemein-
sam war eine dramatische Erhöhung der bisher gül-
tigen Strafobergrenzen bei Geld- und Arreststrafen 
um mindestens das Zehnfache, wobei eine gericht-
liche Kontrolle von Polizeimaßnahmen überwiegend 
eingeschränkt wurde. Polizeiarrest bildete neben der 
Anhaltung einen festen Bestandteil der politischen 
Verfolgung. Weitgehend unerforscht, so Reiter-Zat-
loukal, seien die Auswirkungen der im modifizierten 

Gerichtsverfassungsrecht festgelegten Einschränkun-
gen der richterlichen Unabhängigkeit. 

Erste salzburgspezifische Hinweise erfolgten 1983 
durch Ernst Hanisch, der in seiner Darstellung Salz-
burgs in der Zwischenkriegszeit in der von Erika Wein-
zierl und Kurt Skalnik herausgegebenen zweibändigen 
„Geschichte der Ersten Republik“ im Rahmen der Sub-
kapitel über die Sozialdemokraten und Nationalsozia-
listen auf die im Zuge des 12. Februar 1934 resultieren-
den Verhaftungen sozialdemokratischer Parteiführer 
und die folgende illegale Tätigkeit der Revolutionären 
Sozialisten sowie auf die Opfer und Verhaftungen als 
Konsequenz des Juliputsches der Nationalsozialisten 
1934 hinwies. Landeshauptmann Franz Rehrl erwirk-
te die rasche Enthaftung von Robert Preußler bereits 
am 16. März, der sozialdemokratische Bürgermeister 
der Stadt Salzburg, Michael Dobler, sagte sich öffent-
lich von der Partei los, und der ehemalige Landesrat 
Josef Witternigg übte bis zu seinem Tod 1937 mit amt-
licher Unterstützung den Beruf eines Fremdenführers 
aus. Die illegalen Revolutionären Sozialisten unter Jo-
sef Pfeffer verfügten laut einem Polizeibericht über 
rund 1200 Mitglieder, die sich einen ständigen Klein-
krieg mit der Polizei lieferten. Die Kämpfe mit den 
Nationalsozialisten am 26. und 27. Juli 1934 forderten 
14 Todesopfer, im gesamten Bundesland wurden 248 
Hauptbeteiligte und 102 Minderbeteiligte gerichtlich 
angezeigt, 153 in Schutzhaft genommen − davon ei-
nige auf der Festung Hohensalzburg, wo sie zum Teil 
misshandelt wurden. 28 Lamprechtshausener Put-
schisten wurden zu insgesamt 257 Jahren Kerker ver-
urteilt, jedoch 1936 auf Grund des Juliabkommens 
wieder auf freien Fuß gesetzt. 

1986 legte Ingrid Bauer mit ihrer Untersuchung der 
„politischen Justiz gegen die illegale sozialistische 
Bewegung in Salzburg 1934−1938“ die erste regional-
spezifische Detailstudie vor, die leider keine Nach-
ahmer fand. 

1988 verfasste Hanisch im Rahmen der von Heinz 
Dopsch und Hans Spatzenegger herausgegebenen 
mehrbändigen Geschichte Salzburgs ebenfalls das 
Kapitel über die Zwischenkriegszeit, in dem er unter 
Bezugnahme auf den sozialdemokratisch-kommunis-
tischen und den nationalsozialistischen Widerstand, 
entgegen der Position des DÖW, von einem „doppel-

ten Widerstand“ sprach. 1935/36 habe eine neue 
Verhaftungswelle gegen Revolutionäre Sozialisten 
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eingesetzt, bei der der Parteiobmann von Thalgau 
zu mehr als fünf Jahren schweren Kerkers wegen 
der Übernahme und Weiterleitung der „Arbeiterzei-
tung“ verurteilt wurde. Eher milde fielen hingegen 
die Urteile im großen Sozialistenprozess 1936 aus, 
bei dem die 18 Angeklagten zu insgesamt 94 Monaten 
Kerker verurteilt wurden. Der „weitaus stärkste Wi-

derstand“ gegen den autoritären Staat kam jedoch 
von den Nationalsozialisten. Die gerichtlichen Folgen 
harrten aber nach wie vor einer systematischen Un-
tersuchung. „Hunderte Akten des Landesgerichtes 

bedürfen noch einer systematischen Aufarbeitung.“ 

Eine erste umfangreiche wissenschaftliche Aufar-
beitung von Widerstand und (politischer) Justiz 1934 
bis 1938 erfolgte 1991 mit der vom DÖW herausge-

gebenen zweibändigen Dokumentation „Widerstand 
und Verfolgung in Salzburg 1934−1945“, in deren ers-
tem Band sich Ingrid Bauer, Renate Ebeling-Winkler, 
Hanns Haas, Christa Mitterrutzner und andere am 
Beispiel von Anzeigen der Exekutive und von Urtei-
len des Landesgerichtes Salzburg mit dem sozialisti-
schen, kommunistischen und gewerkschaftlichen Wi-
derstand beschäftigten. 

So verdienstvoll diese Untersuchung ist, so interes-
sant wäre eine Aufarbeitung des Themas „Politische 
Justiz in Salzburg 1934−1938“ unter Berücksichtigung 
der politischen Rahmenbedingungen sowie der inzwi-
schen erforschten rechtspolitischen Grundlagen und 
unter Auswertung des noch nicht bearbeiteten Ak-
tenbestandes des Landesgerichtes Salzburg. 



131

Salzburg im Nationalsozialismus – Krieg, 
Terror, Nachwirkungen, 1938−1945 und  
die Nachkriegszeit 
Ursula Schwarz

Einleitung

„Wer aber vor der Vergangenheit die Augen ver-
schließt, wird blind für die Gegenwart.“  
(Richard von Weizsäcker, Gedenkstunde im deut-
schen Bundestag, 8. 5. 1985)

Das Thema NS-Justiz und hier besonders die NS-Straf-
justiz sind erst in den letzten eineinhalb Jahrzehnten 
in den Blickpunkt der wissenschaftlichen Forschung 
gerückt. Mit der Erforschung der NS-Strafjustiz wird 
gezeigt, wie in einem totalitären System mit Recht 
und Gesetz umgegangen wird und wie das „politi-
sche“ Strafrecht zur Vernichtung der Gegner ein-
gesetzt wird. Die hier verwendeten Daten basieren 
einerseits auf dem 2006 abgeschlossenen Koopera-
tionsprojekt „Hochverrat, Landesverrat, Wehrkraft-
zersetzung − Politische NS-Strafjustiz in Österreich 
1938–1945“ des Dokumentationsarchivs des österrei-
chischen Widerstandes mit dem Institut für Kriminal-
wissenschaften der Universität Marburg an der Lahn 

sowie andererseits auf dem Projekt des DÖW in Zu-
sammenarbeit mit dem Karl von Vogelsang-Institut 
„Namentliche Erfassung der Opfer politischer Verfol-
gung 1938–1945“, das 2014 veröffentlicht wurde.

Am Beginn auch noch etwas in eigener Sache: Mir ist 
bewusst, dass zwischen 1938 und 1945 das Land Ös-
terreich nicht existiert hat, dass es zuerst Ostmark 
hieß und ab 1942 in sieben Alpen- und Donaureichs-
gaue gegliedert war. Trotzdem werde ich zur leich-
teren Verständlichkeit die Begriffe Österreich, Ös-
terreicherinnen und Österreicher verwenden. 

Dieser Beitrag ist den etwa 110.000 Opfern der na-
tionalsozialistischen Verfolgungspolitik gewidmet: 
mindestens 66.000 Jüdinnen und Juden, mindestens 
25.000 Personen, die den nationalsozialistischen Me-
dizinverbrechen zum Opfer fielen, ca. 9500 Opfer 
politischer Verfolgung, ca. 9000 bis 10.000 Roma und 
Sinti. Hinter diesen Zahlen stehen viele Männer und 
Frauen aus Salzburg, die in die Mühlen der Verfolgung 
durch die Nationalsozialisten gerieten und hinter de-
nen sich bewegende Schicksale verbergen. Zahlen 
können nur einen Hinweis zum Umfang der Verfol-
gung liefern. Sie können nicht Demütigung, Folter 
und unmenschliche Verhörmethoden durch die Ge-
stapo sowie erniedrigende Behandlung im Gerichts-
saal und hohe Strafen für aus heutiger Sicht Lappali-
en widerspiegeln.

Der Weg zum „Anschluß“

Am 12. Februar 1938 wurde am Berghof das soge-
nannte Berchtesgadener Abkommen zwischen Adolf 
Hitler, Außenminister Joachim von Ribbentrop ei-
nerseits sowie Bundeskanzler Kurt Schuschnigg und 
dem Staatssekretär des Äußeren Guido Schmidt an-
dererseits unterzeichnet. Damit durften sich die ös-
terreichischen Nationalsozialisten nach dem 1933 er-
folgten Verbot wieder politisch betätigen. Bereits 
am 16. Februar 1938 wurde Arthur Seyß-Inquart zum 
Innen- und Sicherheitsminister sowie zum Vizekanz-
ler ernannt. Franz Böhme löste am 17. Februar 1938 
den für eine Abwehr eines deutschen „Angriffs“ auf 
Österreich eintretenden Generalstabschef Feldmar-
schallleutnant Alfred Jansa ab.

Daraufhin setzte Kurt Schuschnigg für 13. März 1938 
eine Volksbefragung über den „Anschluß” Öster-
reichs ans Deutsche Reich an, und auch die Propa-
gandamaschinerie lief sofort an.

Abb. 153: Propagandaplakat für die geplante Volksbefragung, 

März 1938. (DÖW, P455).
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Diese Volksbefragung sollte, aus heutiger Sicht, nicht 
unter demokratischen Gesichtspunkten verlaufen, 
denn die Wahlordnung sah vor, den Stimmzettel of-
fen oder gefaltet abzugeben. Hitler wollte die Volks-
befragung mit allen Mitteln verhindern. Daher ver-
langte Hitler am 10. März 1938 auf diplomatischem 
Wege, die Volksbefragung nicht stattfinden zu lassen, 
ließ aber gleichzeitig Pläne für einen möglichen Ein-
marsch deutscher Truppen in Österreich („Unterneh-
men Otto“) erstellen. Das Ultimatum zum Nichtstatt-
finden der Volksbefragung bzw. zur Verschiebung um 
vier Wochen erfolgte am 11. März 1938 unter Drohung 
des Rücktritts von Vizekanzler Seyß-Inquart. 

Das Ultimatum zeigte seine Wirkung, und Seyß-Inquart 
konnte Hermann Göring noch am selben Tag mitteilen, 
dass Kanzler Schuschnigg die Volksbefragung abgesetzt 
hätte und nun zum Rücktritt bereit wäre. Bundesprä-
sident Miklas nahm erst gegen 18.00 Uhr den Rücktritt 
des Kabinetts Schuschnigg an, wobei der Innen- und 
Sicherheitsminister Seyß-Inquart im Amt verblieb. Mit 
der um 19.00 Uhr erfolgten Meldung des Nichtstattfin-
dens der Volksbefragung sowie dem Rücktritt der Re-
gierung begann die nationalsozialistische Machtüber-
nahme. Viele Einrichtungen wie Landesregierungen, 
Bezirkshauptmannschaften, Gemeindeämter als auch 
die Einrichtungen der Vaterländischen Front gerieten 
in die Hände illegaler Nationalsozialisten. Um 20.00 
Uhr erfolgte Kurt Schuschniggs bekannte Radioanspra-
che, dass er der Gewalt weichen und der Armee keinen 
Schießbefehl auf einmarschierende deutsche Truppen 

geben würde und die mit den Worten „Gott schütze 

Österreich“ endete.

Am Abend des 11. März 1938 ernannte Bundespräsident 
Wilhelm Miklas schließlich Arthur Seyß-Inquart zum 
Bundeskanzler und Chef der Regierung, Staatssekre-
tär für Sicherheit wurde der spätere Leiter des Reichs-
sicherheitshauptamts und Kriegsverbrecher Ernst Kal-
tenbrunner (geb. 4. 10. 1903, Ried im Innkreis; gest. 
16. 10. 1946, Nürnberg). Am 12. März 1938 marschier-
ten schließlich deutsche Truppen in Österreich ein.

In Salzburg gab es mit Stand 31. Jänner 1938 etwa 8000 
NSDAP-Mitglieder, wobei 435 aktiv die Organisation 
der NSDAP aufrechterhielten, wie Oskar Dohle in sei-
nem Artikel „Bomben, Böller, Propaganda“ berichtet. 
Nach dem „Berchtesgadener Abkommen“ nahm die 
NS-Bewegung immer mehr die Züge einer Massenbe-
wegung an, die den ersten Höhepunkt am 21. Februar 
1938 mit einem großen Fackelzug durch die Salzburger 
Innenstadt hatte, an dem zwischen 13.000 und 19.000 
Personen teilnahmen, worauf die Vaterländische Front 
ihre Anhänger einige Tage später ebenso einen Fa-
ckelzug mit etwa 24.000 Personen (die Bediensteten 
der Landesregierung waren verpflichtet, daran teilzu-
nehmen) veranstalten ließ. In der Nacht vom 9. auf 
den 10. März 1938 wurden von Deutschland alle Grenz-
übergänge geschlossen, NS-Sympathisanten beherrsch-
ten das Straßenbild. Am Vormittag des 12. März 1938 
erreichten deutsche Truppen die Stadt Salzburg, wo 
sie von Teilen der Bevölkerung jubelnd begrüßt wur-
den. Landeshauptmann Franz Rehrl (geb. 4. 12. 1890, 
Salzburg; gest. 23. 1. 1947, Salzburg) war bereits am 
Abend des 11. März 1938 abgesetzt worden, und Gau-
leiter Anton Wintersteiger (geb. 30. 4. 1900, Salzburg; 
gest. 8. 8. 1990, Salzburg), bis zum „Anschluß“ illega-
ler Gauleiter von Salzburg, übernahm die Macht. 

Ihm folgten 1938 bis 1941 Friedrich Rainer (geb. 
28.  7. 1903, St. Veit an der Glan; gest. wahrschein-
lich 19. 7. 1947, Ljubljana) und von 1941 bis 1945 Gus-
tav Adolf Scheel (geb. 22. 11. 1907, Rosenberg/Baden, 
Deutschland; gest. 25. 3. 1979, Hamburg).

Abb. 154: Einmarsch deutscher Truppen in Salzburg, 12. März 

1938. (SLA, Fotosammlung A 6071).

Abb. 155: Besetzung des „Hauses des Vaterländischen Front“ in 

Salzburg durch illegale Nationalsozialisten, 12. März 1938. (SLA, 

Fotosammlung A 6087).
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Am 13. März 1938 erging auf der Grundlage des Er-
mächtigungsgesetzes von 1934 das sogenannte Wie-
dervereinigungsgesetz, das nicht von Bundespräsi-
dent Miklas unterzeichnet wurde, da dieser zuvor 
zurückgetreten war. Seine Funktionen als Staats-
oberhaupt gingen damit auf den Bundeskanzler, also 
Seyß-Inquart selbst, über, der das am gleichen Tag in 
Kraft tretende Gesetz unterzeichnete. Sogar bekann-
te Personen des öffentlichen Lebens wie der katho-
lische Kardinal Theodor Innitzer oder der ehemalige 
sozialdemokratische Staatskanzler und Nationalrats-
präsident Karl Renner begrüßten den „Anschluß”.

Während der ersten Wochen des „Anschlusses“ wur-
den in Österreich etwa 50.000 bis 70.000 politische 
Gegnerinnen und Gegner sowie Jüdinnen und Juden 
festgenommen. Diese Maßnahmen fanden noch ohne 
jegliche gesetzliche Deckung statt, da die österreichi-
sche Rechtsordnung weiterhin galt. Mit dem am 30. 
April 1938 erlassenen Gesetz über die Gewährung von 
Straffreiheit sowie dessen erster Durchführungsver-
ordnung wurden sodann rückwirkend aus politischen 
Beweggründen erfolgte Verurteilungen aufgehoben.
Ferner wurde die Teilnahme an der NSDAP, ihren 
Gliederungen und angeschlossenen Verbänden sowie 
deren Förderung und Unterstützung bereits vor der 
Zeit der „Wiedervereinigung“ Österreichs mit dem 
Deutschen Reich für rechtmäßig erklärt.

In Salzburg wurde am 11. März 1938 unter Führung 
des Landesgerichtsrates Dr. Julius Poth die Polizei-
direktion, ohne auf Widerstand zu stoßen, besetzt. 
Polizeidirektor Viktor Ingomar wurde verhaftet und 
1938/1939 im Konzentrationslager Dachau inhaftiert. 
Er starb 1944 an den Haftfolgen in München. Sicher-

heitsdirektor Ludwig Bechinie-Lazan wurde ebenso 
verhaftet und in die Konzentrationslager Dachau und 
Buchenwald gebracht und 1941 in der Euthanasiean-
stalt Pirna-Sonnenstein ermordet.

Am 12. März wurde in Salzburg auch in der Öffentlich-
keit die Machtübernahme durch die Nazis sichtbar, die 
SA bewachte das Haus der Vaterländischen Front auf 
dem Makartplatz, das die neue Kreisleitung der NSDAP 
beherbergen sollte. Auch die 1934 von Makartplatz in 
Dollfußplatz umbenannte Verkehrsfläche wechselte er-
neut den Namen diesmal in Adolf-Hitler-Platz.

Noch in der Nacht von 11. auf 12. März übernahmen 
die Nazis jüdische Geschäfte in der Stadt, u.a. das 
Kleiderhaus Ornstein und das Kaufhaus Schwarz, und 
setzten kommissarische Verwalter ein. Einige Tage 
später wurden die ehemaligen jüdischen Besitzer 
verhaftet. Ebenso verloren jüdische Rechtsanwälte 
und Ärzte ihre Existenz, „jüdische Mischlinge“ wur-
den zwangspensioniert. Beim Land Salzburg erfolg-
ten laut Peter F. Kramml elf Entlassungen und 15 
Versetzungen von Spitzenbeamten in den Ruhestand.

Am 14. März 1938 wurde das ehemalige österreichi-
sche Bundesheer, das am 13. März 1938 Bestandteil 
der Deutschen Wehrmacht geworden war, auf Adolf 
Hitler vereidigt. Nun ging es Schlag auf Schlag: Am 
16. März erfolgte die Vereidigung der Landesverwal-
tung, am 18. März die Vereidigung der Exekutive am 
Domplatz, und ebenfalls am 18. März legten die An-
gestellten der Stadt Salzburg im Sitzungssaal des 
Rathauses ihren Eid auf den Führer ab. Abschließend 
erfolgte die Vereidigung des gesamten Lehrpersonals 
des Stadtschulrates am 24. März 1938.

Abb. 156: Eine Abteilung der Salzburger Polizei, erstmals in deutscher Uniform, anlässlich der Vereidigung am Domplatz, 20. April 

1938. (Foto: Wilhelm Breslmayer) (SLA, Fotosammlung A 6050).
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Auch die einzige Bücherverbrennung in Österreich 
fand in Salzburg statt. Initiiert vom NS-Lehrerbund, 
wurden am 30. April 1938 auf dem Residenzplatz 
etwa 1200 Bücher verbotener Autoren, z.B. Stefan 
Zweig, Elsa Lasker-Schüler, Franz Werfel und Vicky 
Baum, verbrannt.

Im Laufe des Jahres 1938 wur-
de die Erhebungsabteilung 
(Kriminaldienst) der Salzbur-
ger Gendarmerie als Teil der 
Sicherheitspolizei (Sipo) in 
die neu geschaffene Krimi-
nalpolizeistelle Salzburg ein-
gegliedert. Der Dienstsitz be-
fand sich im zweiten Stock 
der Polizeidirektion Salzburg 
in der Churfürststraße, im so-
genannten Toskanatrakt. Die 
Kripo-Stelle Salzburg war für 
den gesamten Gau zuständig, 
wurde aber außerhalb der 
Stadt nur in besonders schwe-
ren Fällen aktiv. Auch war sie 
für die „vorbeugende Verbre-
chensbekämpfung“ zustän-
dig, es konnten nun nämlich 
„Asoziale und Arbeitsscheue“ 
(Landstreicher, Bettler, Pro-
stituierte), „Zigeuner“ und 
Saufbolde in „polizeiliche Vor-
beugehaft“ genommen wer-

den. Die Kripo-Stelle Salzburg war auch für das „Zigeu-
nerlager Maxglan“ zuständig, von wo „Zigeuner“ als 
Arbeitskräfte vermittelt wurden, u.a. als Leni Riefen-
stahl für den Film „Tiefland“ 100 Roma als Statisten be-
nötigte. Die Insassen des Lagers Salzburg-Maxglan wur-
den 1943 nach Lackenbach (Burgenland) und Auschwitz 
transportiert. Von rund 245 Lagerinsassen starben etwa 
164 Personen nach dem Abtransport. Die Opferzahlen 
unter den Roma und Sinti auf ganz Österreich bezogen 
betragen 9000 bis 10.000 Personen.

Die Gestapo-Salzburg wurde nach dem „Anschluß“ zu-
nächst in den Räumlichkeiten der Polizeidirektion in 
der Salzburger Altstadt, und zwar im zweiten Hof des 
sogenannten Toskanatraktes untergebracht, wo sich 
zuvor die Dienststelle des Sicherheitsdirektors befun-
den hatte. Ende März 1939 bezog die geheime Staats-
polizei ihre neuen Diensträume in den oberen Stock-
werken und im Keller des Franziskanerklosters in der 
Hofstallgasse 5, das vom Orden unter Protest „frei-
gemacht“ werden musste. Die Aufgaben der Gestapo 
waren vor allem die Bekämpfung politischer Gegner 
(ehemalige Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten, Kommunistinnen und Kommunisten, Jüdinnen 
und Juden sowie die Kirche). Über die Strukturen der 
Gestapo in Salzburg zu schreiben, würde in diesem 
Beitrag zu weit führen (dabei ist auf den Artikel von 
Gernod Fuchs im Band 5 der Publikation „Die Stadt 
Salzburg im Nationalsozialismus“ zu verweisen).

Mit der am 10. April 1938 im gesamten Deutschen 
Reich (also auch im „Altreich“) stattfindenden Volks-
abstimmung versuchte Hitler den „Anschluß“ Öster-
reichs zu legitimieren. Es gab praktisch kein Wahlge-
heimnis, d.h. der Abstimmungszettel wurde oft vor 
dem Wahlkomitee ausgefüllt, und etwa 8 % der öster-
reichischen Bevölkerung (Jüdinnen und Juden sowie 
politische Gegnerinnen und Gegner) waren von der 
Abstimmung ausgeschlossen.

Abb. 157: Bücherverbrennung am Residenzplatz, 30. April 1938. 

(AStS, Fotoarchiv Franz Krieger: Film 124,5).

Abb. 158: Sogenanntes „Zigeunerlager Leopoldskron-Moos“, um 1940. (Original: unbekannt; 

Reproduktion: AStS, Karl-Steinocher-Fonds).
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Jüdinnen und Juden

In der letzten Volkszählung vor dem Nationalsozia-
lismus gaben in der Stadt Salzburg nur 198 Personen 
an, das sind etwa 0,5 % der Gesamtbevölkerung der 
Stadt, der „israelitischen“ Glaubensgemeinschaft an-
zugehören. Im Bundesland Salzburg betrug der Wert 

41 Personen. Auch wenn nicht alle Menschen, die auf 
Grund der späteren Nürnberger Gesetze als „Jüdin-
nen und Juden“ klassifiziert worden waren, damit 
eingeschlossen sind, bewegt sich der Prozentsatz der 
im Bundesland Salzburg befindlichen Jüdinnen und 

Abb. 159: Propagandaplakat für die „Volksabstimmung“, 10. April 1938. (DÖW, P193).
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Abb. 160: „Boykott“ von „Judengeschäften“, Konfektionswarenhandlung L. Ornstein, Getreidegasse 24, 23. April 1938. (AStS, Fotoarchiv 

Franz Krieger).

Abb. 161: Verwüstete Wäsche- und Wirkwarenhandlung von Anna Pollak (1942 in Treblinka ermordet) an der Rainerstraße nach der 

Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. (AStS, Fotoarchiv Franz Krieger).
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Juden im Vergleich zu Gesamtösterreich (in Wien leb-
ten 1934 etwa 92 % der österreichischen Juden) bei 
etwa 0,1 %. Dennoch war der Antisemitismus in Salz-
burg bereits vor dem Einmarsch der deutschen Trup-
pen sehr hoch, besonders die Besitzer des Kaufhauses 
Schwarz am Alten Markt wurden mehrmals angegrif-
fen, wie Albert Lichtblau in seinem Aufsatz „In Le-
bensgefahr: die jüdische Bevölkerung der Stadt Salz-
burg“ ausführt. 

Die jüdische Bevölkerung versuchte sehr viel, um 
nicht aufzufallen: Sie trug landestypische Kleidung 
wie Lodenmantel, Lederhose oder Dirndl und führte 
ein in weiten Teilen angepasstes Leben. Anders als in 
Wien, wo es im Zuge des „Anschlusses“ zu Pogromen 
kam, waren in Salzburg die Übergriffe nicht so spek-
takulär. Vor allem die am 20. Mai 1938 eingeführten 
Nürnberger Gesetze schränkten den Handlungsspiel-
raum der jüdischen Bevölkerung weitgehend ein. Im 
April 1938 wurden „Judengeschäfte“ boykottiert, da-
mit sollten nicht nur die Geschäftsinhaber zur Aufga-
be gezwungen werden, auch die „arische“ Bevölke-
rung sollte vom Einkauf abgehalten werden. 

Des Weiteren wurden jüdische Bürger in Schutzhaft 
genommen wie die Besitzer des Kaufhauses Schwarz 
und in Konzentrationslager gebracht. Ebenfalls im 
April 1938 mussten jüdische Bürgerinnen und Bürger 
ihr Vermögen anmelden, sofern es 5000 Reichsmark 
übersteigen würde. Aus Angst wurde diese Vermö-
gensanmeldung teilweise auch ausgefüllt, wenn die 
Personen weniger als 5000 Reichsmark Vermögen 
hatten (in der Stadt Salzburg wurden 74 Namen, da-
runter auch die von Frauen und Kindern, genannt). 
Damit wurde eine Basis geschaffen, um den mit dem 
Vermögensentzug befassten Behörden den Entzug zu 
erleichtern und ausgehend von den Angaben Steuern 
wie z.B. die „Reichsfluchtsteuer“ oder die „Juden-
vermögensabgabe“ zu berechnen. Ein Sonderfall war 
das im Besitz von Max Reinhardt, des Mitbegründers 
der Salzburger Festspiele, befindliche Schloss Leo-
poldskron, das bereits am 16. April 1938 beschlag-
nahmt wurde. Max Reinhardt befand sich zu dieser 
Zeit in den USA, wo er 1943 starb. Im November-
pogrom vom 9. auf den 10. November 1938 wurden 
auch in Salzburg jüdische Geschäfte, Synagogen und 
Bethäuser verwüstet und geplündert sowie jüdische 
Männer verhaftet und in Konzentrationslager depor-
tiert. 

Die nächste Phase der existenziellen Bedrohung war 
das am 10. November 1938 vom Oberbürgermeister 
von Salzburg verkündete Verbot, an Juden Gewer-
bescheine auszugeben sowie die Entziehung bereits 
erteilter Gewerbeberechtigungen (in Salzburg ergin-
gen 38 Löschungsbescheide). Spätestens mit Beginn 
des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 wur-
den die Repressalien immer härter. Viele Jüdinnen 
und Juden wurden nach Wien zwangsumgesiedelt 
und wurden von Wien aus in die Gettos und Vernich-
tungslager im Osten deportiert und ermordet (der-
zeit sind 63 Opfer von Gert Kerschbaumers Projekt 
„Stolpersteine“ erfasst). In ganz Österreich wurden 
mindestens 66.000 Jüdinnen und Juden im Holocaust 
ermordet.

Euthanasie

Kurz nach dem „Anschluß“ trat auch in Österreich 
das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuch-
ses“ in Kraft, das es Ärztinnen und Ärzte sowie An-
staltsleitungen erlaubte, bei Krankheiten wie „ange-
borenem Schwachsinn“, „Schizophrenie“, aber auch 
bei schwerem „Alkoholismus“ einen Antrag auf Un-
fruchtbarmachung zu stellen, über den dann loka-
le Erbgesundheitsgerichte, in zweiter Instanz Erb-
gesundheitsobergerichte entschieden. Bis Juli 1940 
wurden 52 derartige Anträge an das Erbgesundheits-
gericht Salzburg gestellt. In Salzburg wurden die Ste-
rilisationen im St.-Johanns-Spital durchgeführt, da-
runter an zumindest 30 Patientinnen und Patienten 
der „Landesheilanstalt für Geistes- und Gemütskran-
ke“, der heutigen Christian-Doppler-Klinik. 

Noch bevor die organisierten Tötungen der Aktion 
T4 (nach dem Sitz der Zentraldienststelle Tiergar-
tenstraße 4 in Berlin benannt) im September 1939 
begannen, wurden in sogenannten Kinderfachabtei-
lungen Experimente an Kindern und Jugendlichen 
durchgeführt, die oftmals tödlich endeten. Diese 
befanden sich in Österreich u.a. in Wien, „Am Spie-
gelgrund“, Graz-Feldhof und Klagenfurt sowie an 27 
anderen Orten des Deutschen Reiches. Salzburger 
Kinder wurden in die Anstalt „Am Spiegelgrund“ in 
Wien verlegt. Bisher sind laut Johannes Hofinger 16 
Salzburger „Spiegelgrund-Opfer“ bekannt.

Am 1. September 1939, dem Tag des Kriegsbeginns, 
trat der sogenannte Gnadentoderlass in Kraft. Damit 

Abb. 162: Euthanasie-Ermächtigung Hitlers. (DÖW, Foto 8038).
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durfte unheilbar Kranken bei kritischer Beurteilung 
des Krankheitsbildes der „Gnadentod“ gewährt wer-
den. In Wahrheit ging es darum, die Kosten für Ver-
pflegung und Unterbringung von pflegebedürftigen 
Menschen zu senken, um mehr Geld für die Kriegsma-
schinerie zu haben. Der „nutzlose Esser“ stand hier 
dem Soldaten gegenüber, der sein Blut fürs Vater-
land vergießen sollte. Auch in Schulbücher wurden 
diese Rechenbeispiele gebracht und im Biologieun-
terricht die Vererbung von Krankheiten dargestellt. 

Auf dem Gebiet Österreichs war die einzige Tötungs-
anstalt Hartheim bei Linz. Aus der Landesheilanstalt 
Salzburg wurden mindestens 263 Personen in Hart-
heim bis zum Abbruch der Aktion T4 im August 1941 
ermordet, das waren etwas mehr als die Hälfte der 
Pfleglinge. Die Pfleglinge wurden in Bussen nach Hart-
heim gebracht, registriert, fotografiert und anschlie-
ßend in der Gaskammer ermordet und verbrannt. 
Neben den staatlichen Kliniken waren auch konfes-
sionelle und private Anstalten Ziele der Mordaktio-

nen, z.B. die Caritas-Anstalt in Bruck an der 
Großglocknerstraße, die Versorgungsanstalt 
der Barmherzigen Schwestern in Schernberg 
bei Schwarzach und die Bewahranstalt für 
idiotische Kinder in Marienthal bei Kramsach 
in Tirol (Erzdiözese Salzburg), von wo eben-
falls Personen nach Hartheim und später in 
die Klinik „Am Spiegelgrund“ nach Wien ge-
bracht werden sollten.

Nach Widerstand in der Bevölkerung und der 
Kirche (hier ist v.a. der Münsteraner Bischof 
August Graf Galen mit seiner Predigt gegen 
die Euthanasie zu nennen) wurde die Aktion 
T4 im August 1941 auf persönliche Weisung 
von Adolf Hitler abgebrochen. Allerdings 
gingen dezentrale Anstaltsmorde durch Hun-
gersterben oder durch Versuche an Patien-
tinnen und Patienten bis zum Kriegsende 
weiter. Den nationalsozialistischen Medizin-
verbrechen fielen in Österreich mindestens 
25.000 Personen zum Opfer.

Abb. 163: Beispiel für erbbiologische Propaganda im Schulunterricht. (Aus Sepp Burgstaller, Erblehre, Rassenkunde und Bevölkerungs-

politik. Wien 1941, S. 32; Reproduktion: SLA).

Abb. 164: Schloss Schernberg bei Schwarzach-St. Veit im Pongau, 1937.  

(SLA, Fotosammlung Jurischek 25265).
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Justiz

Nach dem „Anschluß“ Österreichs an das Deutsche 
Reich am 11. März 1938 wurden Teile der österrei-
chischen Justiz neu organisiert. Einerseits wurden 
Richter und Staatsanwälte aus rassistischen oder 
politischen Gründen von ihren Posten entfernt, an-
dererseits NSDAP-Mitglieder bei der Stellenvergabe 
bevorzugt. Diese Personen wurden besonders in poli-
tischen Verfahren eingesetzt, da das Reichsjustizmi-
nisterium meinte, hier besonders „scharfe“ Richter 
einsetzen zu müssen, die diese Verfahren zum ge-
wünschten Ziel brachten.

Außerdem wurde die deutsche Gerichtsorganisation 
übernommen, d.h. der Volksgerichtshof, die Besonde-
ren (politischen) Senate beim Oberlandesgericht, die 
Sondergerichte bei den Landgerichten, die Militärge-
richte, die SS- und Polizeigerichte sowie zu Kriegsende 
die Standgerichte. Die Bezirksgerichte hießen ab nun 
Amtsgerichte und die Kreis- und Landesgerichte nun-
mehr Landgerichte. Neu war auch, dass die Staatsan-
waltschaften − und nicht mehr, wie in Österreich üb-
lich, die Gerichte − die aktenführenden Behörden 
waren. Sie hatten dadurch die Aufsicht über den Straf-
vollzug, und bei jeder Hinrichtung musste ein Vertreter 
der Staatsanwaltschaft anwesend sein. Österreich wur-
de allerdings in einer Hinsicht zum Sonderfall: In wei-
ten Teilen der Justiz blieb das alte „österreichische“ 
Strafgesetz gültig, z.B. bei Brandstiftung oder Dieb-
stahl. Neu eingeführt wurde nur das reichsdeutsche 

politische Strafrecht, wie Hoch- oder Landesverrat, 
Wehrkraftzersetzung und die Straftatbestände, die am 
Sondergericht geahndet wurden. Dadurch mussten ös-
terreichische Richter nicht in allen Bereichen (bis zum 
kleinsten Bezirksgericht) nach reichsdeutschem Straf-
recht richten, sondern konnten in altbewährter Manier 
das „österreichische Recht“ anwenden.

Mit der Verordnung vom 20. Juni 1938 über die Ein-
führung der Vorschriften über Hoch- und Landesverrat 
im Lande Österreich wurde der nationalsozialistische 
Volksgerichtshof auch für Österreich zuständig. Damit 
galten auch hier die grundsätzlichen Regelungen der 
Abgabe von politischen Verfahren von der Oberreichs-
anwaltschaft beim Volksgerichtshof an die General-
staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten.

Eine entscheidende Funktion in der politischen Strafjus-
tiz kam der Anklagebehörde des Volksgerichtshofs zu: 
Der Oberreichsanwalt entschied, was von seiner Behör-
de selbst anzuklagen war, was von Oberlandesgerich-
ten zu ahnden oder was in die Sonder- oder allgemeine 
Gerichtsbarkeit zu überstellen war. Alle einschlägigen 
Ermittlungen liefen über die Berliner Behörde. 

Seit Ende der 1990er-Jahre wurden in einem interna-
tionalen Forschungsprojekt sämtliche wegen Hoch-
verrats, Landesverrats und Wehrkraftzersetzung ge-
führten Verfahren vor den Oberlandesgerichten Wien 
und Graz, insgesamt gegen 4163 Personen, und sämt-
liche wegen dieser Delikte gegen Österreicherinnen 

Abb. 165: Justizangestellte im Schwurgerichtssaal des Salzburger Landesgerichts nach dem „Anschluß“ 1938. (Foto: Wilhelm Breslmayer). 

(SLA, Fotosammlung A 6055).
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und Österreicher geführte Verfahren vor dem Volks-
gerichtshof (insgesamt 2137 Personen), erfasst und 
ausgewertet. Für Salzburg finden sich 351 Beschul-
digte in den Urteilen des Volksgerichtshofs und der 
politischen Senate des Oberlandesgerichts Wien. Das 
entspricht etwa 5,5% aller Angeklagten.

Die Oberreichsanwaltschaft beim Volksgerichtshof

Die Ermittlungsarbeit gegen Gegner des NS-Regimes
lag bei Gestapo, Kriminalpolizei und den Staatsanwalt-
schaften bei den Landgerichten. Die Ermittlungser-
gebnisse in politischen Strafsachen aus dem gesamten 
Deutschen Reich wurden an die Oberreichsanwaltschaft 
beim Volksgerichtshof herangetragen und dort bewer-
tet. Viele der Ermittlungsverfahren gingen zurück in die 
Region und wurden vor Amts-(= Bezirks-), Land- (= Lan-
des-) bzw. Sondergerichten verhandelt − oder auch in 
einigen wenigen Fällen eingestellt. Die Oberreichsan-
waltschaft beim Volksgerichtshof entschied dadurch, 
welche politischen Straftaten von ihr selbst angeklagt 
oder welche an das Oberlandesgericht delegiert werden 
sollten. Für das gesamte Gebiet Österreichs war das 
Oberlandesgericht Wien zuständig. Erst im Oktober 1944 
wurde beim Oberlandesgericht Graz ebenfalls ein poli-
tischer Senat eingerichtet. Für Salzburg war während 
der ganzen NS-Zeit das Oberlandesgericht Wien zustän-
dig. Die Entscheidung, vor welchem Gericht ein Fall ver-
handelt wurde, kam „einer Vorwegnahme des Urteils“ 
gleich. Denn ein Vergleich der Urteile des Volksgerichts-
hofes (Österreicherinnen und Österreicher betreffend) 
mit jener der politischen Senate des Oberlandesgerichts 
Wien zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Todesur-
teils bei einem Verfahren vor dem Volksgerichtshof bei 
etwa 40% lag. Die Todesurteilsrate am Oberlandesge-
richt Wien lag bei unter 1%.

Der Volksgerichtshof

Das wichtigste und gefürchtetste Instrument zur Be-
kämpfung der politischen Gegner war der Volksge-
richtshof, der vor allem durch seinen 1942 bis 1945 
amtierenden Präsidenten Dr. Roland Freisler (geb. 
30. 10. 1893, Celle; gest. 3. 2. 1945, Berlin) der brei-
ten Öffentlichkeit bekannt ist.

Der Volksgerichtshof (VGH) wurde im April 1934 er-
richtet und hatte seinen Sitz in Berlin. Die Senate be-
standen aus zwei Berufs- und drei Laienrichtern, die 
nach ihrer politischen Zuverlässigkeit (SA-, SS- und 
NS-Funktionäre) ausgewählt wurden. Diese verhan-
delten auch in anderen Städten, z.B. auch mindes-
tens zehnmal in Salzburg.

Der Volksgerichtshof hatte in „Österreich“ mehr Kom-
petenzen als im „Altreich“. Sein Aufgabenbereich er-
streckte sich neben Hoch- und Landesverrat auch auf 
weniger schwere Delikte wie etwa Beihilfe an den Ver-
brechen des Hochverrats, unterlassene Anzeige einer 
in die Zuständigkeit des VGH fallenden Straftat (min-
derschwerer Fall § 139 Abs. 1 RStGB) und Wehrmittel-
beschädigung (§ 143a Abs. 1 S. 1 RStGB). 1943 wurde 
die Zuständigkeit des Volksgerichtshofs auf Delikte wie 
u.a. Spionage, öffentliche Zersetzung der Wehrkraft 
oder vorsätzliche Wehrdienstentziehung erweitert.

Im Lagebericht des Oberreichsanwalts beim Volks-
gerichtshof vom 28. Mai 1942 wird die Sanktionie-
rung der Vorbereitung zum Hochverrat mit der To-
desstrafe folgendermaßen erklärt: „Der Standpunkt, 

daß hochverräterische Straftaten, insbesondere von 

Kommunisten, die nach Ausbruch des Krieges mit der 

Sowjetunion begangen […] worden sind, erheblich 

strenger als bisher zu ahnden sind, daß insbesonde-

re gegen Funktionäre, wenn auch untergeordneten 

Grades, die Todesstrafe zu beantragen ist, wurde 

von den Generalstaatsanwälten der Ostmark einhel-

lig geteilt. Den Oberlandesgerichtspräsidenten in 

Wien habe ich entsprechend verständigt. Solche Sa-

chen werde ich gemäß dem dortigen Erlasse vom 18. 

Mai 1942 grundsätzlich, jedenfalls aber in viel grö-

ßerem Umfange als bisher vorläufig beim Volksge-

richtshof anklagen.“

Von 2137 vor dem Volksgerichtshof angeklagten Ös-
terreicherinnen und Österreichern wurden 814 zum 
Tode verurteilt. Zumindest 681 dieser Todesurteile 
wurden auch vollstreckt. Mehr als zwei Drittel davon 
(451 Personen) wurden im Landgericht Wien durch 
das Fallbeil hingerichtet. Die restlichen Todesurtei-
le wurden in weiteren Hinrichtungsstätten im Deut-
schen Reich (Landgericht Graz, Berlin-Plötzensee, 
München-Stadelheim und Brandenburg-Görden) voll-
streckt. Wenn Todesurteile in Salzburg gefällt wur-
den, war meistens die Hinrichtungsstätte in Mün-
chen-Stadelheim für die Vollstreckung zuständig. Bei 
vier Salzburgern, die vom Volksgerichtshof zum Tode 
verurteilt wurden, kann das Landgericht Wien als 
Hinrichtungsstätte nachgewiesen werden. 

Abb. 166: Totenschein von Anton Graf. (DÖW, 4761).
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Das Oberlandesgericht Wien

Um den Volksgerichtshof zu entlasten, hatte der 
Oberreichsanwalt die Möglichkeit, bei Hochverrat, 
Landesverrat oder Wehrkraftzersetzung die Strafver-
folgung an den Generalstaatsanwalt beim Oberlan-
desgericht (OLG) Wien abzugeben. Zur Verhandlung 
und Entscheidung wurden beim OLG Wien sogenann-
te „Besondere Senate“ gebildet, die auch außerhalb 
Wiens verhandelten. Erst ab Oktober 1944 wurde ne-
ben dem OLG Wien auch das OLG Graz für die Reichs-
gaue Steiermark und Kärnten tätig. Die „Hoch- und 
Landesverratssenate“ waren zuerst mit fünf Berufs-
richtern, ab 1939 mit drei Berufsrichtern besetzt. Ab 
1942 konnte auch ein Einzelrichter mit Zustimmung 
des Staatsanwaltes alleine Entscheidungen treffen. 
Das OLG Wien hatte sogenannte „fliegende Sena-
te“, die in die Regionen fuhren. Auch in Salzburg 
tagten Richter des OLG Wien mindestens 105-mal in 
politischen Strafsachen. Am Oberlandesgericht Wien 
wurden etwa 1988 Verfahren gegen 4163 Personen 
geführt. Die Besonderen Senate des OLG Wien ver-
hängten mindestens 19 Todesurteile, keines davon 
gegen eine Person aus Salzburg. Im Gegensatz zum 
Volksgerichtshof war die typische Strafe am Wiener 
Oberlandesgericht Zuchthaus. Es sind auch etwa 10 % 
Freisprüche belegt, dies entspricht der Freispruchs-
rate gegen Salzburgerinnen und Salzburgern. 

Die Sondergerichte

Ab 1. September 1939 übernahmen die Landgerichte, 
ebenso wie im „Altreich“, alle Aufgaben eines Son-
dergerichtes. Sondergerichte waren erst- und letzt-
instanzlich tätig. Alle strafbaren Handlungen konn-
ten vor die Sondergerichte gebracht werden. Ihre 
Zuständigkeit erstreckte sich vor allem auf:

Vergehen nach dem Gesetz gegen heimtückische An-
griffe auf Staat und Partei und zum Schutze der Par-
teiuniformen vom 20. Dezember 1934 („Heimtücke-
gesetz“) und nach den §§ 134a und 134b RStGB,

Verbrechen nach § 239a RStGB („Erpresserischer Kin-
desraub“) und nach dem „Gesetz gegen Straßenraub 
mittels Autofallen vom 22. Juni 1938“,

Verbrechen nach der „VO über außerordentliche 
Rundfunkmaßnahmen vom 1. September 1939“ (Ab-
hören von „Feindsendern“),

Verbrechen und Vergehen nach § 1 der „Kriegswirt-
schaftsverordnung vom 4. September 1939“ (z.B. 
„Schwarzschlachten“),

Verbrechen nach § 1 der „VO gegen Volksschädlinge 
vom 5. September 1939“,

Verbrechen nach den §§ 1 und 2 der „VO gegen Ge-
waltverbrecher vom 5. Dezember 1939“ und 

Vergehen nach § 130a („Kanzelmißbrauch“) RStGB.

Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht konnte 
aber auch Verbrechen wie Diebstahl, Brandstiftung 

(österreichisches Strafgesetz) etc. am Sondergericht 
anklagen, wenn sie der Auffassung war, „daß die 

sofortige Aburteilung durch das Sondergericht mit 

Rücksicht auf die Schwere oder die Verwerflichkeit 

der Tat, wegen der in der Öffentlichkeit hervorgeru-

fenen Erregung oder wegen ernster Gefährdung der 

öffentlichen Ordnung oder Sicherheit geboten ist“.

Der sogenannte Gewohnheitsverbrecher wird in § 20 
des deutschen Reichsstrafgesetzbuches beschrie-
ben: „Gewohnheitsverbrecher ist, wer infolge eines 

auf Grund charakterlicher Veranlagung bestehen-

den oder durch Übung erworbenen inneren Hanges 

wiederholt Rechtsbruch begeht und zur Wiederho-

lung von Rechtsbrüchen neigt. Der innere Hang zum 

Verbrechen kann auch darauf beruhen, dass der Tä-

ter willensschwach ist und aus innerer Haltlosigkeit 

(mag sie auf Trunkenheit oder anderen Gründen be-

ruhen) dem Anreiz am Verbrechen nicht widerste-

hen kann.“ 

Die Staatsanwaltschaften wurden angewiesen, nur 
„besonders ausgewählte Sachbearbeiter” mit son-
dergerichtlichen Aufgaben zu betrauen. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass die Sondergerichte der 
ihnen zugedachten Aufgabe als „Panzertruppe der 

Rechtspflege“ gerecht würden, wie der damalige 
Staatssekretär im Reichsjustizministerium und spä-
tere Präsident des Volksgerichtshofes Roland Freisler 
bei einer Besprechung mit den Vorsitzenden der Son-
dergerichte am 24. Oktober 1939 ausführte.

Die meisten Verfahren wurden wegen Verstößen 
gegen das Heimtückegesetz und gegen die Ver-
braucherschutz- und Kriegswirtschaftsverordnung 
geführt, gefolgt von Verstößen gegen das österrei-
chische Strafgesetz (ÖStG) bzw. gegen die Rundfunk-
verordnung. 

Reichskriegsgericht, Militärjustiz und SS- und Polizei-

gerichte

Das Reichskriegsgericht wurde am 1. Oktober 1936 
gegründet. Es war sowohl gegen Militärangehöri-
ge als auch Zivilisten als erste und letzte Instanz in 
Strafsachen (Hochverrat, Landesverrat, Wehrkraft-
zersetzung [bereits ab 1940] und Kriegsdienstverwei-
gerung) tätig. Damit fiel auch die Aburteilung reli-
giös motivierter Kriegsdienstverweigerer in seine 
Zuständigkeit.

Viele tausend Soldaten sowie Zivilisten wurden Op-
fer der NS-Militärjustiz; die Gesamtzahlen der Op-
fer der Militärjustiz sind jedoch nicht bekannt. Unter 
den 3000 (nur gegen Österreicher) bekannten Urtei-
len ging es vor allem um Desertion. Darunter befin-
den sich über 420 Todesstrafen. Todesurteile gegen 
Wehrmachtsangehörige wurden u.a. im Landgericht 
Wien (zumindest zwei gebürtige Salzburger) durch 
Fallbeil oder Erhängen und auf dem Wehrmachts-
schießplatz in Kagran (zumindest ein gebürtiger Salz-
burger) durch Erschießen vollstreckt. 

1939 wurden die SS- und Polizeigerichte, die sich 
eng an der Militärgerichtsbarkeit orientierten, ein-
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geführt. Damit war der allgemeinen Justiz die Zu-
ständigkeit für Vergehen und Verbrechen der Polizei 
und der SS entzogen. Es wurden zwei Gerichtsebe-
nen eingerichtet: (1) reguläre SS- und Polizeigerich-
te (§ 11 Verordnung vom 1. November 1939) sowie (2) 
das Oberste SS- und Polizeigericht in München, wel-
ches u.a. vergleichbare Aufgaben wie der Volksge-
richtshof und das Reichskriegsgericht hatte.

Standgerichte

Das NS-Regime versuchte selbst noch bei Kriegsende 
seinen Zerfall mit allen Mitteln zu verhindern. Dazu 
wurden mit der Verordnung vom 15. Februar 1945 
Standgerichte gebildet. Der Reichsverteidigungskom-
missar ernannte die Mitglieder des Gerichts und ei-
nen Staatsanwalt als Anklagevertreter. Urteile dieser 
Standgerichte konnten auf „Todesstrafe, Freispruch 

oder Überweisung an die ordentliche Gerichtsbar-

keit“ lauten und bedurften der Bestätigung durch den 
Reichsverteidigungskommissar, der Ort, Zeit und Art 
der Vollstreckung zu bestimmen hatte. Das Standge-
richt in Wien verhandelte offenbar keinen einzigen 
Fall. 

Rücküberstellungen an die Gestapo

In vielen Fällen war der Leidensweg eines/einer Be-
schuldigten mit der gerichtlichen Verurteilung (auch 
bei Freisprüchen) bzw. der Verbüßung einer zeitlich 
begrenzten Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe noch 
nicht beendet. Die zuständige Gestapo-Leitstelle 
konnte sogenannte „Rücküberstellungsscheine“ bei 
der Staatsanwaltschaft als Vollzugsbehörde hinter-
legen. Diese regelten, dass die „Enthaftung“ eines 

Gefangenen zu melden sei. Die Gestapo konnte dann 
entscheiden, ob ein Gefangener in Freiheit zu setzen 
oder in ein KZ zu bringen war. 

Verfahren gegen Salzburgerinnen und Salzburger 

vor dem Volksgerichtshof

Anzahl Tatort

1 Bad Hofgastein

1 Böckstein

1 Bürmoos

1 Glasenbach

5 Gnigl

1 Großgmain

16 Hallein

3 Lamprechtshausen

7 Lend

1 Michaelbeuern

1 Oberalm

2 Oberndorf bei Salzburg

1 Plainberg

1 Saalfelden am Steinernen Meer

86 Salzburg

1 Sankt Veit im Pongau

1 Stubach

1 Untertauern

2 Zell am See

Mit Verordnung vom 20. Juni 1938 wurde die Zustän-
digkeit des Volksgerichtshofs auf Österreich ausge-
dehnt. Das erste Urteil gegen eine Angeklagte aus 
dem Gau Salzburg (Brunhilde Barnas, wohnhaft in Zell 
am See) ist mit 12. Juli 1938 datiert. Sie wurde we-
gen der Ausspähung von Staatsgeheimnissen zu fünf 
Jahren Zuchthaus verurteilt, was damals noch möglich 
war. Ab 1939 erforderte das Delikt Ausspähung von 
Staatsgeheimnissen die Todesstrafe. Insgesamt wur-
den mindestens 117 Personen, 105 Männer und zwölf 
Frauen, vom Oberreichsanwalt beim Volksgerichts-
hof angeklagt. Der jüngste Angeklagte war der erst 
15-jährige Ernst Goldsteiner aus Viehhofen (Bez. Zell 
am See). Er war fünfeinhalb Monate in der Haftan-
stalt Znaim in Untersuchungshaft, wurde am 17. April 
1944 wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu fünf Jah-
ren Jugendgefängnis verurteilt. Er war Mitglied der 
Jugendgruppe „Ewig treu mein Österreich“ und hat-
te einen „Schlurf-Haarschnitt“. Der älteste Salzburger 
Angeklagte war Johann Pramer aus Hallein, der zum 
Urteilszeitpunkt 60 Jahre alt war. Er war bis zum Ur-
teil am 27. Jänner 1943 in der Haftanstalt Landshut 
in Oberbayern in Untersuchungshaft. Bis 1934 enga-
gierte er sich in der Sozialdemokratischen Arbeiter-
partei, war dort bis 1934 Kassierer und außerdem Ge-
werkschaftsfunktionär. Angeklagt waren er und fünf 
andere Männer wegen Vorbereitung zum Hochverrat. 
Sie hatten den illegalen „Revolutionären Sozialisten“ 
in Hallein angehört und Beiträge für Inhaftierte geleis-
tet. Pramer wurde zu sechs Monaten Gefängnis wegen 
eines Verstoßes gegen § 2 des Gesetzes gegen die Neu-
bildung von Parteien verurteilt. Seine Mitangeklagten 
erhielten Zuchthausstrafen, zwei die Todesstrafe. 

Abb. 167: Rücküberstellungsantrag der Gestapo, 1942. (DÖW, 

15787).
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Die zeitliche Entwicklung der Spruchtätigkeit un-
terteilt sich in zwei Perioden: 1938 bis 1941 und 
1942 bis Kriegsende. In den ersten vier Jahren ver-
zeichnete der Volksgerichtshof eine vergleichswei-
se geringe Geschäftstätigkeit, ab 1942 stieg diese 
rasant an. Einen maßgeblichen Anteil an der Inten-
sivierung der Verfolgungsmaßnahmen hatte sicher-
lich der Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 
1941. Ab diesem Zeitpunkt stand insbesondere der 
Kampf gegen Kommunisten im Fokus. Das bedeute-
te jedoch nicht, dass in Salzburg neue Widerstands-
gruppen entstanden, gegen die die Nazis vorgehen 
mussten, das NS-Regime reagierte nun aber emp-
findlicher auf bestimmte Handlungen. In einer aus-
sagekräftigen Passage des Urteils des Volksgerichts-
hofs vom 29. Juli 1942 gegen Oldrich Večera wird 
dazu gesagt: „Das Deutsche Reich kann unter kei-

nen Umständen dulden, dass, während seine besten 

Söhne im Kampfe auf Leben und Tod gegen den Bol-

schewismus in Russland stehen und dort zu Tausen-

den für die Freiheit Deutschlands und Europas ihr 

Leben lassen müssen, im Rücken dieser Front der 

Kommunismus sein Haupt erhebt und bestrebt ist, 

die Früchte dieses heldenhaften Einsatzes der bes-

ten Deutschen zu vereiteln. Es muss deshalb jedem, 

der es wagen sollte, auch nur im Geringsten den 

Kommunismus im Reich zu fördern, auf das nach-

drücklichste klar gemacht werden, dass er damit 

sein Leben verwirkt hat. [...] Kommunisten, die sich 

[...] noch nach Kriegsausbruch mit der Sowjetunion 

hoch- und landesverräterisch betätigt haben, haben 

sich im übrigen als so gefährliche Feinde des Staates 

und des Nationalsozialismus erwiesen, dass sie für 

alle Zeiten unschädlich gemacht werden müssen. 

[...] Daher war im Staatsinteresse die Verhängung 

der Todesstrafe [...] erforderlich.“ Eine vergleich-
bare Äußerung von Reichsjustizminister Otto Thier-
ack ist in einem Brief an den Präsidenten des Volks-
gerichtshofs Roland Freisler vom 9. September 1942 
belegt: „Wenn im Sinne des Kommunismus nach dem 

22. Juni 1941 von einem Deutschen im Reich gehetzt 

oder auch nur versucht wird, das Volk in kommunis-

tischem Sinne zu beeinflussen, so ist das nicht nur 

Vorbereitung zum Hochverrat, sondern auch Feind-

begünstigung − nämlich der Sowjetunion.“

In Salzburg wurden insgesamt 57 Verfahren vor dem 
Volksgerichtshof geführt. Nur drei dieser Verfahren 
fanden bis 22. Juni 1941, 
also dem Angriff auf die 
Sowjetunion statt. Der 
Großteil, 53 Verhandlun-
gen, wurden nach diesem 
Zeitpunkt durchgeführt, 
wobei hier der Schwer-
punkt auf dem Jahr 1943 
mit insgesamt 25 Verfah-
ren liegt. Hinsichtlich 
eines Verfahrens exis-
tiert nur eine Anklage-
schrift vom 3. März 1945, 
eine Hauptverhandlung 
wurde, bedingt durch 
den Kriegsverlauf, nicht 
mehr festgesetzt.

Volksgerichtshof − Urteile: Salzburg

1938 1

1939 1

1940 1

1941 (nach dem 22. 6. 1941) 1

1942 14

1943 25

1944 13

1945 −

Nicht beendet  
(Anklage März 1945)

1

Diese Entwicklung vollzog sich nicht nur im Gau Salz-
burg. Betrachtet man allerdings den Umfang der 
Spruchtätigkeit des Volksgerichtshofs für ganz Ös-
terreich, so zeigen sich einige Besonderheiten. Ge-
gen etwa 16.700 Männer und Frauen wurde ein Pro-
zess vor dem Volksgerichtshof angestrengt; darunter 
waren 5712 „Reichsdeutsche“ und 2137 ehemalige 
Österreicherinnen und Österreicher. Wenn man die 
Gesamtzahlen betrachtet, ergibt sich ein deutlich 
höherer Anteil (über 25 %) der österreichischen Ange-
klagten, als dem österreichischen Bevölkerungsanteil 
im Deutschen Reich (ca. 10 %) entspricht. In Salzburg 
lag der Anteil (117 Angeklagte) mit 5,5 % deutlich un-
ter dem österreichischen Durchschnitt. Hier spielen 
wohl das Fehlen von großen Industriebetrieben und 
das ländliche Umfeld gewichtige Rollen. Auch zu-
nehmende antideutsche Ressentiments bzw. Öster-
reichpatriotismus können zur Erklärung des überpro-
portionalen Österreicher-Anteils an den Opfern der 
NS-Justiz herangezogen werden. Zweifellos spielten 
dabei auch die strengere Wahrnehmung sowie Be-
wertung von Handlungen oder Äußerungen durch die 
NS-Verfolgungsbehörden eine Rolle. 

Am 13. Februar 1942 wurde Josef Scherleitner von 
der Gestapo Salzburg wegen Betätigung für die KPÖ 
verhaftet.

Erst am 14. April 1942 erließ der Ermittlungsrichter 
für den Volksgerichtshof beim Landgericht Salzburg 
einen Haftbefehl gegen Josef Scherleitner und ande-
re, die verdächtigt wurden, zwischen Herbst 1940 und 
März 1942 im Pinzgau bzw. Pongau (Lend, Taxenbach, 

Abb. 168: Gestapo-Foto von Josef Scherleitner. (DÖW, 19793/165).



144

Saalfelden) eine kommunistische Gruppe gegrün-
det und kommunistische Schriften vertrieben zu ha-
ben. Scherleitner wurde vom Oberreichsanwalt beim 
Volksgerichtshof am 28. Oktober 1942 wegen Vorbe-
reitung zum Hochverrat angeklagt. Seit seiner Ver-
haftung war er in der Untersuchungshaftanstalt Salz-
burg inhaftiert. Im Urteil des Volksgerichtshofs vom 
28. Oktober 1942, der in Salzburg tagte, wurde Scher-
leitners Werdegang beleuchtet: Scherleitner, der in 
Saalfelden am Steinernen Meer geboren worden war 
und in Lend wohnte, war von Beruf Tischler. Er hat-
te bis zum Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiter-
partei und dem Arbeitersportverein angehört. Ende 
1933/34 wandte er sich der Kommunistischen Partei 
(KP) zu, der er bis zu seiner Übersiedlung nach Lend 
angehörte, wo er in einer Aluminiumfabrik arbeite-
te. Scherleitner lernte durch einen Arbeitskollegen 
die führenden Köpfe der Landesleitung der Salzbur-
ger KP kennen und wurde schließlich Untergebietslei-
ter der KP in der Ortsgruppe Taxenbach mit etwa 20 
Mitgliedern. Er traf sich mit anderen KP-Sympathisan-
ten, hob Mitgliedsbeiträge ein, verteilte einige Flug-
schriften und hielt die Verbindung zur Landesleitung 
in Salzburg. Diesen Sachverhalt gab Scherleitner in 
seiner Vernehmung auch zu. „Er bringt aber vor, kein 

genaues Bild von den Zielen der KPÖ gehabt zu ha-

ben. Allerdings will er gewusst haben, dass sie eine 

proletarische Diktatur errichten wollte.“ Das Gericht 
sah dies als reine Schutzbehauptung und führte dazu 
aus: „Bei der Intelligenz des Angeklagten besteht 

kein Zweifel, dass er sich bei der genannten Tätig-

keit für die KPÖ im klaren war, dass die KP ihr Ziel 

nur auf dem Wege eines gewaltsamen Sturzes der 

nationalsozialistischen Regierung unter Zerstörung 

der Reichseinheit erreichen könne. […] Die schwere 

Schuld des Angeklagten kann nur durch die Todes-

strafe gesühnt werden. Der Angeklagte war nicht ein 

bloßer Mitläufer, sondern ein führender Funktionär, 

der sich seiner hochverräterischen Tätigkeit mit Hin-

gabe und Eifer widmete und dabei auch dementspre-

chende Erfolge errang. Er hat seine Straftat auch 

nach dem 22. Juni 1941, also nach dem Ausbruch des 

Krieges mit dem Bolschewismus, fortgesetzt, des-

sen Sieg er wünschte und mitherbeizuführen suchte. 

Er blieb tätig während des harten Winters 1941/42, 

während das aus seinen deutschen Brüdern beste-

hende Heer schwerste Kämpfe unter blutigen Opfern 

zum Schutz von Volk und Heimat zu bestehen hatte. 

Die Sicherheit des Reiches, der Blick auf die Front 

erforderte die Ausmerzung eines solchen ehrlosen 

Wichtes.“ Scherleitners Anwalt stellte ein Gnadenge-
such, das jedoch von der Gestapo am 26. November 
1942 abgelehnt wurde: „Entschuldbare Tatsachen, 

die bei der Urteilsfällung unberücksichtigt blieben, 

sind nicht bekannt geworden.“ Auch die Frage, was 
mit der Leiche des Verurteilten passieren sollte, wur-
de behandelt: „Gegen die Freigabe der Leiche be-

stehen Bedenken.“ Josef Scherleitner wurde am 30. 
April 1943 im Strafgefängnis München-Stadelheim hin-
gerichtet. Darüber berichtet der Oberstaatsanwalt 
von München I, Dr. Kummer, durch den Oberreichs-
anwalt beim Volksgerichtshof an den Reichsjustizmi-
nister am 4. Mai 1943: „Der Hinrichtungsvorgang dau-

erte vom Verlassen der Zelle an gerechnet 1 Minute 

10 Sekunden, von der Übergabe an den Scharfrichter 

bis zum Fall des Beiles 10 Sekunden. […] 30 Exemp-

lare der Bekanntmachung vom 30. April 1943 wurden 

der Polizeibehörde Lend zum öffentlichen Anschlag 

in Lend und Umgebung übersandt.“

Rosa Hofmann aus Salzburg-Maxglan, die einzige 
Frau aus Salzburg, die vom Volksgerichtshof zum 
Tode verurteilt worden war, wurde am 17. April 1942 
verhaftet und als Untersuchungshäftling in die Haft-
anstalt Salzburg gebracht.

Sie stammte aus Wilhering (bei Linz) und arbeitete 
im Heeresbekleidungsamt in Wien als Näherin. Bis 
zu ihrem 15. Lebensjahr gehörte sie den Sozialde-
mokratischen Kinderfreunden an. In der Anklage-
schrift des Oberreichsanwalts beim Volksgerichtshof 
vom 29. Juni 1942 wurde sie beschuldigt, zwischen 
1940 und Frühjahr 1942 in Salzburg und Umgebung 
als leitende Funktionärin des Kommunistischen Ju-
gendverbands die illegale Zeitung „Soldatenrat“ und 
andere „wehrfeindliche“ Flugschriften verbreitet zu 
haben und an Versammlungen der Frauengruppe Itz-
ling der KPÖ teilgenommen zu haben sowie Kassie-
rin für Mitgliedsbeiträge gewesen zu sein. Hofmann 
wurde am 15. Dezember 1942 vom Volksgerichts-
hof wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Feind-
begünstigung und Wehrkraftzersetzung zum Tode 
verurteilt. Im Urteil wurden mehrere Passagen aus 
der Zeitschrift „Der Soldatenrat“ zitiert. Hofmann 
war voll geständig und gab auch zu, die „Umsturz-

ziele der KPÖ“ gekannt zu haben. „Die Angeklagte 

räumt aber ein, bei der Verbreitung der Schriften 

Abb. 169: Offizielle Bekanntmachung der Hinrichtung von Josef 

Scherleitner. (DÖW, 19793/165).
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gewusst zu haben, dass es sich dabei um kommu-

nistische Schriften handelte, durch die die deut-

sche Wehrmacht zersetzt werden sollte. Die Ange-

klagte hat sich hiernach bewusst in ungewöhnlich 

umfangreicher und gefährlicher Weise für die kom-

munistischen Zersetzungsbestrebungen eingesetzt. 

[…] Darüber hinaus hat sie durch ihre Tat auch die 

äußeren und inneren Voraussetzungen der Verbre-

chen der Zersetzung der Wehrkraft des deutschen 

Volkes […] und der landesverräterischen Begünsti-

gung des Feindes […] verwirklicht. Die von ihr ver-

breiteten Schriften stellen, wie nach ihrem Inhalt 

keiner weiteren Begründung bedarf, einen beson-

ders gefährlichen Versuch dar, die Soldaten der 

deutschen Wehrmacht zur Verweigerung des Kriegs-

dienstes und darüber hinaus zur gewaltsamen Auf-

lehnung gegen die deutsche Staatsführung zu ver-

anlassen. […] Sie wusste jedenfalls, wie sie selbst 

zugibt, dass durch dieselben [Schriften; Anm. d. Vf.]  
die Soldaten der deutschen Wehrmacht beeinflusst 

werden sollten. […] Welchen Weg die von ihr ausge-

legten Schriften im Einzelnen genommen haben, ist 

nicht festgestellt, so dass nicht feststeht, in wel-

che Kanäle das von ihr ausgestreute Gift geflossen 

ist. […]“ Auch das Frauenbild der damaligen Richter 
zeigte sich im Urteil: „Die Angeklagte hat in einer 

für eine Frau außerordentlich fanatischen und ge-

fährlichen Weise versucht, auf den Geist der deut-

schen Soldaten Einfluß zu gewinnen und ihn im kom-

munistischen Sinne zu zersetzen. Dies hat sie zu 

einer Zeit unternommen, als alle Frauenhände der 

deutschen Heimat darum bemüht waren, den Solda-

ten an der Front das Durchstehen in den schweren 

Witterungsunbilden des russischen Winters zu er-

leichtern. Sie hat sich damit als eine so gewissenlo-

se und zu verachtende Feindin ihres Volkes gekenn-

zeichnet, daß in dessen Reihen kein Platz mehr für 

sie ist. Sie muß, damit das deutsche Volk lebt und 
seine Sicher heit gewährleistet ist, fallen.“ Rosa 
Hofmann wurde am 9. März 1943 im Zuchthaus Ber-
lin-Plötzensee durch das Fallbeil hingerichtet.

Hans Graber aus Salzburg, Gefreiter in Salzburg, und 
Otto Horst aus Graz-Andritz (zuletzt Salzburg, Münche-
ner Hof), Oberleutnant im Generalkommando Salzburg, 
wurden am 27. August 1940 von der Gestapo Salzburg 
verhaftet und in das Landgerichtsgefängnis Salzburg 
gebracht. Karl Petter aus Dietersdorf bei Fürstenfeld 
(Steiermark) war von 27. bis 30. September 1940 inhaf-
tiert. Graber und Horst hatten beide zusätzlich zu an-
deren Organisationen der Vaterländischen Front ange-
hört, Petter war NSDAP-Mitglied. Graber wurde in der 
Anklageschrift vom 29. September 1943 vorgeworfen, 
vom Frühjahr bis Herbst 1940 in Salzburg und anderen 
Orten eine illegale Organisation mit dem Namen „Hei-
matfront“ aufgezogen und 17 Folgen der Hetzschrift 
„Hör zu!“ herausgegeben zu haben. Zudem wollte er 
Zweigstellen der Heimatfront in Graz, Fürstenfeld, 
Linz und Wien gründen. Horst soll regelmäßig mit der 
Schrift „Hör zu!“ beliefert worden sein und Spenden 
gezahlt haben. Auch nach seiner Festnahme soll er mit 
Hilfe von Kassibern mit Graber Verabredungen über ei-
nen Fortbestand der „Heimatfront“ getroffen haben. 
Die „Heimatfront“ wollte die Wiedererrichtung ei-
nes selbstständigen Österreich mit ständischer Verfas-
sung. In einigen Nummern der Zeitung „Hör zu!“ steht: 
„Dollfuß ist der erste große Blutheld Österreichs ge-

gen den Nazismus. Wenn es sein muß, wird Blut ver-

golten werden. […] Österreich muß sich vom Nazismus 

befreien, um den Nachfolgestaaten der Österr.-Ungar. 

Monarchie das Schicksal eines Belgien usw. zu erspa-

ren. Österreich muß wieder frei werden, damit auch 

die Tschechen usw. von den Sklavendiensten für Hit-

lers Kriegsmaschine befreit werden können. […] Ös-

terreicher! Noch ist die Heimat nicht frei! Noch steht 

der Kampf um den Endsieg noch vor uns!“ Petter soll 
Kenntnis von diesen Handlungen gehabt und sie nicht 
der Behörde angezeigt haben. Am 2. Dezember 1943 
fällte der Volksgerichtshof das Urteil gegen Graber, 
Horst und Petter. Graber und Horst wurden wegen Vor-
bereitung zum Hochverrat zum Tode verurteilt. Petter 
erhielt wegen der Nichtanzeige eine Gefängnisstrafe 
von einem Jahr.

„Er [Graber; Anm. d. Vf.] bezeichnete in diesem Zu-

sammenhang den Führer als ‚Götzen‘, ‚Raubkanz-

ler‘, ‚Verbrecher‘, ‚Raubritter‘, ‚Tyrannen‘, ‚Heuch-

ler‘, ‚Vampyr [sic!] Europas‘ und warf ihm vor, ‚neben 

anderen kleinen Völkern in Europa auch den 250.000 

Südtirolern ihre Heimat geraubt zu haben‘, ‚und nur 

deshalb, damit er sich die italienische Bundesgenos-

senschaft für seine wahnwitzigen Eroberungspläne 

habe sichern können‘.“ Auch Reime wurden in der Zei-
tung „Hör zu!“ verwendet: „Aug´ um Aug´, Zahn um 

Zahn, gegen Hitlers Wahn!“ Graber legte ein volles Ge-
ständnis ab, allerdings „sträubt er sich weiter gegen 

Abb. 170: Foto von Rosa Hofmann, 1919–1943. (DÖW, Foto 170).
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die Annahme, dass er das Ziel der Trennung der Ost-

mark vom Deutschen Reich auf gewaltsame Weise habe 

erreichen wollen. […] Der Senat glaubt dem Angeklag-

ten [Graber; Anm. d. Vf.] auch nicht, dass irgendwel-

che Verärgerung für sein Tun bestimmend gewesen 

ist. Der Grund dafür ist vielmehr in seiner fanatischen 

Gegnerschaft zum nationalsozialistischen Staat zu er-

blicken, für die die Wurzel in seiner Anhängerschaft 

an das verflossene Schuschniggsystem liegt. Er ist eben 

ein unbelehrbarer österreichischer Separatist, der sei-

nem deutschen Volk und dem Großdeutschen Gedan-

ken feindlich gegenüber steht.“ Auch Horst legte ein 
volles Geständnis ab, indem er aber meinte, er hät-
te nicht von Losreißung Österreichs gelesen, da er die 
Zeitungen nur überflogen hätte. „Ganz abgesehen da-

von, dass ihm [Horst; Anm. d. Vf.] nicht geglaubt wer-

den kann, dass er die Schriften nicht gelesen und deren 

hochverräterische Tendenz nicht erkannt hat, obwohl 

die letztere aus zahlreichen Stellen einer jeden Schrift 

klar ersichtlich war, folgt das Gegenteil aus seinem ei-

genen Geständnis bei seiner richterlichen Vernehmung 

im Vorverfahren. […].“ Im Strafmaß wird Folgendes als 
straferschwerend angenommen: „Daß der Angeklag-

te [Graber; Anm. d. Vf.] die Schriften in den Dienst-

räumen des Generalkommandos in Salzburg auf der 

Schreibmaschine und dem Vervielfältigungsapparat 

hergestellt hat, die er dienstlich zur Verfügung hat-

te, kennzeichnet sein Vorgehen als besonders gewis-

senlos. […] Sonst hätte dieser [Graber; Anm. d. Vf.] es 

nicht wagen können, Horst, der ihm als Offizier gegen-

übertrat, das erste Exemplar der Schrift zu geben. Die 

gemeinsame Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis-

mus ließ den Angeklagten Horst über alle Hemmungen 

hinweggehen, die er als Offizier dagegen empfinden 

musste, sich mit einem militärischen Untergebenen 

auf ein derartiges staatsfeindliches Treiben einzulas-

sen. […] Die Tat des Angeklagten Graber richtet sich 

selbst. Deren Art und Umfang verbieten jegliche Rück-

sichtnahme auf in der Person des Angeklagten liegende 

Umstände, wie auf sein jugendliches Alter und seinen 

Werdegang. Er hat während des Lebenskampfes seines 

abgestammten Volkes dessen Einheit in größte Gefahr 

gebracht und auch sonst eine unüberbietbare gemeine 

Gesinnung gezeigt. Für Graber kann deshalb allein die 

Todesstrafe als gerechte Sühne in Betracht kommen. 

Das Gleiche gilt für den Angeklagten Horst. Er wäre 

als Offizier der deutschen Wehrmacht in besonderem 

Maße berufen gewesen, getreu seinem dem Führer ge-

leisteten Eide jeglichen Schaden vom deutschen Volk 

fernzuhalten. […] Er hat mithin den schwersten Treue-

bruch gegenüber Führer und Volk begangen, den ein 

Offizier begehen kann, er ist an der deutschen Sache 

zum Verräter geworden. Für ein solches Verbrechen 

ist die Todesstrafe nach gesundem Volksempfinden die 

einzige gerechte Sühne.“ 

Hans Graber und Otto Horst wurden am 18. Februar 
1944 in München-Stadelheim hingerichtet. Auszug aus 
dem letzten Brief von Hans Graber an seine Mutter, ge-
schrieben am 18. Februar 1944 in München-Stadelheim: 
„Innigstgeliebte Mutter meines Herzens! Gebe Dir Gott 

der Allerbarmer die Kraft, diesen schweren Schlag zu 

tragen, den ich Dir in letzter Lebensstunde nicht ab-

wenden kann. Heute um 5 Uhr nachmittags gehe ich 

Abb. 171a u. 171b: Beglaubigte Abschrift des Volksgerichtshofurteils gegen Johann Graber, Otto Horst und Karl Petter, 2. Dezember 1943. 

(SLA, Sondergericht Salzburg, Volksgerichtshofurteile 1942−1944; Reproduktion: SLA).
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mit dem Schöpfer ausgesöhnt, vom Leben in den Tod. 

Laß Dir, innigstgeliebte Mutter, in letzter Stunde von 

ganzen Herzen Dank sagen für Deine unendlich gro-

ße Liebe, die Du mir allzeit entgegengebracht hast. 

[…] tröste das schwergeprüfte Großmütterchen, noch 

heute werde ich mit Großvater und den Geschwistern 

vereint sein. […] Grüße mir meine teure Heimat und 

Gretl der meine Liebe gelten sollte. […] Leider konn-

ten wir uns hier nicht wieder sehen, doch Gott wird 

uns dereinst in seinem Reich vereinen, und das Glück, 

das hier versagt ist, wird uns ewig beschieden sein, so 

verspricht uns der Erlöser an den ich glaube. Ludwig 

möchte für mich eine Messe lesen.“

Verfahren gegen Salzburgerinnen und 
Salzburger vor dem Oberlandesgericht 
Wien

Zwischen Herbst 1938 und Kriegsende standen min-
destens 226 Angeklagte, 24 Frauen und 202 Männer, 
aus Salzburg vor dem Oberlandesgericht Wien. Die 
Ausführungen zum Volksgerichtshof treffen im We-
sentlichen auch auf die Arbeit der politischen Senate 
des Oberlandesgerichts Wien zu. 

1939 wurden in Salzburg acht Verfahren geführt, vor-
wiegend wegen Vorbereitung zum Hochverrat, soge-
nannter kommunistischer Mundpropaganda, also Äu-
ßerungsdelikten, bei denen der Angeklagte in seiner 
Vergangenheit dem „linken“ Weltbild nahestand. 

Oberlandesgericht Wien − Urteile: Salzburg

Salzburg

1938 −

1939 8

1940 −

1941 (nach dem 22. 6. 1941) −

1942 30

1943 35

1944 30

1945 5

Kein Urteil vorhanden 1

Nicht beendet 1

Die Aufgabenverteilung zwischen dem Volksgerichts-
hof in Berlin und dem Oberlandesgericht Wien war 
offensichtlich klar geregelt: ca. 75 bis 80 % der politi-
schen Strafsachen wurden an die Region abgegeben. 

Bis zum Jahr 1942 standen im Gau Salzburg Verfahren 
gegen Einzelpersonen, die zum politisch linken Welt-
bild gezählt wurden, aber keiner organisierten Grup-
pe oder Partei angehörten, und hier die kommunisti-
sche Mundpropaganda − vergleichbar zum „Altreich“ −, 
im Vordergrund. Wie schon bei der Einschätzung der 
Spruchpraxis des Volksgerichtshofs gezeigt wurde, ging 
es in diesem Zeitraum nicht wie in Deutschland um die 
konsequente gerichtliche Aburteilung der organisierten 
politischen Opposition, sondern von Einzelpersonen, da 
in Österreich andere Prioritäten, vor allem die massen-
hafte Einlieferung politischer Oppositioneller in Kon-
zentrationslager, gesetzt worden waren.

1942 erfolgte ein Anstieg der Verfahren, hier wur-
de in Salzburg gegen Mitglieder der KPÖ und wegen 
kommunistischer Mundpropaganda verhandelt. 1943 
fanden die meisten Verfahren wegen Vorbereitung 
zum Hochverrat (Betätigung für die Rote Hilfe, Mit-
gliedschaft in der KP oder bei den Revolutionären So-
zialisten) statt. Ein Verfahren wurde wegen Landes-
verrates geführt. 1944 fanden 26 von 30 Verfahren 
wegen Wehrkraftzersetzung, d.h. Äußerungen, die 
den Kriegsverlauf beeinflussen könnten, statt. 1945 
wurden bis auf ein Verfahren (wegen Landesverrats) 
alle noch zu verhandelnden Verfahren wegen Wehr-
kraftzersetzung geführt. Ein Verfahren wurde nicht 
beendet, da ein amtsärztliches Krankheitszeugnis 
vom 27. März 1945 vorlag, dass das Erscheinen Josef 
Walkners bei der Verhandlung in Salzburg nur dann 
möglich sei, wenn er von und zu seinem Wohnort Ad-
net eine Transportmöglichkeit bekommen würde.

Im Gegensatz zum Volksgerichtshof, der mindestens 
47 Todesurteile gegen Salzburgerinnen und Salzbur-
gern aussprach, das sind etwa 40 % der Verurteilten, 
war bei den Oberlandesgerichten die Todesstrafe als 
Sanktionsart kaum vorhanden. Für ganz Österreich lag 
die Anzahl der Todesurteile bei zumindest 19, wobei 
keine Person aus dem Gau Salzburg darunter war.

Paul Lürzer wurde am 26. Februar 1942 von der Ge-
stapo Salzburg verhaftet. Er und neun andere Per-
sonen aus Saalfelden am Steinernen Meer wurden 
wegen des Aufbaus der Gruppe Pongau-Pinzgau der 
KPÖ und Sammlung von Mitgliedsbeiträgen zwischen 
Sommer 1940 und Jänner 1942 am 9. Dezember 1942 
wegen Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt. Bei 
Paul Lürzer wurden außerdem 15 Reichsmark Mit-
gliedsbeiträge eingezogen. Am 9. Dezember 1942 saß 
das Oberlandesgericht Wien in Salzburg über die An-
geklagten zu Gericht. Alle zehn Personen wurden we-
gen Vorbereitung zum Hochverrat zu Zuchthausstra-
fen zwischen fünf und 15 Jahren (Lürzer) verurteilt. 
Lürzer war in den Zuchthäusern Amberg, Landsberg 
und Kaisheim inhaftiert, bis er von amerikanischen 
Truppen befreit wurde. 

Wegen welcher − aus heutiger Sicht − Kleinigkeiten 
jemand verurteilt werden konnte, zeigt der Fall Anna 
Steger: Die Magd Anna Steger aus Dienten am Hoch-
könig (Kreis Zell am See) wurde verhaftet, da sie am 
Hof ihres Halbbruders im Familienkreis (anwesend wa-
ren der Halbbruder, die Schwägerin und deren Mut-
ter) die Äußerung gemacht hatte: „Nach Unken [Bez. 
Zell am See; Anm. d. Vf.] gehe ich nicht hinunter, 

weil dort lauter Preußenmütter untergebracht sind, 

die sind nur zum Ausfressen da. Mir erbarmen nur die 

Soldaten und das Volk, weil sie für die Großschädeln 

ihr Leben opfern müssen. Wenn ich etwas zu reden 

hätte, dann würde ich alle diese Großschädeln und 

die Preußen zusammentreiben und erschießen. Der 

Führer hat einen Wahn zum Kriegführen, er hat dar-

an seine besondere Freude und liebt den Luxus. Diese 

großen Köpfe gehören alle erschossen.“ Die Anklage-
behörde sah in diesen Äußerungen die Delikte Feind-
begünstigung und Wehrkraftzersetzung. Wie im Ur-
teil des Oberlandesgerichts Wien, das am 17. Oktober 
1944 in Salzburg verhandelt wurde, nachzulesen ist, 
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leugnete Steger, diese Äußerungen gemacht zu ha-
ben. Sie meinte, dass ihr Halbbruder ihr schlecht ge-
sonnen wäre und sie sich im Zweifelsfall nicht mehr an 
die Äußerungen erinnern könne, da sie dauernd Kopf-
schmerzen habe. Das Gericht glaubte nicht an eine 
geistige Erkrankung, und „insbesondere hatte der Ge-

richtshof auf Grund des Eindruckes, den der Zeuge 

Obermüller [der Halbbruder von Anna Steger; Anm. 
d. Vf.] gemacht hatte, keinerlei Veranlassung anzu-

nehmen, dass er seine Halbschwester aus Hassgefühl 

falsch belaste. Die von der Angeklagten gemachten 

Äußerungen zeigen in der Hauptsache deutlich eine 

wehrzersetzende Tendenz. Sie bringen besonders 

deutlich zum Ausdruck, dass nach Meinung der Ange-

klagten der Krieg mit einer Niederlage Deutschlands 

enden werde. […] Da die Äußerungen gegenüber meh-

reren Personen [Halbbruder, dessen Frau und deren 
Mutter, also im Familienkreis; Anm. d. Vf.] fielen, er-

folgten sie öffentlich. […] Feindbegünstigung in Tat-

einheit mit Wehrkraftzersetzung ist nicht gegeben. 

[…] Bei der Strafzumessung wurden die Beleidigung 

des Führers als auch die Vorstrafen der Angeklagten 

als erschwerend angenommen. Mildernd war der Um-

stand, dass die Äußerungen im engsten Familienkreis 

gefallen sind. Da sie mit ihren Äußerungen auf Ableh-

nung stieß erschien ihre Tat minder gefährlich.“ Anna 
Steger wurde zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt.

Verfahren gegen Salzburgerinnen und Salz-
burger vor dem Sondergericht Salzburg

Wie Ernst Hanisch in seinem Artikel über das Sonder-
gericht Salzburg berichtete, wurden zwischen 1939 
und 1945 vor dem Sondergericht beim Landgericht 
Salzburg mindestens 1254 Personen angeklagt. Ver-
gleicht man die Jahreszahlen, erfolgt ein explosions-
artiger Anstieg bereits 1940. Diese Zahlen steigen bis 
1943 rapide an und erreichen 1944 mit 321 Personen 
einen Höhepunkt. Selbst das Jahr 1945 erreicht − be-
denkt man, dass nur das erste Quartal hergenommen 
werden kann − nach Hochrechnungen zumindest die 
Zahlen von 1944. Am Sondergericht Salzburg erfolg-
ten etwa 10 % Freisprüche. Insgesamt verhängte das 
Sondergericht Salzburg mindestens 67 Todesurteile, 
die in fast allen Fällen auch vollstreckt wurden. Die 
Zahl der Todesurteile steigt von einem im Jahr 1939 
auf 19 im Jahr 1942 an und hat den traurigen Höhe-
punkt im Jahr 1944 mit 23 Todesurteilen. 

Sondergericht Salzburg − Urteile

Personen

1938 -

1939 39

1940 119

1941 163

1942 271

1943 262

1944 321

1945 79

Auch hier kann nur das 1. Quartal 1945 mit acht To-
desurteilen gezählt werden − wird auch hier hochge-

rechnet, könnten 32 Todesurteile das Ergebnis sein. 
Gegen elf Urteile wurden vom Oberreichsanwalt beim 
Reichsgericht in Leipzig Nichtigkeitsbeschwerde erho-
ben, beim überwiegenden Teil wegen eines zu milden 
Strafmaßes. Exemplarisch ist hier der Fall Alois St. aus 
der Umgebung von Hallein. Er war vom Oberstaatsan-
walt beim Sondergericht Salzburg am 14. Jänner 1943 
wegen Homosexualität („Unzucht wider die Natur“) 
in mehreren Fällen angeklagt worden. Alois St. wur-
de am 3. Februar 1943 wegen „Unzucht wider die Na-
tur“ zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt, wobei de-
tailliert auf seine Vorstrafen seit 1913, die allerdings 
nicht alle wegen Homosexualität erfolgt waren, ein-
gegangen worden war. In der Begründung des Urteils 
sahen die nationalsozialistischen Richter als strafmil-
dernd das vollständige Geständnis, als straferschwe-
rend die oftmalige Wiederholung, der Missbrauch sei-
ner Stellung als Betriebsobmann und Ortsobmann der 
Deutschen Arbeitsfront, die Verführung von Jugendli-
chen teilweise unter Alkoholeinwirkung und die drei 
einschlägigen Vorstrafen wegen Homosexualität an: 
„Bei der Gefährlichkeit des Angeklagten für die Ju-

gend muß das Ausmaß der Strafe auch Sicherungs-

charakter haben. […; nun wird über die Anwendung 
der Todesstrafe gesprochen; Anm. d. Vf.] Die wur-

de jedoch mit Rücksicht darauf, dass der Angeklagte 

persönlich einen guten Eindruck macht, der hoch und 

heilig versichert, nunmehr gegen sein Vorgehen tie-

fe Abscheu zu haben, dass er sich selbst stellte und 

freiwillig mehr eingestand, als ihm nachzuweisen ge-

wesen wäre, verneint. […] Der Angeklagte wird nach 

Verbüßung seiner Strafe ein Alter von 63 Jahren er-

reicht haben und ist deshalb zu hoffen, daß er dann 

keine perversen Triebe mehr haben wird.“ Der Ober-
reichsanwalt legte daraufhin Nichtigkeitsbeschwerde 
ein, und das Urteil wurde vom Reichsgericht in Leip-
zig am 7. Mai 1943 mit folgender Begründung aufgeho-
ben und die Todesstrafe gefordert: „Der Angeklagte 

ist dreizehnmal vorbestraft. […] Zwei der Lehrlinge 

hat er durch Alkohol so weit gebracht, dass sie ihm 

willfährig waren. […] Das Sondergericht weist selbst 

darauf hin, dass die Strafe bei der Gefährlichkeit des 

Verurteilten auch das Wesen der Sicherung haben 

müsse. War die Besserung des Angeklagten, wie das 

Landgericht anscheinend angenommen hat, zweifel-

haft, so war das Mittel zu der gebotenen Ausmerzung 

des Täters aus der Volksgemeinschaft nicht die Frei-

heitsstrafe und eine etwaige Maßregel der Sicherung 

(Arbeitshaus), sondern die Todesstrafe. Diese Strafe 

kann selbst dann geboten sein, wenn eine Freiheits-

strafe und Maßregelung der Sicherung zwar weite-

re Strafen verhindern würde, aber das Sittlichkeits-

empfinden und das Gerechtigkeitsgefühl des Volkes 

die Ausmerzung des Täters verlangen.“ Der Fall 
war wieder an das Sondergericht Salzburg gegeben 
worden. Dieses urteilte nun, ganz auf der Linie des 
Reichsgerichts und beugte sich der Forderung nach 
der Todesstrafe. Alois St. wurde schließlich am 23. 
Juli 1943 als „gefährlicher Gewohnheitsverbrecher“ 
zum Tode verurteilt: „Der Angeklagte hat sich also 

immer wieder am wertvollsten Volksgut, der Jugend, 

vergangen und damit die Volkskraft geschwächt. Er 

bedeutet eine ernste Gefahr für die Gemeinschaft. 

Sein Versprechen, er werde nicht mehr rückfällig 

werden, ist nicht ernst zu nehmen, weil die wieder-
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holten Strafen wegen widernatürlicher Unzucht auf 

ihn keinen Eindruck gemacht haben und aus seinem 

planmäßigen Vorgehen bei der Verführung Jugend-

licher und aus der geradezu tierischen Art, auf die 

er den Jugendlichen […] behandelte, geschlossen 

werden muß, dass der vom Angeklagten zugegebe-

ne gleichgeschlechtliche Trieb derart ausgeprägt ist, 

dass er bei jeder Gelegenheit alle moralischen Hem-

mungen […] überwindet. Das Gericht gelangt daher 

zur Überzeugung, dass der Schutz der Volksgemein-

schaft die Ausmerzung des Angeklagten gebietet.“ 
Der Angeklagte bat nach diesem Urteil am 24. Juli 
1943 um Wiederaufnahme des Strafverfahrens und 
stellte ein Gnadengesuch, die Todesstrafe zumindest 
in eine Zuchthausstrafe umzuwandeln. Dieser Antrag 
wurde vom Sondergericht Salzburg noch  am selben 
Tag abgelehnt. Die Strafe wurde am 24. August 1943 
in München-Stadelheim vollstreckt. In der Meldung an 
das Reichsjustizministerium in Berlin heißt es lapi-
dar: „Der Hinrichtungsvorgang dauerte vom Verlas-

sen der Zelle an gerechnet 1 Minute 11 Sekunden, von 

der Übergabe an den Scharfrichter bis zum Fall des 

Beiles 11 Sekunden. Zwischenfälle oder sonstige Vor-

kommnisse von Bedeutung sind nicht zu berichten.“

Die wichtigsten Verbrechen und Ver-
gehen, die vom Sondergericht bestraft 
wurden, sind oben bereits angeführt. 
Dennoch sollte man die − aus heuti-
ger Sicht − Kleinigkeiten nicht verges-
sen, weswegen eine Person zum Tode 
verurteilt wurde: Kleinere Diebstähle 
mit einigen Vorstrafen konnten bereits 
aufgrund der Volksschädlingsverord-
nung streng bestraft werden. So konn-
te ein rückfälliger Hühnerdieb (elf Hüh-
ner) oder der versuchte Diebstahl von 
zwei Packungen Zigaretten bereits mit 
dem Tode bestraft werden. Häufig wur-
de auch gegen die Kriegswirtschaftsver-
ordnung verstoßen: Hier handelt es sich 
meist um „Schwarzschlachten“ (d.h. 
nicht erlaubtes Schlachten von Tieren 
zum persönlichen Gebrauch oder zum 
Handeln) oder „Schwarzhandel“ vor al-
lem mit Lebensmittelmarken. Auch der 
ganz persönliche Bereich einer Per-
son konnte vom Sondergericht bestraft 
werden, z.B. der „Verbotene Umgang 
mit Kriegsgefangenen“. Kriegsgefange-
ne oder ausländische Zivilarbeiter ar-
beiteten oft auf Bauernhöfen mit der 
einheimischen − vorwiegend weiblichen 
− Bevölkerung zusammen. Die Beschul-
digten hier waren hauptsächlich Bau-
erntöchter, Bauersfrauen oder Mägde. 
Die Männer waren an der Front, und ei-
nige Frauen unterhielten ein Liebesver-
hältnis mit einem Kriegsgefangenen. Es 
konnte aber auch sein, dass diese Frau-
en und Mädchen den Gefangenen nur 
Lebensmittel gaben und deshalb wegen 
„Verbotenen Umgangs“ zu einer Zucht-
hausstrafe verurteilt wurden.

Ebenso konnten Personen wegen „Tratschereien“ 
beim Greißler, im Wirtshaus, an der Bassena, unter 
Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, bei zufälli-
gen Begegnungen in der Bahn, in nüchternem oder 
betrunkenem Zustand, also im Grunde genommen 
wegen harmloser Äußerungen verhaftet und wegen 
„Vergehen gegen das Heimtückegesetz“ zu Gefäng-
nisstrafen verurteilt werden. 

Wegen „Schwarzhörens von Feindsendern“ (z.B. 
BBC), also eines Verbrechens gegen die Rundfunk-
verordnung, konnte man zu Zuchthausstrafen verur-
teilt werden. Interessant in diesem Zusammenhang 
ist, dass bei Verschlechterung der Kriegslage und 
mehr Propaganda im Radio viele Personen sogenann-
te Feindsender hörten, um sich ein klareres Bild über 
die militärische Lage machen zu können. Daher stieg 
auch die Zahl der Verurteilungen 1944 stark an. 

Wie ein Diebstahl zu einem todeswürdigen Verbre-
chen wurde, zeigt der Fall von Johann Walter: Jo-
hann Walter wurde am 3. Februar 1944 bei der Kri-
minalpolizeistelle Salzburg angezeigt, in Eugendorf 
einen Einbruch begangen und elf Hühner sowie Bar-
geld gestohlen zu haben. Daraufhin wurde er vom 

Abb. 172: NS-Propagandaflugblatt gegen die Verbreitung von Gerüchten und das 

Hören ausländischer Radiosender. (DÖW, Flugblattsammlung 4060/118).
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Oberstaatsanwalt als Leiter der Anklagebehörde 
beim Sondergericht Salzburg am 21. März 1944 ange-
klagt: „Ich klage ihn an: als Volksschädling, gefähr-

licher Gewohnheitsverbrecher und rückfälliger Dieb 

einen Einbruchdiebstahl und zwei andere Diebstäh-

le begangen zu haben.“ In der Anklage wurde darauf 
Bezug genommen, dass Johann Walter ein „Zigeu-
ner“ wäre und auch unter falschem Namen auftreten 
würde. Er habe sieben Vorstrafen wegen Diebstahls 
und wäre vier Monate im Salzburger Zigeunerlager 
untergebracht gewesen, von wo er geflohen wäre. Er 
wäre im Anschluss an die letzte Strafe, die er 1942 
verbüßt hätte, als „Asozialer“ in das KZ Mauthausen 
eingewiesen worden, von wo er ebenfalls geflohen 
wäre. „Der Angeschuldigte hat bei dem Hühnerdieb-

stahl die Kriegsverhältnisse ausgenützt im Hinblick 

auf die schwächere Überwachung des Landgebietes 

während des Krieges und weil er sich an Kleintie-

ren vergriff. Er ist auf Grund seiner Vorstrafen als 

Typ des asozialen Zigeuners anzusehen, sodass so-

wohl das Bedürfnis nach gerechter Strafe als auch 

der Schutz der Volksgemeinschaft den Ausspruch der 

schwersten Strafe bedingen.“ Johann Walter wurde 
am 3. April 1944 vom Sondergericht Salzburg wegen 
Diebstahls als Gewohnheitsverbrecher zum Tode ver-
urteilt. Die Richter sahen seine Schuld als erwiesen 
an und rechtfertigten mit seinen sieben Vorstrafen 
und seinem sozialen Status („arbeitslos, vagabundie-
rend“, „Zigeuner“) die Klassifizierung als „gefährli-
cher Gewohnheitsverbrecher“. „Der Angeklagte ist, 

wie aus den bisherigen Ausführungen hervorgeht, 

ein durch und durch asozialer Mensch, der eine Ge-

fahr für die Volksgemeinschaft bedeutet. Der Schutz 

der Volksgemeinschaft vor diesem Schwerverbrecher 

verlangt dessen Ausmerzung.“ Ein Gnadengesuch mit 
der Bitte, die Todesstrafe in eine Freiheitsstrafe um-
zuwandeln, wurde abgelehnt. Johann Walter wurde 
am 11. April 1944 in München-Stadelheim enthaup-
tet. Der Scharfrichter und seine Gehilfen erhielten 
als Vergütung für die Hinrichtung insgesamt 139,70 
Reichsmark.

Wie ein Verbrechen gegen die Kriegswirtschaftsver-
ordnung schließlich lebensbedrohend sein konnte, 
zeigt der Fall von Felix Gredler: Felix Gredler, De-
chant in Altenmarkt, wurde am 27. September 1940 
festgenommen. Das Reichsministerium für Justiz ver-
langte durch den Generalstaatsanwalt in Innsbruck 
am 28. Oktober 1940, für „eine energische Strafe“ 
zu sorgen. In der Anklageschrift vom 11. November 
1940 wurde Gredler beschuldigt, als „verantwortli-

cher Leiter des Dechanthofes in Altenmarkt von Juni 

bis August 1940 nur knapp 2 kg Butter abgeliefert [zu 
haben; Anm. d. Vf.], obgleich er allein auf der Alm 

im Monat Juni 85 kg und im Monat Juli 74 kg erzeu-

gen ließ. Nach Abzug der ihm für seinen Haushalt 

zustehenden Fettmenge hätte er im Monat Juni 65 

kg, im Juli 54 kg und in der ersten Hälfte August 21 

kg Butter abliefern müssen. Ebenso hat er von April 

bis 14. August 1940 kein einziges Ei abgeliefert, ob-

wohl er 32 Legehühner besaß.“ Der Dechanthof sei 
der größte Bauernhof in Altenmarkt mit 13 Kühen, 32 
Legehühnern, Pferden, Schweinen etc. Im Haushalt 
wären zwölf erwachsene Personen beschäftigt, und 
für zehn Personen würden keine Fettkarten ausge-

geben werden, da es ein Selbstversorgerbetrieb sei. 
Probemelkungen hätten ergeben, dass die Tagesmel-
kung der Kühe, die auf der Alm sind, viel zu gering 
wäre. Bei einer Hausdurchsuchung hätte man 12 kg 
Butterschmalz, 4 kg frische Butter, 220 Einlegeeier 
und 70 frische Eier gefunden. Gredler erklärte, dass 
seine Schwester, die ihm den Haushalt führte, vom 
Altenmarkter Bürgermeister nur die Weisung erhal-
ten habe ½ kg Butter in der Woche abzuliefern. Der 
Bürgermeister hätte diese Menge aber nur auf die 
Wintermonate bezogen, und auch wenn er dies nicht 
ausdrücklich erwähnt hat, musste die Menge in den 
Sommermonaten gesteigert werden. Gredler hät-
te die Butter für Pensionsgäste verwendet, da alle 
Mahlzeiten mit Butter gekocht worden wären und 
sie keine Fettmarken abgegeben hätten. „Das Ver-

halten des Angeklagten muß als besonders verwerf-

liche Sabotage gekennzeichnet werden, seine ein-

zige Entschuldigung, dass man ihn nicht persönlich 

auf die Pflicht zur Ablieferung der Eier und Butter 

aufmerksam gemacht habe, kennzeichnet sein Ver-

halten deutlich genug. Ein Deutscher, der einem so 

großen Landwirtschaftsbetrieb während des Krie-

ges vorsteht, braucht nicht extra durch einen Bür-

germeister auf seine Pflicht gegenüber der Volks-

gemeinschaft hingewiesen werden!“ Am 3. Februar 
1941 fällte das Sondergericht Salzburg schließlich 
sein Urteil. Felix Gredler wurde wegen eines Ver-
brechens nach § 1 der Kriegswirtschaftsverordnung 
schuldig gesprochen und zu sieben Monaten Gefäng-
nis verurteilt, wobei die Dauer der Untersuchungs-
haft angerechnet wurde: „Die Tat erscheint deshalb 

in milderen Lichte, weil der im selben Dorfe wohn-

hafte Bürgermeister und Inhaber der Fettsammel-

stelle selbst zugibt, dass er insoferne einen Fehler 

gemacht habe, als er nicht von dem Angeklagten die 

Ablieferung einer größeren Buttermenge verlangt 

Abb. 173: Gedenkstein für Felix Gredler. (Foto: Josef Steger) 

(SLA, Fotosammlung A 28995).
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habe, obwohl ihm die wirtschaftliche Lage des Ange-

klagten bekannt war. Das Gericht hat außerdem den 

Eindruck, als ob man absichtlich zuwartete und den 

Angeklagten schuldig werden ließ.“ Gredler wurde 
zur weiteren Strafverbüßung in die Haftanstalt Inns-
bruck gebracht, wo er sich laut Anstaltsleitung ta-
dellos aufführte und in der Steindruckerei fleißig ar-
beitete. Felix Gredler wurde jedoch nach Verbüßung 
der Strafe nicht in Freiheit gesetzt. Er wurde in das 
Konzentrationslager Dachau eingewiesen, wo er am 
26. Juni 1942 starb.

Deserteure, Wehrdienstverweigerer, 
„Selbstverstümmler“ und ihre Helfer-
innen und Helfer − Die Aktion „Sturm“ 
in Gold egg am 2. Juli 1944

„Mitten in der Nacht kam ich in einen finsteren, 

überfüllten Raum im Salzburger Polizeigefängnis. 

[...] Die Insassinnen waren noch keine zwölf Stun-

den in Haft. Alle waren Bäuerinnen oder Sennerin-

nen und stammten aus dem Dorf Weng bei Gold egg 

im Salzburgischen. [...] Alle diese Frauen hass-

ten den Krieg, keine einzige weinte oder jammer-

te, alle standen für ihre Überzeugung voll und ganz 

ein. Wer wußte damals in Österreich und wer weiß 

heute, dass sich in den Salzburger Bergen ein gan-

zes Dorf gegen den Krieg erhob und dafür das Leben 

einsetzte?“ So beschreibt die Architektin und Wider-
standskämpferin Margarete Schütte-Lihotzky ihr Zu-
sammentreffen mit 24 Frauen aus Goldegg im Pon-
gau im Salzburger Polizeigefängnis im Sommer 1944. 

13 Frauen wurden ins KZ Ravensbrück gebracht, wo 
einige auf dem Transport oder im KZ verstarben. 
Weitere Frauen blieben in Salzburg in Gestapohaft 
und wurden von den US-Amerikanern befreit.

Alle waren wegen Unterstützung von sechs Deserteu-
ren, die seit Anfang 1944 in den Bergen um die Ort-
schaft Goldegg versteckt waren, verhaftet worden. 
Der Anführer der Gruppe war der 33-jährige Holz-
arbeiter Karl Rupitsch, der im November 1943 ver-
haftet worden war und dem die Flucht aus dem Ge-
fängnis gelang. Er versteckte sich im Berggebiet von 
Goldegg, wo sich ihm fünf weitere Männer anschlos-
sen (Gustl Egger, Peter Ottino, Georg Kößner jun., 
Richard Pfeiffenberger, Franz Unterkirchner). Diese 
in der Bevölkerung sogenannten „Partisanen“ waren 
mit Handfeuerwaffen und Sprengstoff bewaffnet. 
Die Dorfbevölkerung versorgte sie mit Nahrung und 
warnte sie vor den Suchaktionen der Exekutive. Al-
lerdings wollten die NS-Behörden die „Bande“ unbe-
dingt ausheben. So kam es dazu, dass 70 Kripo- und 
Gestapobeamte mit einer Einheit der Waffen-SS die 
Ortschaft in der Nacht zum 2. Juli 1944 umstellten, 
am Morgen Häuser durchsuchten und Heustadel an-
zündeten. Fast alle Personen, die verdächtig waren, 
den Deserteuren zu helfen, sowie deren Familienan-
gehörige wurden verhaftet, ein paar wieder freige-
lassen und die anderen im Polizeigefängnis Salzburg 
inhaftiert, von wo sie weitertransportiert wurden. 
Auch ein Brüderpaar, Simon und Alois Hochleitner, 
fiel der Aktion zum Opfer. Sie wurden von zwei Ge-
stapobeamten zum Böndlsee gebracht und dort er-
schossen.

Alle Gesuchten außer Franz Unterkirchner, den die 
Bevölkerung bis Kriegsende versteckte, wurden ge-
fasst. Peter Ottino fiel im Kugelhagel, als sein Ver-
steck gestürmt wurde. Auch Georg Kößner junior, ein 
„Selbstverstümmler“, wurde von seinem Onkel ver-
raten, konnte fliehen, stellte sich den Behörden und 
wurde im März 1945 in Glanegg erschossen. Richard 
Pfeiffenberger wurde zum Tode verurteilt, das Urteil 
jedoch aufgeschoben und er in eine Strafkompanie 
versetzt, die er nicht überlebte. Auch Karl Rupitsch 
ergab sich und wurde bei der Gestapo gefoltert, wo 
er unter schwerster Folter weitere Namen preisgab. 
Er, Gustl Egger und Alois Buder wurden nach Maut-
hausen gebracht, wo sie am 28. Oktober 1944 ermor-
det wurden.

Die Wiedererrichtung Österreichs

Der Einmarsch russischer Truppen in Wien am 14. Ap-
ril 1945 beendete den Krieg in Ostösterreich. Staats-
kanzler Dr. Karl Renner wurde von der russischen Be-
satzungsmacht mit der Bildung der Provisorischen 
Regierung betraut, die am 27. April 1945 die Unab-
hängigkeitserklärung verkündete. Zu dieser Zeit be-
fanden sich sowohl die Stadt als auch das Land Salz-
burg noch unter deutscher Kontrolle. 

In der Endphase des Krieges, zwischen 19. März 1945 
bis zum offiziellen Kriegsende im Mai 1945, waren in 
ganz Österreich etwa 87.000 Tote zu beklagen. Ei-

Abb. 174: Simon (1921–1944) und Alois Hochleitner (1924–1944). 

(DÖW, Foto 576).
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Abb. 175: Luftangriff amerikanischer Bomber auf Salzburg, 20. Dezember 1944. (SLA, NARA-Foto 1104).

Abb. 176: US-Panzer auf der Staatsbrücke in Salzburg, 4. Mai 1945. (SLA, NARA-Foto 0152).
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nerseits waren dies Soldaten, die den „Endsieg“ her-
beiführen sollten, andererseits auch Zivilistinnen 
und Zivilisten. Außerdem kamen auf diversen Todes-
märschen sowie in Konzentrationslagern etwa 30.000 
Menschen ums Leben. 

In Salzburg wurden am 25. April 1945 mit dem 14. 
Luftangriff der US-Streitkräfte 69 Menschen getötet. 
Ein weiterer Angriff erfolgte am 1. Mai 1945, der 20 
weitere Todesopfer forderte, während in Wien be-
reits wieder Maiaufmärsche der Sozialdemokraten 
und Kommunisten stattfanden. Insgesamt kamen 
1944/45 während der amerikanischen Luftangriffe 
auf Salzburg zumindest 547 Personen ums Leben. 

Viele Gebäude in der historischen Salzburger Altstadt 
wurden durch die Luftangriffe teilweise zerstört, so 
auch der Salzburger Dom, dessen Kuppel schwer be-
schädigt wurde. Der Dom wurde nach umfangreichen 
Reparaturarbeiten 1959 neu geweiht. 

Am 4. Mai 1945 um 4.00 Uhr früh zogen SS-Einheiten 
aus der Kaserne Glasenbach ab. Um 11.30 Uhr wur-
de die Stadt Salzburg kampflos durch amerikanische 
Truppen befreit. 

Das Rathaus war nun wieder rot-weiß-rot beflaggt. Die 
vorangegangenen Bemühungen von Oberst Hans Lep-
perdinger um die Übergabe der Stadt werde ich hier 
nicht näher ausführen. Kurz danach nahmen die politi-
schen Parteien ihre Tätigkeit wieder auf, und Richard 
Hildmann wurde von den Amerikanern zum provisori-
schen Bürgermeister ernannt. Am 24. Mai 1945 erkann-
te die neue Salzburger Landesregierung die Regierung 
Renner in Wien an. Die Bilanz des Zweiten Weltkrie-
ges in Salzburg waren zahlreiche Opfer, die aus rassis-
tischen und politischen Gründen von Gerichten zum 
Tode verurteilt sowie in Konzentrationslagern oder als 
sogenanntes „unwertes Leben“ in den Tötungsanstal-
ten der NS-Euthanasie ermordet wurden. Ebenso fie-
len etwa 10.000 Salzburger als Soldaten an den ver-
schiedenen Fronten, und mehr als 500 Bombenopfer 
durch alliierte Luftangriffe waren zu beklagen. 

Nach Kriegsende wurde Österreich von den Alliierten 
in vier Besatzungszonen geteilt (Frankreich, Großbri-
tannien, Sowjetunion, USA), wobei das gesamte Bun-
desland Salzburg in der US-amerikanischen Zone lag. 

Erst nach Unterzeichnung des Staatsvertrages 1955 
zogen im Herbst des gleichen Jahres die letzten ame-
rikanischen Truppen aus Salzburg ab.

Die neue Landesregierung, die Ende Mai 1945 instal-
liert wurde, hatte mit unzähligen Problemen zu kämp-
fen: In der Landeshauptstadt Salzburg waren viele 
Wohnungen durch Luftangriffe zerstört oder schwer 
beschädigt worden, zahlreiche Verkehrsverbindungen 
waren unterbrochen, und die Versorgung der Bevöl-
kerung in der übervollen Stadt mit den wichtigsten 
Grundnahrungsmitteln gestaltete sich schwierig. 

Außerdem befanden sich bereits seit April 1945 tausen-
de Flüchtlinge in der Stadt Salzburg, so dass im Juli 
1945 mehr als 66.000 Flüchtlinge in 16 Flüchtlingslagern 
in der Stadt untergebracht waren. Auch diese sowie die 
noch in Österreich befindlichen Zwangsarbeiterinnen 
und Zwangsarbeiter mussten versorgt werden.

Wirtschaftlicher Aufschwung

Zwischen 1938 und 1945 begann die nationalsozialis-
tische Regierung mit dem Bau großer Speicherkraft-
werke, um die Wasserkraft für die Stromerzeugung 
zu nutzen. Für diese Bautätigkeit, auch an bestehen-
den Projekten wurde weitergebaut, wurden vor al-
lem Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häft-
linge aus vielen Ländern eingesetzt, die die teilweise 
unmenschlichen Bedingungen im hochalpinen Gebiet 
nicht lange durchhielten. 

Diese Kraftwerke, u. a. die Tauernkraftwerke Kaprun 
(Bau 1955 beendet) und die Kraftwerksgruppe Stu-
bachtal (Uttendorf), wurden nach Kriegsende fertig-
gestellt. 

Nachdem die größte Not der Nachkriegsjahre über-
wunden worden war, setzte auch in Salzburg ein 
Aufschwung ein. Zahlreiche Betriebe wurden mo-
dernisiert, und der Fremdenverkehr brachte erneut 
Einnahmen. Auch die bekannten Salzburger Festspie-
le wurden bereits am 12. August 1945 mit Mozarts 

Abb. 177: Bombenschäden in der Rainerstraße, 5. Mai 1945. (SLA, 

NL Glenn Kappelman, Fotosammlung E 23760).

Abb. 178: Befreite italienische Kriegsgefangene und Zwangsar-

beiter werden in ihre Heimat zurückgebracht. (SLA, NARA-Foto 

0198).
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„Entführung aus dem Serail“ wieder eröffnet. Hugo 
von Hofmannsthals „Jedermann“, der im Nationalso-
zialismus verboten war, kehrte 1946 mit Ewald Bal-
ser in der Titelrolle wieder auf den Spielplan zurück.

Entnazifizierung auf Landesebene

Die US-Amerikaner wollten möglichst viele promi-
nente Nazis verhaften, u. a. den ehemaligen Gaulei-
ter Dr. Gustav Adolf Scheel (stellte sich am 14. Mai 
1945). Auch wurden Nazis immer wieder zu Aufräu-
mungsarbeiten eingesetzt, etwa Mitte Juni 1945, als 
prominente NS-Funktionäre die Straßen Salzburgs 
vom Schutt befreien mussten. Mitte Juni 1945 wurde 
durch die Staatspolizei eine „Erste Salzburger Kriegs-
verbrecherliste“ mit 24 Namen (Parteifunktionäre, 
Gestapo-Mitglieder) veröffentlicht. 

Die erste rechtliche Grundlage zur Entnazifizierung 
war der „Erlass des Landeshauptmannes in Salzburg 
vom 8. August 1945“, der die Registrierung der Nati-
onalsozialisten regelte und weitgehend dem Verbots-
gesetz entsprach. 

Die Registrierung sollte durch einen 4-seitigen Frage-
bogen mit insgesamt 22 Fragen (z.B. Mitgliedschaft in 
NSDAP, SS, SA, HJ, BdM) erfolgen. Um die Übersicht-
lichkeit zu bewahren, wurden vier Großgruppen ge-
bildet: A−C: Personen mit schwerer politischer und 
moralischer Belastung (z.B. Mitglieder der Gestapo, 
höhere SS-Funktionäre, Blutordensträger, Mitglieder 
der österreichischen Legion); D−E: belastete Natio-
nalsozialisten (zusätzliche Überprüfung vorgesehen); 
F−G: minderbelastete Nationalsozialisten (zusätzli-
che Überprüfung vorgesehen) und unbelastete Melde-
pflichtige. Diese Registrierung hätte Ende September 
1945 abgeschlossen sein sollen. In der Stadt Salzburg 
wurden laut Oskar Dohle 12.804 Personen, im Land 
Salzburg 33.090 Personen registriert (Stand Oktober 
1946). Die Listen wurden öffentlich gemacht, und man 
konnte gegen die Registrierung Einspruch erheben. Al-

lerdings war die Bereitschaft, sich registrieren zu las-
sen, trotz angedrohter Strafen (bei Falsch- oder Nicht-
registrierung bis zu fünf Jahre Kerker) gering. Bei der 
Überprüfung der Listen wurden immer wieder falsche 
Angaben gefunden, was im Sommer 1946 zu einer Ver-
haftungswelle führte. Auch die US-Besatzungsmacht 
führte zwischen August 1945 und Februar 1947 Regis-
trierungen ehemaliger Nationalsozialisten durch.

Im Auftrag der Besatzungsmacht führte die Erhe-
bung die Gendarmerie, in der Stadt Salzburg die Po-
lizei durch. Neben einer Mitgliedschaft in der NSDAP 
musste auch jede Tätigkeit in einer Nebenorganisa-
tion angegeben werden (von SS bis Deutsches Rotes 
Kreuz), auch Einkommensverhältnisse 1934 bis 1943 
und Spenden an die Winterhilfe sowie Mitgliedschaf-
ten in österreichischen Wehrorganisationen vor 1938 
(z.B. Republikanischer Schutzbund, Heimwehr, Frei-
heitsbund, Vaterländische Frontmiliz) und politi-
schen Organisationen sollten erfasst werden. Bereits 
im Februar 1946 zeigte sich, dass die US-Behörden 
mit dieser Registrierung noch weniger Erfolg hatten 
als die österreichischen Behörden.

Im öffentlichen Dienst wurden in der Stadt Salzburg bis 
Februar 1948 etwa 5700 Personen entlassen, darunter 
viele Gendarmen, Polizisten, Bahnbedienstete, Leh-
rer und Verwaltungsangestellte. Im Bundesland Salz-
burg wurden laut Oskar Dohle 18,3 % der Mitarbeiter im 
öffentlichen Dienst wegen ihrer NS-Vergangenheit im 
ersten Jahr nach Kriegsende entlassen. Besonders viele 
Personen waren es in der Landeshauptmannschaft, im 
Magistrat Salzburg, in den Bundesbahnen, in den Lan-
desforstämtern und in der Lehrerschaft. 

Camp Marcus W. Orr „Glasenbach“

Ab Herbst 1945 wurde im Süden von Salzburg das La-
ger Glasenbach errichtet, in dem bis Jänner 1948 
mehr als 8000 Häftlinge, u.a. deutsche Soldaten, NS-
Funktionäre, denen Kriegsverbrechen zur Last gelegt 

Abb. 179: Die „Erste Salzburger Kriegsverbrecherliste“, abgedruckt am 22. Juni 1946 in allen Salzburger Tageszeitungen; hier: SVZ, 

22. 6. 1946, S. 2. (Reproduktion: SLA).
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Abb. 180: Fragebogen zur Registrierung der Nationalsozialisten. August/September 1945. (SLA, Präs 1945/10; Reproduktion: SLA).
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wurden oder Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit 
automatisch arrestiert wurden, interniert waren. Ab 
Jänner 1947 waren auch etwa 1600 SS-Angehörige aus 
dem Lager Hallein in Glasenbach. Ein Großteil der In-
ternierten stammte aus den Bundesländern Oberös-
terreich und Salzburg, wenige aus Niederösterreich. 
Der Anteil der Wiener lag laut Oskar Dohle bei mehr 
als 12 %, das resultiert daraus, dass sich viele Wie-
ner Nazis noch vor Einmarsch der Sowjettruppen so 
weit wie möglich nach Westen absetzten. Am 5. Au-
gust 1947 wurde das Lager Glasenbach an die Öster-
reichische Bundesregierung übergeben. Nun diente 
es vor allem als Haftort für 340 mutmaßliche Kriegs-
verbrecher, gegen die ausländische Regierungen Aus-
lieferungsanträge, unter ihnen 20 Österreicher, ge-
stellt hatten. Am 8. Jänner 1948 wurden die letzten 
21 Kriegsverbrecher, von denen 17 zur Auslieferung 
ins Ausland vorgesehen waren, den österreichischen 
Behörden übergeben. In Glasenbach gab es ein Spi-
tal mit hohem medizinischen Standard, verschiede-
ne Studien- und Freizeitprogramme und eine relativ 
gute Lebensmittelversorgung. Im Lager gab es nach 
Oskar Dohle nur 46 Todesfälle, darunter 29 Selbst-
morde. 

Der Wiederaufbau der Justiz in Öster-
reich nach 1945

Bei der Bildung der Provisorischen Regierung unter 
Staatskanzler Renner am 27. April 1945 wurde das 
Staatsamt für Justiz dem parteilosen Staatssekretär 
Dr. Josef Gerö unterstellt, der nach dem „Anschluß“ 
im KZ Dachau war, also als Opfer galt, obwohl er 
1934 bis 1938 an der Verfolgung von Revolutionären 
Sozialisten und Februarkämpfern mitgewirkt hatte. 
Er leitete das Justizressort bis Ende 1949 und erneut 
von September 1952 bis zu seinem Tod 1954. Mehrere 
im Staatsamt für Justiz tätige leitende Beamte hat-
ten den Wechsel der verschiedenen politischen Sys-
teme relativ problemlos überstanden, wie z.B. der 
während der NS-Zeit am Hoch- und Landesverratsse-
nat des OLG Wien tätige Dr. Maximilian Engel (1891, 
Hotzenplotz), der nach 1945 vom Allied Denazifica-
tion Bureau erfolglos zur Entlassung vorgeschlagen 
worden war, und der Strafrechtler Dr. Hugo Sucho-

mel, ein Großdeutscher, der unmit-
telbar vor dem „Anschluß“ zum Sekti-
onschef im Justizministerium ernannt 
worden war, diese Funktion nach dem 
„Anschluß“ im Reichsjustizministeri-
um − Abteilung Österreich beibehielt, 
nach dessen Auflösung als Unterabtei-
lungsleiter im Rang eines Ministerial-
dirigenten in das RJM in Berlin einbe-
rufen wurde und nach dem Krieg bis 
zu seiner mit Jahresende 1948 erfolg-
ten Versetzung in den Ruhestand wie-
der als Sektionschef im Bundesminis-
terium für Justiz tätig war.

Das Staatsamt für Justiz stand vor 
fast unlösbaren Aufgaben: der Wie-
derherstellung einer Rechtsordnung, 
die diesen Namen verdiente, wobei es 

aus praktischen wie politischen Gründen nicht mög-
lich war, einfach an den Stand der österreichischen 
Rechtsordnung vom 12. März 1938 anzuknüpfen und 
sämtliche vom NS-Regime eingeführten Vorschriften 
pauschal für ungültig zu erklären. Auch die österrei-
chische Gerichtsorganisation musste wieder herge-
stellt und an die Verhältnisse eines von den vier alli-
ierten Mächten besetzten Landes angepasst werden. 
Aus den Personalständen mussten die Nationalsozia-
listen ausgeschieden werden. 

Ein generelles Problem der Justiz dieser Zeit war die 
trostlose materielle und personelle Ausstattung der 
Gerichte. Ein erheblicher Teil des Personals war zur 
Kriegsdienstleistung in Wehrmacht und Volkssturm 
eingezogen worden, in Kriegsgefangenschaft geraten 
oder zum Bau des Südostwalls zwangsverpflichtet 
worden. Die wenigen aus Deutschland stammenden 
und nach Wien versetzten Richter und Staatsanwäl-
te versuchten, vor dem Eintreffen der sowjetischen 
Truppen in ihre Heimat zu gelangen. Dem NS-Regime 
besonders nahestehende österreichische Richter und 
Staatsanwälte flüchteten ebenfalls in den Westen 
Österreichs, wo sie meist von US-Truppen aufgegrif-
fen und im Camp Marcus W. Orr, besser bekannt un-
ter dem Namen „Glasenbach“ bei Salzburg, ange-
halten wurden. Ebensolche Camps gab es auch in 
Wolfsberg/Kärnten, von den Briten, und Lochau, von 
den Franzosen. 

Rechtsüberleitung

Durch das Nebeneinander von österreichischen und 
deutschen bzw. NS-Gesetzen zwischen 1938 und 1945 
ergab sich im April 1945 die Notwendigkeit, eine in 
sich geschlossene, demokratische Rechtsordnung zu 
schaffen. Der ursprüngliche Gedanke, alle zwischen 
dem 13. März 1938 und dem 27. April 1945 eingeführ-
ten Gesetze, Verordnungen, Erlässe etc. abzuschaf-
fen, wurde der Rechtssicherheit wegen verworfen.

Das Rechts-Überleitungsgesetz (R-ÜG) vom 1. Mai 
1945 hob nur jene nach dem 13. März 1938 erlasse-
nen Gesetze und Verordnungen auf, „die mit dem 

Bestand eines freien und unabhängigen Staates Ös-

terreich oder mit den Grundsätzen einer echten De-

Abb. 181: Blick über Camp Marcus W. Orr (in: Joseph Hieß, Glasenbach. Buch einer 

Gefangenschaft. Wels 1956, S. 128; Reproduktion: SLA).
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Abb. 182: Verfassungsgesetz vom 1. Mai 1945 über die Wiederherstellung des Rechtslebens in Österreich (Rechts-Überleitungsgesetz − 

R-ÜG). (StGBl. Nr. 6/1945; Reproduktion: SLA).
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mokratie unvereinbar sind, die dem Rechtsempfin-

den des österreichischen Volkes widersprechen oder 

typisches Gedankengut des Nationalsozialismus ent-

halten.“ Es blieb aber z.B. das Ehegesetz in Geltung.

Eine der dringenden und zentralen Aufgaben der neu 
gebildeten österreichischen Justizverwaltung war 
die Entnazifizierung ihres eigenen Apparates, die an 
mehrere Behörden und Kommissionen delegiert und 
von diesen auf bürokratische Weise unter weitge-
hender Ausschaltung justizfremder Kräfte und unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit „erledigt“ wurde. Eine 
dieser Einrichtungen war der „Liquidator der Einrich-
tungen des Deutschen Reiches in der Republik Öster-
reich (Justizverwaltung)“, dem es oblag, die in § 10 
Verbotsgesetz definierten „Illegalen“ aus dem Justiz-
dienst zu entlassen bzw. bereits im Ruhestand befind-
lichen Richtern die Ruhensbezüge zu entziehen. Durch 
das Nationalsozialistengesetz 1947 wurde der § 18b in 
das Verbotsgesetz eingeführt, der die Entlassung nur 
mehr bei „Belasteten“ vorsah. Nach dessen Inkrafttre-
ten mussten alle bisherigen Bescheide überprüft und 
in vielen Fällen aufgehoben werden. Ein zweites Ele-
ment der Entnazifizierung waren die bei den Oberlan-
desgerichten gebildeten Sonderkommissionen. Diese 
überprüften die Tragbarkeit der Richter hinsichtlich 
ihrer politischen Vergangenheit und ob diese „jeder-

zeit rückhaltlos für die unabhängige Republik Öster-

reich eintreten werden“. Das Erkenntnis konnte vor 
der Sonderoberkommission angefochten werden. Die 
Kommission nach § 19 Abs. 2 Verbotsgesetz 1947 be-
stimmte, dass „Minderbelastete“ nur nach Prüfung 
ihres politischen Verhaltens während der NS-Zeit 
weiterverwendet werden durften. In der Strafrechts-
pflege und im Strafvollzug konnten sie grundsätzlich 
nicht verwendet werden, es sei denn „auf besonde-

re Entscheidung von besonders zu diesem Zweck ge-

bildeten Kommissionen“. Als Vorsitzender war etwa 
Dr. Maximilian Engel, der in der NS-Zeit am Hoch- und 
Landesverratssenat des Oberlandesgerichts Wien Ver-
fahren gegen Widerstandskämpferinnen und Wider-
standskämpfer führte, tätig.

Ergebnisse der Entnazifizierung der Justiz 

Der Entnazifizierung der Justiz, insbesondere des hö-
heren Justizdienstes (Richter und Staatsanwälte), 
der Strafgerichtsbarkeit und des Strafvollzugswe-
sens, wurde große Aufmerksamkeit geschenkt, wie 
folgende Aussage des damaligen Justizministers Gerö 
in der Zeitung „Neues Österreich“ vom 5. Jänner 
1946 belegt: „Die Schwierigkeiten, die der zweckmä-

ßigen Verfolgung der Kriegsverbrecher entgegenste-

hen, sind mannigfaltiger Natur. Zunächst in perso-

neller Hinsicht: Es ist bekannt, daß das richterliche 

und nichtrichterliche Personal der österreichischen 

Gerichte stark mit Nationalsozialisten durchsetzt 

war. Es war meine erste Aufgabe beim Antritt mei-

nes Amtes im April 1945, den Justizapparat vollstän-

dig von den politisch belasteten Richtern, Staatsan-

wälten und nichtrichterlichen Beamten zu reinigen. 

[…] Ich werde es nicht zulassen, daß nationalsozi-

alistische Richter oder nichtrichterliche Angestell-

te in Strafsachen tätig sind, selbst auf die Gefahr 

hin, daß die Durchführung der Kriegsverbrecherpro-

zesse längere Zeit dauert.“ Unterstaatssekretär Dr. 
Altmann schrieb in der Zeitung „Neues Österreich“ 
vom 16. Juni 1945 dazu: „Kein Strafrichter, kein 

Staatsanwalt, kein Vollzugsbeamter wird geduldet, 

der jemals Nationalsozialist war oder auch nur sei-

nen Nacken nicht genügend steif gehalten hat. Kei-

ne Entschuldigung darf hier anerkannt werden. Denn 

es ist die mindeste Forderung, die man stellen kann, 

daß kein Österreicher von einem Staatsanwalt ange-

klagt oder von einem Strafrichter verurteilt wird, 

dem man mit Recht irgendeine Unterstützung der 

Barbarei des Nazitums vorwerfen kann.“

Dennoch waren in ganz Österreich im Juni 1947 259 
minderbelastete Richter im Amt, was rund ein Drittel 
des Gesamtstandes aller Richter ausmachte. Bis Juni 
1948 ließen die Sonderkommissionen weitere 501 
Minderbelastete als Richter und Staatsanwälte zu; 
zusätzliche 357 Minderbelastete wurden unter Beru-
fung auf die Minderbelasteten-Amnestie 1948 wieder 
in Dienst gestellt. Schon drei Jahre nach dem Ende 
des NS-Regimes wurden somit die Anfangserfolge der 
Entnazifizierung − 1945/46 waren im Bereich der ös-
terreichischen Justizverwaltung etwa 44 % (2982 Per-
sonen) des Personalstandes von 1938 aus der Justiz 
entfernt worden − weitgehend rückgängig gemacht.

Von Anfang an standen sich die beiden Ziele der Ent-
nazifizierung einerseits und des raschen Wiederauf-
baues der Justiz andererseits konträr gegenüber. Bei 
dem hohen Grad der Durchdringung der Justiz in Ös-
terreich mit Nationalsozialisten, etwa die Hälfte der 
Richter und Staatsanwälte waren Sympathisanten 
und Mitläufer, hätte eine rigorose Entfernung aller 
Nationalsozialisten die ohnehin bestehende extreme 
Personalknappheit so sehr verstärkt, dass ein Zusam-
menbruch der Justiz unvermeidbar gewesen wäre. 
Um der Personalnot zu begegnen, wurden 93 von 207 
Richtern bzw. Staatsanwälten reaktiviert, die 1938 
aus politischen oder rassistischen Gründen entlas-
sen bzw. pensioniert worden waren. Mehr konnten 
es nicht sein, da sie entweder im KZ ermordet, ver-
trieben oder schlichtweg zu alt waren. Auch weitere 
Maßnahmen, wie die Anhebung des Pensionsalters, 
die Einsetzung junger Richter und die Beschränkung 
der Entnazifizierung auf die „belasteten“ National-
sozialisten, wurden erwogen, um die Arbeitsfähig-
keit der Gerichte aufrechterhalten zu können. Die 
letztere Maßnahme trug zwar zum raschen Funkti-
onieren der Justiz bei, vergab aber die Chance auf 
den Aufbau einer personell neuen, demokratischen 
Justiz. 

Der Einfluss der personellen Kontinuitäten auf be-
stimmte Bereiche der Justiz wie etwa Restitutions-
sachen, die Aufhebung von Urteilen gegen politisch 
Verfolgte oder Strafverfahren gegen NS-Täter wur-
de bis heute noch nicht untersucht. In diesem Zu-
sammenhang kann Dr. Adolf Seitz, der ab 1945 bis zu 
seiner Ruhestandsversetzung Präsident des OLG Wien 
war, genannt werden. Er gab in Strafverfahren gegen 
Richter und Staatsanwälte sowie in deren Entnazi-
fizierungsverfahren dienstliche und politische Beur-
teilungen der Betroffenen ab, obwohl er sich selbst 
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(wenn auch letztendlich vergeblich) um die Aufnah-
me in die NSDAP bemüht hatte. Insgesamt lässt sich 
sagen, dass es der Justizverwaltung nicht gelungen 
war, die österreichischen Gerichte ausschließlich 
mit Richtern von eindeutig antifaschistischer Grund-
haltung zu besetzen. Selbst unter den Richtern des 
Volksgerichts Wien, die mit den Verfahren gegen ihre 
Kollegen befasst waren, befanden sich mehrere Ju-
risten, die sich dem NS-Regime mehr als nur im unbe-
dingt erforderlichen Ausmaß angepasst hatten. 

Von besonderer Wichtigkeit für die Wiedereinstel-
lung der Richter nach 1945 war auch die Frage, an 
welchen Gerichten der Betreffende tätig war. Dies 
ist vor allem auf der Ebene der nationalsozialisti-
schen politischen Strafjustiz relevant, da die Be-
reitschaft eines Richters oder Staatsanwaltes, an 
den politischen Strafsenaten der Oberlandesgerich-
te Wien und Graz bzw. am Volksgerichtshof oder an 
den Sondergerichten tätig zu sein, auf seine Haltung 
zur gesamten NS-Politik schließen lässt. Es gibt dazu 
ein Zitat von Sektionschef im BMJ Dr. Tempfer aus 
der „Wochenpresse“ vom 21. April 1965, das zeigt, 
dass auch damals in breiten Kreisen der Justiz wenig 
Bewusstsein für die nationalsozialistische Unrechts-
justiz vorhanden war: „Die bloße Tatsache, daß je-

mand bei einem Sondergericht oder Volksgericht [!, 
gemeint ist der nationalsozialistische Volksgerichts-
hof; Anm. d. Vf.] gewesen war, genüge für ein Vor-

gehen nicht. Auch Unterschriften unter Exekutions-

berichten seien kein inkriminierender Tatbestand, 

da routinemäßig bei jeder Hinrichtung ein ‚Justiz-

funktionär der Staatsanwaltschaft, ein Beamter des 

Gefangenenhauses, ein Arzt und ein Geistlicher’ an-

wesend gewesen wären.“ 

Das Volksgericht Linz − Außensenat Salzburg

In Österreich fanden nach 1945 die Verfahren gegen 
NS-Täter vor den sogenannten Volksgerichten statt, 
die an den Standorten der Oberlandesgerichte (Wien, 
Graz, Linz, Innsbruck) angesie-
delt waren. Zwischen 1945 und 
1955 betrafen Ermittlungen, 
wie Claudia Kuretsidis-Haider 
und Winfried Garscha von der 
Zentralen Österreichischen For-
schungsstelle Nachkriegsjustiz 
berichteten, etwa 136.829 Per-
sonen, von denen 28.148 an-
geklagt wurden. Gegen 23.470 
Personen wurde ein Urteil ge-
fällt, 48 % davon wurden schul-
dig gesprochen. Der größte Teil 
der Verfahren wurde in den ers-
ten drei Jahren nach der Be-
freiung eingeleitet. Nach Ab-
schaffung der Volksgerichte 
(1955) übertrug das Parlament 
die Verfolgung von nationalso-
zialistischen Gewaltverbrechen 
an die Geschworenengerich-
te, die bis 1975 in nur mehr 46 
Fällen Anklage erhoben und 18 
Personen verurteilten. 

Es war in dieser Zeit auch schwer, Richter und Staats-
anwälte für die Volksgerichte zu finden, da ein hoher 
Prozentsatz der österreichischen Justiz von National-
sozialisten durchdrungen war. Wie zuvor erwähnt, 
wurden sehr junge Richter/Staatsanwälte eingesetzt 
bzw. Zwangspensionierte aus dem Ruhestand geholt 
und reaktiviert. Die meisten Volksgerichtsprozes-
se richteten sich nicht gegen hohe NS-Funktionäre, 
denen es oft gelungen war, unterzutauchen. Außer-
dem behielten sich die Alliierten die Verfolgung der 
„großen Fische“ vor. Drittens mussten NS-Verbrecher 
auch an jene Länder ausgeliefert werden, in denen 
sie ihre Verbrechen verübt hatten. 

Die rechtlichen Grundlagen waren das Verbotsgesetz 
(Gesetz zum Verbot der NSDAP) vom Mai 1945 und das 
Kriegsverbrechergesetz vom Juni 1945. Im Verbotsgesetz 
ging es u.a. um Illegalität und Hochverrat (Betätigung 
für die NSDAP während der Zeit von 1933 bis 1938) als 
auch um Registrierungsbetrug (wenn sich jemand nicht 
als Nationalsozialist registrieren ließ, obwohl er bei der 
NSDAP und/oder einer ihrer Gliederungen war). Das 
Kriegsverbrechergesetz definierte in seinem ersten Pa-
ragraphen den Begriff „Kriegsverbrecher“. In den wei-
teren Paragraphen ging es u.a. um Quälereien und Miss-
handlungen (§ 3 KVG), Verletzung der Menschlichkeit 
und Menschenwürde (§ 4 KVG), Denunziation (§ 7 KVG), 
missbräuchliche Bereicherung (Arisierungen; § 6 KVG) 
und schließlich auch den im Oktober 1945 hinzugekom-
menen Paragraphen 5a (Vertreibung aus der Heimat), 
womit die Teilnahme an den Deportationen von Jüdin-
nen und Juden und Angehörigen anderer nationalen Min-
derheiten unter Strafe gestellt wurden.

Das Volksgericht Linz wurde erst im Februar 1946 ge-
bildet. Bis dahin wurden Verfahren gegen NS-Täter 
ausschließlich vor dem amerikanischen Militärgericht 
(„Military Commission“) in Salzburg geführt. 

Laut einer Mitteilung des Gerichtsinspektors 1949 war 
die Rechtsprechung des Volksgerichts Linz auffällig. 

Abb. 183: Prozess vor einem amerikanischen Militärtribunal gegen 34 Angeklagte, die 

während des Krieges amerikanische Kriegsgefangene misshandelt haben sollen, 11. Jänner 

1947. (SLA, NARA-Foto 0374).
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Es hätten Freisprüche im Verhältnis 60:40 gegenüber 
Schuldsprüchen überwogen, wobei die Zahl der Frei-
sprüche ständig ansteigen würde. Die Ursache da-
für läge nicht bei den Vorsitzenden, sondern bei den 
Schöffinnen und Schöffen, die nicht mehr bereit wä-
ren, Personen wegen Illegalität (z.B. NSDAP-Ortsgrup-
penleiter oder Mitglieder der österreichischen Legion) 
zu verurteilen. Sie meinten, „dass hier keine Hand-

lung aus besonders verwerflicher Gesinnung vorlie-

ge, zumal in Oberösterreich und Salzburg die Zugehö-

rigkeit zur Österreichischen Legion eine sehr häufige 

Erscheinung unter der männlichen Jugend gewesen 

war“. Die Angeklagten des Volksgerichts Linz waren 
zudem oft vorher bis zu zwei Jahre im Lager Glasen-
bach angehalten worden, was in die Strafe eingerech-
net wurde (quasi als eine Art „Untersuchungshaft“). 
Daher mussten immer weniger Personen nach einem 
Urteil in den Strafvollzug, da die Strafe einerseits sehr 
niedrig angesetzt, andererseits bereits durch die Vor-
haft im Lager Glasenbach als verbüßt betrachtet wur-
de. Durch den enormen Arbeitsanfall des Volksge-
richts in Linz und den ständigen Platzmangel musste 
eine Lösung gefunden werden. 

So wurde im Februar 1947 u.a. der Außensenat des 
Volksgerichts Linz beim Landesgericht Salzburg ge-
gründet. Dieser Außensenat erhielt jene Fälle zu-
gewiesen, in denen die Beteiligten schlechte Anrei-
semöglichkeiten nach Linz hatten. Als Vorsitzender 
wurden Landesgerichtsrat Dr. Ernst Melzer und als 
sein Stellvertreter Landesgerichtsrat Dr. Guntram 
Karlhuber bestellt. Beide waren während der NS-Zeit 
an kleinen Amtsgerichten tätig, und zumindest Mel-
zer war nicht Mitglied der NSDAP. Doch auch der Au-
ßensenat in Salzburg trug nicht zu einer Entlastung 
des Volksgerichts Linz bei, es gab große Rückstände 
hinsichtlich der Prozesse, besonders bei den Formal-
delikten Registrierungsbetrug und Illegalität. Außer-
dem wurde bei einer Amtsuntersuchung aufgezeigt, 
dass es auch hier viele Freisprüche gab. Dr. Karlhu-
ber meinte, darauf angesprochen, dass „die Salzbur-

ger Schöffen bei Anklagen gegen Auszeichnungsträ-

ger, gegen die österreichischen Legionäre und gegen 

Funktionäre der NSDAP schwer zu bewegen sind, für 

einen Schuldspruch zu stimmen“. Daraufhin und we-
gen der geringen Leistung entschloss sich der Präsi-
dent des Landesgerichts Linz, die an den Außensenat 
Salzburg zugewiesenen Verfahren wieder nach Linz 
zurückzunehmen. Es sollten nur mehr Anklagen nach 
dem Kriegsverbrechergesetz in Salzburg abgehandelt 
werden. Im Jänner 1950 wollte Dr. Ernst Melzer den 
Vorsitz beim Volksgericht mit folgender Begründung 
zurücklegen: „Da ich also mit 1. März 1950 drei auf-

einanderfolgende Jahre in gleicher Verwendung ste-

he und, wie allgemein bekannt ist, diese Tätigkeit 

in Volksgerichtssachen von Jahr zu Jahr immer un-

zeitgemäßer [sic!] wird, sodass dem Volke und damit 

auch den Schöffen das Verständnis für politische De-

likte erheblich geschwunden ist, bitte ich […] meine 

Bestellung zum Vorsitzenden eines Volksgerichtsse-

nates zu widerrufen.“ 

Diese Worte spiegeln wider, was ein Großteil der Be-
völkerung dachte, bedenklich ist meines Erachtens, 
dass diese Einstellung auch vor dem Gericht in Salzburg 

nicht Halt macht. Melzer wurde im März 1950 abgelöst. 
Dennoch verdoppelten sich die unerledigten Fälle, ob-
wohl nur mehr in Kriegsverbrechen verhandelt wurde. 
Nach 1950 wurde der Außensenat des Volksgerichts Linz 
in Salzburg nahezu bedeutungslos. Eine Entlastung für 
das Volksgericht Linz war er wohl nie.

Abb. 184: Landesgerichtspräsident Dr. Ernst Melzer, um 1970. 

(SLA, Fotosammlung C 29593, Foto: Carl Pospesch).
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Forschungsstand zum Thema „Verfolgung und politische Justiz in Salz-
burg 1938−1945“

Das Thema NS-Justiz und hier besonders die NS-Straf-
justiz sind erst in den letzten eineinhalb Jahrzehn-
ten in den Fokus der wissenschaftlichen Forschung 
gerückt. Mittlerweile liegen Gesamtdarstellungen 
bezüglich der Rolle der NS-Justiz im Kampf gegen 
politische Gegner des NS-Regimes vor. Für einzel-
ne Bundesländer gab es umfangreiche Quellenediti-
onen und Dokumentationen bereits seit den frühen 
1980er-Jahren. So wurde die vom DÖW herausge-
gebene Publikation „Widerstand und Verfolgung in 
Salzburg“ 1991 publiziert. Erst ab den späten 1990er-
Jahren folgten überhaupt Forschungen zur politi-
schen NS-Justiz, die es erlauben sollten, über die 
Ebene jedes einzelnen Bundeslandes bis hinunter auf 
Gemeindeebene detaillierte Untersuchungen durch-
zuführen. Als Beispiel ist hier das 2006 abgeschlos-
sene Kooperationsprojekt „Hochverrat, Landesver-
rat, Wehrkraftzersetzung − Politische NS-Strafjustiz 
in Österreich 1938–1945“ des Dokumentationsarchivs 
des österreichischen Widerstandes mit dem Institut 
für Kriminalwissenschaften der Universität Marburg 
an der Lahn zu nennen, in dem alle Verfahren gegen 
Österreicherinnen und Österreicher vor dem Volksge-
richtshof und dem Oberlandesgericht Wien (in gerin-
gem Maße auch dem OLG Graz, da hier die Quellen-
lage sehr schlecht ist) EDV-technisch erfasst wurden 
und so auch für Aufsätze betreffend ein Bundesland 
abgefragt werden können. Des Weiteren liegen ei-
nige Regionalstudien vor: z.B. von Rudolf Leo über 
Bruck an der Großglocknerstraße und dem Pinzgau, 
von Helmut Kalss über Widerstand im Salzkammergut 
sowie von Gert Kerschbaumer über „Widerstand und 
Verfolgung in der Stadt Salzburg“. Der KZ-Verband 
Salzburg widmete ebenfalls eine kleine Broschüre 
sechs Salzburger Widerstandskämpferinnen und Wi-
derstandskämpfern.

In den sieben bisher erschienenen Bänden „Die Stadt 
Salzburg im Nationalsozialismus“ beschäftigen sich 
verschiedene Autorinnen und Autoren mit diversen 
Aspekten der Salzburger Stadtgeschichte, beleuch-
ten die Vorgeschichte zum „Anschluß“ ebenso wie 
den Aufbau der Gestapo, die Ereignisse im März 1938, 
die Judenverfolgung, Zwangsarbeit sowie auch die 
Ereignisse 1945 und der Entnazifizierung. Des Wei-
teren sind verdienstvolle Werke über das Mozarteum 
(Barbara Huber, Markus Rachbauer), die Arisierungen 
(Albert Lichtblau), Zwangsarbeit (Gerda Dohle, Os-
kar Dohle, Nicole Slupetzky), Entnazifizierung (Os-
kar Dohle), das Internierungslager Glasenbach (Peter 
Eigelsberger, Oskar Dohle) sowie die Salzburger Fest-
spiele (Andreas Novak, Robert Kriechbaumer, Regina 
Thumser) geschrieben worden. Auch die Aktion Stol-
persteine und das Engagement von Gert Kerschbau-
mer ist ausgesprochen verdienstvoll.

Allerdings scheint das Thema Verfolgung von NS-
Gegnern in Verbindung mit der politischen oder bes-
ser gesagt der „politisierten“ Strafjustiz aus meiner 
Sicht in Salzburg vollkommen aus dem Fokus gerückt. 
Sieht man von den zwei Bänden der 1991 (!) in Wien 

erschienenen Publikation „Widerstand und Verfol-
gung in Salzburg“, in dem auch politische Strafde-
likte aufscheinen, ab, beschäftigen sich nur einige 
wenige vor der Jahrtausendwende wie die von Ernst 
Hanisch geschriebenen Aufsätze mit politischen Pro-
zessen vor dem Sondergericht im Reichsgau Salzburg. 
Der einzige Aufsatz neueren Datums, den ich finden 
konnte, war jener von Patrick Bohn, der sich mit den 
Aspekten der Todesurteile gegen „Asoziale“ vor dem 
Salzburger Sondergericht 1942–1945 befasst. Hier 
wäre es wünschenswert, ein Projekt zu starten, in 
dem alle Verfahren des Sondergerichts beim Landge-
richt Salzburg EDV-technisch erfasst werden. Damit 
bestünde die Möglichkeit, die Anzahl, die Spruch-
praxis, die Todesurteilsrate usw. der Verfahren mit 
jenen der obersten politischen Gerichte wie dem 
Volksgerichtshof und dem Oberlandesgericht Wien 
zu vergleichen. Denn die Verfahren vor dem Sonder-
gericht Salzburg wurden nicht alle aus rein „politi-
schen Gründen“ geführt. Es zeigt sich hier sicher, 
wie eine vorsichtige Einschätzung meinerseits ergab, 
eine „politisierte Justiz“ in Reinkultur, die, aus heu-
tiger Sicht, kleinste Vergehen mit der Todesstrafe 
ahndete. Hierzu wäre auch wichtig, die Opferfürsor-
geakten zu erfassen, um einen Blick auf die Entschä-
digungslage und den Umgang mit den Opfern und de-
ren Familien nach 1945 zu erlangen.

Auch die Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
des damaligen Landgerichts Salzburg sollten zumin-
dest EDV-technisch erfasst werden, denn Verfahren 
z.B. wegen Devisenvergehen, Verbrechen nach dem 
Blutschutzgesetz usw. wurden von einem ordentli-
chen Gericht durchgeführt. Ebenso wären hunderte 
Kartons von Akten der Bezirksgerichte zu erfassen, 
da derzeit nur zeitgenössische Findhilfsmittel dazu 
vorhanden sind. In diesem Zusammenhang wäre es 
auch wichtig, sich das Justizpersonal, also Richter 
und Staatsanwälte, anzusehen, die in diesen Verfah-
ren tätig waren. Auch die Kontinuitäten von deren 
Tätigkeit durch die verschiedenen Phasen der öster-
reichischen Geschichte wäre sehr aufschlussreich. 
Derzeit läuft im Dokumentationsarchiv des österrei-
chischen Widerstandes in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Justiz ein Projekt, dessen 
Endergebnis ein „biographisches Handbuch der wäh-
rend der NS-Zeit in Österreich tätigen Richter und 
Staatsanwälte“ sein wird. 

Ein weiterer wichtiger Bestand, der der Aufarbeitung 
bedarf, sind die Akten der Bezirkshauptmannschaf-
ten (in der NS-Zeit Landräte). Auch diese müssten 
EDV-technisch erfasst werden, um sie für die For-
schung verwendbar zu machen. Gerade diese Akten 
würden auf regionaler und lokaler Ebene einen Ein-
blick in „Alltagsrepressionen“ und auch auf die zeit-
genössische Wahrnehmung geben können.
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Der Abschluss des Gedenkjahres „Salzburg 20.16“ ist Anlass, der Geschichte Salzburgs auf 
dem Weg zur parlamentarischen Demokratie nachzugehen. Von den Emanzipationsbestre-
bungen der „Untertanen“ und dem Entstehen parlamentarisch-demokratischer Vertretun-
gen im 19. Jahrhundert, über den Ersten Weltkrieg und die Zwischenkriegszeit bis zu den 
Unmenschlichkeiten des NS-Regimes spannt sich dabei der Bogen. Überblicksartige Be-
schreibungen des Forschungsstandes ergänzen die Darstellung der einzelnen Zeitabschnitte.

Auf Grundlage des vorhandenen Wissensstandes werden durch dieses Buch einer breiten in-
teressierten Öffentlichkeit die Hintergründe zu einem besseren Verständnis der „Schicksals-
zeiten“ auf dem Weg zur modernen Demokratie vermittelt.


